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Memmingen auf dem Augsburger Reichstag 1830 
und das Bierftadtebeteantnis

Don Geheimrat V. Friedrich Braun?)

1.
Durch die Veröffentlichung seiner 95 Sätze über die Bedeutung 

und Wirkung des Ablasses hatte Dr. M. Luther, ohne es zu ah­
nen, den Anstoß zu der religiösen Bewegung gegeben, die fortan 
jahrzehntelang das deutsche Volk erschütterte. Auf mehreren Reichs­
tagen — zu Worms 1521, zu Speyer 1526 und 1529 — war der 
Versuch gemacht worden, die religiös-kirchliche Einheit wiederherzu- 
stellen. Es war nicht gelungen. Nun sollte ein neuer Reichstag die 
Lösung bringen. Für den in der älteren deutschen Geschichte we­
niger bewanderten Leser sei bemerkt, daß ein Reichstag des „Heil. 
Römischen Reiches deutscher Nation" im 16. Jahrhundert ein ganz 
anderes Gesicht hatte, als der deutsche Reichstag von heute, der aus 
lauter von u. aus dem Volk gewählten Abgeordn. besteht. Jene alten 
Reichstag-versammlungen waren zusammengesetzt aus den Obrigkei­
ten der vielen Herrschaften, die damals das deutsche Reich ausmach- 
ten, mit dem von den Kurfürsten gewählten Kaiser an der Spitze. 
Alle diese Obrigkeiten, „Reichsstände" genannt, bildeten, so­
weit sie auf einem Reichstag erschienen — denn alle und nament­
lich die unbedeutenden waren nie gleichzeitig zugegen — drei 
Gruppen. Zu der ersten Gruppe — „Sürstenban k" — gehörte 
der deutsche Adel, der „reichsfrei" in seinen Gebieten waltete,- zur 
zweiten Gtuppe — „Prälatendank — gehörten die „gefür- 
steten" Oberhäupter der „Stifte, d. h. der reichsfreien Bistümer 
und Klöster: zur dritten Gruppe — „Städtebauk" — gehör­
ten die durch Bürgermeister oder Ratsherren vertretenen „freien 
Reichsstädte". .

Diese Reichsstände hatten es zunächst in ihrer Hand gehabt 
der Reformationsbewegung in ihren Herrschaftsgebieten Raum zu 
geben oder sie auszuschließen. Das letztere hatten, wenn wir uns 
auf Süddeutschland beschränken, die Habsburger und Wittelsbacher 
in den österreichischen und bairischen Landen getan: hier hatte man 
ede evangelische Regung mit Feuer und Schwert unterdrückt. Wo 

man aber der Reformation entgegenkam, wie m den brandenbur­
gischen Markgrafschaften Ansbach und Bayreuth oder in den

«Im Juni dieses Jahre» wird bekanntlich in Augsburg die 
eoaiäbr MÄerkehr des Augsburger Reichstags und der dabei 
folgten Uebergabe der Augsburgischen Konfellion gefeiert. So- 
«enta diele Ermnerungsfeier als eine Aufstachelung eines an­
deren Bekenntnis^; betrachtet werden soll und darf sowenig soll 
bter mit dieser Abhandlung Gefühlen Andersgläubiger irgend­
wie nabeaetreten werden. Wir möchten nur unsere Leser ein- 
Uhren in die bedeutsamen geschichtlichen Vorgänge jener Zeit 
und insbesondere die Memnünger aukklaren über die Eigenart 
des damaligen Memminger Kirchenwesens, das in einem wichti- 
aen Punkt dem Schweizer Zwingli näher stand als dem Wittenber- 
ger Reformator, Und Wer dw Auffallung der hiek Bürger, die zur 
Uebergabe einer besonderen Bekenntnisschrist Anstoß gab. So­
weit darin streitbare Worte vorkommen, find sie nicht auf Rech­
nung des Verfassers, sondern der wörtlich «mgeführten Quellen zu 
setzen, die ihrem Eifer und ihrer Zeit entsprechend naturgemäß 
eine kräftige Sprache reden. Es durfte im Gegenteil für alle 
Leser wertvoll sein in den Geist jener von geistigen Kämpfen 
schwerster Art erfüllten Jahrzehnte einen möglichst unverfälschten 
Einblick zu gewinnen.

Reichsstädten wie Nürnberg, Straßburg, Memmingen, Kempten, 
Lindau u. a., da hatte man den Reichstagsabschied von 1526 dazu 
benützt, das neue evangelische Kirchenwesen auszubauen und zu be­
festigen, und hatte weiterhin nach dem ungünstigen Richstagsab- 
schied von 1529 dagegen Protest eingelegt, daß in Glaubenssache» 
die Minderheit durch einen Mehrheitsbeschluß vergewaltigt werden 
könnte?) Nun also wollte der Kaiser auf einem neuen Reichstag, 
der für 1530 nach Augsburg einberufen war, den Versuch machen, 
die kirchliche Zwietracht zu überwinden. Zu diesem Zweck wurden die 
Stände aufgefordert, daß jeder auf dem Reichstag „sein Gutdünken, 
Opinion und Meinung hören lasse". Alles solle „abgetan weiten, 
was zu beiden Seiten nicht recht mwgelegt worden . Auch Mem­
mingen erhielt diesen Auftrag. Es hätte "Aöelegen durch die 
Prediger der Stadt, wie das z. D. m den fränkischen Markgraf­
schaften geschah, die vom Kaiser verlangte Darlegung abfassen zu 
lassen und den Ratsgesandten mitzugeben. Das ist iM^lw 
so hatten die beiden Vertreter der Stadt, der Altburgermeister.Hans 
Keller und der Großzunftmeister Hans E h > n g e r nichts in der 
Hand als einige Weisungen für politische und finanzielle Angelegen­
heiten. Bezüglich der kirchlichen Verhältnisse s°^enfiedaftlrein- 
treten, daß die mit der Reformationst«weaung bEMd geworde­
nen Fragen auf einem allgemeinen, freien Konzil (Kirchenveqamm- 
lung) erledigt würden, bis dahin aber jeder Reuhsstand nach dem 
Speyerer Abschied von 1526 sich halten dürfe. Envünscht ^ien « 
deni Rat, daß die führenden Theologen, voran Luther und Zwmgli, 
nach Augsburg gerufen würden. Wer freilich daran dachte, wie 
Luther das Jahr zuvor in Marburg von Zwingli geschieden war, 
konnte nicht glauben, daß Luther neben Zwmgli scheinen wurde, 
ganz abgesehen davon, daß Luther unter Acht und Bann stand und 
die schützenden Grenzen seines Landesherr» nicht i^rschwttm 
durste. Wenn aber Memmingen meinte, neben Luther sei der 
Schweizer Reformator nicht zu entbehren, hatte dies seinen Grund 
darin, daß eine Reihe oberdeutscher Reichsstädte — nutzer Mem­
mingen auch Straßburg, Augsburg, A
— ihre reformatorische Bewegung von ber, Schweiz her empfangen 
hatten, von Männern, die in ihrer theologischen Richtung ganz mit 
Zwingli gingen oder ihm doch näherstanden, E Martin Buzer 
in Straßburg, Konrad Sam in Ulm, Mich. Keller in Augs­
burg, Ambrostus Blaurer in Konstanz, Simprecht Schenk m 
Memmingen. ,

Die beiden Memminger Ratsgesandten Keller und EHin­
ger begaben sich Ende Mai 1530 nach Augsburg. Keller Arte 
Mitte Juli zurück, sodaß fortan für ein halbes Jahr die Geschäfte 
allein auf den Schultern des Großzunftmeisters lagen. Hans 
EHinger entstammte vielleicht einer Familie des Ulmer Patn- 
ziates, war 1511 in die Memminger Grotzzunft ausgenommen wor­
den und seit 1512 mit einer Memminger Bürgerstochter verhei­
ratet. Ehinger besaß keine gelehrte Bildung. Als Kaufmann, in 
Geschäften des Handelshauses Weiser, hatte der begabte, tatkräf­
tige Mann weilen Umblick und Weltgewandtheit sich erworben und 
die Anerkennung seiner Mitbürger durch wiederholte Wahl in den

2 Die protestierenden Stände waren: Kurfürst Johann von 
Sachsen, Markgraf Georg von Brandenburg, Herzog Ernst von 
Braunschweig und Lüneburg, Landgraf Philipp von Hessen, Fürst 
Wolfgang zu Anhalt, und 14 Reichsstädte: Nürnberg, Reutlin» 
gen, Konstanz, Lindau, Memmingen, Straßburg, Aeiloronn, Js- 
ny, Kempten, Nördlingen, Ulm, Weißenburg, St. Gallen, Winds­
heim.
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Rat der Stadt gefunden. Sein Bruder Ulrich genoß als kaiserlicher 
Rat das Vertrauen Karls V. und blieb auf der katholischen Seite. 
Für Hans Ehingers Stellung zur Reformation war es vielleicht be­
deutsam, daß er mit dem Konstanzer Reformator Ambrosius Blau- 
r e r verschwägert war, dem Memmingen die Ordnung seiner kirch­
lichen Verhältnisse verdankte. Ehinger vertrat seine Stadt schon 
aus dem Speyerer Reichstag 1529 und wurde Mitglied der Ab­

, ordnung, die dem Kaiser mit viel Beschwer und Gefahr — der zür­
nende Kaiser ließ sie ins Gefängnis legen — die Protestation in 
Italien zu übergeben hatte. Einen besseren Mann hätte Mem- 
mivgen nicht nach Augsburg schicken können. Don der Berechti­
gung und Notwendigkeit der Reformation durchdrungen, hat Ehin­
ger mit Umsicht den Gang der Dinge in Augsburg verfolgt und 
feinen Herren in Memmingen in der ihm geläufigen oberschwäbi­
schen Mundart -warmherzige, ausführliche und anschauliche Berichte 
geschickt — sie sind noch, nahezu stutzig, in Urschrift vorhanden —, 
m denen er mit Ermunterung, Rat und Trost, glaübensfreudig und 
opfermutm auf den Rat einmirkte. Als Gutsherr von Dorf und 
Schluß Svttenau im östlichen Günztal starb Hans Ehinger am Ge­
burtstag Luthers, den 1V. November, im Todesjahr Luthers 1546.

2.
die Memmmger Gesandten in Augsburg eintrafen, fanden 

El schon zahlreich versammelt, wie er 
Gefelhgkeit, als ob der Himmel keine Wolken gehabt 

§ . sich die Zeit bis zur Ankunft des Kaisers vertrieb: „sind ganz 
fridkch mit ainander, kommend gmaintlichen (ge- 

wohnuch) all audet (Abend) in einem schönen Garten, so Peter Ho- 
Mw glich nebet dem Adler hinter sim Haus haut, zusammen, 
^Wingeiw, laufend (bei Ball- und Kegelspiel) und sind guter Ding". 
Am Abend des 1b. Juni erlebten die Memmmger ein Schauspiel, 
Ae es selbst für jene Zeit prunkhafter, farbenfroher Selbstdarstel- 
mng selten War: der Kaiser zog inmitten der Reichsstrsten mit meh- 
«ren Tausend Bertttenen, mit zwölf großen Geschützen und vielem 
Kriegsvolk tn einem zwei Stunden dauernden Zug in Augsburg 
ein. „Ist ein aast erlich köstlich (höchst ehrenvolles, mit großen Ko­
sten verknüpftes) Einreiten gewest" melden die Gesandten am, 
16. Iuninachhaus. Noch einmal konnte man glauben, das ganze 
heilige Römische Reich Deutscher Nation, mit seinem Kaiser und 

Spitze, sei eine in sich geschlossene Größe, 
^Einheitlich, wie es dieser pomphafte Zug zur Erscheinung brächte.

die Kehrseite trat alsbald zutage. Der Kaiser wünschte die 
Teilnahme der evangelischen Fürsten an der Fronleichnamspro- 
Mwn: sie weigerten sich beharrlich.

War der Einzug des Kaisers ein Symbol, das die Wirklichkeit 
Ahr oerWite als aufzeigte, so deckte eine andere, wahrhaft welt­
geschichtliche Stunde den ganzen Ernst der Lage auf: auch davon 
konnten die Memminger Zeugnis geben. Die lutherisches Stände 
hatten esdurchgesetzt, dich ihr Bekenntnis am 25. Juni nachmittags 
von 2 bis 4 Uhr vor versammeltem Reichstag verlesen wurde. Der- 
treten war Bas Bekenntnis von 8 Fürsten (Kurfürst Johann, 
He^sog zu Sachsen, Markgraf Georg von Drandenburg-Ansbach, 
Verzog Ernst zu Draunschmeig und Lüneburg» Landgraf Phi- 
tspp von Hessen, Herzog 3 ohann Friedrich zu Sachsen,dem 

Kursivsten, Fürst Wolf gang zu Anhalt, Graf 
«tbrech 1 zu Mansfeld) und zwei Reichsstädten, Nürnberg 
^?"o^Eutlingen. Da fehlten nicht weniger als 12 von den 

^Ach-städten, die zu Speyer 1529 mitprotestiert hatten. Aber 
dw Fürsten gaben dem Bekenntnis Gewicht und sein Inhalt 
We auch kacholische Zuhörer in Respekt. Ehinger hatte den 
Eindruck, daß „alles genugsam mit gründlichem, klarem Bericht 
angezeigt worden", daß die Geistlichkeit sich bittere Wahrheiten 
Mm lassen mußte, daß die Mißbräuche einen starken Stoß be­
nommen hatten. Um so schmerzlicher empfand er, daß seine Stadt 
E wesem Bekenntnis sich ausgeschlossen sehen mußte: „Wenn nur, 
Ikyrewt er am 26. Juni, die Spaltung (wegen) des Sakraments 
mu wär!

war Memmingen ausgeschlossen? Was wm es mit 
«Her Spaltung wegen des Sakrament»? Wir müssen auf diese 
2r°KN m Kürze Antwort geben. '
- - "."chd^in der Kaiser die Speyerer Protestation 1529 schroff ab- 
gEwiefen hatte, drängte sich den protestierenden Ständen die Not- 
EndtgMtt auf, zu gegensettigem Schutz ein Bündnis zu schtteßen, 
und nichts schien einfacher, als daß alle die Namen» die unter den 
Tpeyek» Protest gesetzt waren, auch zu diesem Bündnis sich zu- 

nun der Lehrunterschied, den das 
Marburger G^prach 1529 nicht beseitigt hatte, verhängnisvoll da- 
E^EN- Um den Abschluß bes Bündnisses zu beraten, kamen die 
Fürsten mtt den oberdeutschen Städten im November 1529 zu 
Schmalkalden in Thüringen zusammen. M « mmin gen 

war durch Ehinger vertreten. Auf feiten der Städte wollte man 
von Glaubensartikeln ganz absehen: wer seines Glaubens haüier 
angegriffen werde, dem solle Hilfe geleistet werden. Aber die un­
ter Luthers Einfluß stehenden Fürsten, insonderheit Sachsen, blie­
ben dabei, daß sie zu einem Bündnis nur mit denjenigen Zu­
sammengehen könnten, mit denen sie auch im Bekenntnis 
einig wären. Daß man aber in den oberdeutschen Städten, gerade 
was die in Marburg entscheidend gewordene Abendmahlslehre be­
traf, in den Fußtapfen Zwinglis ging, konnten die StädtegesaNd- 
ten weder leugnen noch ändern. So hatten sich die Derhandlungen 
zerschlagen: die theologische Differenz wirkte sich politisch aus. Als 
man sich im nächsten Jahr in Augsburg wieder begegnete, gab -es 
für die zwinglischen Gesandten von der lutherischen Seite her nur 
frostige Mienen. Melanchthon wich den Straßburgern geflistentlich 
aus, und der Bertreter Straßburgs Jak. Sturm Magie, daß stp«n 
alle Ohren und Türen verschlossen seien. Ehinger hatte bei der 
Verlesung des Fürstenbekenntnisses am 25. Juni den Eindruck, 
daß der Artikel vom Abendmahl „ganz bescheidenlich" geformt ge­
wesen sei. »Hätte man es so zu Schmalkalden fürgehalten", so 
hätte, meint er, der Bruch vermieden werden ltönnen. Daher jener 
Senker: „wenn nur die Spaltung (wegen) des Sakrament» nit 
wär!" Weil denn nun aber an ein Zusammengehen der Lutheraner 
mit den von römischer Seite verlästerten Zwinglianern jetzt erst recht 
nicht zu denken war, so machte Ehing e r dem Rat den Vorschlag, 
daß er durch seine evangelischen Prediger niederschreiben lasse, was 
man in Memmingen glaube und lehre und wie man es bezüglich 
der Sakramente und der Zeremonien halte — alles kurz und aus 
der Hl. Schrift begründet. Zugleich behielt Ehinger im Auge, daß 
Straß bürg mit Konstanz und Lindau zusammen im 
Begriff stand die vom Kaiser verlangte Erklärung herzustellen. 
Der Anschluß an diese drängte sich auf, zumal nicht einmal Zeit 
genug übrig war, um den Entwurf zur Gutheißung nach Memmin­
gen zu schicken. Schon 14 Tage nach der Üebergabe der Fürsten­
konfession, am 8. Juli, sollte das von Duzer fettig gestellte 
Schriftstück dem Kaiser vorgelegt werden. Doch diesem »liebte « 
die Städte zu demütigen. Man ließ die Gesandten den ganzen 
Morgen im Vorzimmer matten und am folgenden Tag wurde ihnen 
der Bescheid, der Kaiser sei auf die Wildschweinjagd geritten. Ex 
wollte die Städte fühlen lassen, daß er sie als Ketzer betrachte, mit 
denen man überhaupt nicht verhandle. Endlich wurde da» 
Schriftstück durch den Vizekanzler dem Kaiser zugeleitet. Eine öf­
fentliche Verlesung vor dem ganzen Reichstag, wie man sie dem 
lutherischen Bekenntnis zugestanden hatte, blieb versagt. Nur der 
Ausschuß der Kurfürsten bekam das Bekenntnis zu hören. Im 
übrigen verfuhr man genau so, wie gegenüber dem lutherischen Be­
kenntnis: durch seine Theologen wollte der Kaiser eine Antwort er­
teilen, welcher die vier Städte sich unterwerfen sollten. Deshalb die 
Benennung „Lonfutation", d. i. „Widerlegung", für dieses 
Schriftstück. Deren Verfasser, voran der den Memmtngern wohl­
bekannte Dr. Eck, der Bauernsohn aus Egg a. Günz, der dem Dr. 
Luther schon 1519 bei der Disputation zu Leipzig gegenübergestan- 
den hatte, beeilten sich die Konfutation in deutscher und lateinisä^r 
Sprache auszuarbeiten. Aber es dauerte noch Wochen, bis der 
Kaiser sich bequemte, sie als s e i n e Antwort den Städkegesandten 
bekannt zu geben, die natürlich mit nicht geringer Spannung dieser 
Eröffnung entgegensahen. Am Dienstag, den 25. Oktober nachmit­
tags 2 Uhr versammelte sich der Reichstag mit Ausnahme der lu­
therischen Stände in der kaiserlichen Pfalz. Die Gesandten der vier 
Städte wurden aüfgesordert oorzutreten, und sahen sich dem Kaiser 
gegenüber, der von den Kurfürsten, Fürsten und Prälaten umgeben 
war. Unmittelbar hinter den Abgeordneten saß Dr. Eck „mik-Deu- 
ten, Mupfen und Augenwinken". Pfalzgraf Friedrich leitete die 
Handlung mit einer kurzen Ansprache ein: die römisch-kaiserliche 
Majestät habe für die Städte, die sich anmaßen, die zwinMche 
Optnion und Meinung zu vertreten, durch seine Doktoren eine Ant­
wort aus der Hl. Schrift abfassen lasten, die von den Ständen — 
gemeint sind die katholischen — als christlich erkannt worden fei 
und die sie jetzt samt darauf folgendem Befehl des Kaisers zu hö­
ren bekommen sollten. „Also , berichtet Ehinger am folgenden 
Tag nach Memmingen, „fing Meister Alexander Schweiß — der 
kaiserliche Sekretär— an zu lesen. Das währte ohn Aufhören drei 
ganze Stund bis in die Nacht, daß man die Lichter anzündt, waren 
56 Blätter." Ehinger hört« aus dem weitläufigen Schriftstück her­
aus, daß die vier Städte „viel und oft Ketzer gescholten wurden — 
ärger als die Juden, daß sie weniger glaubten, als die Teufel", 
und der Schluß ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: die 
Majestät ermähnt die vier Städte, von ihrem „grausamlichen Irr­
tum" abzustehen und mit dem Kaiser und Ständen des Reichs fo- 
wie gemeiner Christenheit sich zu einigen. Würden sie sich wider­
setzen, so werde sich der Kaiser so gegen sie erzeigen, wie Hm Ms
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christlichem Kaiser: obersten Bogt wck Beschirmer der heiligen christ­
lichen Kirche von Amtswegen seinem Gewissen nach zu tun ge­
bühre". Dem gewiß nicht verzagten Ehi nger, der seine „Her­
ren" in Memmingen so oft mit glaubensstarkem Zuspruch erintigt 
hatten glaubt man es gerne, wenn er am folgenden Tag nach Haus 
schrieb: „Ich hab mein Leben lang kein härtern Storch nie getan; 
es ist nit änderst gewest, als da Kaiphas die Kleider zerriß urch 
sagte: dieser Uebeltäter hat das Volk bis nach Galiläa verkehrt, als 
wir anfiengen Antwort geben und die Bischöfe ihrer oiel die Köpf 
zusammen stießen."

Der alte Memminger Gerichtsschreiber Anton Schmcltz war be­
auftragt, so viel als möglich nachzuschreiben. Zuletzt ging ihm das 
Papier aus und die Dunkelheit brach ein. Nach Beendigung der 
Verlesung erbat der Straßburqer Sturm kurze Bedenkzeit. Die 
Städtegesandten traten zur Beratung in einer Ecke zusammen. 
Dann erklärte Sturm, in der vorgelesenen Antwort seien viele 
Punkte des Städtebekenntnisses falsch gedeutet, aucg seien ihnen in 
bezug auf das Sakrament des Leibes und Blutes Christi unerhörte 
Dinae vorgeworfen, die sich niemals zugetragen hätten. Wegen 
der Wichtigkeit der Sache- und weil die Gesandten keine Weisung 
von ihren Oberen hätten, bitte man um eme Abschrift, um sich recht­
fertigen zu können. Der Kaiser ließ durch den Pfalzgrafen ant- 
warten, weil es schon spät geworden sei, werde er sich bis zum fol­
genden Tag bedenken. Da aber war er wieder auf die Jagd ge­
ritten. Man hielt die Gesandten einen Tag um den «ndem hin. 
Inzwischen kamen sie täglich vor- und nachmittags zusammen, um 
aus dem Gedächtnis soviel als möglich zu Papier zu bringen. Zu­
nächst war es den Städtegesandten tröstlich, daß ihre Haltung gu- 
trn Eindruck gemacht hatte: „Es hat wann,glich unser gegebene 
Antwort recht herzlich Wohlgefallen, »»d, :me Att gesinnte evange­
lische Christen sagen, ist jetzt die ganze Stadt (Mgsburg) voll, wir 
hätten eine gute, ehrbare Antworr wohl und :echt gegeben." Noch 
einmal atmet Ehinger auf in der Erinnerung an die bangen 
Stunden am 25. Oktober nachmittags. ..Es ist fürwahr, schreckt er, 
günstig lieb Herren, ein harter, schwerer Stand gewest, fünf arm 
gut Gesellen und Bürger wider und gegen den Römischen Kaiser, 
Kurfürsten und soviel. Ständ allda, zu stehen, Red und Antwort zu 
geben Aber Gott der allmächtig durch seinen geliebten Sohn Jesu« 
Christus hat uns Gesandten sein Gnad und Gab reichlich mitgeteilt, 
daß. wir tapfer, unerschrocken allda oorm Kaiser selbsh Kurfürsten 
Fürsten und allen Städten gestandm sind, fleißig und züchtiglich 
aufgemerkt und je länger je g^mden sind, u ist uns
nichts leider» gewest, als daß wir die erschrecklichen Lügen urck^Un­
wahrheiten nicht nach der und nach E^ockem unserer Not­
durst veranwvrten sollen. Es HA uns aber ohne Befehl unserer Her­
ren nit gebühren wollen." Mit Befriedigung erzählt Ehinger 
im gleich?« Brief (28. OKO, w°- -r aus gukr Quelle erfahnn 
hatte- ein Fürst fragte den Dr. E ck, ob es wahr i-t, daß die vier 
Städte so übel mst dem heiligen Sakrament umgegangen seien.. Eck 
antwortete man habe es so gehört. Da brauste der Fürst im 
Zorne auf, daß man solches ohne Grund (d. h. ohne Beweis) vor- 
zugeben und vorzulesen Ete. Sh'nger scht^nzu: „Man haut 
Gott und uns mit der Unwahrheit geschmäht, das noch alles an 

^"^)ir^saÄn"^r vier"städte hckten um eine Abschrift 

der Confutation gebeten. Am 31. Oktober sollten sie den 
Bescheid des Kaisers entgegennehmen. Bor den Esammelten StLn-

-»-kikfneis Markgraf Joachim von Brandenburg dA Gesandten, die Abschrift werde aus denselbenGrtinden, wie bei 
de? Mgsburgischen Konfession, auch ihnen verweigert Das Der- 
sprechcn der Städte, daß sie wie ihre BAHren dem Kaff« gehör- 
wm sein wollten, nehme er gerne an. Hatten die Abgeordneten von 
«ren Städten die Ermächtigung sich ,n Verhandlungen einzulas- 
-n ka könne ihnen die Confutation noch zwei- oder dreimal vorge- 
M-n wecken. Nachdrücklich wurde die Drohung wiederholt, die

her Verlesung der Confutation ausgesprochen war. Einen 
Bescheid hatten die Städte auch für den Reichsabschied, 

d K den die Verhandlungen abschließenden Erlaß des Kaisers, der 
dös Ergebnis der ganzen Tagung aussprach, nicht zu erwarten. 
Run mußten sie selbst sich entscheiden, ob sie den Rekchsabschied an­
erkennen in diesem Falle also dem Kaiser sich unterwersen, oder 
b-n Abschied abiehnen und damit auch die zum Krieg gegen die 
Türken gefockerte Reichssteuer verweigern wollten. Die Entschei­
dung war schwerwiegend genug. Der Rat zu Memmingen 
wacke es nicht, die Verantwortung allein auf sich zu nehmen. Jetzt 
mußte die Bürgerschaft d,e Probe bestehen, ob es ihr mit dem An­
schluß an die Reformation ernst sei, so sehr ernst, daß sie bereit 
wäre, um des evangelischen Glaubens willen zu leiden. Und ste hat 
die Probe bestanden. Durch die 12 Zunftmeister ließ der Rat den 
Zunftausschüssen bekanntgegeben: Memmingen habe sich im Mau- 

bensbekenntnis mit Straßburg, Konstanz und Liickau und aichk 
mit dem Kurfiirsten von Sachsen und dessen gestttnungsverwarüktol 
Genossen zusammengefchlossen. Hätte man das sächsische DMennt» 
nis — die „Augsburgffche Confession" — unteffchrieben, währeick 
doch in den vier Städten anders gelebt und gehandelt wecke» so 
wäre das nicht der Wahrheit gemäß gewesen, weil nach dem Aus­
schreiben des Reichstags jeder Reichsstand die bei ihm- geltende 
Lehre kund zu tun habe. Das von den vier Städten vorgestgte Be­
kenntnis sei in Gottes Wort gegründet und stimme mst dem in 
Memmingen au^erichteten Kirchenwesen überein. Nachdem nun 
aber die lutherischen Stände im Zwiespalt mit den katholi­
schen Ständen mst der Ungnade , des Kaffers von Augsburg geschie­
den seien, habe man für die v ier Städte einen noch „rauheren 
Abschied" zu erwarten. Unterwerfe man sich dem Kaiser, so tue 
man gegen das Gewissen und bringe die Seele in Gefahr. Viider- 
strebe man dem Koffer, so drohe Kreuz urck Verfolgung. Aber es 
falle auch kein Haar vom Haupte ohne den Willen Gott«, der 
stärker und mächtiger ist als die ganze Welt. <>D«r ihm gckenk« 
wir nicht zu weichm, sondern in Hoffnung göttlichen

! so lange wir hier zu Memmingen Obrigkeit find, bei dem heftigen 
! Gotteswort unerschrocken mit Darstreckung Leibes rock GMs bis 
- ans End zu verharren." Dem möge die Bürgerschaft nachdenken 

und den Entschluß bei sich reisen lassen. Bei der Abstimmung hatte 
der Rat eine überwältigende Mehrheit auf feiner Seite. Ban 812 
Bürgern erklärten sich 51 für Annahme des Reichsabschieds (b,2 
v. H.), aber 751, darunter die Grotzzunft (Patriziat) mst V 
Stimmen gegen 11, die Weberzunst mit 242 gegen 14, für Ab­
lehnung: 10 Stimmen blieben unschlüssig. Das Ergebnis war 
noch glänzender als in Ulm, wo von 1820 Dürgmn 1576 für Ab­
lehnung, 244 (13,4 v. H.) für Annahmestmnntem Um so Y-Hr 
leuchtet die Tat der soviel kleineren Reichsstadt, der mrnigedroht 
hatte, wenn der Kaffer Gewalt brauche, werde er ^Wee iwn Zcmn 
springen, wo er am niedrigsten sei . ^ngms gab S h r n g e r 
die Hoffnung nicht auf, daß -wffchen den mck dm
sächsischen Theologen, zwischen Duzer "K E ^rstänLr- 
gung herbeigeführt und affo auch das mlitffchi Zusamn^gehor d« 
Gruppen ermöglicht wecken Könne. Das SchiEt dur^auch zu 
nächst noch in der Scheide bleiben — erst fünf^h». spastr.
im Schmalkaldffchen Krieg, §ekE MmmmgM d« kaffnstche 
Ungnade zn spüren — zuvörderst
leisten, daß man das Dierstädteb^Mitms "erteidigte mck die^r 
leumdungen abwies, welche die Städte vor dem Reichstag hatten 

hinnehmen müssen.
Was der lutherischen Partei nickt gelungen war, das glückt« 

der oberdeutschen: der Augsburger Arzt Goreon S ai l e r d« zu 
dem kaiserlichen Kanzleipeffonal Beziehungen ^tte, verschaMe^ 
die Confutation, von der schleunigst e»ne Abfchnft genommen 
wurde. Sie kam, da der Straßburqer Sturm schon abgereifl 
war, in die Hände Ehingers und von Memmmgen aus am 
22. Dezember 1530 nach Straßburg. Nun konnte Duzerckmo» 
gehen, eine „Beschirmung und h«

' DierstädlebeKenntnisses (Apologie) abzufaffen, von der « ver- 
sichem durste, „daß, wo tun Confutatoren Wort anq^m 
führt) werden, dieselbigen in Wahrheit affo vor K. Majestät gelesen 
seind."

3.
Wir siick damit bei der Aufgabe angelangt, den Inhatt d« 

Vierstädtebekenntniffes darzulegen, wonnt »»gleich das Weftntlnhe 
aus der Confutation und aus der Apologie verknüpft werden soü.^)

-) Das Dierstädtebekenntnis(Contsswo A-
zeichne ich der Kürze hawer im folgeren mtt T. dw 
fUtationsschrist der kaiserlichen Theologen A die verteck^
von T (Apologie) mit Der lateinische Wortlaut von T ,st ab­
gedruckt bei S A. NieMeyer, SoUsotio eonkessiouam w 
Leolss. rekorm. pudlieat. L-ips. der latemffche mck putsche 
Text von C ist veröffentlich» von Alf- Pa eLold, dre, 
tation des BierstLdtebekenntnisses, ihre Entstehunä «ck ckr 
ainal. Lein! lang __T (deutsch) mit (deutsch» zusammen er» W Sim°Druck M Straßb^raim Kuft D-^ 

lautet: Bekandtnaß der vier Frey und Reichsten / Srrrm- 
bura / Toftanz / Mmnntngen / vnd Lindau / in twven sie 
Keys. Maiestat^off dem Reichstag zuAugspurg/im XXL Me 
gehalten / ibres glauben» und färhabens / derRekigron halb / 
rechenschafft gethan haben. Schriftliche Beschirmung»^ 
verthedigung derselbigen Bekantnuß / gegen derTmrfnt^ 
tion und Widerlegung / so den gesandten der vier Stätten / »F 
bemeldtem Reichstage / offenlich fürgel^en/ vnd hie getimokch 
eiabracht ist. Getrunckt zu Strallburg / durch Zotzan- Schwemtzer 
/ off den XXN A-ugusti Anno L1VIXXXI Von sÄnstrger Lit«n- 
tur ist hier benützt: I. G. Schelhorn ^.moealt. lit. VI.

r
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Die Dürre de betont, man begehre nichts anderes, als der reinen' 
Lehre Christi nachzuleben Und alles, was ihr zuwider sei, abzustellen. 
Soweit man von der hergebrachten Kirchenlehre abweiche, sei es in 
der Ueberzeugung geschehen, daß Gottes Wort es erfordere.

Das Bekenntnis selbst zerfällt in 2 3 Artikel.
1. Art. Woraus die Predigten genommen 

werden.
Gemäß dem Nürnberger Reichstagsabschied von 1527 hat man 
Prägern befohlen nur solches vorzutragen, was aus der Hl. 

Schrift genommen oder darin begründet ist. Kein Papst hat je ver­
langt, daß man seinen Gesetzen gehorche, für keine Kirchenlehre ist 
je gefordert, daß man sie glaube ohne Beweis aus der Hl. Schrift. 
Seit man den Predigten die Hl. Schrift zugrunde legt und das 
Kanzelgezänk um Glaubensfragen abgestellt ist, gewinnen die red­
lich . suchenden Seelen eine gewisse Glaubenserkenntnis und sichere 
Lebensführung. Man steht auf dem Boden des alten Glaubens, 
wie er in den alten Bekenntnissen der Kirche ausgesprochen ist, des 
Glaubens an den dreieinigen Gott laut dem apostolischen Symbo- 
lum (Ich glaube an Gott den Vater usw ).

SA °on der Vorstellung aus, daß alles, was von alter Zeit 
«^stenheit hergebracht ist, wahr und gut sei und darum 

unttrstehe. Durch Verachtung dieser Grundsätze seien 
entstanden. Nur den Bischöfen, nicht aber den welt- 

ma^n dann es zustehen den Geistlichen Vorschriften zu

verurteilt man auch alles, was Kaiser und 
^^stande auf mehreren Reichstagen in kirchlichen Dingen ange-

-Lottes W^t liegt vor in der Hl. Schrift. Und auch 
Lbngketten haben ein von Gott gegebenes Amt. Also 

Mt es ihnen zu dafür zu sorgen, daß die Untertanen aus Gottes 
-Wort Unterweisung erhalten. Die Geistlichen rufen doch auch, 
wenn sie mit ihren Geboten nicht durchdringen, die westliche Obrig- 
«eit zuhilfe. Zwang auszuüben in geistlichen Dingen ist gewiß keine 
Gmtesordnung. Aber ordnungslose Zustände find damit, daß man 
mißbräuchliche und schriftwidrige Dinge abgeschafft hat, nim ent- 
getm^n dem Gerede „keine neue Religion!" ist also nichts

^/t- In welchen Stücken man von der her- 
t * n Lehre etwas abgewich « n sei.

« ?".bEi Stücken. Erstlich bezüglich der Frage, wiewirder 
urch C hri st u s teilhaftig werden. Hier- 

Städten gelehrt, daß wir die Erlösung aus-
8» N Verdienste Christi und der Gnade Gottes verdan- 

durch den Glauben gerechtfertigt werden.
^"5". bezüglich der Frage, waseinemChristen 

lck-n bei dem durch den Glauben erneuerten Men­
schen zeigt sich die Liebe, welche des Gesetzes Erfüllung ist.

Woher unsere Rechtfertigung 
komme. Was (welcherlei) Glauben die Rechtferti­
gung wird zugegeben (geschenkt).
u,. " Jahren ist vorgegeben worden, es würden dazu, daß

- ch vor Gott gerecht wird, seine eigenen Werke, die aus 
leinen eignen Kräften Herkommen, erfordert. Jetzt wird gelehret, 
vatz die Begnadigung des Sünders vor Gott dem Verdienste Christi 

zuzuschrelbenistund von uns durch den Glauben empfangen 
besieht nicht in „müßigen Ge-

Mensch selbst macht; es ist der Glaube, ver­
möge dessen t«r sündige Mensch, der aus sich selbst nicht fromm sein

^m „allweg fließenden Brunnen alle«
A lattigt, und ein Kind Gottes wird,

oei dem d>e Liebe des Gesetzes Erfüllung ist.
O "»endet ein: es ist ein Irrtum, zu sagen, der Glaube allein 

M Seligkeit. Damit, daß man alles auf den Glau­
ben stützt, zieht man die Menschen von den guten Werken ab.

- ^vrtze Ref.-Hjstorie der RStadt Memmingen (173M- kk 
D?bel, Memmingen im Ref.-Ztalt. IV. Tl.: Hans Ehinaer als 
NA^bneter vim Memmingen auf dem R-Tag zu Augsburg 183«

T Z;?'" Pokit. Korrespondenz L. St. StraMuta 
NanV-^ä»/  ̂ T-nftan,er Bekenntnis (1902^ L ».
Schwab Ref-TlLW ^ Ztalt der Rel III; K Th/^eim

Ambröstus^ einer der großen Kirchenlehrer lehrt, daß nach 
Gottes Ratschluß, wer an Christum glaubt, selig wird, indem er 
ohne Werk, umsonst, allein durch den Glauben Vergebung der 
Sünden erhält.') Darunter versteht man aber nicht toten, sondern 
lebendigen Glauben, also einen Glauben, der eine Erkenntnis Got­
tes und Hingebung an Gott in sich schließt, welche die Wurzel zu 
allem Guten ist.

5. Art. Wem die guten Werke z uz »schreiben 
und wie nötig sie sind.

Die mit dem Glauben eintretende Erneuerung und Umgestal­
tung des sündigen Menschen wird nur gewirkt durch den Geist 
Jesu Christi. Die guten Werke, die ein solcher Christ tut, bilden 
kein Verdienst. Aber der wäre kein Christ, bei dem es nicht durch 
den Geist Christi reichlich zu guten Werken käme, zu denen uns 
Gott geschaffen hat.

6. Art. Was eines Christenmenschen Tun sei.
Der Umkreis des Guten, wozu der Geist Gottes den Menschen 

treibt, umschließt alles das, wodurch, des Nächsten Frömmigkeit ge­
schafft und gefördert wird, vornehmlich zum ewigen Leben. Was 
nicht irgendwie dem Nächsten frommt, soll nicht für ein gutes Werk 
geachtet werden. Doranstehen: Erfüllung der bürgerlichen Pflicht, 
Ehrung der Eltern, Versorgung der Angehörigen.

C vermißt hier das Tun des Christen, das unmittelbar auf 
Gott gerichtet ist: Gebet, Kasteiung, Gottesdienst.

Das „beschauliche Leben", wovon C spricht, und das in den 
„geistl. Uebungen" sich betätigt, hat keinen Wert, wofern es nicht 
dem Nächsten dient. An sich selbst ist „das merkliche Leben mehr 
und besser, als das beschauliche." Es kommt immer darauf an, doch 
die Frömmigkeit wächst und die Fähigkeit zur Betätigung der 
Lieb« sich steigert.

7. Art. Dom Fasten und Beten.
Beides sind hochnötige Aeußerungen und Uebungen der Fröm­

migkeit. Die Gemeinden werden dazu angehalten. Aber sie dienen 
nicht unmittelbar dem Nächsten, sondern können nur dazu tüchtig 
machen. Sie dürfen also auch nicht, wie das seit langem geschah, 
ein Uebergewicht haben, sodaß die das Gemeindeleben fördernde 
Predigt zu kurz kommt. — Don O ist hi^egen, wie in betont 
wird, nichts eingewendet.

8. Art. Dom Gebot des Fasten« und Beten«.
Zum Beten und Fasten durch Ermahnungen anzulocken, Ort, 

Zeit und Maß aber für diese U-bungen jedermann freizugeben, sM 
man für richtiger, als durch Gebote zu zwingen, wie sie 'm Lauf 
der Jahrhunderte aufgekommen sind. Man hat aus der Uebertre» 
tunq der Fastengebote Todsünden gemacht und damit die Gewissen 
beschwert. Die hl. Schrift weiß nichts von solchen Geboten und 
Uebertretungen.

O Mit dieser Aufhebung der Fastengebote werde nur dem 
Bauche gedient und den Prälaten ihre Amtsgewalt entzogen.

Schier niemand hat die Gebote gehalten. Die Natur dieser 
Dinge, die „nur von dem selbstwilligen Geist recht geschehen mögen", 
verbietet den Zwang.

9. Art. Dom Unterschied der speise.
Wird aus dem Fastengebot ein Gesetz gemacht, dessen Uebertre- 

tung als Sünde zu gelten hätte, so widerspricht dies dem, was der 
Avostel Paulus 1. Timoth. 4. 3 schreibt. Zu Zeiten gebührt dem 
Christen, mit besonderem Abbruch gewöhnlicher Nahrung sein 
Fleisch zu kasteien. Dazu aber „würde mehr dienstlich sein der 
Speise Nachgiltiakeit (d. h. Minderwertigkeit) und geringeres Matz 
als besondere Gestalt (d. h. sogenannte „Fastenspeisen") und ver­
änderte Gattung" (z. B. Fisch statt Fleisch, Oel statt Butter). Was 
soll das für ein Fasten oder Abbruch sein, wo man nichts denn die 
Trachten (was aufgetragen wird) und den Schleck an der Gestalt 
verändert?

Q Die Städte durften das vierziqtägige Fasten (vor Ostern) 
nicht abschaffen: es rühre von den Zeiten der Apostel her und sei 
mit aller Andacht zur Tötung des Fleisches gehalten worden.

X: „Was Uebung, was Tötung des Fleisches übet man bei den 
Geistlichen und bevorab bei den fllrnehmsten unter diesen letzte­
ren!" Spott und Verachtung Gottes ist es, wenn man Krft und 
Leckerbissen nur ändert, aber nicht mindert und die Willkür auf 
Fisch« und anderes sich wirst, wie zu andern Zeiten auf das Fleisch.

10. Art. Daß man mit Fasten und Beten Gott 
nichts abverdiene.

Es ist irrig, datz man meint, mit Fasten könne man ein Der- 
dienst erwerben und zu der Rechtfertigung des Sünders vor Gott 
beitragen. Das widerspricht dem Wort des Apostel« Gal. 8, 4. 
Fasten ist dazu gut, datz man zum Gebet eifriger wird und da« 
Fleisch in Zucht nimmt.

Q Beruft sich auf Ev. Matth. 6, 5. 17. 18.
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Es ist allzu Kindisch vön göttlichen-Dingen geredet/wenn 
man sich- ein Verdienst zuschreibt. Kommt es bei uns dazu, daß 
wir reichlich gute Werke tun, so rührt es daher, daß uns Gott das 
Vermögen dazu verliehen hat: Gott schenkt uns soviel großer Gut­
taten, soviel er uns verleiht, bessere Werke zu tun.

11. Art. Bon Anrufung und Verehrung der 
Heiligen. . » ,

Man hat die Mutter des Herrn und andere Heilige angerufen, 
daß sie durch ihre Verdienste als Fürbitter alles Unglück an Leib 
und Seele abwenden und allerlei Güter dem Menicken zuwenden 
sollen. Es ist aber nur Ein Mittler zwischen Gott und den Men­
schen, nämlich Jesus Christus. . , —. . .

0: Ein Mittler, das heißt: der oberste vornehmste Mittler. Daß 
man die Heiligen nicht anrufen soll, ist eine schon vor Jahrhunder­
ten verdammte Irrlehre. — ' '

X: Gott bedient sich wohl der Menschen zu seinem Dienst und 
macht sie insofern zu seinen Mittlern. Aber Mittler, wie Christus 
ist, kann sonst niemand genannt werden. Uebrigens können ja die 
aüf Erden lebenden Christen für einander beten. Christi Verdienst 
ist dem Vater im Himmel allweg gegenwärtig. Hat man daran nicht 
genug, so ist, das Zweifel an Gottes Gnade. Es gereicht nicht zur 
Ehre Christi, wenn man durch die Heiligen erlangen will, was man 
sich nicht durch Christus zu erlangen getraut.

12. Art. Don dem Mönchsstand.
Ein Stand, der den Menschen den Ordnungen des bürgerlichen 

Gemeinlebens entzieht, ist nicht zu billigen. Zudem ist der Stand 
der Geistlichen mit schweren Gebrechen behaftet und m bösen Ruf 
geraten. Deshalb hat man den Mönchen den Austritt aus den 
Klöstern und den Priestern den Eintritt in den Ehestand erlaubt. 
: hält entgegen, Gelübde, die man einmal abgelegt habe, müsse

vorgebrachten Bibelworte haben schon darum kein Ge­
wicht, weil es zur Zeit der ApoftAdas Klosterleben noch nicht gab.

13. Art. Von Amt, Würde und Gewalt der 

G Ächt und^Gewalt den Himmel aufzuschließen und Sünde zu 

veraeben steht nur Christus zu. Menschen können nur Vollmacht 
haän, anderen zur Besserung behilflich^ fem. Solche Personen 
schenkt Christus seiner Kirche, und sie sind die Bischöfe, von de­
nen das Neue Testament redet. ,

: Die geistlichen Prälaten sind zugleich weltlich« Herren und ha­
ben weltliche Gewalt. Niemanddenkt daran, sie daraus zu ver­
treiben. Wohl aber hat man oft gewünscht, daß sie ihren geistli- 
cken Oblieaenbeiten bester nachgingen und die Gewissen aus dem 
Eoan^liumtrösten möchten. Nach diesem Gesichtspunkt ^t man 

«.handelt, wenn man Prediger duldete oder sie von den Kanzeln 
^"l^Art. Don Meyschensatz^

Menlcklicke Gesetze und Ordnungen, wie z. B. Speisen- und El^Äte dürfen nicht so gemacht sein, daß die Gewissen dabei 

n-rNrickt werden Was gute Sitte fördert, was dem christlichen GemeNeben eine feste Ordnung gibh w^ ist hoch

>u hakten. Insofern die menschlichen Dinge täglich sich andern, 
fordert die Not, daß Rechtso^nungen und Sa d,e von 
Menschen gemacht sind, je nach BÄrarf geändert werden.

» 1«; Art Hon der Kirche. . , .
Die Kirche ist die vom Hl. Geist «gierte i^memschaft derer, 

t»e lick an Christus ergeben. Was sie zur Kirche macht, ist der 
Klaube Dieser ist nicht sichtbar, weshalb auch Namenchristen mit- 
unterlaüf^ Aber die FMte des Glaubens sind erkennbar: De° 
kennNsder Wahrheit, Liebe und Selbstverleugnung. D-eseFrüchie 
Nellensich ein, wo Evangelium und Sakramente ihre Stätte haben 
und durch die Aemter und Dienste Kirche «maltet werden.

V- Da in diesem Artikel von der römisch-katholischen Hierarchie, 
d k von der in Stufen aufgebauten, im Papste gipse nden Priester-

nüllia geschwiegen wird, können ihn die katholischen Theolo- 
Mwr oermerfen- Für sie gibt es die Kirche nur da, wo die rö-

^"Äologie bleibt dabei: Die Kirche ist da, wo das 

o-vanäelium gepredigt und die hl. Sakrament« gebraucht werden. 
Es ott>t in der Christenheit Menschen, die zwar den wahren Glau­
ben nicht haben, aber mit rechten Christen Gemeinschaft halten, auch 
kontt so leben, daß man sie nicht ausschließt. Aber nicht können als 
Vertreter der Kirche gelten, die gegen Christus lehren, die Wahr- 
keit verdammen und die Lüge schützen, wie jetzt leider geschieht.

1-6. Art. Don Sakramenten.
Sofern die Gemeinde Christi noch im Fleische lebt, wiewohl 

nicht nach dem Fleisch, und ihr am Worte Gottes ein sinnfälliges 
Mittel zur Deckung des Glaubens gegeben ,st, so ist es das Ent­
sprechende, daß ihre Gemeinschaft in sinnfälligen Handlungen zutage 

tritt: in der hl. 2 a u-f « und im hl. Abendmahl. Diesestnd.die 
Sakramente, sichtbare Zeichen unsichtbarer Gnaden, von feiten der. 
Gemeinde der Ausdruck der Hingebung an Christus. Sie werden mit 
aller möglichen Andacht in den vier Städten verwaltet, und es ist 
Verleumdung, wenn behauptet, wird, daß man die Worte Christi 
verkehre. Gegenüber der hergebrachten Lehre von sieben Sakra­
menten (Taufe, Abendmahl, Buße, Firmung, Priesterweihe, Ehe, 
letzte Oelung) beruft sich das Bekenntnis auf den Kirchenlehrer 
Augustinus, der nur zwei Sakramente kannte. Die übrigen Hand­
lungen könnte man sich als Symbole (Sinnbilder) gefallen lasten, 
bei denen das Gebet das Beste ist, und die Wirkung nicht dem 
äußerlichen Vollzug, sondern der Erhörung zugeschrieben wird.

17 Art Don der Taufe. Sie ist das Sakrament der 
Erneuerung durch Christus. Auch die Kinder sollen getauft werden.

O Es wird gebilligt, daß die vier Städte die Wiedertäufer der 
sich nicht dulden. _ .. .

18. Art: Bon dem -Sakrament des Leibes und
Blutes Christi. . .

Bon diesem wird bei uns — den vier Statden — 
gelehrt, was von den Evangelisten und dem 
Apostel Paulus oorgeschrieben, auch Ler Ge­
meine Gottes am nützlichsten und heilsamsten 
ist, nämlich daß der Herr seinen wahren Leib und 
sein wahres Blut wahrlich zu essen und trinken 
gibt zur Speise der Seelen.

Gerade bei diesem Artikel muß man sich daran erinnern, daß 
die Erklärungen, welche der Kaiser verlangt hatte, dazu dienen 
sollten, eine Verständigung zwischen Anhängern und Gegnern der- 
Reformation herbeizuführen. Man setzte voraus, daß es sich nicht 
um unvereinbare Gegensätze handle: sondern uw Meinungsverschie­
denheiten, welche «berbrückt werden könn en War Äoch d,e Not­
wendigkeit von Reformen vomLösung der Schwierigkeiten eine Kirchenversammlung (Konzil) .n 
Aussicht genommen. Das Bekenntnis der lutherischen 
ging darauf aus zu zeigen, daß d,e AnhaMch^aft Lut^rs m den 
Hauptstücken des Glaubens von der E im'in ^Artik-i 
schen") Kirche nicht abgewichen sei. W^h«r, »m1^ Artikel 
der ämkessio ^ueustsna, über das Hl. Abendmahl gesagt ist, 
könn? von L nicht ^griffen werde».
Der Artikel lautet: es wird gelehrt daß wahrer Leid 
und Blut Christi wahrhaft,glich unte^ 
st alt des Brotes und Weines im Abendmahl g^- 
genwär?i? ind und allda °u-gete.lt und g-n°s- 
fen werden. Derhalb wir auch d-e Gegenlehre 
verwerfen. Welches die Gegenlehre se., darüber be and kein 
Zweifel. Zwingli hatte von Zunch personlich^Be- 
kenntnis an den Kaiser geschickt, worin er aussprach, das Abend­
mahl sei als Gedächtnisfeier eme Dergegenwarttgung dessen, was 
Christus durch seinen Tod für die Sünder geworden ist. Aber Leib 
und Blut Christi sei im Abendmahl nicht gegemvartig. Denn der 
Kaiser sich-überzeugen ließ, daß m den Städten dt- 2ming- 
lische Richtung von den Räten, Predigern und ^Einden gut ge­
heißen sei, so waren die Städte von vornherein als "betzensth ver­
urteilt und kamen für weitere Eimgungsoersuche gar nicht mehr 
inbetracht. Ihnen gegenüber konnte der Kaiser ohne weiteres als 
»Bogt und Schirmherr der Kirche'' Gewalt."""enden. Tatsächlich 
stand es aber doch nicht so, daß die Zwinglisch« Meinung " den 
vier Städten förmlich eingeführt gewesen wäre. Eh«nger konnte 
von Memmingen sagen, daß dort beide Abfassungen^ hl 
Abendmahles, die lutherische und die zwinglische, Mmiger bc- 
säßen. S tr aßburg konnte on seine ^^dten nach Augsburg 
schreiben: „Wir haben niemand m unserer StM ^rungen.dem 
Lutl;er, Zwingli oder dem Papst zu-glauben noch etwas hw 
halten erkannt (d. h. obrigkeitlich angeordnet), ^Ei­
nen Glauben frei gelösten» Konst a n z wollte m seinem Bekennt­
nis, das wegen des Anschlusses an die Tetrapolitana zurückgezogen 
wurde, aussprechen: „Wir verkünden mit Danksagung in diesem 
herrlichen Nachtmahl den Tod Christi und bezeugn je einer dem 
andern seinen Glauben, und daß wir ems m Christo, wie viel 
Kömlein Ein Brot sind. Der andern Umstand halb bei diesem ho­
lM Sakrament mag sich jedermann be, uns, frei in seinem Ge­
wissen, der Gnaden ihm vom Herrn verliehen gebrauchen.

Buzer bildete deshalb eine Formel, die nn lutherischen Sinn 
ausgelegt werden konnte, aber auch denjenigen annehmbar war, 
die an den Genuß des Leibes und Blutes zur Speisung der Seelen 
glaubten, doch die leibliche (körperliche) Gegenwart von Leib und 
Blut ablehnten. Ehing er war mit der Formel einverstanden.

S. Die katholischen Verfasser der Confutation wußten recht 
wohl, daß zu Marburg im Herbst 1329 bei der persönlichen Begeg­
nung von Luther und Zwingli gerade über die Abendmahls-
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lchre Leine Einigung 8er beiden protestantischen Gruppen erzielt 
worden war. Uick daß die Lucherischen selbst mit den oberdeutschen 
Städten nichts zu schaffen haben wollten» war ja in Augsburg 
schon deutlich zutage getreten. Aber C ist überdies bemüht, die 
Schwaben in das schlimmste Licht zu stellen. An einigen Orten, 
wo die falsche Lehre herrsche, habe man das „Sakrament" (d. h. 
die Hostie) „verschüttet" (weggeworfen), verbrannt; mit Füßen ge­
treten, an die Womd geheftet und darauf geschaffen. Alle Prediger 
in den vier Städten seien zwinglisch gerichtet. Es gehöre sich nicht, 
daß die Städte mit „verdeckten Worten" sich Sicherten, statt aus­
drücklich ihren Glauben zu bekennen. Man müsse verlangen, daß 
sie ihre unerträgliche Lehre aufgäben und auch die alten Zeremo­
nien, mit denen das Sakrament geehrt werde, wieder einführten.

Die Verteidigung gegen diese Dorwürfe und Zumutun­
gen ist nicht mit kurzen Worten abgetan. Wir können nur das 
Wichtigste Hervorheben.

2m hl. Abendmahl, so wird von betont, ist ein Doppeltes 
beisammen,, wie schon die Lehrer der alten Kirche, Zrenäus, Chry- 
sostomus, Augustin sagen: einerseits das Irdische» Sinnenfällige» das 
Zeichen, Brot und Wein, anderseits das Himmllsche, Geistliche, 
Übersinnliche, das durch die Zeichen bezeichnet wird. Brot und 
Wem bleiben in ihrer Natur unverändert. Eine Umwandlung des 
irdischen ins Himmlische (Transsubskmtiation) findet nicht statt.

der Mensch im Leibe lebt, wird ihm die Sakramentsgabe zu­
geführt m leiblicher Gestalt, die er mit seinen Sinnen wayrnehmen 
kam,. Deshalb wird der Ausdruck „essen, trinken" bildlich auch 
mif die geistliche Gabe angewandt, die nicht dem Leibe, sondern 
d« Seele zugut komme. Die Gläubigen also, die nach der Stif­
tung Christi das Abendmahl genießen, werden des Leibes und 
Matts Christi so gewiß teilhaftig, als ihnen Brot und Wein mit- 
gettitt wird.

19-^Art. Don der Messe.
Die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im hl. Abend­

mahl ist bestimmt zur Speisung der Seelen. Aber sie ist nicht dazu 
«fkmmt, daß der Priester den Herrn aufopfert für Lebende und 
Tote. Das ist gegen die Natur der Einsetzung. Die Christen 
sauen im heiligen Mahl von Gott etwas empfangen, nicht aber 
Gott etwas geben. Alles was man aus dem Alttn Testament und 
den Kirchenvätern vorbringt, um das Meßopfer zu verteidigen, 
hat Keine durchschlagende Kraft gegenüber dem Stistungsbefehl 
Christi. Sein Opfer für die Sünden der Welt hat der Erlöser ein­
mal mit ewiger Gültigkeit am Kreuz dargebracht. Deshalb hat 
mmr die Meßaltäre beseitigt. Ohne das Opfer auf Golgatha zu 
wredeicholea, aber im dankbaren Gedenken an dieses Opfer feiern 
dre Gemeinden das hl. Abendmahl.

O Die Neffe als Opfer steht fest durch Vorbilder im Alten 
Testament und die Aeußerungen vieler attkirchlichen Theologen. 
Die Städte trifft der Dvrwurf, daß viele. Bürger des Römischen 
Mtches etliche Jahre her das Meßopfer entbehren mußten und 
beim Sterben das Sakrament nicht erhallen konnten.

entgegnen Der altkirchliche Ausdruck für den Gotttsdienst 
und die Abendmaylsfeier („Liturgie") hat mit der Wiederholung 
«s Opfers Christi, die in der Messe erfolgen soll, nichts zu schaffen. 
So, als heiliges Mahl» wird das Sakrament öfter urch andächtiger, 
als vorher, begangen. Der Hauptinhalt der Feier (in Straß­
burg) ist folgender: Sündenbekenntnis und Bitte um Vergebung 
— Gesang — Verlesung des Evangeliums und Mahnung zu 
christlichem Leben — allgemeine Fürbitte für die Kirche — Der- 
ksung des Einsetzungsberichtes — Austeilung des Sakramentes — 
Lob- und Dankgebet. Entlastung der Gemeinde mit dem Segen.

Genauer find wir über die ALendmahlsfeier in 
Memmingen unterrichtet. Nachdem an Ostern 1SM „etliche 
tausend Kommunikanten" mit ,aller Reverenz, Ehre und christ­
lichen Züchten, ohne allen der Bibel unbekannten Pomp der Zere- 
"wn,en" teilgenommen hatten, wurde die Abendmahlslituraie 
MÄ.AAH'L Be/ebren" gedruckt. Es soll „damit der 
Widersacher Berlästerung verstopft werden, welche uns als die

Ketzer, als hätten wir des Herren Nachtmahl als eine 
unnötige Zeremonie abgetan, unbillig verunglimpft haben." Dak 
der tiefernsten, gehaltvollen Liturgie die zwinglische Auffassung 

P "'cht zu verkennen. Wir geben einen kurzen 
AeberLlich über den Verlauf der hl. Handlung, die ebenso, wie 
Luthers »Drüsche Messe" aus den evangelischen Bestandteilen 
der alten Messe aufgebaut ist.
—leitet von der Predigt über zum Abend­
mahl. Die Geistlichen sprechen wechselweise.

l- Geistlicher: Den Fried unseres lieben Gottes und Baters 
gebe euch allen sem gebenedeiter Sohn Jesus, unser Christ und 
Herr.

L und 3 Geistlicher: Amen, das widerfahre uns und deinem 
Geiste.

1. G.: Gebet um den rechten Glauben: zu würdiger- Teilnah­
me am hl. Mahl

2. V. Verliest das 11. Kapitel des ersten Briefs Pauli an 
die Korinther (Epistel).

1. und 2. G. sprechen im Wechsel das „Ehre sei Gott in der 
Höhe" mit anschließendem „Wir toben dich" usw. (Ges.-B. der 
ev.-lüth. Kirche in Bayern, Ordnung d. Gott. S. 12).

1. G. Gebet (Kollekte) um rechtes Verständnis des nach« 
folgenden Schriftwortes.

2. E. verliest Ev. Joh. 6, 47—63 (E v a n a el i u m).
Gemeindegesang: Ein Vers von „Es woll uns Gott 

genävig sein" (M. Luther) oder zu Ostern „Christ ist erstanden" 
' oder zu Pfingsten „Komm, heiliger Geist", oder dergleichen (Ee- 

sangbuch Nr. 316, 13S, 166).
- 1. G. Ermahnung an die Gemeinde zu bedenken, „was

es um das Geheimnis des hl. Mahles sei, nämlich daß Christus 
uns ist das Brot des Lebens, darum wir mit Danksagung. Sei 
diesem sakramentlichen Brot durch festen Glauben unsere Seele

l speisen und auch äußerlich vor der Gemeine Gottes solches bezeu» 
; gen. Die Gemeinde soll sich alle Anliegen der Kirche» der Obrlg- 
: kett, aller Mitmenschen vergegenwärtigen und alle Fürbitte- zu- 

sammenfaffen im ,
1.G. Vater stnser.

§ 1.E. Weil die Gemeinde vereinigt sein will in Einem Leib
Christi, und diese Einigkeit auf dem Glauben beruht, soll die Ge­
meinde ihren Glauben bekennen.

1. und 2. G. sprechen im Wechsel die Stücke des Glau b e n s° 
betenntnisses (Ich glaub in ainen Got, Allmechtigen Bat- 
ter, den Schöpfer Himels und Erden. Und in Jesum Christum, 
seinen eingÄoren Sun, unsern Herren, der empfangen ist vom 
Heiligen Geist, geboren ist aus der Magd Mama, gelitten hat 
unter Pontio Pllato, creütziget, gestorben und vergraben; ist hin» 
abgefahren zu den Hollen, am dritten Tilg wieder erstanden von 
den Toten, S aufgefahren in die Himmels fitzet zu der Gerechten 
Gottes: des Äatters Allmächtigen, dannen er künftig, ist zu richten 
die Lebendigen und die Toten Ich glaub in den Hatugen Geist; ain 
Hallig allgemein christlich Kirchen, gemeinsame der KailigeN.. Ver­
zeihung der Sünden, Urstende des leybs und ewigs Leben. Amen

2. G. betet um Reinheit der Gesinnung, daß „wir so unschul- 
viglich leben, als Gottes Hausgefind und Kindern ziemt."

1. E spricht den „Bann": niemand komm zum Tisch des 
Herrn, der mir dem Teufel Gemeinschaft hat; lnsBöse «Meint: 
in vielerlei Gestalten: Abgötter«, Zauberei, EMeslästerung, 
Verunehrung der Eltern, Ungehorsam gegen die Obrigkeit; Hin» 
terziehung der Steuern, Neid, Totschlag, Hurerei. Ehebruch, Sau­
fen, Fressen, Wucher, unehrlicher Handel, Faulheit u. n .

2. G. Wer in den genannten Lastern oder „vielleicht mehrere 
und Hähern" gelegen hat und ernstlich bußfertig ist, soll nicht 
verzagen, sondern dem Beispiel des verlorenen Sohnes folgen 
und seine Sünden bekennen in der offenen Beicht: Ich 
armer Sünder bekenn mich Gott dem Allmächtigen, dick ich leider 
viel gesündigt habe und mich in Sünden also vertieft und vn» 
derbt, daß ich meine Sünd und sündlich.Leben vMer erktttne 
noch genugsam beweine^ Darum, o allmächtiger Gott, ein Vater 
all!» Trosts, ich Litte dich, du wollest, mit mir tun nicht nach der: 
Viele- meiner Sünden, sondern nach deiner mannigfaltigen Barm» 
Herzigkeit, und sende mir deinen heiligen Geist in VerKnVuna 
deines Watts, damit ich kumm zu Etkanntnus meiner Sünd und 
sünvlichen Lebens, und daß ich mich wahrlich demütigen, 
dich in Wahrheit suchen und in den tröstlichen Zufagungen umers 
Herrn Jesu mein Herz und Tonscienz (— GEffenss wiekerum 
zufriedenstellen. O Herr Jesu Christe, mein Erlöser, M Sitte dich 
ourch dein bitter Sttrbenu^Leiden.dahduwolle^ mein 
Fürbiiter und Mittler bei Eott de nem bimmlischen Vater, und 
mit deiner Gerechtigkeit und Uisichuld.vertreten mein Sünde und 
Boshett. Darzu verleih mir nicht allein zu hören da» Wort, son­
dern auch das rm Herzen zu behalten und darnach zu leben. Amen.

1. G. erteilt die Absolution: Es wird sich unser erSar« 
men der allmächtiae Gott, der uns seinen Sohn zu einem gewis­
sen Unterpfand gesandt bat in die Welt, der als das unschuldige 
LSinml-in geopfert wurde, unser Sünd trug und für sie genug, 
tät, in welchem unserm .Herrn Christum wer da glaubt, wirk 
Hasen Verzeihung der Sünd das ewig Lebe«. So Ar den 
Glauben habt, sprich ich durch Kraft solchen Glaubens euch ledig 
und los von allen Sünden im Namen des Vater» und des, Sohn» 
und des Heiligen Geistes. Amen

1. G. Allettiebsten, jetzt greifen wir die rechte Hauptfach an, 
das ist die Wort, die unser lieber Herr Jesus Christus zu sei» 
nen Jüngern im Nachtmahl geredet, die ihr mit großer Andacht 
hören sollt, sam (gleich als wenn) Christus selbst mit euch redet: 
Einsetzung des hl. Abendmahls «achl Kor. 11, N—gg 

Sofort foHt die Austeilung des Brotes auf der einen, 
des Kelches auf der anderen Seit« des Adendmahlsttsches.

Während der Spendung werden „Psalmen gesungen. Hier­
auf noch eine Ermahnung des

1. G. Weil Christus sich selbst geopfert und mit seinem Blut 
unser Verbündtnutz mit Gott dem Vater genugsam besiegelt hat» 
darum licht uns die Guttaten in ewiger, frischer Gedächtnis hal-
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ten. Wir wollen hinfüro nicht uns« sein, sondern des Herrn 
Knechte und Diener seiner Knechte.

2. und 3. Geistlicher sprechen im Wechsel den 113. Psalm.
1. G. mahnt nochmals zu aufrichtigem christlichen Wandel 

und schließt mit den zehn Geboten: Du sollst glauben in 
Einen Gott. Du sollst seinen Namen nit üppig rn Mund nehmen. 
Du sollst den Sabath heiligen. Du sollst Vater und Mutter in 
Ehren haben. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du 
sollst nicht unleusch sein. Du sollst kein falscher Erzeug sein. 
Du solfft deines Nächsten Gemahlmcht begehren. Du sollst 
deines Nächsten Guts Nicht begehren Diese zehn Gebote 
werden beschlossen und begriffen m M« Geboten: hab Gott lieb 
und deinen Nächsten als dich leibt. Darzu helfe uns Gott.

Nun gond An im Fried Gottes und Gott wolle allezeit mit 
uns sein. Amen.

20. Arl. Don der Beicht«.
D« hergebrachte Beichtzwang hat viele Seelen, statt sie zu ent­

lasten, zur Verzweiflung gebracht. Eine Deichthandlung, die in der 
hl. Schrift oorgeschrieben wäre, gibt es nicht. Beichten ist Herzens­
sache: mit Zwang Ist hier nichts zu erreichen. Insgeheim einem 
.recht christlichen, Verständigen Mann" das Herz ausschütten wird 

von den Predigern empfohlen — also eine freiwillig gesuchte Pri- 

oatbeichte.
L hat diesen Artikel stillschweigend „umgangen". meint 

dazu, dies sei „sich wohl zu verwundern.
21. Art. Dom gemeinsamen Gesang und Gebet 

^^D§ Einfachätt der Kultusformen der alten Kirche — Gemein­

degesang, Schristoerlesung und Auslegung, Gebet — hat man ver­
lassen ' Des Singen» ist allzuviel geworden, der Schnstauslegung 
«llzu wenig. Die Heiligenoerehrung mußte man abtun.

L behauptet, die hergebrachtenKutuffoE Tagzei­
ten" lvmaeschriebene Gebetszelten für die Geistlichen) stammen von 
der Bibel her und von der UrkirA. Was ^im 21. Artikel vor- 
brinae, als wrund, warum man Gebet und Gesang m der KircA 
abgeschafst habe, sei gänzlich zu verwerfen.

Man hat nicht gesagt. man habe ^sang und Gebet abge­
tan. Man hat abgetan, was sich mit der hl. Schi,st nicht verträgt. 
Die lateinische Sprache im Kultus hat man beseitigt, weil es un­
sinnig ist, über Sachen, auf deren Derständn,» mel ankommt, in 
ein« dem Volk unverständliche Sprache zu reden. Die Gemeinde 
war über die Neuerung hocherfreut.

2.2. Art. Von Bi ldern.
An dem herrschenden Gebrauch religiüser Dilder ist auszusetzen: 

1 Daß man M durch das einfältige Volk öffentlich verehren und 
„'beten läkt- 2 daß man für sie großen Aufwand macht, was den 
Amen enWhh 's. daß man durch den Aufwand und die Verehrung 
D^ienftt^i Sott und besondere Hilfe zu erlangen hofft.

.^ Etritt da» -uralte -«kommen. Die Bild« dienen zur Be- 

der Belehrung den Zweck der Bilder gesehen, 
so man ihnen nit soviel LichAll-bnnn^
«n, geopfert, Wallfahrten getan haben. Zur Belehrung ware ein 
Gildsogutwiedas and«e Ab« der Glaube hängt sich an be­

stimmte Ork und Bilder. ,... « ..
22. Apt. Von der weltlichen Obrigkeit.
Ol^iak-iten siikren ein hohes, von Gott verliehenes Amt und 

der die QdW gehört zu den allerersten Chn-

Die besten Christen waren die besten Trag« weltti- 

K,,- i^malt ariden find. Beides zusammen kann aber ein 
md« «i- e-iE°d« M

1- ,u mrlKH-". doi lichdi- °«I Slidl! 
mtt d« lutherischen Gruppe in Einer Reihe stehend «achten Mit 
älkn reformatorischen Maßnahimn habe man knnen Vorteil ge- 

i,nd keinen gehabt. Den Gütern der Kirche habe man mcht 
^»Maetrachtet, sondern vielmehr mit großen Kosten und Gefahr im 
VÄW« sie beschirmt. Don etlichen Klöstern, die von ihren 
Mkn^laffen wurden,hat man die Einkünfte für Schulen und 

AENpstege «noeiidet. Die Städte bitten um „ein gemein, christ­
lich, frei Concilium", d. h. eme unabhängige, weder vom Kaiser 
iM oom Papst beherrschte Klrchenveffammlung zur Herstellung 
des Neichsfriedens und der Reichseinheit m Glaubenssachen.

4.
Wir haben dem Leser den Inhalt des Dierstädtrbekenntnisses 

in der Hauptsache vorgeführt. Es bleibt noch zu berichten, wie die 
Lage der Städte weiterhin sich gestaltet hat und was aus dies« 
Bekennergruppe geworden ist. Wir errnnern uns der schaffen Dro­

hung, in welche der Kaiser am 25. Oktober 1530 die Verlesung der 
Confutationsschrist hatte auslaufen lassen: wenn die vier Städte 
von ihrem „grausamblichen Irrtum" nicht abstünden, werde er als 
Schirmherr der Kirche tun, was sein Gewissen gebiete. Ehinger 
ließ sich dadurch nicht einschüchtern. Er schrieb am 9. und nochmals 
am 20. Noo. heim, „er zweifle nicht, das Evangelium werde je län­
ger je mehr zunehmen an vielen Orten. Er sah den Widerstand 
gegen den Kaiser wachsen; die Zahl der Städte, die den Abschied 
ablehnten, mehrte sich. Und schon seit 1529 war die StrÄnung un­
ter den evangelischen Ständen eingeleitet, die auf emen Schugbmid 
abzielte, um gewaltsame Handlungen des Kaisers abzuwehren. Für 
die vier Städte kam es j^t darauf an, den Anschluß zu gewinnen, , 
der ihnen im November 1529 versagt worden war. Dazu war .aber 
nötig, den Unterschied im Abendmahlsartikel zu beseittgsl. Also 
reiste Martin Buzer im September 1530 nach Koburg, tvo Lu­
ther während des Reichstages sich aufhielt. Es ist vegreiflich, 
daß Luther den Straßburg« Theologen, dem Melanchthon nicht 
ttaute, mit herber Zurückhaltung empfing. Er gab nichts nach von 
den Forderungen, die er 1529 zu Marburg gestalt hatte. Aber « 
ließ die Erklärungen Buzers gellen. Als nun d« lutherischen 
Stände Ende März 1531 zum Abschluß des Schwundes rn 
Schmalkalden zusammentraten, waren auch die vwr Städte dabei. 
Sturm von Etraßkuig vertrat eine von Zwingli abweichende 
Auffassung des Städtebekenntnisses, womtt die Vertreter des Fur- 
stenbekenntniffes fich bestiedigt erklärten. Luther hatte m maß­
voller Würdigung der Lage das ausschlaggebende Wort gebrochen. 
Am 29. März 1531 wurde die Zugehörigkeit d« vier Städte zum 
Schmalkaldischen Bund besiegelt. Dabn konE die 
Tetrapolitana noch als ihr Sonderbekenntnis gelten. At^r man 
kam noch einen Schritt weiter. Zm Mm 4536 Mttn d« ob«- 
deutschen Theologen mtt den sächsischen b^«onmen,

(Wolffhardt und Mäußlin), aus Ulm (Frecht), aus 
MemminMN (Geroasius Schüler)^ 
bot: „Wir erkennen euch und nesmm ^ch °n Als M 
Brüder in Christo." Dos geschah zu Wittenberg, wett Lu­
ther erkrankt und nicht nach Eiftmch gekoEN E. Dah^ che 
Benennung „Wittenberger Loncordie p« di^vr^- 
würdige, str die Entwickelung lwr «anMsr^ Arr^Achst^- 
deutsame Ereignis. Damtt hatte das „SchwabMe BekmMnis 
- die Confessio Tetrapolitana - Mn,st 
und da» „Augsburgische Bekenntnis , das /Ahin alkm,fo 
— die Confessio Augustana—^m der vM M^mcht^n 
verfaßten „Apologie" trat an ihre Sbfftt.
hat doch seinen großen BekennMistag ^gehabt, der sich, was den 
Ernst der Verantwortung betrifft, ebendüttig mbeaden 25. Juni 
1530 stellt lind dick die Stadt dabei durch ihren prächtigen 
HV»- Elch b----» und«««-» !---. mK »°d
8- BÜ-snIch»ft> IM« »i ihrem
nis sich bekannte, da» bleibt ein goldenes Blatt m ihrer Geschichte.

Avs -M GeWMt vva ötadt WÄ LlMlWast
1. Max Fördekreuthu, Die Allgüuer Alpen. Land und 

Leute. Kempten bei Kösel.
Die erste Lieferung von Fücherreuthei« AllgäEAlpen habM 

wir schon angekündigt und gewürdigt. a^dem dmr gaiM 
Werk oorliegt, können wir anse« rff« mit gutem^Gewissen ver­
sichern, daß es wirklich hält, was der Anfang «sprach. L^r T^i 
ist vielfach ergänzt, erneuert und «wett«t K6S. statt W 
alten Auflage —: die Bilder — rund 300 und 33 Kunstdrucktafeln. 
- entsprechen den neuzeitlichen Anforderungen, sowohl was tue 
lichtdildnerische Aufnahme, als was dre Wiedergabe anlangt. zu 
den bisherig^, Karten ist ettw weitere gekommen, L« dw Herr- 
schastsgebiek im 3. 18M nach der bekannt, Schchdechhen Vor­
lage bringt. Der Druck, in angenehmst lesbarer Bruchschrift, che 
sich vorteilhaft abhebt von der früheren allzu großen, ist vorzüglich, 
wie man es von einem Verlag wie dem Köselschen zu erwarten be­
rechtigt ist: und der haltbare graue Leinenumschlag mit der m 
wenigen Linien charakteristisch hingeworfenen Hosatsspitze ist 
schlicht, praktisch und wirksam.

Geblieben ist des Buches Einteilung, wie sie schon beim erst» 
maligen Erscheinen -am kWhr denn 2 Zahrzehnten getroffen war.

7



Digitalisiert durch die Forschergruppe Oberschwaben e.V. / Frank Leiprecht 
Alle Rechte vorbehalten - Historischer Verein Memmingen e.V. - 2016

Mit Recht. Sie kann nicht wohl gebessert werden. Ein Freund 
des Allgäuer Landes kann sich also kaum ein schöneres und wert­
volleres Buch beschaffen oder bei festlicher Veranlassung schenken 
lassen als „den Förderreuther". Wen der Preis — 33 bezw. 26 
Mark für Angehörige gewisser Vereine — zu hoch dünken sollte, 
der möge bedenken, daß das Werk an die 400 Druckstöcke erfor­
dert, die allein schon eine stattliche Geldsumme kosten.

Der Umgriff des Allgäus, wie er hier gezogen ist, weicht 
von dem sonst üblichen ab. Nach Norden reicht das behandelte Ge­
biet, was ja mit dem Wort „Alpen" schon ausgedrückt ist, nur bis 
ins alpennahe Dorhügelland; nach Westen dagegen ist der ganze 
Dregenzer Wald hereingezogen bis an die Ostgestade des Boden­
sees einschließlich Lindau; im Süden bildet die tiefe Lechsurche eine 
natürliche Grenze, nimmt also auch die Hornbachgruppe noch mit, 
herein. Somit eine geographische Einheit. Daß aber andrerseits' 
hinwiederum nicht nur etwa das Allgäuer Alpengebirge beschrieben 
wird, besagt der Untertitel „Land und Leut e". Nicht nur die 
Landschaft, ihr Werden und Sein, führt uns der Verfasser vor 
Augen, auch was darin lebt, Tierwelt und Menschenart in Vergan­
genheit und Gegenwart. Es werden sich wenige deutsche Landschaf­
ten ähnlichen Umfangs finden von solcher Schönheit, Einheitlich­
keit und Geschlossenheit, von solchem Zusammenhang der Boden­
beschaffenheit mit dem ansässigen Menschenschlag; aber noch weni­
ger, die einen Darsteller und Würdiger gefunden haben, der, ob­
wohl selbst gar nicht bödenwüchsig, sich so eingelebt und einge­
fühlt hat wie Förderreuther, daß er seinen Lesern ein wohlgetroffe- 
nxs Abbild von Land und Leuten zu malen vermag.

Die Landschafts bild er kennzeichnen trefflich die ein­
zelnen Berggruppen nach ihrem geologischen Aufbau. Das vielge­
staltige Pslanzenkleid lernen wir, unterstützt von reizenden 
farbigen Bildchen, kennen vom dichten Mischwalo des Tales bis 
hinaus zu den öden Stätten des Steingebirges. Ueber Wild und 
Weidwerk unterrichtet ein Abschnitt» der die ausgestorbene 
Tierwelt vorführt gleichwie die jetzt noch dem Dergland eigentüm­
lichen Wildgattungen. In den Denkmälern der Ge­
schichte durchwandern wir in raschem Zug die vergangenen 
Jahrhunderte von den ersten vorgeschichtlichen Spuren über die 
Laydnahmezeit der Schwaben bischer in unsere Tage. Mit kräf­
tigen Strichen ist der Allgäuer Mensch gezeichnet nach seiner 
äußeren Erscheinung, seiner Art, nach Glauben und Sitte, Geftihls- 
l«ben, nach Wohn- und Lebensweise, Brauch, Tracht, Sprache, Be­
schäftigung. Ausführlich behandelt sind die wichtigsten Ortschaf­
ten, einige hundert, je nach Art und Bedeutung länger oder kür­
zer, in lebensgetreuen Skizzen. Die Erwerbszweige sind er- 
Munlich vielseitig; denn der Allgäuer ist nicht nur ein tüchtiger, 
schaffiger Wiesenbauer und Viehzüchter, lebt auch nicht etwa bloß 
so nebenbei von dem, was FremVenbesuch im Lande sitzen läßt, son- 
dern.er bewährt sich auch als rühriger, betriebsamer Wirtschafter, 
der die Landesgegebenheiten handwerklich wie klein- und groß­
gewerblich ganz hervorragend zu nützen versteht. Ein warm emp­
fundener Abschnitt, der über den verschiedenartigen Eindruck der 
Landschaft und die Einstellung und Tätigkeit der Bewohner plau­
dert, wie sie die einzelnen Jahreszeiten bewirken, bildet den

. wohlbefriepigenden Abschluß, des Ganzen,
So ist also ein schöner, gut gegliederter Bau entstanden, der 

seinem Schöpfer alle Ehre macht und in seinem Aeußeren sowohl 
wie M Inneren von fleißiger Durcharbeitung und gründlich erwo­
gener Durchführung der Einzelteile Zeugnis aiilegt. Wie es einen 
aber reizt, an einem tadellos gebauten Körper kleine unscheinbare 
Wärzchen, die sich daran zeigen, wegzukratzen, so möchte ich zum 
Schluß noch einige störende Fleckchen entfernt sehen, die auf einem 
Gebiet liegen, das mich seit Jahrzehnten besonders beschäftigt und 
das mir deshalb sonderlich nahe geht. Es ist das der Wort- und 
Namenerklärung und der Befiedelung. Ich möchte nicht schul­
meisterlich erscheinen, sondern nur mit etlichen Winken dem Ver­
fasser die Beseitigung dieser Schönheitsmängel für künftig emp­
fehlen.

Bei Erwähnung der Besetzung , des Landes durch die Römer 
sind die Ergebnisse der neueren Forschung durchaus berücksichtigt. 
Wie vorsichtig dabei zu Werk gegangen ist, hat mich besonders ge­
freut bei der Fassung des Satzes auf S. 215, wo es heißt, die Auf­
findung einer römischen Kuhglocke auf der Seealpe habe „die 
Frage angeregt, ob die Römer wohl schon Alpwirtschaft getrieben 
haben." Meines Erachten» ist nämsich mit dem Fund der Glocke 
dort oben noch lange nicht, wie behauptet wurde, bewiesen, daß die 
Kuh eines Römers jene Glocke auf jener Alpe verloren haben muß, 

daß also Römer sie schon beweibet haben; sie kann ebensogut viel 
später unten im Tale gefunden und einer alemannischen Kuh um- 
gehängt worden sein. Dagegen steht es jetzt wohl soviel wie fest, 
daß der Name der Stadt Füssen (S. 424) nicht nur mit Lnuces 
nichts gemein hat, sondern daß auch der Zusammenhang mit „Fuß" 
auf Bolksumdeutung beruht. Es ist vielmehr eine Ein- oder Um- 
deutschung eines uralten Namens, den die sog. Notitis ciixni- 
tatum (um 400 n. Ehr.) in lateinischer Form sür den römjschen 
Truppenstandort koetikus bietet. Waren also hier Römer seßhaft 
und namengebend, so kann hingegen die Annahme auf S. 231, daß 
„das (obere) Lechtal offenbar schon zur Zeit der Mmer bewohnt 
war", nicht zutreffen. Bon Römern ist noch nie die geringste Spur 
dort aufgetaucht, nicht einmal von Romanen; denn romanische 
Namen finden sich weder im Tal noch auf der linken Lechseite. Die 
romanischen Namen der rechten Seitentäler aber kommen von mit- . 
telalterlichen Romanen her, die aus dem Inntal über die Kämme 
der Lechtaler Bergsättel auf die obersten Alpweiden herübergegriffen 
haben — aber nicht weiter. Nur die Saldeiner- (richtiger Salde- 
ner-) Spitze könnte verdächtig erscheinen. Doch auch sie verdankt 
ihren Namen höchst wahrscheinlich einem „Saldener", der entweder 
so hieß oder noch — wie bis heute in Südtirol — das Amt eine» 
Saldeners — Waldauffehers an dem wirklich ganz bewaldeten 
Berg inne hatte.

Und weil wir gerade im Lechtal sind, sei auch der Name 
Elbigenalp erwähnt, der sich auch noch als Flurname im 
Parseiertal findet und darum nicht von einem Personennamen 
Albiko, sondern von dem Eigenschaftswort älpig d. i. „als Al- 
penweide benützbar" abgeleitet ist.

Die Benennung Maiengebote S. 145 versteht man nicht, 
wenn man sie nur als Verordnungen für Forst- und Jagdwesen 
erklärt ohne den Zusatz, daß diese am 1. Mai öffentlich bekannt ge­
geben zu werden pflegten. Auf der gleichen Seite stimmt die Un­
terscheidung nur unzulänglich, ried erinnere nur dann an Wald­
rodung, wenn es in der Zusammensetzung das Schlußwort bilde 
(Reicholdsried); wenn es aber als erster Teil der Zusammensetzung 
erscheine, bedeute es sumpfiges Gelände. Donau-, Jller-, Bann-, 
Weiden-, Wasenried u. ä. meinen doch sicher auch Sumpfland. Eher 
mag als Unterscheidungsmerkmal gelten ein Personenname als 
Bestimmungswort.

Daß 2 berstdorf zuerst weiter nördlich gelegen ist, dafür ist 
kein Anhaltspunkt gegeben. Das ostium kreitsde in der Bann­
waldschenkung 'von 1059 bezieht sich auf keinen Wohnort, sondern 
lediglich auf die Einmündung der Breitach in die beiden andern 
Illerquellbäche, weil von dort ab die Grenze den Fluß hinauflief 
bis zum Widderstein.

Der Name des Dorfes Bleichach soll nach S. 154 abzuleiten 
sein von Lilsiclis — Bühl, auf dem Eichen wachsen. Ein solcher 
Ort müßte aber dann doch Eichachbüht heißen (abgesehen von an­
deren sprachlichen Bedenken). Und „bei den Eichen", wie S. 308 
steht, kann es auch wieder nicht bedeuten, schon weil dabei das l 
nicht berücksichtigt wäre. Mir ist eine solche alte Form überbaust 
nicht bekannt; sie kann auch nicht richtig sein. Meines Wissens 
scheint Bleichach erstmals im 14. Jahrh, als Dlaichach und später 
noch „an der Blaichach". Wie diese mit der Aussprache von heute 
übereinstimmenden Formen mit "i Agen, rührt es von bleich 
her, sei es nun, was das weit Wahrscheinlichere ist, daß das unter­
halb der Kirche in die Jller mündende Büchlein so heißt oder hieß 
von seinem weißlichen Wasser im Gegensatz zu dem südlich bei den 
Fabrikgebäuden vorbeifließenden »Schwarzenbach", oder daß sich 
dort eine Linnenbleiche der ersten Siedler befand.

Bei der Schilderung der Allgäuer Hausformen ist Förderreuther 
mit gutem Recht A. Ullrich gefolgt; nicht recht hat er aber daran ge­
tan, daß er sich von ihm auch im Gegensatz zu seiner älteren Auf­
lage hat verleiten lassen den Wider kehr mit e zu schreiben. 
Darüber hat es einmal einen längeren Strauß mit U. gegeben, in 
dem dieser zugestandenermaßen nicht als Sieger hervorgegangen 
ist, denn seine fadenscheinigen Gründe sind ihm samt und sonder» 
widerlegt worden. Es wird ja auch nicht leicht einen so welt­
fremden Baumeister oder Bauem geben, in dessen Gehirn der Ge­
danke an einen „wiederkehrenden" Anbau hätte austauchen können. 
Nun aber besteht Gefahr, daß dieser barock« Einfall samt der dar­
aus gefolgerten Schreibweise wiederkehrt, trotzdem man sich kräftigst 
dawider gekehrt hat, und neuerdings sogar beim Volk und in den 
— Amtsstuben einkehrt. Und das wäre bedauerlichi

Miedet.

Verlag des Memminger Altertums-Bereins. — Verantwortlich für die Schristleitung: Dr. Zut. Miedet.
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Juni 19Z0 16. Jahrgang: Nr. 2

Memminger
Geschlchts -Blätter
Zwanglos erscheinende Mitteilungen des Memminger Altertumsvereins

Druck der Verlags- und Druckereigenossenschaft Memmingen e. G. m. b. 4-

Inhalt; Dr. Hans Eschenlohr: van ehemaligen Memminger Wäldern.

Boa ehemaligen Memminger Walvern
Don Dr. Hans Eschenlohr.*)

1. Der tadtwald.
Der Stadt- oder Burgerwald ist seit unvordenklichen Zeiten 

Gemeindebesitz. Ueber Zeit und Art seiner Erwerbung ist keine 
Nachricht erhalten. Er reicht also wohl als Gemeineigentum der 
verbiirgerten Bewohner Memmingens zurück bis in jene« ferne 
Jahrhundert, da die Mamminge sich an der Ach ansiedelten und 
Grund und Boden unter sich verteilten, das fruchtbare Land als 
Fruchtesch anbauten, das weniger ergiebige als Weide und soweit 
es von Baumwuchs bestanden war, als „Gemeinde" oder „All­
wende" benutzten. Zweifellos erstreckte sich der Allmendwald der­
einst über eine weit größere Fläche als heute noch. Denn sogar die 
Hochfläche westlich der Buxach hinaus gen Dickenreishausen, Hit- 
zenhofen, Dolkratshofen, Hart und Buxach war höchst wahrschein­
lich ehedem meist bewaldet. Erst mit der Gründung der so benann­
ten Ortschaften wurde der Waldbestand gelichtet und großenteils 
gerodet und in Ackerland verwandelt. Wann freilich die Einschrän­
kung auf den heutigen weit geringeren Umfang erfolgt sein mag, 
läßt sich nicht mehr nachweisen. Immerhin besitzen wir noch genü­
gend schriftliche Ueberlieferung, um mindestens über den Stadt­
wald eine Darstellung gewinnen zu können, wie wenig weit diese 
Zeit eigentlich zurllckliegt. .

Die ganze Hochterrasse vom Dlckenreis angefangen über den 
Hühnerberg bis hinab zum Dolloh trug Wald, großenteils freilich 
lockeren, gestrüppartigen Wald, nicht planmäßig angepflanzt. 
Allein eine forstgerechte Waldpflege war ja Hm Mi telalter über­
haupt fremd,- man ließ eben wachsen, was anflog. And so erklärt 
sich der Name „Dickenreis": es war ein dichter Staudenanflug, 
untermischt mit Hochstämmen. Don einer Teilrodung auf dem 
Hühnerberg spricht die älteste Nachricht, die ich bisher gefunden. 
Am 12. S. 1438 nimmt Heintz Lang, von Hans Ruppen einen Ort 
am Boloch gegen der von Memmingen Esch gelegen m Bestand, 
um selben „ze ruten vnd ze rumen und Ae^r daraus zu machen, 
soviel er deren in 6 Jahren machen WAn Reutackern
soll er dem Unterhospital als Eigner des Grundes für jedes 3au- 
chert, da« mit Korn besät wird, jährlich 2 Hühner, nach 4 Jahren 
2 Viertel Doggen, so es aber mit Haber besäet sst, 4 Diertel Haber 
vom 3auchert geben. Er mag diese Aecker auch zur Mahd liegen 
lasten und soll dann von 1 Tgw. soviel jährlich geben "ls 2 Diertel 
Roggen wert sind. Die Buxacher sollen diese Mdhder dann vor 
und nach der Ergeh zu Trott nießen d. h. beweiben dürfen. Sollte 
pnn«, die Reutücker nicht mehr bebauen wollen, so muß er an Hans 
Rum> oder seine Erben von jedem Jauchert 1 Pfd. hlr. als Weg- 
löke d i. Ablösegeld entrichten (StiA. 33, 6).

Der genannte Rodeort liegt zu beiden Seiten des Feldwegs 
«nck Ober-Burach (zum Wegmann usw.) da, wo die Buxacher Flur 
" § „chte Buxachufer übergreist, und ist auf dem Katasterblalt bis 
heute bezeichnet als „auf dem S P"«ler Greut".

3m Jahre 1509 (17. 8.) ist sodann „den Verordneten zum 
-Nickenreis Gewalt geben das Dick Reis abzurawmen, aber der 
Tannen und Forenen zu verschonen". Aber es zog sich diese Maß­
nahme noch eine Weile hin, sodaß am 11. 7. 1513 nochmal ein 
endgültiger Beschluß verzeichnet ist: „Das Dickenreiß will man 
rMten mssen auf gemainer statt rosten (Ratspr.). Auch an die-

Her Auflatz ist vom Schriftleiter ergänzt, Anfang, Schluß 
und Nachträge ausschließlich von ihm bearbeitet. 

sen Vorgang haben wir noch eine Erinnerung in der Bezeichnung 
„Neubruch", die an der Hochfläche sw. der sog. Dickenreiser oder 
Lateinischen Linde Hastei.

„Nachdem ain Rath berichtet, heißt es dann in einem der „Ber- 
kündzettel" (StA. Bd. 12. 2°), daß off dem Berg gen Dickher- 
linshausen hinaus mehr Thaile Hayden wechst und steet, so 
weder Dich noch Roß niesten kann, und also das Dich allda ganz 
schlechte Weyd, so hat ain Räch ombs besten willen sich entschlossen 
off dem Berg 36 3uchart Deldts vffzuthun und ombbrechen zu 
lassen, die durch ains Raths Deputierte vsgethailt und verlost wer­
den sollen zu 3 3uchart an das Handwerk: deshalben wer an sol­
chen 3ucharten gern thail haben well, die sollen und mögen darumb 
losen oder spielen." . —

Don 1572 an wurde weiterhin der Huhnerberg zum Neu­
bruch gemacht und noch 1634 entstehen Neubruche auf den 
„Spieläckern", wie die neuen Felder auf der Platte o. des 
ehemaligen Stadtweihers und n. der „Hölle" heißen.

Wir sehen also im Westen Wald heute noch, wenn auch leider 
spärlich, nur mehr auf dem nördlichsten Ausläufer der Hochterrasse, 
dem Dolloh, der jedenfalls sehr früh schon zur Burheimer Karthause 
gehörte, aber viel weiter südlich reichte als jetzt. Dann kommt das 
Spitäler Greut, die Rodungen auf dem Hühnerberg, auf dem Neu- 
bruch, am Dickenreis (Rappenghau) und an den Spielackern. Und 
der Rest von all dem Reichtum ist — der heutige Stadtwald.

Die Umgrenzung seines südlichen Zipfelrestes wird 1555, 1728 
und 17SO*) etwa folgendermaßen angegeben:

Don der genannten „Höll" östlich des Stadtweiher- und Pfarr- 
Hofer-Mads bildet die Buxach die Grenze bis an den „Dickenrelser 
Fuß- und Fahrweg, auch Mühlweg genannt, wo dieser sich mit 
dem von der jetz. Dickenreiser Wirtschaft herkommenden Straßchen 
vereinigt. Dann geht es dem unteren Rand des Geholzes gegen 
die Buxach-Niederung oder „Deichen" entlang, m der die „Hause- 
mer Müder" sind, bis an den Otter-, Atter- oder Natter­
schlag und um dessen Hang herum an des Spitals Geh­
re n, wo am Eck des Spitals Hölzer anfangen. Hier ist 
ein ziemlich tief eingeschnittenes Rinnsal, das O t t e r b a ch l e, an 
dessen Nordufer in halber Höhe die Grenze verlauft. Wo der 
Kronburger Fußweg auf einem Brückelein das Bachlein über­
schreitet, endet die Gehre d. h. der den »Gutmannsbuht 
im S. von der Otterschlaghöhe trennende spitze Einschnitt.

Bis zu dem erwähnten Eck gilt die Grenze zugleich für die 
Landvogtei und deren Zwing und Bann (mit Ausnahme der reichs- 
städtischen Dörfer laut Vertrag von 1548) sowie für Trieb und 
Tratt. An einer Marktannen südlich des Otterbachies, an die spa­
ter ein Markstein mit Doppelkreuz^) gesetzt wurde, stößt der Bur­
gerwald mit dem spitalischen Gutmannsbüchel (auch Herrenwald 
gen.) und dem Königsrain zusammen, der im 15. Jahrh, zu 
Woringen d. h. dessen Eigenlierrn Möttelin gehörte und daher auch 
Möttelin s Untermark genannt wurde. Nun ganz nahe 
des Büchleins in schwach gekrümmtem Bogen östlich fort ms hin­
aus an die Woringer Müder zu der Eckenmark am Leeren 
Mad, wo sich die Grenze im rechten Winkel gen Norden wendet, 
vorbei an dem in den Waldrand einschneidenden, quadratischen 
Mädle oder Freude ntal, das 1790 dem 3erg Gürtler von 
Woringen gehörte, und längs eines Teichelgrabens weiter.

') StiA. 19, 1. 2°. StA. 97, 3 und 285, 2b.
*) Als Memminger Markstein mit Nr. 34, als solcher des 

Königsrains mit Nr. 66 bezeichnet.
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Don diesem springt ein dreieckiger Einschnitt w. gegen die Lei m- 
grübe vor, dessen nördlicher Schenkel, Woringer Grasböden ein­
schließend. unmittelbar südlich des Wasenmeister-Anwesens 
die Woringer Landstraße trifft, das übrigens vor 110 Jahren noch 
nicht bestand. Don nun an folgt die Grenze in geringem Abstand 
w. der Straße bis hinter die Dickenreiser Wirtschaft und verläuft 
zwischen der verlassenen Kiesgrube links und der jetzt wieder ange­
griffenen rechts gleich mit dem Fahrweg bis zu der nö. Waldecke 
am Dickenreiser Fußweg.

Die vielen Hochäckerreste, die sich in der Nordhälfte des 
Burgerwalds heute noch finden, beweisen übrigens, daß das 
Gelände im Mittelalter nicht ununterbrochen Wald gewesen ist, 
sondern daß man Stücke davon bei Bedürfnis auch vorübergehend 
gerodet und in Ackerboden umgewandelt hat.

2. Der Dickenreishauser Wald.
Nach den obigen Darlegungen ist anzunehmen, daß die ursprüng­

liche Siedelung von Dickenreishausen auf eine Waldrodung zurück- 
geht. Drese heißt zuerst einfach Dusun d. h. bei den (Bauern-)Häu- 
sern. Eine solche Benennung zwingt zu der Annahme, daß das Ge- 
lande m ziemlichem Umkreis siedelungsleer war- denn sonst hätte ja 
dieser fast nichtssagende Name keinen Sinn und wäre nicht zu ver­
stehen gewesen. Die Anlage des Dorfes ist eigenartig: Die Höfe 

"NE" sich tti Hufeisenform um eine Mulde, die das unter dem 
sammelt und heute noch einige 

denen Büchlein östlich zur Duxach 
Aaadr'nnen. Auch heute noch genügt ftir die Umwohner und sogar 

di« kurze Bezeichnung «Hausen" und erst die 
gelagerten Verkehr e,ntretende Möglichkeit einer Verwechse­

lung mit anderen gleich benannten Orten gab Anlaß zu der nähe- 
nm der Häuser: die (von Memmingen aus gesehen)
am Dicken Reis gelegenen Häuser.

der Ort erwähnt 1126. Damals war er 
W und stand mit allen Marken an Wald und
As" unter der Lehensherrschaft des Klosters Rot, das zu jener 
Ansano'd-°Ä"!r bUer ausgedehnte Liegenschaften besaß. Zu 
Anfang des 14. Jahrhunderts waren iedoch auch schon einiae wobl- 
Kir-n^MEmmmger Bürger in Dickenreishausen begütert^ wovon 

«Ä d-! -r»! Erzählen. K» d«m Johl, 1364
vereiste Kaufvertrag vor, der uns beweist, daß auch ein Teil 

der Waldungen zu jener Zeit sich bereits im Privatbefike von 
§ng G"o d e?Än"M^ 3" diesem Jahre erkaufte Ruf der 
Gü?er »u ^o ö-n „Neuen Spital» seine zwei
das °"em, so er daselbst besessen, insonderheit
« bHetzenburg, das wißmad und Holz Gailenwank"'s 
Sämtliche Hüter waren Lehen vom Ritter Heinrich v^ 
Adelsaes^^h^^k damals berühmten und reichbegüterten 
Adelsgeschlechtes, das seme Stammburg eine Wegstunde nördlich 
der Schloß Eisenburg hatte. Wenn auch im Lause

^slerzu Rot das eine oder andere Gut verkauft ha­
ben mag, der Großteil des Dorfes blieb doch ununterbrochen bis 
zum Jahre 1400 in klösterlichem Besitz.
. St. Matthäustage dieses Jahres verkaufte der Abt Peter 

^"«shauses den ganzen Besitz, der aus 6 Höfen und 6 Güt- 
" s° darzu gehört, nichts ausgenommen, 

'"mbtden leibeigenen Leüthen für frey, ledig und ohnansprüchig" 
an den Memminger Bürger Heinrich Kuntzelmann. Ein Jahr 
darauf veräußerte Heinrich v. Ysenburg um 40 fl. alle seine Rechte 

dem kirchensatz und lehenschaft der Kirchen zu Dikkrißhusen» 
d-r^N?"". Brecht dem Widdum an Jos Stüd li n, 
der ebenfalls einem geachteten Memminger Bürgergeschlecht anae- 

tert gewesen sein, denn aus dem Jahre 1397 liegt ein Urteilbrief 
abger^hatte dortigen Bauernschaft des Viehtriebs wegen 

in Anen R-Ä" brächte er allmählich die ganze Ortschaft 
.Besitz. Nach seinem Tode verkaufte am 7. 2. 1472 sein 

Lickwig dlw väterliche Erbe um 3000 fl. an das Unter- 
den Höfen und Grundstücken gehörten dazu das 

»"grecht.die hohe irnd niedere Gerichtsbarkeit sowie folgende fünf 
Bannhölzer: „,m Fretzbül)el, im Gutmansbühel, im Brait- 

Dieser später Hetzlinsburg genannte Waldteil ist der Süd­
hang des erwähnten Spitalwalds gegen den iekt leeren loa Scklao- 
perswettm. Geilenwang heißt jU ^ch ^as Mes"°K n? L 
?nd"das° erwähnten Bauern Gail)
gehau» E das nördlich davon gelegene jetzige „Kaspar- 

mad, in der Hätzlenburg und im Onsang«) und dazu alle Gerechtig­
keit aller Hölzer, die insgemain zum Dorf Dickrißhusen 
gehören." Wenn man schon aus diesem Zusatz den Schluß ziehen 
darf, daß außer den angeführten herrschaftlichen Bannwaldungen 
Dickenreishausen auch einen eigenen Gemeindewald besessen hatte, 
so findet diese Vermutung 100 Jahre später ihre Bestätigung. Im 
Jahre 1574 wurde nämlich zwischen dem Unterhospital -und der 
Gemeinde ein Vertrag geschlossen, der die Schonung des Gemeinde­
waldes bezweckte und dahin lautete: „Nachdem sich befunden, daß 
ihre Gemeindshölzer nur Jungholz und schad sei, daß selbe zue 
brennholz abgetrieben werden, so soll, damit man solchem schaden 
fürkomme, einer gemeind aus des Spitals bannhölzern brenn-, seeg- 
und zimmerholz gegeben werden, bis Ihre Gemeindshölzer besser 
erwaxen".

Nördlich von Dickenreishausen, ungefähr auf halbem Wege nach 
Duxach liegt der Weiler Hart. Vorzeiten lag dieser Weiler inmit­
ten dichter Waldungen, die aber mit fortschreitender Besiedelung des 
Landes mehr und mehr gelichtet wurden. Das sagt nicht bloß der 
Name Hart selbst, sondern noch eine ganze Reihe von Flurbezeich­
nungen in seiner Umgebung. Dom Breitenlohe, Maßlang (auch -- 
Asang) u. a. ist es sogar noch im 16. und 17. Jahrh, ausdrücklich 
bezeugt. Das Kloster Münchsrot ist schon sehr frühe dort ansässig 
und aus dem Jahre 1398 erfahren wir, daß es zwei Höfe zu Hart 
an die Stadt Memmingen verkaufte. Die Stadt veräußerte diese 
Güter wieder an das Unterhospital. Aus einer Güterbeschreibung 
des Weilers aus dem Jahre 1588 ist zu entnehmen, daß auch noch 
das Unterhospital zwei Höfe und das Oberhospital einen dortselbst 
besessen haben. In dem gleichen Jahre wurde zwischen den beiden 
Spitälern auch die Dermarkung der zu Hart gehörigen Waldungen 
oorgenommen, die zu jener Zeit bereits derart eingeschränkt waren, 
daß sie kaum mehr den Holzbedarf der wenigen Höfe zu decken ver­
mochten. In dieser Markbeschreibung wird die Waldparzelle in 
der Mulde w. des erwähnten Fretzbühl« in der sw. Derlängeruna 
der Buxach-Schleife als „Krebshölzle" und jene, die südlich 
der Schleife in geringen Resten noch vorhanden ist, war noch iggy 
das „Pfarrhofer Holz" geheißen, an dessen Südrand ein Häuslein 
„am Hochholz" steht. Westlich Hart nördlich des Alten Postwegs 
sind jetzt noch die Aecker am „Braitenloch" verzeichnet, der 
1617 noch Wald war. Mit ihm hing nw. zusammen die Flur im 
Maßlang. Laut Urk. o. 10. 6. 1574 verleiht der Abt Johanne« 
von Weingarten das Ausnang, in des Weilers Hart Trieb 
und Trott gelegen, so vor Zeiten ein Holz gewesen, jetzt aber 
zu einem Ackerland gemacht wurde, gegen eine Iahresgült dem 
Memminger Bürger Michael Herz unter der Bedingung, daß drei 
Esche gemacht werden und die Hintersassen von Hart jeweils auk 
dem Brachesch Trieb und Trattrecht haben.

Zwar nicht mehr auf Harter Flur, doch unmittelbar an der 
Grenze kurz bevor die Dolkratshofer Laiwstraße das Anweken 
Bischof (Ruft erreicht, lag ein anderes Gehölz beidseitig an, um das 
Jahrzehnte lang gestritten wurde und das deshalb da» Streii- 
hölzle genannt wurde. Als 1673 endlich der Streit beiaeleat 
war, wurde es umgetauft inFriedenshölzle. "

Die Wäldlein von Hausen und Hart wurden zwischen den bei. 
den Spitälern nach Maßgabe ihres Grundbesitze» aufgeteilt und im 
weiteren Verlauf fanden noch des öfteren Markungserneuerunoe» 
zwischen beiden Besitzern statt. Bei der letzten im Jahre 1781 vor! 
genommenen wurde das Krebshölzle als das Holz unter dem Wei­
ler Hart und das Braitenloch als das Hölzlein im Heygerlockke- zeichnet. Heute ist von diesen Waldparzeßen kaum L ZA.S 
zu sehen,- sie mußten der immer weiter vordringenden landwirtschaft­
lichen Bodenkultur das Feld räumen. '

3. Der Hurrenwald.
Zum ersten Mal wird dieser Waldkomplex unter den zahlreichen 

Liegenschaften aufgefÜhrt, die sich um die Mitte des 15. Jahrhun­
derts im Prioatbesitze des wohlhabenden Memminger Altbüraer- 
meisters Erhärt Böhlin befanden. Dann erscheinen die Anto- 
nier als Eigentümer, die am 27. 4. 1482 an Konrad Hurter 
10 Iauchert Holz im Harren (StA. 355, 7).

Am 17. 12. 1498 versetzt der Antonierpräzeptor Philipp de 
Letra sein Hofgut nn Hurren, so Lutz von Kreut baut, samt Wald 
und Feld genannt der Hurr, wie er es von Elisabeth Lauginaer 
Erhärt Böhlin» Witwe und Peter Haintzels zu Augsburg Ehefrau^

0 Das Breitmahd war ganz in der Nähe der Hetzlenburg 
wahrscheinl. an dem zu Wiesen gemachten Schärtelinsweiher. Frek- 
bühl hieß die flache Höhe zwischen den Feldwegen von Hausen nach 
Hart und zur Pulvermühle (wo das Vieh gefretzt --- geweidet 
wurde). Der Onsang ist vermutlich der Spitalwald ö. der Höfe 
des Fugger und Oßlang.
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hat. Diesen selben Hof kauft er dann am 8. 2. 1499 endgültig zu­
rück und bemerkt auf der Urkunde eigenhändig: emi ms§nLm 
silvLM et curism (ich habe einen großen Wald und einen Hof 
gekauft)?) Es ist der Wald östlich der Anwesen zum Fugger und 
zum Oßlang bis hin an die Straße Dickenreishausen—Kronburg, 
an welcher der auch heute „zum Hurren"*) benannte Hof gelegen ist, 
der früher schon zum Weiler Greuth in engster Beziehung steht, also 
vermutlich eine Ausbaute dieses Rodungsortes ist.

Wenige Jahre nach dem Kauf schloß der Präzeptor des Anto- 
nierklosters mit dem Dauern Ludwig Henkel „zu dem Kreuth ge­
sessen" einen Vertrag, laut welchem diesem das genannte Gut 40 
Jahre lang verliehen wurde „mit aller wunn vnd weyd, mit Holz 
ond aller Zugehörd, ausgenommen das Holz, das da heißt der 
Hurr, da soll der Henkel nichts zu schaffen han weder mit hauen 
noch sonst in keinem weg, dann bloß mit tratt ins Holz, iedoch dem­
selben Holz unschädlich. Als dann 1538 die verordneten Pfarrhof- 
pfleger cum consensu maxistratus das Gut „im Kreuth" um 
900 fl. „für frey und ledig" an das Unterhospital verkauften, wird 
in dem Vertrag ausdrücklich betont, daß der Hurrenwald beim 
Antonierkloster verbleibe, obwohl derselbe vormals zu dem Hof 
gehört habe. Wie richtig es von den vorsichtigen Pfarrhofpflegern 
war, diesen Zusatz in den Vertrag aufzunehmen, sollte sich 100 Jahre 
später offenbaren. Das Unterhospital hatte nämlich mittlerweile 
das Gut Greuth an die Herrschaft Kronburg weiter veräußert und 
im Jahre 1621 erhob diese Herrschaft Anspruch auf den Hurrenwald 
mit der Begründung, daß derselbe von jeher zu Greuth gehört habe, 
was schon daraus hervorgehe, daß er von den Greuther Bauern 
stets als Viehweide benützt worden sei. Es entspann sich Nun ein 
langwieriger Prozeß zwischen der Stadt Memmmgen, die 1562 
Erbin des Klosters geworden war, und demErzhaus Oesterreich, 
zu dem die Herrschaft Kronburg gehörte. Nach langem Streit und 
ausführlichen Darlegungen, daß der Hurrenwald jederzeit ein freies 
Eigentum gewesen und seinerzeit oom Antonierkloster rechtmäßig 
erworben worden sei, nach vielem Hin- und Herschreiben und unter­
tänigstem Ersuchen an den Erz^rzog Leopold kam 1623 endlich von 
Innsbruck eine allergnädigste EnMttßEg. D^ dahin, 
daß die Stadt Memmingen unter Vorbehalt aller Rechte auf Seiten 
des Hauses Oesterreich „bey ih«r P°sM°^ Ein
Jahr darauf wurde aber von Ar österreHlschen Regierung zu 
Innsbruck der Hurrenwald nEAngs als Lehens­
gutes Greuth angesprochen Ad dieft Erklärung entfesselt^ 
eine heftige Schreibfehde. Doch scheint der SOjahnge Krieg dem 
unfruchtbaren Streit ein Ende gemacht zu l^ben, denn in den Akten 
ist nirgends etwas von dessenAusgangzu Marrhof-
pflege blieb fortan in ungestörtem Besitz des Hurrenwaldes.

4. Das Lauberhart.
Lauben besaß ursprünglich ein eigenes Adelsgeschlecht, das nicht 

nur den größten Teil des Dorfes und der zugehörigen Waldungen, 
sondern auch den Kirchensatz inne hatte. Im Jahre 1176 wird nach 
N^rubend II Konrad v. Lauben unter den Vasallen des 
KlLs OttÄuren aufgezählt. Wie lange sich die Ortschaft unter 

«»rummstabe befand: ist nicht bekannt, doch waren jedenfalls um dk Mitte des 14 IahihundLrts die Ritter ° ° nFreiberg
«U-n uneingeschränkten Besitze des Dorfes und seiner Marken. 

MUsd »on NUra verk^ Jahre 1383 die Ortschaft samt
Kieckensak u allen Liegenschaften um 15M Pfd. Heller an den 

^mLr Vümer Klaus Tagbre Geistl. I,
D^lem scheint mehr an seinem künftigen Seelenheils als an

Mütern aeleaen zu sein. Im Jahre 1399 stiftete er nämlich
-in^ Könige zu erbauenden Ka-

A,?Ä ^elae^ gan^ Dorf Lauben mit dem Kirchen- 
Ä und DAÄ>t sambt allen Gütern, Holzungen und Gerechtig- 
8t-n Wenn auch in der Stiftungsurkunde über den Wald weiter 
nickt-verlautet, so können wir aus einer 80 Jahre später durch die 

der Drei-Königskapelle veranlaßten Markbegehung entneh- 
An kok derselbe, was Flächengröße und Grenzverlauf anlangt, 
U"' damals so ziemlich mit dem heutigen Lauberwald überein- 
»-nnmnt baden muß. Er wurde auch bereits zu jener Zeit in zwei Är!""in den Vordren und Hinteren Hart, unterschieden. Seine 
Blöcke wird auf 1100 Iauckert geschätzt. Bei der letzten, 1792 oor- 
^«Enenen geometrische» Vermessung wird der reine Holzboden 
^»«sckließlich oer Holzmähder vechanden" auf 1010 Jauchert und 
i'q^ Schtttt nach Memminger Maß gemessen, angegeben. Die Drei- 
»»nioskavell« verblieb bis zur Gegenwart in ungestörtem Besitze 
Kser wNanoLierten, größtenteils mit Buchen bestockten Wald­

fläche.

«X ZZg 7.
«) Der Name zem hurwin walt bedeutet „im sumpfigen Wald", 

eine Benennung, die jeder, der ihn betritt, zutreffend finden wird.

5. Der Woringer Wald.

Das Dorf Woringen stand schon seit unvordenklichen Zeiten 
unter dem Krummstabe des Abtes von Kempten und verdankt viel­
leicht auch der eifrigen Siedlungstätigkeit dieses Hochstiftes Empor­
kommen und Ausdehnung. Die weiten Waldungen, die ringsum 
die Ortschaft umgaben, mögen als einstmalige königliche Wälder zu 
den reichen Dotationen gehört haben, mit denen vor Zeiten das 
Hochstift ausgestattet wurde. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts 
waren die Marsch älle von Pappen he im als Lehens­
träger von Kempten im Besitze der Ortschaft. Im Jahre 1417 ver­
kaufte Haupt von Pappenheim und seine Gemahnn Korona von 
Rotenstein das ganze Dorf „sambt Gerichten, Gülten und Holzun­
gen" um 5000 fl. an den Raoensburger Bürger und Kaufherrn 
Rudolf Möttelin. Ueber die Ausdehnung und Beschaffenheit des 
Woringer Waldes ist zwar in dem Kaufvertrag nichts erwähnt, 
doch scheint Möttelin bei diesem Kaufe gerade dem Walde einen 
besonderen Wert beigemessen zu haben. Er ließ sich nämlich ver­
traglich eine freie Zufahrt aus dem Woringer Wald an die Iller 
ausbedingen. „Das holtz soll weg und sieg han an die Ihler. Als 
kluger Kaufmann dachte Möttelin wohl an eine möglichst gewinn­
bringende Verwertung des Woringer Holzreichtums. Da aber zu 
jener Zeit im Memminger Gebiet Holz im Ueberfluß vorhaiwen 
war und deshalb im Preise sehr nieder stand, suchte er es ander­
wärts abzusetzen, wo höhere Preise dafür bezahft wurden. In die­
sem Vorhaben bestärkte ihn wohl vor allem die Nahe der Iller, auf 
deren Rücken um jene Zeit bereits viel Holz gegen Ulm geflößt 
wurde; und darum suchte er sich in erster Linie eine Zuftchrt an den 
Fluß zu sichern. Hundert Jahre lang blieben die Nachkommen 
Möttelins im Besitze Woringens und seiner schonen WaLungen

Im Jahre 1516 verkauften die Erben der Frau Ursula von 
Bentzenau, einer geborenen Mottelm, um 15 250 fl. „an Gold 
baar ausgereit" die ganze Ortschaft kamt allen zu^h^igen Holz­
marken an die Stadt Memmingen. Außerdem waren fol­
gende Einöden bei diesem Kauf '^-griffen Bmwan^ E^ 
Frohnhart, Sterobühl, Tennenmoos, O^rnholz an der Beurersteig 
sowie die sogenannte Holzmühle sambt allen Hölzern und Vlch- 
waiden, so gen Woringen gehörig.

Zu Beginn des 16. Sahrh. setzten ^nAlAn'm^ 
Schwaben Bestrebungen der Bauern «m, die auf elnen sondier­
ten, von den lästigen Fesseln des Flurzwangs befreiten Besitz ab- 
zielten und die unter dem Namen „D e r e «nö^u " g z s 
gefaßt werden. Als Folgewirkung dieser Absichten sind vre Wl 
reichen Einöden zu betrachten, die seit dieser Zett sich m dem Wa- 
ringer Wald einnisteten und mit ihrem uneffottlichen Hunger nach 
Ackerland und Viehweide immer größere Locherm dleehemals 
geschlossene Waldung fraßen. Der ganze Asttz U"d "och immer 
unter Kemptens Lehensherrschast und der FürsEbt Rudolf schloß 
noch im Jahre des Kaufs (11.8.1516) mtt Ar Stadt Memmingen, 
als der neuen Lehensträgerin, folgenden ,

1. Sämtliche Güter sollen, so oft sie zu Fall kommen, oom Got­
teshaus Kempten einem ehrbaren Bürger als gemeiner Statt Le

'S--» l-W

der Stadt allein und in dem südlich davon Kempten allein die 
Gerichtsbarkeit zustehen (StA. 101, 1). .

Außerdem wurden auch wegen des „Wmdwerks ausführliche 
Abmachungen getroffen, die hier nicht AA"AllwerAn^

Bereits im Jahre 1547 (14. 9.) verkauften Bürgermeister und

Hofmeister sollen solch Dorf wol inn-haben, doch weder sambt noch 
sonders nit versezen noch verkaufen, dann Bürgermeister und Rath 
die Auslosung nach vorher beschechender halbjähriger Aufkundigung 
mit 20000 sl »u tkun sich Vorbehalten . Doch kam es nicht mehr 
zu eimmRückkauf durch die Stadt, sondern das Spital blieb dau­
ernd im Besitze der Ortschaft und der zahlreichen zugehörigen Ein­
öden.

Der Wald, den sich die Stadt zurückbehielt, wurde seit jener 
Trennung von Woringen mit dem Bürgerwald zusammengefaßt 
und sollte vornehmlich dazu dienen, den Holzbedarf der Memmin­
ger Bürgerschaft sicher zu stellen. Die Stadwerwaltung sollte aber 
kein« reine Freude an diesem Besitze erleben, denn der Nutznießer, 
die diesen Wald als ein« Kuh betrachteten, die man nur zu melken 
brauche, waren allzu viele. Da war es vor allem das Dorf Worin­
gen, das ständig seine Marken auf Kosten des Waldes weiter aus- 
dehnte. Zuerst wurde das ursprüngliche Recht der Waldweide der-
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art zum Schaden des Holzbestandes betrieben, daß dieser immer 
mehr oerlichtete; dann wurden die wenigen noch vorhandenen 
Stämme gerodet und der Boden zur Viehweide geschlagen und 
schließlich führte man diese in Wiesen oder Ackerland über. Ein 
Schulbeispiel für diesen unbändigen Ausdehnungsdrang der Dau­
ern bilden die sogenannten „Wo ring er Halden", die ur­
sprünglich völlig mit Holz bestockt waren. Allmählich fielen zunächst 
die unteren und hernach die oberen Hänge der Waldweide und der 
Holzaxt der Bauern zum Opfer und schließlich wurden die gesam­
ten Halden als Viehweide mit in die Dorfmark einbezogen. An 
dieser Tatsache vermochten dann auch die Einsprüche der entrüsteten 
Stadtverwaltung nichts mehr zu ändern, die erst lange Jahre spä­
ter anläßlich einer Äarkbegehung diesen Hebelgriff der Woringer 
entdeckte. Da waren weiter die wie Pilze aus dem Boden schie­
ßenden Woringer Einöden, deren Besitzer Holz schlugen, 
wo und wieviel ihnen nur beliebte und die den städtischen Holz­
warten das Leben möglichst sauer machten. Dazu kam dann 
schließlich noch der mit der Zunahme der Bevölkerung stetig wach­
seiche Holzverbrauch der Stadt selbst, alles Umstände, die mit ver­
einten Kräften eine ständige Minderung der Schlagfähiakeit ja 
einen allmählichen Holzmangel herbeiführen mußten.

Der ehrbare Rat der Stadt suchte diesen Mißständen durch 
eine Menge von Erlassen und Androhungen peinlicher Strafen zu 

aber wie heutzutage so auch damals ihre Wirkung 
^Michael Schwegelin, ein Hofmeister des 

Spitals, der um die Mitte des 16. Jahrhunderts lebte und den 
w als einen für die damalige Zeit geradezu erstaun- 

lich"l Kenner des Waldes, als einen Forstwirt vom reinsten 
nasser kennen lernen werden, brächte auf Bitten der Stadtverwal­
tung einigermaßen Ordnung in diese unhaltbaren Zustände. Er 
netz zu allererst eine genaue Vermessung und Festlegung der Mar­
ken vornehmen, was bei dem infolge der allenthalben verstreuten 
Einöden stark parzellierten Besitz dringend von nöten war. Der 
gesamte Wa d wurde dabei in 13 einzelne Stücke geteilt, die ge­
trennt für sich vermessen und vermarkt wurden. Er wurde ins­
gesamt SSOi/s Iauchert und 247 Schritt groß gefunden.

6. Der Steinheimer Wald.
Nach der angeblichen Stiftungsurkunde des Klosters Otto- 

^7" aus dem Fahre 764 soll die Kircke zu Steinheim nebst 
Dotation, dieses Gotteshauses gehört haben. Doch 

nacktr--iE des Kreuzherrnklosters, erst 
AWt "orden zu sein, um dem damals schon beträcht- 

des Klosters Ottobeuren eine legale Unterlage 
JA" ./mch tue Mönche mit der Entstehungs- 

dock'Klosters nicht allzugenau genommen haben, so hat 
und Ä -Anheim samt allen zugehörigen Marken an Wald 

Aur im 9 Jahrhundert zu Ottobeuren gehört und ist auch 
bis zum Jahre 972 unter der Lehensherrschaft die- 

gestanden. In diesem Jahre mußte Ottobeuren als 
Gegenleistung für die Befreiung von Kriegsdiensten unter ande­
rem auch seine Herrschaft zu Steinheim abtreten, die dann von 
Kaiser Friedrich I. 1171 dem Herzog von Schwaben zu Lehen ge­
geben wurde Wie lange die schwäbischen Herzöge sich im Besitze 
dieser Ortschaft befanden, kann nicht mehr festgestellt werden, doch 
waren nachgewiesenermaßen bereits um die Mitte des 13. Jahr­
hunderts die Ritter von Isenburg in Steinheim begütert, die 
ja nur eme Wegstunde davon entfernt ihre Stammburg hatten. Zu 
beginn des 15.) Jahrhunderts besaßen diese Ritter auch das Patrb- 
natsrecht sowie die niedere Gerichtsbarkeit und waren im Besitze 
des gan^n Dorfes samt aller zugehörigen Marken. Im Jahre 
1448 verkaufte Heinrich von Isenburg dem Memminger Unter­
hospital um 6700 fl. die Ortschaft „sambt allen Leüthen, Gü- 
«rn, ehehaften Gericht, Zwäng, Bannen, Hirtenstab" und 
Dogtrecht der Kirche daselbst. dem

und 
das 
und 
aus-

„Item dem Bannholz, so zuvor zu Ysenburg gehört hat 
vem übrigen Holz, wie dessen Marken benennet seyn, ferner 
Hart mit Hölzern und Tratten, mit denen von Amendingen 
Elsenburg gemain zu haben, doch das Bannholz gen Psenbura 
genommen. Das ganze Besitztum war freies Eigentum, mit Aus­
nahme dreier Höfe, die Lehen vom Hochstift Kempten waren, aber 
noch im gleichen Jahre vom dortigen Abt der Lehenschaft entlassen

^"b dem Kaufvertrag geht also hervor, daß damals zu dem 
Dorf Steinheim Waldungen dreier verschiedener Besitzkategorien 
gehörten:

1. Herrschaftlicher Bannwald,
2. Gemeindewald, der „das Rotreiß" genannt wurde, und
3. das gemeine oder freie Hart.

So wurde nämlich schon seit den frühesten Zeiten jener große 
Waldbezirk genannt, der sich von Eisenburg nach Norden bis 
Reichau und von Niederrieden und Boos nach Osten bis an den 
Lauberwald erstreckt. Diese ausgedehnten und damals noch völlig 
unbesiedelten Waldungen waren in niemands Besitz, sondern bilde­
ten gemeinsames Eigentum sämtlicher angrenzenden Ortschaften, die 
daraus ihren HolzbÄarf deckten und ihr Vieh hinein trieben.

Der Gemeindewald, die sogenannten Rotreißer, war bereits 
damals unter die Gemeindemitglieder nach der Größe ihrer Höfe 
aufgeteilt, wie aus einem Holzmemorial 14S2 hervorgeht. Hierin 
wird die den Steinheimer Bauern jährlich zugebilligte, verhältnis­
mäßig gering bemessene Holzmenge damit gerechtfertigt, daß zu 
jedem Hof ein Anteil an den Rotreißern gehöre, aus dem die Bau­
ern einen etwa nötigen Mehrbedarf decken können: „zu Stainhain 
gibt man jedem Dauern 6 Klafter, einem halben 5, einem Söldner 
4 und nit mer; doch haben Sy daneben ein außgethailt Holz, das 
Rotreiß genant; welcher nit genug, der mag alßdann auß seinem 
Thail Rotreiß mer Hamen und verbrauchen." Im Jahre 1719 
wurden jedoch die Rotreißer, die im Laufe der Zeit von den Dau­
ern vollständig abgeholzt und ausgebeutet worden waren, zum 
Zwecke einer pfleglichen Behandlung dem herrschaftlichen Wald 
einverleibt und das Spital nahm die Regelung der Holzversorgung 
der Steinheimer Bauern selbst in die Hand. Doch scheint diese 
Einverleibung nicht den gewünschten Erfolg gezeitigt zu haben. 
Nun, da die Bauern der Sorge um die Nachzucht des Holzes ent­
hoben waren, trieben sie noch größere Verschwendung damit als 
zuvor und stellten immer höhere Holzforderungen an das Unter­
hospital, sodaß auch der herrschaftliche Wald Gefahr lief, vollständig 
vernichtet zu werden. Die Herren Spitalpfleger hielten es des­
halb für geraten, die Rotreißer wieder unter die Bauern zu vertei­
len und dadurch die Gemeinde zu zwingen, mit dem Holz in ihrem 
eigenen Wald besser hauszuhalten. Ein diesbezüglicher Vorschlag 
wurde von einer Gemeindeversammlung mit 41:1 Stimme ange­
nommen; nur stellten die Bauern an das Spital die Bitte, daß 
ihnen das Bauholz und die Sägbäume wie vorzeiten aus den herr­
schaftlichen Waldungen abgegeben würden, da die Rotreißer in dem 
heruntergekommenen Zustand kaum das nötige Brennholz zu lie­
fern im Stande seien. Diesem Ersuchen wurde auch von Seiten 
der Spitalpfleger, die froh waren so glimpflich davon gekommen 
zu sein, ohne weiteres stattgegeben.

7. Der Duxacher Wald.

Die frühesten Zeiten der Geschichte des Dorfes Buxach sind völlig 
in Dunkel gehüllt. Eines nur kann mit Bestimmtheit behauptet 
werden, daß das Dorf sowie die zugehörigen Felder und Waldun­
gen schon, seit wir wissen, unter der Lehensherrschaft des Hochstiftes 
Kempten standen. Auch Memminger Bürger waren bereits um 
die Mitte des 14. Jahrhunderts in Buxach begütert. Den ersten 
Anhalt für die Forschung bietet ein Kaufvertrag des Jahres 1392, 
demzufolge Konrad Ämmann, Bürger von Memmingen, einen 
Hof zu Buxach samt dem Kirchensatz und dem Holz, der Müh l- 
berg genannt, an Hans Rupp von Memmingen verkaufte. Das 
ganze Besitztum war, wie im Kaufvertrag (StiA. 33, 2) ausführ­
lich vermerkt ist, Lehen von Kempen. Im Jahre 1400 kaufte Hans 
Rupp von Kunz Hurter von Steinheim eine weitere Hotzmark, 
das sogenannt« Eschlin, hinzu. Me Familie Rupp s^im nach 
und nach das ganze Dorf in ihren Besitz gebracht zu haben, denn 
im Jahre 1459 verkaufte Ruprecht Rupp dem Unterhospital um 
2500 Rheinische fl. das „Dorf, genannt die Duchsach" mit Gericht, 
Zwing, Leüthen, Gütern, Holzungen und Zinsen. In dem Kauf­
vertrag werden vier Waldstücke aufgesührt, die als Bannhölzer be­
zeichnet sind, nämlich die bilden bereits genannten Waldungen, 
der Mühlberg und das Eschlin, ferner das S ch y ß e l o h und die 
Etockach. Don einem Gemeindeholz ist nichts erwähnt und tat­
sächlich hat auch, wie sich aus dem folgenden ergibt, Buxach keinen 
eigenen Wald besessen. Das ganze Dorf war nach wie vor Lehen 
vom Hochstift Kempten, von den Waldungen dagegen nur der 
Mühlberg, während die übrigen freies Eigentum waren. Hans 
Lerchenmair, der damalige Hofmeister des Unterhospitals, 
wurde als Vertreter der Stadt Memmingen noch im gleichen Jahre 
vom Abt Gerwig in Kempten mit den Gütern belehnt. Das ganze 
Dorf blieb bis 1690 unter Kemptens Lehensherrschaft, in welchem 
Jahre der Lehensoerband durch einen Vertrag der Stadt Mem­
mingen mit dem Fürst-Abt von Kempten gelöst und die Herrschaft 
freies Eigentum des Spitales wurde.

Hans Rupp d. I., der zu Beginn des 15. Jahrhunderts Herr 
von Buxach war, glaubte einen Teil seines beträchtlichen Vermö­
gens zweckmäßig anzulegen, wenn er es für sein künftiges Seelen­
heil einem frommen Zweck vermache. Er stiftete deshalb der 
Psründenpflege im Jahre 1408 (1. 2.) für einen Geistlichen in
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Buxach und am St. Barbara Altar an der Memminger Frauen­
kirche den sogenannten Widumhof an der Buxach, zu dem auch 
ein 2 Iauchert großes Waldstück, das sogenannte Engelsholz 
im Boloch, gehörte, aus dem sich der jeweilige Widumbauer behol- 
zen konnte. Im Jahre 1613 verglich sich nun das Spital mit der 
Pfründenoflege dahin, daß das genannte Holz den spitalischen 
Waldungen einoerleibt werde, das Spital dagegen als Ersatz für 
die Abtretung dieser Waldparzelle die Beholzung des pfründepfle- 
gischen Hofgutes für alle Zeiten zu übernehmen habe. 1753 ent­
standen zwischen der Pfründepflege und dem Unterhospital Strei­
tigkeiten, weil das letztere sich infolge der damals im ganzen Mem­
minger Gebiet herrschenden Holznot nicht im Stande sah, die in 
dem Vertrag von 1613 zugesicherte jährliche Hausholzmenge dem 
Widumbauern fürderhin zu liefern. Aus dem darüber entbrannten 
Schriftwechsel können wir zwei bemerkenswerte Totlachen entneh­
men Einmal, daß Buxach tatsächlich keinen eigenen Gemeinde­
wald besessen hatte, und zum andern, daß der gesamte Buxacher 
Wald nur mehr 55 Jauch, groß war und sich m schlechtem Zustande 
befand Es heißt hier unter anderem wörtlich: „Die Gemeinde 
Durach hat kein Gemeindeholz, sondern die alldasige Waldung ist 
als eine herrschaftliche Waldung von dem Spital ordentlich mit 
denen Burachischen Gütern verkauft worden onnd ist der Herrschaft 
-»derzeit freu gestanden, wie viel des sie einem Bauern aus solch 
ArUaftli^ ährlich Brennholz geben wölle." Wegen 
NtänW Rei^ der Pfründenpflege und der infolge 

der fortschreitenden Verschlechterung des Buxacher Waldes immer 
lckwieriger werdenden Holzversorgung der dortigen Bauern trug 

das Spital schon lange mit dem Gedanken, diesen Mlßhellig- 
burck eine Austeilung des ge amten Waldbodens unter die 

^cker BaEnschaft zu entgehen Im Jahre 1773 wurde dieser 
Man^auch ausgeführt und jeder Bauer erhielt nach Maßgabe sei- 

kwsautes einen bestimmten genau abgegrenzten Bezirk zu sei- 
HWU .j. n Benutzung zugewiesen. Der Widumbauer der

A-n Nir leinen Hof Nach wie vor behielt sich aber das Spital 
k^ EauMckt und herrschaftliche Direktion über den Wald zum 

""b Sich, 

auch bis zur Säkularisation aus. .
8 Die Waldungen der Herrschaft Ersenburg.
Die Ritter von Eisenburg faßen nachgewiesenermaßen bereits 

zu Aainn d« 12. Jahrhunderts auf ihrer nahe bei Memmingen 
«.^.mbura und geboten ursprünglich über einen gar an- 
«nmdbesik Da sie sich aber in ständigen Geldverlegen- 

ein Stück um das andere in kapitalkrästi- 
Jahre 1455 verkaufte Heinrich von Eisen­

gere Hände iiber. . §proß dieses Rittergeschlechtes, den Rest 
bürg, kr letzte bea ^ nschaften ^t dem Schloß seiner Väter 
d-r die beK Brüden und Ios Sättelin

Außer dem Stammsitz ^und der gleichnamigen O^^Eüenburg Arten dazu das Dor Amendingen, der 
Ortschaft Diienourg » das Gut Trunkelsberg „sambt allen 
Mler Schwamhausen un^ Hölzern.»" Der ganze

^^?rei2 ^7aentum und zwei Jahre später erteilte Kais» 
Desitz I^or freiesEig diesem Kaufe und übertrua den

„wildtpan auf °le neue wolbedachtem muthe,

ii» non Meldegg, über, der sie IM 3ahre 1580 mit den glei-
Marken, wie sie seinerzeit von Heinrich von Psenburg über­

nommen worden waren, um 64 500 fl. an die Stadt M e m- 
m^aen weiter veräußert«. Nach dem Kaufvertrag gehörten 

kgiaende Waldungen: die Schnaidt, die Bur g h a l d e, 
dazu folgenoe Aichholz, der obere und untere Kalter, 
d« ZuGsschachen der Geren, das Steigholz und das 
Dien st Holz'), die samt und sonders herrschaftliche Bannhölzer

ch neid ist der bewaldete Hügel, den der Eisenburger 
c?„kmea hinter dem Bahndurchgang überschreitet und worauf der Ms Schneidbauern steht D urghal d e heißt die Waldung 

w der Burg, durch die der Hinweg von dieser nach der Bleiche 
sü'brt Der Tobel liegt unter der Forsterwarte. DasA, chholz 
ist entweder der jetzt sog. Eichwald, em sp.talisches Holz hinter 
dem Bleick^r Berg oder vielleicht der E ichenrarn, das ist ein auch 
memmingisches Hölzlein im Tal zwischen dem südöstl. und slidwestl. 

waren. Nur den Kalter hatte Junker Reichst» im Jähre 1574 
um 7341 fl. „rheinisch gueter grober Reichsmünz" an die Gemein­
den Schwaighausen und Ainendingen unter der bei 
Holzverkäufen damals üblichen Bedingung verkauft, daß der Bo­
den nach dem Abtrieb des Holzes, der in 15 Jahren beendet fein 
müsse, ihm wieder zufallen solle. „Allso und dergestalt, das be- 
melte Mayerschaften Zr erkauft Holz in den negsten von dato nach 
aiandern volgenden funfzechen Zaren, onnd jedes Zar besonder am 
Rechten, gepürenden zimblichen Thail davon abtryben vnnd fällen 
vnnd nit über Iaresfrist darinnen feisten vnnd ligen lassen auch für» 
nemlichen sich befleißigen vnnd guete Fürsehung thun sollen, damit 
durch Sy oder die Ingen mit wegkführung der anderen umfliegen­
den hölzern soll möglich verschonet vnnd nit gewüestet oder in Ver­
derben gerichtet werden. Vnnd soll demnach derselbig grundt vnnd 
Boden nach beschechender Stockhraumung oder Abthreibung vnnd 
Wegkführung des Holz, alsgleich onnd von stundan wolgedachten 
Junker, dem Berkheufer, frey lidiglich widerumb hinangesallen 
sein vnnd Sy, die Kheufer, nach oermög altem gebrauch vnnd 
holzkheufen weiter darinnen nichts zu suchen noch zu thun haben.

Die Stadt verkaufte bereits ein Jahr darauf (10. 4. 1581) die 
gesamte Herrschaft an das Unter Hospitals nurwarsichder 
Rat eine Zeit lang unschlüssig, ob dem Spital lediglich die Güter 
und Gülten verkauft, die Waldungen dagegen zurückbehalten wer­
den sollen, oder ob das ganze Besitztum abgegeben werden sollte. 
Eine zu diesem Zweck vom Magistrat eingesetzte Untersuchungs­
kommission entschied sich jedoch nach langen Beratungen dahin, 
„daß nichts separiert, sondern alles beiainander bleiben onnd ams 
dem andern vnd wie man spricht, Holz ond Feld amander helfen 
möge." Weiterhin hielt der Ausschuß es für das beste, wenn zur 
Verwaltung der gesamten Herrschaft ein Vogt auf das 
setzt werde, der dann vor allem sein Augenmerk auf eine sachgemäße 
Bewirtschaftung der Waldungen zu richten habe. ...

Aber auch das Spital blieb nicht lange >m Besitze dieser scho­
nen wohl arrondierten Herrschaft. Bereits uu Jahre 1601 ver­
kauften die Herren Spitalpfleger den gesamten Besitz an Mn lUmer 
Bürger Hans Eitel Neubronner, behielten sich aber da« Wie- 
derkaufsrecht vor. Diesem Neubronner war es bei dem Kaufe an­
scheinend vor allem um den Holzreichtum t^r Waldungen zu tun, da 
er sich vertraglich eine freie Zufahrt an die Iller und einen Lagn- 
platz an diesem Flusse zulichern ließ. „Es soll auch Ine Herren 
kheufer, seine Erben vnnd nachkhommen 3r Holz m die 
Memmingen vnnd an die Iller Irer Gelegenheit ""Z 
lassen über der Stadt und deß Spitals gründ onnd Boden i«der- 
zeiten steeg vnnd weg, wie auch Holz an der Aler an E gelegen 
ortt auf der Stadt oder deß Spitals boden aufzusetzen, anzumachen 
vnnd zu seiner gelegenheit in die Aler werfen vnnd wegslotzen zu 
lassen, statt vnnd plaz gegeben werden." .... .

In den Jahren 1668 und 1669 schwebten umständliche, unend­
lich viel Papier verbrauchende Verhandlungen zwischen der Stadt 
Memmingen und dem damaligen Herrn von Eisenbu^wegen eines 
geplanten Rückkaufes der gesamten Herrschaft. ^Dabei wurden 
durch Abgeordnete des Rates insbesondere die Waldungen einer 
eingehenden Besichtigung unterzogen, da es bei der damals^ im 
Memminger Gebiet herrschenden Holznot der Stadt bei einem 
Kaufe hauptsächlich um diese zu tun war. Anscheinend hatten 
aber die Neubronner die Waldungen bereits derart ausgebeutek, 
daß diese eines Ankaufs nicht für würdig befunden wurden. Der 
Kauf kam deshalb nicht zustande und so ging die Herrschaft der 
Stadt Memmingen endgültig. verloren.
9. Der Felsenberg und die Wälder bei h e i n ss l - 

be r g.
Die Besitzverhältnisse in dieser Gegend waren schon in den frü- 

lsesten Zeiten derart verwickelt, daß es fast unmöglich erscheint, die­
sen Knoten von kleinem und kleinstem Parzellenlresitz zu entwirren, 
um ein einigermaßen klares Bild zu schaffen. .

Die ausgedehnten Waldungen gehörten zum größten ^eu den 
beiden Stiftern zu Ottobeuren und Kempten und bildeten wohl 
einen Bestandteil der reichen Schenkungen, mit denen vor Zeiten 
diese beiden Klöster bedacht worden waren. Sicher ist, daß Tl^in- 
selberg schon seit alters eine von Oesterreich lehenbare Herrschaft 
war und daß die Ortschaften Herbishofen, Lachen, Aymühle, Aldis­

Teil des Dorfes Eisenburg. Fuchsschachen heißt ein Waldstück 
nw. von Schweighausen, das aber Gemeindewald ist: darum wird 
wahrscheinlicher der Fuchsberg gemeint sein, links des Straß- 
chens, das vom Bauhof nördl. am Steinbruch vorbei zum ehemai. 
Kreuzherrnlmrt zieht. Der Gehren ist nö. des Bauhofs, wurde 
später Bassen!)eimisch. Wo die beiden Kalter, das Steig 
und das Dienstholz waren ist z. Z. nicht festzustcllen.
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Höfen, Bühlhof, Goßmannshofen, Hetzlinshofen, Obermoosbach, 
Schießen und Niebers zu dieser Herrschaft gehörten. Die Lehen­
träger wechselten aber im Laufe der Zeiten gar häufig. So waren 
bis 1424 die Herzoge von Teck, dann die Ritter von Stein zu 
Ronsberg im Besitze der Herrschaft. Im Jahre 1446 treffen wir 
einen Ritter Ludwig von Rotenstein, der sich zugleich äuch Herr 
von Srönenbach nannte. Als dieser 1482 kinderlos starb, fiel die 
Herrschaft seinen Neffen zu, den Marschällen von Pappenheim, 
die bis 1613 ununterbrochen in ihrem Besitz waren. In diesem 
Jahre wurde der durch Aufkäufe noch bedeutend zugewachsene Besitz 
aufgeteilt und der eine Teil ging an den Grafen Otto Heinrich 
Firmer aus der Glätter Linie über.

Wann Memmingen zum erstenmal in jener Gegend Fuß faßte, 
Kann insofem nicht mit Bestimmtheit festgestellt werden» als die erste 
vorliegende Urkunde mit Sicherheit gefälscht ist und nur zu dem 
Zwecke verfaßt wurde, dem Grundbesitz des Memminger Kreuz­
herrnklosters ein legales Deckmäntelchen umzuhängen.

Unter anderen Liegenschaften soll sich nach dieser Urkunde auch 
Hof zu Albishofen, zu dem ein Waldstück gehörte, befunden 

haben. Es hecht nämlich darin: „item curis in ^idisiioken 
cum suvis et nemoribus". Nach Ausweis der schon frühe 
vorhandemn Holzbüchlein wurde auch in der Tat der zum Kloster 
gehörige Hof zu Albishofen aus dem Felsen berg beholzt. Ein 

des Felsenbergs kam 1436 durch Kauf an das Unter- 
M"al'nachdem mittlerweile die Trennung des ehemaligen Kreuz- 

Aer- und Unterhospital vorgenommen worden 
»° c, diesem Jahre kaufte der Hofmeister des Unterholpitals 

und Anna St8helin von Memmingen das Holz, 
genannt, das in dem Berkaufsoertrag auf rd. 30 Iauchert 

geschätzt wurde und das als Mischen Hüters und des Spitals 
2»°l«^r5^L^'chnet wird (StiA. 28, 7). 1494 wurde aber­
mals e,n Waldstück von Frick Sigmund von Immenstadt um 90 sl.

Spital hmzugekauft, wahrscheinlich zur besseren Abrun- 
bes bisherigen Wa dMes, da nach dem Vertrage das neu- 

Emorbene Stück auf drei Seiten von den spitalischen Waldunaen 
dmw? ^b2 wurde der letzte Teil hinzuerworben und
. A L gesamte Felsenberg im Besitz des Unterhospi-

^gensatz zu den bereits zu dem Spital gehö- 
Stück Eigentum waren, dieses letzte
wurde lSttN »«so fl. von Peter Braun von Albishofen erstanden 

28, 5), Lehen des Höchst,stes Kempten, wurde jedoch 
bereits nach wenigen Jahren der Lehenschaft entlassen.

h o f beute der sogenannte Schießen-
n^n 'st wie das Hofgut, das ursprünglich den N°-
MterÄwt^,^ ^ter „zum Wuchers» führte und das vom 
erworbenw,„k^ Immann von Dietratsried käuflich 
Sck»nm^,^^"^Eesem Gut gehörte auch ein Holz, das der 
Hunde« ^urde (ö. von Boffarts). Im 15. Iahr-

U «in Teil der zu dem Gut gehörigen Wiesen 
schlechter Pflege wieder bestockt zu haben. Der junge Anf ug 

^ In^^P'tal gebannt und zu dem Schönwald geschlagem ^ 
»Hoff'ngsbuch» des Jahres 1448 sind folgende spita- 

«>ch« Waldungen ,n dieser Gegend aufgeführt: der Schöne- 
"fld.das Hetzelholz, der Felsenberg, die sämtliche 
freies Eigentum des Spitals und von niemand zu Lehen warem 

r ^«Zinn des 15. Jahrhunderts hatt« sich das Unterhospital 
Lsn i- -7-? «rm ° °sba ch einige Höfe gekauft, zu denen 
«»Ä?. e'gen«? ^>°lz Spürte. Dies geht schon aus der Haus- 
yoizmenge hervor, die «mem Dauern dort jährlich angewiesen wurde 
"^^ie ",it 18 Klafter sicherlich nicht zu knapp bemessen war.
i» Sp'tal allmählich zu einem ansehnlichen Waldbesitz

Gegend und ein Verzeichnis der spitalis«hen Liegenschaften 
au« dem Jahre 1631 führt folgende Waldungen an: der Schöne­

Hegels genannt; der Felsenberg, das StLin- 
n °' r, die Hölzer, die zu den Moosbacher Höfen gehörten und 
„an dreyen underschidlichen Orten liegen".
°i^b«n dem Spital nannte auch die St. Leonhardspflege 
r^E«.^«rdings bedeutend kleineren Waldbesitz in dieser Gegend 
Hr E^gen. Im Jahr« 1559 kauften die Pfleger dieser Stiftung 

"" daraus den Holzbeda« für ihr Haus in 
Memmingen decken zu können. Davon lagen zwei, die eine 3 

groß, im Albishofer Tratt, das dritte 
Stü« von 4 Iauchart Flachengröße wurde das Untere Holz 

Mischen der gemeinen Diehweide von Albishofen 
und den Waldungen des Grafen Fugger »u Grönenback Do« ^e und letzt« Stück war ebenfalls ,m Albishofer Tratt gel^n 
^dwurde»! m Gra bis genannt. Sämtliche vier Parzellen 
war«, Lehen des Hochstiftes Kempten und sollten, wie in dem 
Kaufvertrag ausdrücklich vermerkt war, so oft «in Herr zu Kempten 

oder ein Pfleger als Lehensträger mit Tod abging, aufs neue vom 
Hochstift zu Lehen empfangen werden. Außerdem stand der Leon- 
hardspflege lediglich die Holznutzung zu, während das sogenannte 
„Fretzungsrecht" d. h. die Waldweide vertraglich den Bauern von 
Albishofen und Goßmannshofen zugesichert war. Dazu kaufte die 
genannte Pflege im Jahre 1581 weitere 5 Iauchart Holzboden im 
Niederdorfer Tratt, die ebenfalls Lehen und zwar von Ottobeuren 
waren. Am 21. August des gleichen Jahres wurde Max Furtten- 
bach als Lehenträger von St. Leonhardt zum ersten mal von dem 
Abt Caspar von Ottobeuren damit bestehen. Außer diesen lehen­
baren Hölzern besaß die St. Leonhardspflege auch ein 2 Iauchart 
großes Waldstück im Wolferschwender Tratt als freies Eigentum, 
das sie bereits im Jahr« 1522 um 52 fl. käuflich erworben hat^.

Im Jahre 1635 fand eine Dermarkung sämtlicher der Pflege 
gehörigen Waldparzellen statt und in einer zu diesem Zweck ange­
fertigten schriftlichen Aufstellung wird das im Niederdorfer Tratt 
gelegene Waldstück als „MittelHolz" und das im Wolfert- 
schwendner Tratt gelegene als „Oberhol z" bezeichnet. Die vier 
Lehenstücke des Hochstiftes Kempten wurden im Jahre 1690 abge- 
lüst und die Lehenherrschaft geht von diesem Zeitpunkte ab auf die 
Stadt Memmingen über. Die Verwaltung dieses stark parzellierten 
Besitzes scheint aber der Leonhardspflege mit der Zeit lästig gewor­
den zu sein, umsomehr als die Waldungen doch verhältnismäßig 
weit von Memmingen entfernt waren und die Abfuhr des gefäll­
ten Holzes mit ziemlichen Kosten verbunden war. Die Pflege hielt 
es deshalb für zweckmäßiger, im Jahre 1720 ihren ganzen Wald­
besitz an das Unterhospital zu verkaufen. Auf die Bezah­
lung einer Geldsumme wurde dabei verzichtet, dagegen mußte sich 
das Spital verpflichten, der St. Leonhardspflege auf ewige Zeiten 
alljährlich 7 Waldklafter Tannenholz frei und unentgeltlich in ihr 
Haus nach Memmingen zu liefern.

Zuletzt muß noch der Vollständigkeit halber das Antonier- 
kloster erwähnt werden, das ebenfalls schon feit alters Wald­
besitzer in dieser Gegend war. Bereits vom 5. Nov. 1273 liegt ein . 
lateinischer Schenkungsbrief vor, laut welchem der ältere und jün­
gere Ewiger sowie die beiden Brüder Konrad u. Bertholt) von Gun- 
delfingen diesem Kloster alles vermachten, was sie zu Hetzlinshofen 
an Liegenschaften besaßen. „Jus proprietarium guoä dabei« 
in bonis ei curiis Herelinsbokcn" heißt es wortwörtlich in 
der Urkunde (StiA. 232, 2). Genaueres über dies« Schenkung er­
fahren wir erst anläßlich einer Markbegehung im Jahre 131H aus 
der heroorgeht, daß der Besitz des Klosters aus einem Hof bestand, 
zu dem drei Waldparzellen gehörten. Diese Waldstücke lagen 
längs der Straße, die von Hetzlinshofen nach Dietratried führt, und 
waren jeweils durch Waldparzellen von einander getrennt, die zu 
dem Schloß Hetzlinshofen gehörten, das sich im Wechsel der Zeiten 
im Besitze der verschiedensten adeligen Familien befand. Daß ein 
derart parzellierter Besitz fortwährend Anlaß zu Reibereien mit den 
Nachbarn geben muß, liegt auf der Hand. Und tatsächlich zeugen 
auch dickleibige Streitakten von den vielen Prozessen, die das Klo­
ster mit den jeweiligen Herrn von Hetzlinshofen zu führen hatt«. 
Erst im Jahre 1766 tat man das, was in einem solchen Falle das 
einzig Vernünftige war und tauschte die einzelnen Parzellen gegen 
einander aus. Baron von Scharpf, der damalige Herr von 
Hetzlinshofen, erhielt den nördlichen Waldteil, der unmittelbar beim 
Schlosse begann, und das Antonierkloster die südliche Hälfte. Jetzt 
ist dort überhaupt kein Wald mehr.

10. Die Waldungen bei Arlesried, Fricken- 
Hausen und Detzenhausen.

Bon diesen drei nördlichsten zu einer Herrschaft vereinigten Ort­
schaften des Memminger Gebietes 'ritt „Adelolsried" im 12. 
Jahrhundert zum erstenmale in die Geschichte. Damals besaßen die 
Herren von Günz das Patronatsrecht dieses Dorfes, die es an­
fangs des 13. Jahrhunderts an die Ritter von Schellenberg 
verkauften. 1291 vergaben die Brüder Ulrich und Markward von 
Schellenberg dieses Recht an das Dom st ist zu Augsburg. 
Um das Jahr 1400 war die Ortschaft samt allen zugehörigen Mar­
ken an Feld und Wald im Besitze der Ritter von Rech berg auf 
Hohenrechberg. Diese Ritter verwandelten «inen großen Teil ihrer 
ausgedehnten Liegenschaften in bares Geld, wovon eine Reihe von 
Kaufverträgen erzählen. So verkauften im Jahre 1465 die Brüder 
Jörg und Der von Rechberg an den reichen Bürgermeister, Erhard 
Döhlin von Memmingen „den Weiler Adlungsried auf und bei 
dem Schlegelsperg gelegen, den Weiler Dankelsried an dem Schle-

«) Das Untere Hol- war wohl ein Stück des Frauen-Ghaus ö. 
von Goßmannshofen, im Grabis nennt mans an den Albishofer 
Gemeindsteilen, osö. der jetz. Goßmannshofer Ziegelei.
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gelsperg gelegen, sambt Burgstall, Weyerstall, Waid und Hirtenstab 
umb 800 gute rhein. Guldin." (StiA. 55, 1.)

Zu jener Zeit wurde demnach der ganze bewaldete Höhen- 
zug, der sich östlich von Arlesried über St. Johann und Dankels- 
ried nach Süden erstreckt, Schlegelsberg genannt, während heute 
der Name auf die am südlichsten Ausläufer dieses Höhenrückens 
gelegene Ortschaft Schlegelsberg eingeschränkt ist. In dem 
Kaufvertrag sind zwar Waldungen nicht ausdrücklich genannt, doch 
daß diese ebenfalls mitoerkauft wurden, geht daraus hervor, daß 
einige Jahre später Erhard Döhlin, der nunmehrige Herr von 
Arlesried, mit dem Gotteshaus Ottobeuren wegen der Holzmarken 
Streitigkeiten bekam. Um alle Zweifel zu beheben und ferneren 
Unstimmigkeiten vorzubeugen, wurden deshalb die Marken zwi­
schen den Arlesrieder und Erkheimer Waldungen, welch letztere zu 
Ottobeuren gehörten, begangen und festgelegt. Im Jahre 1471 
wurden diese Bermarkungen durch einen Vertrag zwischen Erhard 
Döhlin und dem Abt von Ottobeuren urkundlich bestätigt.

Bon Frickenhausens Eigentumsverhältnissen liegen keine so 
frühen Nachrichten vor. Wir wissen nur, daß die Ortschaft bereits 
zu Beginn des 14. Jahrhunderts dem Hochstift Kempten gehörte 
und daß 1350 ein Ritter von Waldsee als Lehenträger des Stif­
tes das Dorf inne hatte. 3m Jahre 1362 verkaufte Klara von 
Winterstetten, die Gemahlin des Ritters Heinrich von Waldsee, das 
Dorf Frickenhausen „sambt allem Zubehörd" an Berthold von 
Königsegg, dessen Sohn Walter es 1392 an Benz Huit, 
einen Memminger Bürger, weiter veräußerte (Sonth. Geistl. I, 
1331 Dieser Huit besaß den größten Teil des Dorfes samt allen 
»uaeböriaen Wald- und Feldmarken, sowie der holM und niederen 
Gerichtsbarkeit. Doch war der ganze Besitz immer noch Lehen des 
ÄockNiftes Kempten: denn als Benz Hurt ihn an den Memminger 
Bürger Hans Wermeister verkaufen wollte, mußte er zuerst 
die Genebmiaung seines Lehenherren, des Abtes von Kempten, ein- 
kolen die ihm auch 1404 erteilt wurde. Die Erben dieses Hans 
Wermeister veräuArten dann 1460 alle ihre Liegenschaften und 
N zu Frickenhausen an den alten Bürgermeister Erhard Döh­

lin zu Memmingen.
Döblin der über ein bedeutendes Vermögen verfugt«, suchte 

einen Teil' desselben, ganz nach Art unserer modernen Großkapi- 
tattLn, in Nenschöften unterzubringen. Auf dies« Weise erwarb 
-r Nck nNn.»blick einen ansehnlichen Grundbesitz, der nach seinem 
Tok ou?deinen einzigen Sohn Erhard überging. Diesem scheint 
ab« dk DemattukW zahlreichen Liegenschchten lästig geworden 

zu sein- denn 1520 verkaufte er der Stadt Memmingen den 
oan»en s-inem Vater übernommenen, wohl abgerundeten Güter- 

tt „den halben Teil in Gold, den anderen halb- N MÜm"-u D-m I-h, -uBAUch
Nltenen Kaufmrtrag verdanken wir em völlig klares Bild, was 
än^OEt « und Flur zu der damaligen Herrschaft 

Ilsen gehörte. Es war dies das ganze Dorf Frk- 
k-nbous^dos aE Adelsried, der Weiler Dankelsried und 
d!e Änäd'?Ake2 mit hohen und niedrigen Gerichten und 
k-n Ä»n^rt aüfaewhrten Gütern und Gerechtsamen. An Wal-

-"»--WON»-
Hölzer", die folgende Namen führten. . . ,

1 Oberwald, zwischen Arlesrieder Feldern und St. Johann 
- cf», der Vorderen Gutach andererseits gelegen.

D?eses Waldstück wird begrenzt im Osten omden Waldungen des 
Nals »u Mindecheim, auf allen anderen Seiten von den übrigen 
Spitals zu umnoewe m i gehörigen Bannwäldern. Sein Zu- 
Nand ^rd dem Kaufvertrag wörtlich beschnein: „Ist ein schö­
ner Duchwald, zum größten theil altholz, zum kleineren theil ein

2 er Hinter Langwald. Er erstreckt sich von Arles­
ried nach Norden an der Hinteren Gutach und des „Bischofs von 
Äuasbmg Einödin zu Langen Jörgen" (?), wo er an die Marken 
^Herrschaft Schönegg, die Lehen des Domstiftes Augsburg waren, 
grenzte. „3st ein verwarfen Holz, darunter ein Kau bey 2 Iau-

3 Der Feuerbachwald (Fürbach), zwischen den Lang- 
wäldern und Arlesrieder Feldern gelegen. „Bei Wellmisperg, ist vor 
gahren ein Ainödi gewesen und jetzt gen Arlesried gehörig."»)

Diese Einöde Wolmanns- oder Wellmannsberg kommt öfter 
vor Die Stelle, an der sie lag, könnten vielleicht alte Leute von 
Arlesried noch willen. Es muß etwa nordwestl. des Dorfes auf der 
Höhe zwischen dem Haslach- und Feuerbachtal gewesen sein. Ein 
Otel Leutkircher zu Rettenbach verkaufte 1474 sein Gut zum 
Weimasperg mitsamt Erlis und dem -vlayvuch an seinen Schwager 
Hans Funck, Bürger zu Memmingen.

„Dieß Holz ist gleich wol zum theU weitläuff, aber schön verwar­
fen." Der Feuerbach ist ein kleiner Zufluß des Haselbachs, in den 
er oberhalb Dietershofen mündet.

4. Der Sal Harz-Wald, im Mereck zwischen Detzenhau- 
sen, Inneberg, Dietershofen u. der Haslach, wohl am „Salisberg", 
dessen Bestand jetzt noch „Herrenwäldle" heißt. „Ist gar ein schön 
jung Holz, hat gleichwol darunter zwei tagwerkh mad und Kau bei 
drey Iaucharten."

5. Der Eisenberg-Wald, zwischen Frickenhausen und 
Betzenhausen, der heutzutage noch diesen Namen führt.

6. Der Bruckbühel-Wald, der an dem ehemalLaslach- 
Weiher östlich Frickenhausen beginnt und sich bis zu den Arles­
rieder Feldern hinauf erstreckt (StiA. 54, 5).

Ueber den Zustand der Waldungen und über die Desttzverhält- 
nisse ist noch folgendes ausgeführt.- „Solliche 6 Bannhölzer, so alles 
mit Buch und Aychen st«t, haben ob die 800 Iauchart in irem 
begriff. Dazu haben die Flecken Adelsried, Frickenhausen und 
Betzenhausen, jeder fleckh innsonderhait auch etlich gemaindholz, 
wie Inen dasselbig außgezeichnet ist, daraus Sy flch nach der Herr­
schaft oder Irer Ambtleütt zimblicher maß wol behelfen mögen. 
Doch so sind Inen in Iren gmainden alle Verhaften Bäum auch all 
Aych und Thannen groß und klein bei Büß und straf verbotten." 
Außer den genannten 6 Bannwaldungen, die der jeweiligen Herr­
schaft, also nunmehr der Stadt Memmingen unmittelbar unterstan­
den und in denen die Untertanen keinerlei Nutzungen oorzunehmen 
berechtigt waren, besaß also jede Ortschaft noch ein besonderes Ge­
meindeholz, aus dem sie ihren Holzbedarf decken konnte.

Die Stadt Memmingen, sei es, daß sie sich in finanziellen Nö­
ten befand, oder sich mit der Verwaltung dieses ausgedehnten 
Besitzes nicht abmühen wollte, verkauft« bereits nach wenigen Iah- 
ren die eine Hälfte und 1547 die andere Hälfte der Herrschaft 
Frickenhausen an das Unterhospital.

Die jährlich fast durchwegs mit Eichen und Buchen bestockten 
Waldungen besaßen schon damals einen ansehnlichen Wert, da diese 
beiden begehrten Holzarten um jene Zeit im Memminger Gebiet 
immer seltener zu werden begannen, und das war wohl die Haupt- 
ursach«, daß flch das Spital gerade die Pflegeunterhaltung dieser 
Bestände besonders angelegen sein ließ. So wurden 1604 auf Befehl 
der Herren Spitalpfleger sämtliche Waldungen der Herrschaft g^ 
nauestens vermessen und diese Dermessung ergab für den Oberwalv 
61^ Jauchert, für den Hinterlangwald 43^ Räuchert, für den 
Feuerbach-Wald 26 Jauchert, für den Salharzwald 216ZH Iau- 
chert, für den Eisenberg-Wald I35dL 3auchert und für den Bruck­
bühel-Wald 181^ Jauchert, insgesamt also 891^ Jauchert, die 
so ziemlich mit den obigen AN Jauchert übereinstimmen.

Nur einmal, im Jahre 1605, scheint sich das Spital mit dem 
Gedanken getragen zu haben, die Herrschaft zu verkauftn. Damals 
schwebten nämlich Verhandlungen mit einem gewissen Hans Fried­
rich Schertlin über den Verkauf der Herrschaft, die d«halb von 
Interesse sind, weil sie Ausschluß über die beträchtlichen Wertsteige­
rungen ergeben, welche das Besitztum innerhalb 85 Jahren erfahren 
hat. Während Erhard Döhlin die gesamte Herrschaft, also 
Frickenhausen, Arlesried und Betzenhausen mit aller Zubehör, sei­
nerzeit um 12 000 fl. an die Stadt Memmingen verkaufte, schätzte 
man jetzt nicht weniger als 118000 fl., wäre aber geneigt gewesen 
bis auf etwa 90000 Herunterzugehen. Schertlin wollte aber nicht 
mehr als 70 000 bieten und so kam der Kauf nicht zustande. „Gott 
sei Lob, daß dies« Kaufhandlung sich «ntschlagen und nichts ^rauß 
worden. Gott wöll« es femer bey gemainer Statt und dem Spital 
güädig erhalten — Amen." So schreibt ein Schreiber am Schluss« 
auf den dickleibigen Kaufakt. Dieser fromme Wunsch des Dhreibers 
sollte sich auch erfüllen: denn das Spital blieb bis zur Säkulari­
sation in ungestörtem Besitz der Herrschaft und semer schönen 
Waldungen.

11. Nachträge.
Zu dem bisher über unsere Wälder Beigebrachten haben sich 

schon während des Druckes verschiedene Ergänzungen ergeben, die 
gleich hier angefügt werden sollen. Es ist klar, daß auch damit der 
Stoff bei weitem noch nicht erschöpft ist und daß sich immer wieder 
Neues dazu finden wird.

Da ist der zwischen Dolkratshofen und Bronnen gelegene, fast 
kreisrunde, jetzt unter verschiedene Eigentümer aus Bronnen, Dol­
kratshofen, Priemen, Buxach und Buxheim verteilte Tonnscho- 
r e n. Er gehörte ursprünglich zu Bronnen. Dieser Weiler war 
einst Pfarrdorf mit eigener Kirche und gehörte in der Hauptsache 
dem Edlen Mangold von Kronburg, der 1283 seinen dor­
tigen Besitz vertauschte mit dem des Konvents der Elsbether- 
innen in Hitzenhofen: diese gewannen zwei Jahre darnach noch 
weitere Güter in Bronnen hinzu, die sie von den Grafen von
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Landau zu Lehen nahmen. Anfangs des 13. Jahrh, haben sie sogar 
das Pfarrbesetzungsrecht, das sie, wie der Bischof von Augsburg 
1307 sagt, schon seit alters (ex Lntiguo) inne haben. 1306 bestä­
tigte ihnen der Graf von Landau, daß er ihnen „das Gut ze Brun­
nen und was dazu gehört an Holz, Feld, Wiesen usw. zu eigen ge­
geben". (Sonth. Geistl. I, 102.) 1390 wird Bronnen und seine 
Kirche im Städtekrieg von den Memmingern zerstört. Da die 
Kirche nicht mehr aufgebaut wurde, hat man 1432 den Weiler nach 
Bolkratshafen erngepfarrt. Als sich 1529 das Elsbethenkloster auf- 
löste .wurde dessen Besitz, darunter „das Holz der Thanschoren mit 
Dicken und Holz, Grund und Grat" dem Unterhospital überlassen. 
(StiA. 9, 9.) Und als 1816 die Verschuldung des Unterhospitals 
geregelt werden sollte, wurde der Wert des Tannschorens vom 
Ottobeurer Forstamt auf 5900 fl. geschätzt. Daraufhin ist er an­
scheinend an Privatpersonen veräußert worden.

Ferner liegt im Stiftungsarchio (218, 3) ein Bericht des Pfleg- 
amtsaktuars Lic. Gottlieb vom Ehrhart über den Waldbesitz der 
Pfarrhospflege vom Fahre 1804. Danach besaß diese 
Pflege damals an Wald

110 Jauch, im Hurren zwischen des Unterhospitals und der kron- 
burgischen Waldung-

22§^ Jauch, im Stadtweiherholz an der unterhosp., Waldung:
5 Jauch. Anteil am Schloßwald bei Hezlinshofen:
4 Jauch. an der alten Lundstraße nach Wonnen, das sog. Schä- 

chele, samt dem dazu gehörigen, 1766 durch Tausch erworbenen 
. Strich Holzboden:

5 Jauch, im Steinheimer Rotreiß einen Anteil, der zum Hofgul 
der Pflege in Steinheim gehört.

Das ergibt 146^ Jauch. Waldboden mit rd. 170 Klafter Holz­
ertrag. Diese wurden meist als Dienst- und Besoldungsholz abge­
geben mit einem durchschnittlichen Anschlagswert von 900 fl. Der 
Betrieb war also auch hier so mangelhaft und verschwenderisch, daß 
nichts herausgewirtschaftet wurde. Derbrannte doch in den 70er 
Jahren des 18. Jahrh, das Unter Hospital allein in seinen 
Mumen jährlich 500 Klafter. Dieses besaß 1812 noch 3354 Jauch. 
Waldung. Davon wurden in der ersten Hälfte des vorigen Iahr- 
hunderts zur Tilgung der Schulden etwa zwei Drittel abgestoßen: 
der Rest ist jetzt noch Stiftungseigentum und lieferte z. B. 1868 
einen Ertrag von 16 000 fl.

12. Das Harzen.
. Das „Harzen" oder „Pecheln"") war im allgemeinen in den 
Memminger Waldungen nicht verboten. Doch wurde schon zu 
«egmn des 14. Jahrhunderts die Berechtigung in einem bestimmten 
«zirk Harz zu scharren, nur gewissen Leuten erteilt, welche die 
Vewlnnung des Harzes zeitlebens gewerbsmäßig betrieben. In 
der Regel ging dann das Gewerbe und das Recht vom Datei auf 
den Sohn über, sodaß sich im Laufe der Zeit bestimmte Harzschar- 
rersamilren ausbildeten. Die „Pecheler" erhielten von der Herr­
schaft eine besiegelt« Urkunde ausgehändigt, die man „Bestands­
brief" oder „Dergünstigungsbrief" nannte und die sie bei Ausübung 
'htes Gewerbes stets bei sich tragen mußten. In diesen Bestands­
briefen waren alle Bedingungen und Einschränkungen angeführt, 
unter denen das Harzscharren gestattet wurde. Dieselben lauteten 
überall so ziemlich gleich und darum sei als Beispiel ein im Jahre 
1598 vom Hofmeister des Unterhospitales ausgestellter Bestands­
brief angeführt. Nach demselben durften die Harzer nur rauhastige 
oder mißgeformte Tannen anbohren, die weder zu Sägbäumen noch 
als Bauholz zu verwenden wären, „doch sollen sy des Bauholzes 
und der Seegthannen zu jeden zeiten gar und gänzlich verschonen." 
Jungholz, wie überhaupt alle Stämme, die noch nicht mindestens 
1^4, Werkschuh Durchmesser besaßen, mußten auf alle Fälle geschont 
werden. Je nach der Stärke eines Baumes durften zwei oder höch­
stens drei „Letzen"") gemacht werden. Alte, bereits vor mehreren 
Jahren gemachte „Letzen" durften aber auf keinen Fall erweitert 
oder verlängert werden. Ferner war es verboten das Harz mit 
scharfen Instrumenten vom Baume zu entfernen und dasselbe all­

'") Wer das berufsmäßig ausübte, war ein „Harzer" oder 
„Pechler, Pichler". Davon der Name des Ortes Pechlarn, dem der 
Rüdiger des Nibelungenlieds entstammte.

") Das sind eigentlich Baumwunden (vgl. oer-letzen).

zugenau abzukratzen. Wenn „saubere Thannen". d. h. solche, die 
zu Bauholz tauglich sind, von selbst Harz abgaben, dann war es 
erlaubt, dasselbe abzunehmen. In gleicher Weise war das Harzen 
an Nutzholzstämmen dann nicht verwehrt, wenn dieselben noch in 
diesem oder doch im darauffolgenden Jahre abgetrieben wurden. 
Die Pecheler waren ferner angewiesen, keine fremden Harzer in den 
spitalischen Waldungen zu dulden und befugt, „wo sy immer einen 
oder den andern darinnen antreffen würden, denselben ab- und hin- 
wegzutreiben." Sobald sich aber Beschädigungen an geharzten 
Bäumen zeigen würden, sollte die Genehmigung von der Herrschaft 
jederzeit zurückgezogen werden können.

Als Entgeld mußten die Harzer in der Regel eine einmalige 
Geldsumme, die zwischen 15 und 30 fl. schwankte, sowie einen jähr­
lichen „Pechzins" erlegen. So hatten z. B. die Pecheler in den 
Eisenburger Waldungen dem Spital jährlich 125 Pfund geläuterte» 
Harz abzuliefern und waren außerdem verpflichtet, wenn das Spital 
mehr benötigte, jedes weitere Pfund für 6 Pfennige abzugeben. Die 
Harzer im Lauberwald brauchten zwar keine Naturalabgabe zu 
leisten, hatten dagegen der Kapellenpflege für jeden Zentner Pech 
1 fl. zu entrichten. Das gewonnene Harz mußte in Gegenwart des 
Ammanns und Holzwarts von Lauben ausgesotten, gewogen und 
das Gewicht an das Pflegeamt gemeldet werden.

Trotz der zur Schonung des Waldes erlassenen Vorschriften 
scheinen sich aber die Harzer nur wenig an diese gehalten zu haben: 
denn es häufen sich die Klagen der Holzwarte, die von den schwe­
ren Schädigungen, welche den Wäldern durch das rücksichtslose 
Harzscharren zugefügt würde, berichten. So schreibt der Oberholz- 
wart des Lauber Waldes im Jahre 1654 an das Pflegamt der 
Dreikönigskapelle: „Obwohlen das Pecheln der Herrschaft einigen 
nuzen von denen Pechelern eingetragen, so hat sich aber in denen 
Waldungen augenscheinlich erwiesen, wie das Läzen der Thannen 
die Stämme allgemächlich verderbet und die Wälder verringert. Es 
haben die Pecheler neben dem Läzen an jedem Stamm die Aeste 
über eines Mannes hoch abgehauen, dadurch jedem Baum die 
Adern geöffnet und die Lebenskräfte zum Wachsthum abgezapfet,- 
denn sobald ein Holz in der Jugend von unten abgeschneidelt und 
zugleich geläzet wird, so entziehet man dem Gipfel allen Saft, daß 
es also dann einen knotigen und mit Hyrz belaufenen unartigen 
Stamm gibt und sdiesers dahero zu Brettern und anderm Bauholz 
untaugbar gemachet wirb."

Auf diesen Bericht hin haben die Pfleger der Dreikönigskapelle 
das Harzen im Lauber Wald vollständig verboten und alle dies­
bezüglichen Vergünstigungen zurückgenommen. Erst zwei Jahr­
zehnte später wurde dasselbe wieder gestattet mit der ausdrücklichen 
Einschränkung, daß fürderhin überhaupt nur mehr in den Hiebsrei­
fen Beständen geharzt werden dürfe.

13. Die Holzversorgung der Dauern.

Was die Holzoersorgung der Bauern anlanat, so lassen sich in 
dem Memminger Gebiet dreierlei Fälle der Handhabung unter­
scheiden.

1. Besaß die Ortschaft keinen eigenen Gemeindewald, so wurde 
der gesamte Brenn- und Dauholzbedarf der Bauern au» den herr­
schaftlichen Bannwaldungen gedeckt. Das geschah entweder in der 
Weise, daß jährlich oder periodisch ein Teil des herrschaftlichen 
Waldes, der mit hiebreifem Holz bestockt war, den Dauern zur 
Nutzung angewiesen wurde oder daß ein ganzer Wald verkauft 
wurde mit der Bedingung, daß derselbe innerhalb einer bestimmten 
Zeit abgetrieben werden müsse und der Boden dann wieder der 
Herrschaft zufallen solle.

2. Die Ortschaft besaß einen eignen Temeindewald, der von 
dem herrschaftlichen Bannwald abgeschieden und den Dauern zur 
dauernden Nutznießung überlassen wurde. Aus demselben mußte 
die Gemeinde in der Regel nur ihren laufenden Brennholzbedarf 
decken, während das Bauholz und die Eägbäume aus den herr­
schaftlichen Waldungen gegen Bezahlung geliefert wurden.

3. Die Ortschaft besaß einen Gemeindewald, der unter die Dau­
ern nach Maßgabe ihres Grundbesitzes aufgeteilt war und aus dem 
diese ebenfalls nur ihren Drennholzbedarf oder auch nur einen Dell 
desselben decken mußten.

(Schluß folgt.)
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(Schluß.)

3n keinem dieser drei Fälle war es jedoch den Bauem, auch 
wenn sie einen eigenen Temeindewald besaßen, gestattet, darin be­
liebig viel Holz zü fällen. Es war vielmehr für die einzelnen Ort­
schaften genau bestimmt, welche Menge „Hausholz" jedem Bauern 
jährlich zustehen solle. Auch die Schläge wurden jeweils von den 
Holzwarten angewiesen und durch das Los auf die einzelnen Bau­
ern verteilt. So geht aus einem Verzeichnis des Unterholoitals 
aus dem Fahre 1476 hervor, daß zu Steinheim jeder ganze Bauer 
15 Klafter, jeder halbe Bauer und jeder Söldner 8 Klafter und zu 
Dickenreishausen jeder ganze Bauer 14 Klafter, jeder halbe Bauer 
10 Kl und jeder Söldner 8 Kl. Brennholz angewesen erhielt. Der 
Wirt zu Steinheim bekam sogar 19 Kl. und die Bader m beiden 
Ortschaften durften so viel Holz schlagen °l- sie brauchten. Aus die­
ser mehr als reichlichen Zuweisung ist ersichtlich, daß damals von 
einem Holz Mangel keine Rede war. Wenn wir aber damit em 
Verzeichnis aus äm Fahre 1749 über die Anweisung des ord,- 
nari Äausbok" für die Gemeinde Lauben vergleichen, dann können wL bere^ Herabsetzung der obigen Sätze feststellen.
In diesem Jahre erhielt jeder gaM Bauer zu Lauben nur 9 Kl., 
jeder kalbe und jeder Söldner 4 Kl. Augewiesen.

gm Jahre INS wurden, da mm P-I» -IN- SKn°I bchlAe», 
dl-R-lionL -dermal- --«?'!!"? KL?°Lnh°7.'
nur noch 6, jeder halbe 4 und jeder SöldnerZKlafter Brennholz, 
la in Ortschaften, wie IN Dickenreishausen, wo sich tueWaldungen^, t?s°N-schlechtem 3^ wur^ sogar

„winddürres Holz" als Hausholz verabreicht. Um d,ie Bauern zur 
KnUt im Verbrauch von Zaunholz, das sie zum Schutze ihrer 
N, En d--M« und MId-al-h «ea-l^n und,m» dem ,1-

lh-ea Änen °Ä"L

ander angebracht werden sollten. Dadurch^würdensie auchlelchter 
^nenund nicht so rasch verfaulen. Neue Zaune durften bei 
^ Strafe von 3 fl. höchstens 6 Stangen über e.nand-r besitze^ 
mäkrend bislang 12 und mehr dazu verwendet worden waren. Auch 
die Anlage von natürlichen Hecken wurde den Bauern angelegent-

Die^Solzanweisungen erfolgten ursprünglich nur einmal im 

Satire im April und wurden „Frühlingsoerrichtungen genannt;
»meimal im Oktober und April. Vor der im Herbst erfol- 

!>»nben^ Anweisung mußten die Bauern ihren Bedarf an Bauholz, 
das sie zur Ausbesserung ihrer Häuser und Etallungen sowie für 
etwaige ^Neubauten benötigten, anmelden. Dabei mußte jede 
Gemeinde ein Verzeichnis, das sogenannte „Holzbegehren ', einrei- 
cken das die Namen der einzelnen Bauern und ihren Bedarf an 
Bauholz, ausgeschieden nach Holzart und Verwendungszweck, zu 
enthalten hatte. Ein solches Holzbegehren lautete z. B. folgender­
maßen:
Förg Wall, Schmid:

2 Thannen zu 2 Scheerbaumen,

2 Buochen für sich und seinen Sohn zu Tränktrögen, 
1 Fuder Stangen.

Hans Honold:
1 Buoch zu einer Bronnensaul,
1 Aich zu einem Bronnengeschäl, 

10 Soegbäum das Haus zu bessern.
Diese Holzforderungen wurden dann von den Holzwarten be­

gutachtet und dem Magistrat bezw., wenn es sich um Stiftungswal­
dungen handelte, den Herm Pflegern zur Genehmigung vorgelegt.

Schon seit Beginn des 14. Jahrhunderts war es den Bauern 
ferner strenge untersagt, auf eigene Faust Holz zu fällen. Auch das 
ihnen zustehende Hausholz durfte erst Sachlagen werden, wenn es 
von den Holzwarten im Wall)« angewiesen worden war. Das 
Brennholz mußte sorgfältig auf Klafär gefetzt und das Reisig auf 
Büschel gebunden werden; das Holz durste nicht eher heimgeführt 
werden, bis die Schläge und Klafter von den Holzwarten kontrol­
liert waren. Der Verkauf von Hausholz war unter allen Umstan­
den verboten und wurde bereits 1570 mit 4 fl. für das Klafter 
bestraft, wovon die Hälfte der Anzeiger erhielt, dem im übrigen voll­
ständige Verschwiegenheit zugesichert wurde. „In allen Dörfern 
darf keiner nichz verkaufen, derfen auch 3r Anzahl Holz nit heimb- 
schen, bis es von der Herrschaft weg besichtiget wiert, ob sy die 
Klafter nit größer weder das maß ist, vnnd darzu mt mer, weder 
3r Anzahl gemacht haben." , .

Die Holzwarte waren angewiesen, alle Klafter, die zu groß oder 
sonst unrichtig gesetzt waren, unnachsichtlich umzustoßen und die be­
treffenden Bauern zur Anzeige zu bringen. Für ein Uebennatz 
von Klafter mußten 30 Kreuzer und für ein solches von ^Klaf­
ter 1 fl. Strafe bezahlt werden. Um die Holzwarte in ihrem Dienst­
eifer zu bestärken, erhielten sie von jeder Strafe den vierten Teil 
als Belohnung. . „ .

Die gebührend Hausholzmenge wurde den Bauern m der 
Regel unentgeltlich verabfolgt; nur in Woringen mußte für die 
Hälfte des zustehenden Hausholzes eine gering« „Stockmiete von 
9, später 12 Kr. für das Klafter entrichtet werden, wahrend die an­
dere Hälfte ebenfalls gebührenfrei war. Was über die Gebühr 
verlangt wurde, die sogenannten „Zahlklafter, mußte dagegen 
bezahlt werden. 1551 wurden im Lauber Wa ld fu rei n Wa ld- 
klafter Buchenholz 26 Schillinge und für ein Waldklafter Tannen­
holz 20 Schillinge gerechnet. 1619 kostet ,m gleichen Wald ein 
Klafter Buchenholz auf dem Stock 40 Kreuzer und Tannenliolz 
30 Kr. 3m Fahre 1623 wurden bereits 1 fl. bezw. 36 Kreuzer 
bezahlt und im Jahre 1737 mußte man froh sem, wenn man ein 
Klafter Buchenholz um 6 fl. bekam, da diese Holzart immer sel­
tener zu werden begann. 3n einem Befehl des Unterhospitals an 
die Gemeinden Arlesried, Frickenhousen und Betzenl-ausen, die 
ursprünglich ihren gesamten Bedarf in Buchenholz angewiesen er­
hielten, heißt es deshalb im gleichen Fahre: „Den Ehrbaren Ge­
meinden ist hiemit anzuzeigen, dieweil das Buchenholz immer selte­
ner wird und statt desselben in den Gel)«uen meist Thännenholz 
nachkommt, man sich von Herrschaftswegen gemüßigt siehet, um die 
gänzliche Ausrottung des Buchenholzes zu verhüten, den Unter 
tl>anen das Drittel an dem Buchenholz abzubrechen und mit Than­
nen zu ersetzen, die Duchenzahlklafter aber jsollj ganz abgethan seyn 
und hiemit wird bey der bevorstehenden Frühjahrsanweisling der 
Anfang gemacht werden." , ,

Für das Buchenholz mußten die Bauern von jeher eine Stock­
miete bezahlen, die je nach Holzart und Durchmesser verschieden
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hoch war. So wurden im Jahre 1690 für einen Sägbaum 45 Kr., 
str „ein kleiner Holz zu Rigel und Raven" 25 Kr. und für eine 
Me '.'ä" binem Geschwell" 2 fl. verlangt. Die Holzwarte hatten 
sich bei der alljährlich im Herbst abzuhaltenden „Kaminschau" zu 
Überzeugen, ob das im verflossenen Jahr geforderte Bauholz auch 
zu dem angegebenen Zweck verwendet wurde und ob die neue Holz­
forderung gerechtfertigt sei. Als die Gemeinde Lauben im Jahre 
M Holzbegehren 70 Sägbäume verlangte, schrieb die
Rapellenpflege an den dortigen Holzwart: „Seyn zu viel in einem 
^r und kann inskünftige nicht mehr paßierl werden; deßhalben 
über ein Iar bey dem Umbgang der Taminschau zu visitieren ist, 
ob die Unterthanen solche zum Haußgebrauch nach dem Boraeben 
angewandt han."
14. Die waldbaulichenund betriebstechnischen 

Maßnahmen.
-» -weiten Hälfte des Mittelalters ab bis zu Beginn des

Jahrhunderts waren die Jagd, die Waldweide und die gewal- 
uge Holzoerschwendung durch die Bauern die drei schlimmsten 

des Waldes Nun spielte ja in dem Memminger Gebiet 
die Jagd nicht jene hervorragende Rolle, die ihr sonst in den Wild^ 

und Grundherrn allenthalben beigemessen 
der Haupllache daran, daß wir es hier 

mit einem der wemgen im deutschen Lande vorhandenen soaenann- 
an tun haben, in denen der Wildstand
Wald^nne? " und getagt wurde, wie in den eingeforsteten 

auch me eine solche Höhe erreichen konnte, 
Dauers^iN^^ Bürger, ursprünglich sogar jeder 
Lauer, schießen konnte, was er wollte, sofern er sich nur im Besitze dimm^n^ befand- Um so schlimmer waren aber die Schä- 
ÄWnmi! durch unsachgemäße Ausübung der
-tveide soww durch den Unverstand und die oft sinnlose Holzvernick- 
tung der Bauern zugefügt wurden. ^oizvernich-

fehlte es nicht an obrigkeitlichen Erlassen, die schon seit 
Jahrhundert besonders auf die Schoi.ung des jungen An- 

ftugs hinwiesen, aber diese vermochten ebensowenig wie die Andro- 

die ^eiÄ^it^^ sNitte des 16 Jahrhunderts, ungefähr um

L,L "Sein °«uf °m liebsten im WaldeumA^
so bliÄn^^ °^nes Auge und einen praktischen Sinn besaß 
wirll^" mannigfachen Mißstände der damaligen Forst-

"b«>»up, >u d)q« Z,I, Wn
man Acht Morgen, und er sah auch klar die Mittel, wie 
U,""?bn«n wirksam begegnen konnte. Seine Stellung als Hoftmi- 
bestk^de?Kni.»?-"°^.dazu OAnung in den beträchtlichen W^ld- 
« w^Ä"°ls zu brmgen. Dabei war er sich wohlbewußh daß 
« nmnch harten Strauß mit der Bauernschaft zu ästehen haben 

sch"«r von altüberkommenen Gebräuchen abzrckrin-
8 n ist. Doch scheute er bei der Durchführung seiner Maknakmen 
keineswegs vor dem Haß der Bauern zuZck.deren^ 
schaft, wie er selbst in seinen verschiedenen Berichten »uaibt sr 
»ugezogen hatte. Andrerseits sah a^r Schw^

mit B-,d<«n u-l «Ü-Kn En nch, A L 
o^Imehr von der richtigen Anschauung aus, man müsse in ^den 
Bauern das Verständnis dafür wecken, daß der Schützend d?e Er" 

d" Waldungen auch in ihrem und ihr« Kinder eigenen 
Nutzen gelegen sei. Um dies zu erreichen, scheute Schweaelin keine 
Mbhe--r stieg selbst in den Sattel, ritt von Do^f zu Dors von Äs

""d hielt Vorttäge an „Ammann und die geschworene Vier" 
^Gemeinden, in denen er ihnen die einfachsten ma^ 
Maßnahmen erklärte und ihnen verständlich zu m!chm

u^ « ikn-n sogar mit hinaus in die Wälder
dettae Ä^nNln^"^ Augen, wie nachteilig die bis-

LZr"Lu°^^" °» B°«rn°g«L'dL V

, . Wie )ede moderne Forsteinrichtung, so begann auch Sckmeoelin 
^ine Tätigkeit zuerst mit einer genauen Feststellung und Vermar- 
kung der Grenzen sämtlicher spitalischen Waldungen. Dabei schied 

er die Gemeindewälder streng von den herrschaftlichen Bann­
hölzern, in denen die Bauern außer der Waldweide keinerlei Nut­
zungen vornehmen durften. Doch war „Gemeindewald" nicht in 
dem Sinne zu verstehen, daß derselbe freies, uneingeschränktes 
Eigentum der betreffenden Ortschaft gewesen wäre; es war dies 
vielmehr ein abgegrenztes Waldstück, das zwar ebenfalls der 
Herrschaft gehörte, in dem aber die Bauern ihren laufenden Holz­
bedarf decken konnten. Diese reinliche Scheidung war um so nö­
tiger, da es die Bauem bisher mit den Grenzen sehr wenig genau 
genommen hatten und so wenigstens die Bannwaldungen einiger­
maßen vor ihrer Holzaxt geschützt waren. Des weiteren verbot 
Schwegelin, daß Jungholz gefällt und daß das grüne Reisig von 
Nadelhölzern geschnitten werde. Er zeigte den Bauern, daß dieses 
Schneiteln der Aeste zwar dem Laubholz nicht schade, dem Nadel­
holz dagegen sehr nachteilig sei „namblich man man das Thenin- 
holz schnaittet, So rint Im die gesefte, das Bech, aus, das es nit 
mehr waxt oder zum theil gar absteet. Mit dem Laubholz hat es 
die gestalt, wan man unden aufschnaittet, so waxt es in die Höche 
und wellen die Oest zu; Außgenommen das Bürkholz, wan man 
dasselbrg im Merzen schnait, So lauft Im die gesefte auch aus und 
verdierbt, wan mans aber nach dem Merzen schnait, so schad es Im 
nit, wie anderm Laubholz." Den Bedarf an Reisig könnten die 
Bauern leicht dadurch decken, wenn sie die bei der Fällung des 
Hausholzes anfallenden Aeste sammeln und in Wellen binden wür­
den, die sie bequem nach Hause transportieren könnten. Bisher hat­
ten die Bauem das Reisig entweder im Walde verbrannt oder auf 
den Schlägen liegen gelassen, was ihnen ebenfalls künftighin ver­
boten wurde. Bis zum „Sant Gallentag" mußte jeder bei einer 
Strafe von 10 fl., die unnachsichtlich eingetrieben wurde, seinen 
Schlag vollständig von Aesten gereinigt, alles Brennholz auf Klaf­
ter gesetzt und alles Reisig auf Büschel gebunden haben. Die Bau­
ern versuchten durch allerlei Einwände, diesen ihnen unangenehmen 
Befehl rückgängig zu machen, und führten, was ihren landwirt­
schaftlichen Kenntnissen alle Ehre macht, vor allem die Bedeutung 
des Reisigs für die Bodendüngung ins Gefecht: „Es wer ain on- 
nötthig oder vnnuzlich Ding, das mans sauber aufmachen soll daß 
Reyß thung den Boden, das es dester beider Holz hernach geb " 
Schwegelin gab ihnen jedoch als beschlagener Forstmann die richtige 
Antwort: „Wa daß Reyß liegt, und schon ain Holzsam dahin felt, 
so kann er nit zu Boden vor dem Reyß, und so der Holzsam schon 
zum Boden vorkommen ist, ehe und daß Reyß gefeit worden und 
hat den Boden schon angenomen, so erstickht er under dem Reyß, 
sonderlich under dem Thenin Reyß, ehe und das Rytz gar oerwyst." 
Ja der tüchtige Hofmeister erkannte sogar schon die hohe Bedeutung 
der Bodengare für die natürliche Verjüngung. Er suchte den Bau­
ern verständlich zu machen, wie wichtig die baldige Beseitigung des 
Reisigs und die Säuberung des Schlages für die Ansamung sei. 
Wenn nämlich der Same den Boden nicht sofort annehmen könne, 
dann würde infolge der bald einsetzenden Derunkrautung die Ver­
jüngung immer schwieriger und werde schließlich, wenn sich erst ein­
mal ein dichter Grasüberzug gebildet habe, überhaupt unmöglich' 
„wan dann der Boden zum Wasen worden, so kann der Saum nit 
vol mehr zum Ertterich komen; wa man aber das Reiß sauber 
aufmacht, daß der Saum zum Boden kan, ehe und der Boden zum 
Wasen wiert, so wiert in drey oder vier Jahren das Jungholz gar 
zu dickh."

Wenn der Grasüberzug bereits derart dicht geworden sei, daß 
selbst der Birkensamen, der alle Jahr gerät, nicht mehr angenom­
men würde, dann wäre es am besten, wenn man eine solche Fläche 
ein paar Jahre lang landwirtschaftlich benützen würde: „man mecht 
den Boden den Armen gesellen auf etlich Jar leichen (leihen)". Also 
man soll ihn armen Leuten leihweise zur Verfügung stellen. Durch 
das Pflügen würde der Boden gelockert und für den Samen wie­
der aufnahmefähig gemacht und wenn man dann in einem guten 
Mastjahre Bucheln sammelt und aussät und die Saat durch Gin­
zäunen vor dem Wild und Weidevieh schützt, dann könnt« selbst 
aus einer völlig vergrasten Fläche wieder ein schöner Wald werden: 
„wan dan der Boden bebawen wiert das der filz ond maß ver­
wesen wär, wie ein Ackher, So nem der Boden den Holzsamen 
wider an. Das müest geschecken, wan ain Ackher geriet, So Künde 
man die Buechele Klauben, daß man den Boden besaiten smöchtj, 
so muest es dan gehayet werden wie ain anderer Kay .^)

Als beste Umtriebszeit für Laubhölzer empfiehlt Schwegelin, 
sofern man nur Bannholz erziehen wolle, 12 oder höchstens 15

") Kay, eigentlich Ghäu, Gehäu, ist der abgeräumte Holzschlag. 
Das erklärt Schwegelin selbst, wenn er sagt: ein Kay machen das 
ist Holz abtreiben. Ein Kay hayen (für Heien — hegen, vgl. Aolz- 
hey — Holzwart, Holzheger) heißt eine abgeschlagen« Stelle pflegen, 
schonen, indem man das Vieh nicht hineintreibt.
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Jahre. Am geeignetsten für den Abtrieb seien die Monate Septem­
ber, Oktober und November, „daß es keck (lebendig) bleib und bald 
hernach mer wachse".

Auch das Klengen der Zapfen (klengen — Klingen machen, 
durch Wärme sprengen) war dem tüchtigen Hofmeister nicht unbe­
kannt und er hielt seine Holzwarte an im Winter fleißig Zapfen zu 
sammeln, um Samen für die Aufforstung leerer Flächen zu gewin­
nen: „Sy sollen thännin Säumen sammeln, zu dem Ende die Bür­
zel zur rechten Zeit abbrechen, in trockenen Orthen, in eigenen 
dazu gemachten Kästen mit hölzernen, aufrecht stehenden Gittern 
verwahren". Die Aussaat solle im April und Mai erfolgen, nicht 
ohne daß der Boden zuvor gründlich aufgehackt und für den Sa­
men aufnahmefähig gemacht worden sei.

Auch über die zweckmäßigsten Derjüngungsmethoden und über 
die beste Hiebführung gab Schwegelin genaue Anweisung hinaus. 

Er empfiehlt vor allem schmale Saumkahlschlage, die aber nur so 
' breit gemacht werden dürfen, daß sich noch die ganze Fläche besa­

men könne. Dabei müsse man gegen Osten wirtschaften, „das der 
Sebeluft den Samen darein geben Kind'. Wo dies mcht möglich 
wäre, weil im Osten kein Bestand vorgelagert se, und der Wald 
entweder an landwirtschaftlich benutztes Gelände oder an em Ge­
mäßer arenze. da müsse man von Norden nach Süden wirtschaften 

von w?ae?des Obern Lufts vom Mittag her?-) Auch das Schirm- 
schlagoerfahren hält Schwegelin für sehr geeignet, doch müßten da- 
8 die richtigen „Samen stammen" ausgesucht werden, die zu ent­
fernen seien, sobald unter ihnen die Der üngung angekommen wäre.

"cklr- tiae Fällung der Schirmständer sei sedoch von hoher A^.uuna d^sich W Kronendach wieder schließen und Kei- 
?/„ Ä.nawacks unter aufkommen lassen würde. Die Folge sol-

AWmnisse wären dann so häßliche Waldbilder, wie sie zur 
Ait M dem gemeinen und Herrenholz am.Eisenberg (Günztal) zu 
leben den „Da haben vor Iaren die (Fnckenhauser) Hafner das 

hinmea aescheittet und haben die großen und rauchen 
Sturm- oder Wetterbuchen) steen lassen, daß 

^ bÄ tt-i^ra ansicht, es sei von Lauben hinübert, der ver- 
welcher den E s Buochwald. Es standen aber die Duochen

ainander vnd noch weiter vnd 
Resten oben zusammen. Es seind etlich Schauer- 
dak aine zechen oder zwölf Klafter schritt« gibt, buochen darunter, ay^i Jungholz, daß ombgefallen vnd zum tkail 

Darunder wachst 60^0 ^^r der Schaurbuochen biß an die Nest 
«faulet. Es waqil^ ^d verdierbt und «trinkt und« dem 
T?aff ' Darnach wachst °in anders auf, dem geschicht wie dem 

erste«-" . - Windwurfs oder Insektenschäden große Flä- 
. Wo aber^msoige Trieben werden müßten und infolgedessen 

He" auf emma d ausgeschlossen se,. da müsse zur Saat 
eme nawrl^ Dertung,^^ ^eckmäßig, stet- die Holzart 
gegriffen werden Fläche gestockt habe, vorausgesetzt, daß
?u säen, die zuvo 0"^ ^^sen sei. Wenn aber diese Holzart in 
ihr der Stand z s oder der Boden schon ziemlich verun- 
der fugend frostempfmo^w Birken säen, da es keinen Holz- 
krautet se'-dann sou ^oden angenommen würde, als der 
samen gäbe, der liebe vom rasckwüchstg und gäbe
Birkensamen. Avmerdem I einigen Jahren die eiaent-
bald 2äen 2 wenn dieselbe unter dem Schutz
liche Wirssckaftsholzart achaen um Ulkten die Birken entf«nt 
des Dirkenbestandes hochg -^^iianden nemen und watz in dem

d«e spUa ^lcke er im Jahre 1570 den Herrn Sp,-
Denkschnft AE E. „Welcher das wasser nit ^runkhen, der 
^ib nO den Geschmackb. günstig Herren: dieweil ich es aber ge- 
weiß d^ E . ." so schreibt er am Schluß dieser ziemlich 
sehen hab darum (StiA. 83, 1). Er aber sehe nun

s^E^»ebnten auf Schritt und Tritt die Fehler und Miß- 
r^nh-d«^berigen Wirtschaft und ihre verheerenden Folgen für 
^„Wald urch sek desbalb am ehesten in der Lage Derbesserunzs- 
den Wald l Seine Bemühungen seien aber alle erfolglos, 
m-nnchm nicht s« vollste Unterstützung der Svitalpfleger und des 
W" der Stadt zuteil werde. In der Tat hatte das energilä-e 
AAL H-A-II,--- S-I--- d°» «d dk S,M

Der Seheluft ist der Westwind, d« vom (Boden-) See her- 
kommt. Der Oberluft der vom Oberland wehende abendliche 
Südwind.

Memmingen der Waldwirtschaft eine viel größere Bedeutung dei- 
maß als bislang und eine Reihe strenger und wertvoller Forstord­
nungen erließ.

Aber Schwegelin ging noch weiter. Er ließ einen Teil des 
Holzgünzer Waldes einzäunen und errichtete hier eine Art Mu­
sterwirtschaft. Er verjüngte einen Hiebreifen Buchenbestand im 
Schirmschlagoerfahren und zwar mit glänzendem Erfolg: „da ist 
das Jungholz so dickh daher gewaxsen, wie ain Wald". Wer an 
der Zweckmäßigkeit seiner Maßnahmen zweifelte, den führte er nur 
hinaus auf diese Dersuchsfläche und demonstrierte ihm oculos 
den Erfolg. .

Nicht minder energisch nahm Schwegelin den Kampf gegen die 
Waldweide auf. Die Bauem hatten bisher ihr Vieh rücksichtslos 
in die Schläge getrieben, wo dann der junge Anflug zertreten und 
mit der Bodenweide ausgenommen wurde. Obwohl die Dauern 
diese schädliche Wirkung der Waldweide, die eine natürliche Ver­
jüngung des Nadelholzes geradezu unmöglich machte, sehr wohl 
einsahen, so war ihnen diese doch eine willkommene Gelegenheit, 
um auf Kosten des Waldes immer mehr Weideland zu gewinnen 
und mehr Dieh halten zu können. Da auf den vergrasten Schlä­
gen kein Jungwuchs mehr hochkommen konnte, wurden dieselben 
einfach zur Viehweide geschlagen. Charakteristisch hiefür ist die Ant­
wort, welche der Ammann von Steinheim dem Hofmeister auf einen 
diesbezüglichen Vorhalt hin gegeben hatte: „Wan wir anheben in 
die Hölzer zu treiben, So frezens mir mit Roß vnd Dich aus dem 
Boden hinweg, So gibt es dan fürohin waid vnd nit mehr Holz. 
Mir haben die ander Kay auch allso ausgefrezt, darumb haben wir 
so guthe waid. Seid« mir so groß Kay überkamen haben, so bin­
den mir vil mer Roß vnd Dich haben". Als ikM dann Schwegelin 
entgegenhielt, daß dadurch die Waldungen immer mehrdezimiert 
würden und schließlich eine Holznot eintreten müßte, erwiderte «hm 
der Ammann schlankweg: „es sey Lwlz genug, dieweil mir leben . 
Gegen diese Logik wußte zwar der Hofmeister nichts mehr emzu- 
wenden, er veranlaßte aber, daß künftig die in Verjüngung stehen­
den Flächen genau bezeichnet, den Gemeinden 
und solange gebannt wurden, bis sie dem Maule des Viehes-nt- 
wachsen waren. In die übrigen Waldungen blieb zwar das Em- 
treiben von Dieh gestattet, doch waren Pferde, Schafe um> Ziegen 
schlechterdings davon ausgeschlossen. Als Termin für den Beginn 
des Dieheintriebs wurde der St. Deitstag — D^ite Ium ang« 
setzt. Diese Vorschriften galten sowohl fiir die herrschaftli^n aw 
auch für die Gemeindewaldungen. Ferner sorgte Schwegelin auch 
dafür, daß der ehrsame Rat seinen Anordnungen durch entspr«yenve 
Strafandrohungen den nötigen Nachdruck verlieh. So wurde das 
Eintreiben in gebannte Junghölzer mit 18 fl., ein früherer Mgmn 
der Waldweide vor dem festgesetzten Termin mit 12 fü Strafe 
belegt und davon dem Anzeiger als Belohnung zugestchert. An­
dererseits kam es aber auch vielfach vor, daß d»e eigentlichen Wei­
deplätze von den Dauern derart schlecht gepflegt wurden, daß sie 
sich wieder mit Gestrüpp und allerlei Weichhölzern überzo^n, so­
datz tatsächlich oft nicht Mangel an Weid«, sou^rn reine Willkür 
und Bequemlichkeit die Ursache waren, warum die Bauem ihr Dwh 
mit Vorliebe in die Schläge triekn. Doll Entrüstung schrieb de^ 
kalb Schwegelin in einem seiner Berichte an ben Magistrat: „Ihw 
Dichwaiden seynd mit unnützen gestaid verwaren.das kamKuo 
dardurch schliefen kan. Sie haben allso das derspll gebraucht, 
haben den guthen Holzboden zu der ward gemacht viwwachbck>en 
zu unnützem gestaid. Wa es Inen ward »eben soll, haben sie weg- 
khaltern (Wachholder) und Hagendom vnd HagenpuzM. und nm 
sie schön Buochen haben sollen, da haben st« stimA E 
Ribelin". Auch diesen Mikständen rückte der H°f^'st". energssch 
zu Leibe und überzeugte sich von Zeit zu Zeit selbst, ob die Vieh­
weiden sauber ausgeräumt seien. . . -

Dem Ueberhaltbetrieb weiß Schwegelin nicht viel Gutes nach- 
zurühmen. Nach dem Kaufe der Herrschaft Elsenburg im Iahr« 
1580 befahl nämlich der Rat, daß in den dortigen Waldungen 
Eichen und Heimbuchen übergehalten und zu Starkholz erzogen 
werden sollten. Dieser Befehl gab dem Hofmeister Veranlassung, 
m einem ausführlichen Schreiben an den Magistrat d,e Nachteile 
des Ueberhaltbetriebes im allgemeinen darzulegen und zu beweisen, 
daß die Eisenburger Waldungen hiefür besonders ungeeignet wa­
ren. Wenn man Eichen und Heimbuchen zu Starkholz erziehen 
wolle, schreibt Schwegelin, dann müsse man das in einem geschlos­
senen Hochwaldbetrieb durch Hinaussetzen der Umtriebszeit tun. Der 
Ueberhalt einzelner Bäume in Waldungen mit niederen Umtrieben, 
die lediglich der Brennholzzucht dienen, berge stets große Gefahren 
in sich. Einmal würden die übergehaltenen Stämme durch vie 
plötzliche Freistellung meist faul und würden auch in der Regel 
keinen langen Schaft bilden, sondern sich sehr bald stark verästeln. 
Es wurde deshalb der durch den Unterhalt erstrebte Zweck, Bau-
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Holz zu erzielen, zumeist nicht erreicht. Dazu käme dann bei der 
Eiche noch die besondere Gefahr der Wasserreiserbildung. Viel 
schlimmer aber seien vor allem die Wirkungen auf den Jungwuchs, 
der unter dem breiten Kronendach der Ueberhälter verkümmern 
müßte und bei der Fällung derselben meist sehr beschädigt werde.

„In den Buoch- und Thannenwäldern, die man in 100 Iaren 
nit abtreibt, darin seegholz vnd ander große Stück maxen, daselbst 
kann auch das Aychholz aufkommen, da es kein Nebenluft hab. 
So namblich das Aychholz Sonnen vnd Luft nebenzu haben mag, 
So schläght es nur nebenzu aus vnd wiert voller Schweböst vnd 
wächset nit mer in die Höche. Ist ein Aych schon in stehendem 
Holz hochgewachsen, sobald aber davon gescheittet wiert, daß sy 
Sonnen und Luft nebenzu haben, so stat sy inwendig im Told ab 
vnd verdierbt zu obrigst vnd man dan der Thürn Tolder abdricht, 
so legt sich dan das Wasser in das Mark ab stumppen, dann er- 
faulet das Mark die Aych von oben nider bis auf den Boden, daß 
sy hohl wiert vnd bleiben demnach die Schweböst grün, die Aychen 
«rfaulen also inwendig, daß mans nit acht, bis mans umhauet: 
So ist sy dan zu keinem Bauholz nit nuz. Waß aber noch junge 
Aychen seynd, daraus werden Schaueraychen sich erbreiten, daß sy 
zu keinem Bau nimmermehr nuz werden vnd dem jungen Holz 
schaden thun. Desgleichen erspreiten sich auch die Hagenbouchen vom 
?°ben auf, wenn sy Sonnen und Luft nebenzu haben, daß das 
IulMolz ersteckt und dempt, daß es nit aufkommen mag."

beider habe man bisher in vielen Waldungen den Fehler be- 
«T AAneb einige Hainbuchen und Eichen länger, als für 

kak-sAS» Eig gewesen wäre, überzuhalten und
bmn schließlich doch zu nichts anderem mehr gebrauchen 

sie unter dem Badeofen zu verbrennen. Vollends die 
^Aungen bel Elsenburg seien am allerwenigsten für einen der- 

Ueberhaltsbetneb geeignet, weil hier infolge des flach- 
grüickigen und feuchten Bodens Eichen und Hainbuchen niemals 
AEr^olz erzogen werden könnten, da sie schon frühzeiitg der 
Z°Eföule »um Opfer fallen wurden. „Das Holz steht bald ab, schaft 

^dampfe«, daß das Holz vom Boden auf inwendig 
noch Ba!hA f°st erddämpfig ist, gibt wede?

Kauf der Herrschaft von Eisenburg verdanken wir ferner 
SchMaelin^n betriebstechnischer Maßnahmen, die
olywegeun in den neuerworbenen Waldungen aetrossen bott» ,,«8 
LV L? LL-Mnchtung 
lämtlkb» fElster beging zunächst mit seinen Holzwarten 
lamtliche Waldungen und ließ sie je nach ihrer Hiebreife in einzelne 
Reviere abgrenzen. Dann ermittelte er in allen Re^

waren, einen Mittelstamm, dessen Inhalt 
mulüvliÄ!!- der Stammzahl des betreffenden Revieres 
durch W «« er zunächst den Gesamtertrag und
Ertrag fü! i ^,^'' "Ä der Iauchertzahl den durchschnittlichen 
stück»» den erwachsenen Hölzern hab ich an
fle ^abE^nd »-^ gemessen die stammen mit Atem 
M.°°»ehlt vnd geschäzet, wie mel ein Iauchert ohngefähr Klafter 

wücht. hieraus addierte der Hofmeister die Er- 
stM der einzelnen Reviere und fand unter Zugrundleguna einer 
42jahrigen mittleren Umtriebszeit den jährlichen Massenhiebsak in 
Höhe von 2500 Klafter, der ohne Bedenken nachhal ig 
den ^künnte. „Wollt nit sorg han, daß es nit in Ewig^Zett Ln 
"urd- Diese 2500 Klafter würden einer Fläche von 37 Jaucht 
Aprechen, womit Schwegelin auch den Flächenhiebsatz emittelte 
Der tüchttge H^meister erkannte aber sehr richtig, daß das Holz 
Masten Revieren gleich rasch wachse und daß deshalb die 
Astriebszelt von 42 Jahren nur eine niittlere sein könnte Er 
N^.daAr je nach der Raschwüchsigkeit Donitäten aus und se§e 
Ur dreselben besondere Umtnebszeiten fest, die zwischen 30 und 50 
Jahren lagen und im Mittel eben 42 Jahre ergaben
. /"ran kann mit gutem Gewissen sagen, Schwegelin ist der -lte^L^nger Wälder geword«^. ° Ohne VLn^ kü!- 

n?ck°L L "V»'eicht entschlossen zu seinem HZfmLamt L 
Iur-A>« Holzwarts zu übernehmen und es bedurfte langen 
austr-A^n'«^ stst» dazu hergab; denn mit den ziemlich brutal 

Dauern war schwer zurechtzukommen. Als er ihnen 
fE«n auch das Geäst zum Brennen verwen- 

sth sei bei ihnen nicht bräuchlich Büscheln und 
Wurzel zu brennen; sie hatten ja anderes Holz genug. Erst nack 
»UE Verhandlungen, besonder- mit dem SpitaZfleger Hans 
Keller, stellte er seine Bedenken zurück. Der Rat verlorack ikm 
st'nen Schutz und Schirm zu leihen und eine Bildung zu «iche!ü 
mit der er zufrieden sein könne. Und weil er versichert hatte es 
liege chm weniger an sich selbst, als daran daß er Übe?seme8 Kin­
der den ganzen Unwillen der „Untertanen", der Bauernschaft brin- 
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gen könnte, stellte man ihm in Aussicht, man wolle seinen Kindern 
verhelfen, daß sie auf herrschaftliche Höfe und Güter kämen. Er 
selbst nimmt den Bauern ihre Stellung nicht übel: er sucht sie zu 
überzeugen, daß sie ihre Mißwirtschaft erkennen: sie wissen ja 
eigentlich nicht, was sie tun: „man wird der Blinde innen, daß ihm 
das Dach rinnt?" Aber die Sache ist eben doch gar zu schlimm, 
vorab im Günztalgebiet. „Es geht an unter Arlesried, wo das beste 
aus dem Wald gescheitet und das jung Holz ertreten und gefretzt 
worden ist bis gegen Santen Hansen im Mindelheimischen und an 
das Erkheimer Untermark. Die Gemeindehölzer sind ganz abge­
trieben, sodaß man den Leuten Holz aus dem Herrenwald geben 
muß." Auf den Vorhalt, sie hätten der Herrschaft und sich selbst 
das Holz mit Roß und Viech gefretzt und was diese nicht unter­
treiben und essen mögen, das wollten sie der Herrschaft mit dem 
Feuer helfen verbrennen: es solle später nicht unter ihren Nach­
kommen heißen: hätten unsere Eltern auch an uns gedacht und nit 
alles umgebracht — auf diesen Vorhalt hin sind doch manche zur 
Besinnung gekommen, zumal der Rat die Ammänner über seine 
bestimmten Befehle unterrichten und in allen Dörfern durch Ver- 
kündzettel bekannt machen ließ, daß den Anordnungen des Hof­
meisters Folge geleistet werden müsse. Und daß der Hofmeister es 
gut und ehrlich meinte, davon konnte sich der Rat jederzeit durch 
durch dessen Taten und Erfolge überzeugen, selbst wenn er dessen 
wiederholten Versicherungen, daß er „alles, was er getan, in wohl­
meinender Meinung gehandelt sowie auf das einfältigste dargelegt 
habe, lediglich gemeiner Statt und des Spitals Nutz zu fürderen" 
nicht vertraut hätte.

Was wir hier über die Behandlung der Wälder durch die Bau­
ern erfahren haben, wirft schließlich noch ein besonderes Licht auf 
eine andere, bis vor kurzem vielumstrittene Frage: die der Hoch­
äcker in unseren Wäldern. Die Bauern erklären, wie erwähnt, 
bei der Aussprache über die Schonung der Kaye freiweg: „Wann 
mir in die Hölzer (besonders in junge Laubhölzer) treiben, so fret- 
zens mir mit Roß und Dich aus dem Boden hinweg: so gibt es 
dann fürohin Waid und nit mehr Holz: mir haben die andern Kay 
auch also ausgefretzt, darumb haben wir so gute Waid." Und bei 
dem Augenschein zu Frickenhausen u. Arlesried ist ausdrücklich an­
gegeben, daß aus 100 Iauchert Wald auf diese Weise Egarten 
gemacht worden sind. Diese Egarten wurden natürlich egarten- 
mäßig umgetrieben, d. h. sie blieben zunächst mindestens 5 Jahre 
lang als Grasland liegen und wurden dann zu Ackerland umge­
brochen und so fort in stetem Wechsel. Dazu die erwähnte Ueber- 
lassung gewisser abgetriebener Flächen minder guten Waldbodens 
an die „armen Gesellen". Ist es da zu verwundern, wenn auf wei­
ten Strecken in unseren Wäldern die breiten Ackerbeete noch wohl 
erkennbar sind, die man Hochäcker nennt und die man ohne die 
Kenntnis solcher Anbauverhältnisse als vorgeschichtliche Ackerreste 
meinte erklären zu müssen?

Ein alles Weistum von Vera und gart
Im Memminger Stadtarchiv (Schubl. 92, 1) und im Haupt­

staatsarchiv zu München (Reichest- ^mm. Litteral. 55) liegt ein 
Weistum d. h. eine Niederschrift ortspolize licher Vorschriften, die 
vermutlich schon auf ziemlich frühe Zeit zurückrelchen. Sie sind be­
stimmt für die Orte Me"MlNgerberg und Hart (einst auch 
Osterhart genannt). Ueber ckre Enfftehui^ und Emschärfung gibt 
eine kurze Dornotiz in der Münchner Absi^ift folgenden Aufschluß:

Den Untertanen zu Verg urw Hart wird jährlich jedem sein 
Ordnung absonderlich fürgelesen in Beisein ihres verordneten Herrn 
Obmanns, welcher de^en Etadtamman
lei und liesets ihnen der Stadtschreiber vor. Jährlich werden dann 
auch Amman, Vierer, Bittel, Haubtleut, Söldner usw. mit ihren

Mso ^Dükk^rkontrolle mit Gesetzesoerlesung. Die Ordnung liegt 

in dovoelter Form vor, in kurzer von 1516 und in erweiterter oön 
1581 Der Kern ist aber zweifellos weit älter. Wir drucken beides 
lammen ab und bezeichnen das, was schon in der älteren Fassung 
enthaltn ist, mit (1516). Die Harter Fassung (M ist kürzet die 
kür Berg (8) ausführlicher. D,e mahnende Einleitung ist bei R 
ganz weggelassen, ist auch für Berg erst 1581 vorausgeschickt.

Ordnung vnd Gebott vnd Derbott zu Berg, 
ernewert vnd geordnet 2. Jan. 1581.

Liebe Bnderthanen, Es ist vnnser günstigen, gebiettenden Herrn 
Bürgermeister vnd Rhat deß heil. Reichs Statt Memmingen Atz 
Ewerer ordenlichen Oberkeit, Grund- vnd Gerichtsherrschafst Ernst­
licher befelch, will vnd Meinung, Daß Ir Euch alle sampt Ewern 
Weib, Kinder vnd Erhalten erstlich vnd zuvorderst zu dem Lob 
vnd ehr Gottes mit höchster andacht vnd Ewerer Zucht erzaigen
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ond halten, Desgleichen einander Brüederliche trew beweiben, wie 
ein Jeder wollte Im von dem andern beschehe, auch gegen allen 
Dmbsessen und Nachbauren alles das zu thun, das zur Erhaltung 
friedlicher vnd guoter Nachbarschaft dienstlich ond in allweg der 
Herrschaft in allen hernach folgenden Punkten ond sonst allen an­
dern, wie getrewen Untertanen gebürt, gehorsamb sein, darauff sich 
auch" ain Herrschaft vnd von derselben wegen der Herr Stadt­
amman, als ewer Obmann, gegen euch allen ond jedem insonders 
in seinem Anliegen zum Besten zue^fürdern auch alles Guets em- 
bieten thuet.

Item welcher oder welche der Herrschaft ietzo oder in 14 Tagen, 
den nechsten, so er anhaimbsch kombt oder von Kränkelt wider 
ausgehet, nit schwert oder anlobte, der soll sich der Herrschaft ond 
diß Fleckhen Schutz vnd Schirmbs nicht behelfen, auch niemands 
ohne den Tod nicht an ime freveln ond wann das von Ime auß- 
kem so soll es diesen Flecken ond alle Gemeinsame darin verwirkt 
haben ond in 14 Tagen darnach den Fleckhen mit Weyb vnd Kin­
der räumen; darnach wisse sich meniglich zue halten.

(Also wer sich nicht rechtzeitig bei der Obrigkeit meldet, ge­
nießt keinen Schutz: Frevel an ihm ist straflos und wenn er etwas

Me ^meinen Mätze sind in den Niederschriften eingeleitet mit 
^n?ölt»Kcken Item". Wir wollen sie, um Hinweise zu erleich- 
Ln Lr  ̂ Die Fassung von 1516 trägt die

Uebersckrist- Die Vier ond etlich auß der Gemeind zu Perg zaygen 
an die Nachoolgenden Gepott seyen vor Iarn zu Perg gehalten

D^' jüngere Form ist überschrieben:

Orbnuna Gebott ond Derbott zu Berg (Hart) 
^er^ewert ond geordnet den 2. Lag Ianuary

" ao dom. 1581.
1. Don körenden Bäumen?)

seiner soll kain berenden Baum abhawen, wa sie an der Ge- maikd Mnd V Schilling Buoß (1516: 1 fl!).

. 2. Buoßwirdig«) Vieh.
Kainer soll kain buoßwirdig Vieh in das Dorf (in 8 das 

-- Ich!--- E °b" "" d°> ' Sch. Stt-I.

3. Don der Gemaind Boden.
. k»n n»n der Gemaind«) gar nichtsit entziechen, daraufKamer so« °°n ^ ^^auf legen ohn der Dier Wissen und

4. Von abgegangenem Dich.
s-inerley abgegangen Dich auf die Gemaind, im 

Kalnerso^l^ ^gen, sonder auf die Geyersegg«) ziechen und 
Flecken noch rm-7ew u Oberkait zu Memmingen Mayster«) 
niemands a^ern °°nn^ ^^ß (in 8 statt der Geierseck: an- 
abziechen lassen - : die Verordneten hinzuthun bescheiden
derst denn oa "
"E' -- Von fremden Geheuseten und Beherbergung.

« . . »bn der Oberkait Wissen ond Willen kainerley Ge- 
A I-M°nb. d-Nb -b-, 

h-.b-.--n b-, > Sch. s

Kainer soll in das Espan') treyben noch schlagen bey 1 Sch.

7. Dichwaid.
soll kainer auf die ander Dichwaid treySen noch 

, Desgleichen sonst off kain andere Gemaind bey 5 Sch. 
schlagen oe» - ,
blr. Buoß. —

8. Bon den Pronnen.
- niemand nichtz in den Pronnen weschen lassen noch 

d°L iL m s s«. - DI- Nm. fthdn m tt

^Bären oder deren (in fruchtbar, Bahre) — Frucht tra­

g * "^Solches, das einer Buße verfällt, weil es nicht gesund ist.
-1 Gekrseaa^is^die Nordöstlichste Ecke der Memminger Flur, 

nnrn bA alten Lohmühle die Biichloer Bahnlinie aus der 
Lmming^ B-rger) Flur eintritt.
HjEwa? einst der reich-städtische Schindgarten.

Ein^späteEöerteiltes) Gemeindegrundstück jenseits der Hai- 

enbachbrllcke nördl. der Berger Landstraße.

9. Gemaind Holtz.
Kainer soll Kainerley Holtz ab der Gemaind Hamen bey 10 Sch.

Buoß.
10. Der Statt Höltzer.

Wie sich auch die Dnderthonen zue Berg gemainer Statt zuge­
höriger Höltzer gentzlich enthalten sollen bey ains Ersamen Raths 
ernstlicher Straf. — Fehlt 1516 im Münchener Text, wie auch in 
8. Dafür besagt 8: Wenn von den Verordneten durch des Wey- 
lers Notdurft geboten würd etwaran zu arbeiten ond daß ainer 
oder mehr vngehorsamb vßbleiben und nit erscheinen, so sollen die 
ond jeder insonders vmb 5 Sch. hl. gestraft werden. Sonst sollen 
die Verordneten doch in allweg mit Dorwissen ond Zugaben des 
Herrn Stattammans Macht haben, was sy erkennen noch sein ond 
sie für billig und gut ansehen zu pieten, welchem dann am ieder 
bey 1 fl. oder ains Raths höheren Straf gehorsamb sein soll.

11. Von der Bauren Laitern, Laternen, Blaicherschapfen und 
Ofenysin.

Es soll ain jeder Baur bey ond in seinem Hauß aufs wenigist 
ain gemaine und dann ain gute lange Tachlaiter, dergleichen zwo 
Laternen ond dann jeder Dauer zwen Blaicherschapfen ond vor 
dem Ofenloch ein guot Ofenkysin haben. — Die Nrn von 11 ab 
fehlen in 8: was an dessen Stelle als allgemeine Vorschrift folgt, 
s. unten.

12. Wie sich in und mit solchem die Söldner halten sollen.
Aber ain Söldner oder ander Hauß soll aufs wenigist ein gute 

Tachleiter, ain Laternen und ain Ofeneysin, auch mn Blarcher- 
schapfen haben, jedes Stuck bey Straf ains Pfund Hellers.

13. Don Flachsdörren.
Es soll niemand kam Flachs in Kachelöfen dörren ond soll 

auch derselbig ein guete Elen lang vom Ofen oder Feur gelegt wer­
den bei Straf ains Pfund Hellers. . „

Und wer also Flax im Ofen dörrt, der soll 'dn mt httauszie- 
chen, es hab dann bey 3m ain Schaff mit Wasser vnd Dotter), 
damit es, ob es brinnend würd, leschen mög, bei 1 Pfd. hl. B otz.

14. Ohn Laternen nit in Stall gehn.
Niemand soll ainicherlay Lischt nachts in die Stall tragen, es 

sey dann in ainer Laternen bey 2 Pfd. hl. Buoß.
15. Kain Werckh nachts bey dem Lischt zechen.

Man soll kain Werckh bey dem Liecht zechen«) .schw'^n, noch 
hechten, jedes Stuck bey 1 Pfi>. hl. Buoß, so oft es uberfaren wiert.

16. Ueber Jahr Wasser zu haben.
Meniglich soll über das ganz 3ar Tag ond zway Schafs 

oder guete Geschirr voll Wasser haben in feinem Hauß bey 2 pfd. 
hl. Buoß, so oft es begriffen wiert.

17. Dom Fewrschaden.
Dann in welchem Hauß Feur aufgeht ond Schad beschicht von 

aignem Fewr, gegen demselben will am Herrschaft mN ernstlicher 
Straf als mit Derwaysung der Gerichten oder ander Weg. wie sie 
für gut ansicht, oerfaren. Ob aber l-mands sein Fewr selbs lx- 
schrie"), dardurch der Schad verhuet würd, der möcht Gnad bey 
der Herrschaft finden.

18. Ieder soll ain guete Mannswöhr haben.
Deßgleychen so soll ain jeder mit ainer guten ManEhr ver- 

sechen sein. Im Fall ainer solichs mt thet ond käme bey ihm be 
funden, der soll der Gebür nach darumb bestraft werben.

19. Wie die Amptleut solchs alles järlich besitchigen sollen.
Es sollen die Amptleut und die Dier im 2ar °ufs nxnigest 

zweymal herumb gehen ond besichtigen ond sonderlich Herbstzstt, so 
man mit den Flächsen vmbgeht ond sollen niemands sagen, wann 
sie herumb gehen wöllen, auch niemands verschonen, ond wo der ok- 
gemelten Mangel ainer befunden, das bey Iren Aiden anzaigen.

20. Don Einkommen der Frembden.
Es ist auch ains Ersamen Raths ernstlicherBevelch, Will ond 

Mainung, daß nunhinfüro alle Dnderthonen ond jeder insonders 
zu Berg bei Inen niemands Frembden weder durch Heurat noch m 
ander Weg, wie der beschehen möcht, ohne Dorwissen und Bergunst 
ains Ers. Raths ein- ond onderkommen lassen sollen! dann welche 
solchem zuwiderhandlen wurden, die will ain Ers. Roth nach dx

«) Eine grobe Decke, offenbar zum Abdecken entstehenden 
Feilers. .

«) In der Münchner Abschrift zehen, später mit Bleistift über­
geschrieben „hechten": also wohl — zischen, ziehen.

") — laut rufend melden.
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stalt der Each ernstlich darumb strafen vnd nicht destminder die, 
so also ohne desselben Dorwissen einkommen waren, des Dorfs 
alsbald verweisen.

21. Don Derkaufung der Güetere.
Welcher auch ain Guot zu Berg vnd in desselben Letter gelegen 

verkaufen will, der soll es der Herrschaft zuvor anzaigen vnd an­
bieten bey Straf 7 Pfd. hl. vnd mag nicht destminder die Herrschaft 
den Kauf, ob sie will, haben.

22. Don der Gemaind Trib und Tratt.
Welcher auch Priel oder Hewwachs hat, darauf die Gemaind 

Trib, Tratt, Wunn vnd Waid hat, so sollen dieselben hinfüro also 
gelassen vnd nit vumbgebrochen vnd gebawen werden: dann es baw 
ainer darauf, was er wölle, soll der Gemaind Ir Trib vnd Tratt 
auf solche Meter bis St. Iergentag vnd dann nach der Segiß- 
jederzeit, wie gebrauchig, vorbehalten vnd ungesperrt sein.

23. Bierenbeum auf der Gemaind stehend.
Es sollen auch die Bierenbeum, so auf der Gemaind außerhalb 

des Leiters stehen, onder die Gemaind füro wie bisher freundlich 
mid schiedlich gethailt werden, doch dergestalt, wa ain oder mehr 
Bierenbeum ainem Bnderthanen zu' Berg an oder auf seinem 
Guoth standen, vnd die Bieren davon abreisen vnd fallen, so sollen 
dieselben abgefallne Bieren niemand dann derjenig, auf deß Guoth 
sie gefallen (zu Zeiten, wann die Frucht auf den Aeckern stehet) 
aufzuoheben befuegt sein, aber er doch nit Macht haben solche 
Beum zu schitten, sondern dieselben in die Austhailung der Ge- 
maind bis zu seiner Zeit bleiben lassen, als dann mich dieselben 
Bieren der Gemaind wie ander zugehörig sein.

24. Don den Juden nichts zuo entlehnen.
Es soll auch kainer von den Juden nichtzit entlehnen noch 

anders denn vmb bar mit Inen handle» in kainerley Weiß noch 
Weg bey ains Ers. Raths ernstlicher Straf vnd Verweisung des 
Dorfs. Darnach miß sich jeder zugerichten.

25. Don der Zuchtordnung.
Nachdem auch ain Ers. Rath zuo Memmingen oerschiner Zeit 

A m Statt vnd auf dem Land ernewert, so will ain
»^*mit dasselbig bey denen von Derg gleichfalls noch- 

meniglich derselben hiemit erinnert vnd er- 
derselben »em Inhalt getrewlich zu geleben: denn 
befunden vnd die in ainem oder mehr Puncten 

..^'^en sollen nach Außweisung angeregter 
Buchtordnung gestraft vnd gebüest werden.

26. Don Frevels Sachen.
Frevel vnd andere dergleichen strefliche Hand- 

bW« wurdet ain jeder Dnderthan zu Berg, so
min«n^n?«2??^n vnd was verwürckt, vor der Statt Mem- 

l.d?runter die von Berg in dem Fall bißher gehört) 
der Gebühr vnd seinem Verschulden nach gestraft vnd gebueßt wer- 

27. Don der Gemaind Arbeit vnd Gebott.
Wann man ainer Gemaind werckt, wann dann geboten wiert 

vnd der nit kombt, so soll ain Baur 5 Schill. vnd ain Söldner 15 
Pfennig zuo Duoß verfallen sein.

28. Don der Gemaindsgebott Straf.
Wann man dann sonst ainer Gemaind zuosammen deutet vnd 

welcher mt kamt, so soll ain Baur 1 Sch. hl. vnd ain Söldner 
6 hl. zuo Duoß verwirkt haben.

29. Don des Ammans vnd der Dierer Derpot.
Sanften sollen der Amman vnd die Dier Macht haben zu ver- 

preten, was sie zuo jeden Zeiten erkennen not sein, vnd wie sie 
guot ansicht, dem soll auch jedermeniglich gehorsamb sein bey der­
selben Duoß vnd ains Raths größer» Straf.

30. Don der Gemaind zuogehürigem Strafgelt.
, Was auch zu jeden Zeiten Strafgelts von Sachen die Gemaind 
betreffend gesellt, das sollen der Amman vnd die Dier einnehmen, 
«lnbringen vnd der Gemaind zu Nutz anlegen, es sey an Hirtenlohn 
oder m ander Weg, da man es bedarf, vnd sollen dasselbig auch, 
was ste sonst in die Gemaind schlagen vnd anlegen, getrewlich 
einziechen, niemand nichts schenkhen, sonder aufmercken vnd järlich 
der Gemaind verrechnen.

31. Welche der Amptleut Gebot nit gehorsam, sonder für die 
Oberkait begerten.

Welche onder der Gemaind dem Amman und Dierern, indem 
daß st« mit ihm schaffen, nit gehorsamb sein walten» sonder für Rath 

oder den Stattamman als iren Obmann begerten, denen soll solichs 
nit abgeschlagen sein: doch welcher in solichem auch Dnrecht behielt, 
der soll von jedem Dnrecht 10 Sch. hl. Duoß geben.

32. Der Obrigkait Vorbehalt.
Doch soll aim Ers. Rath als der Obrigkait vnd von derselben 

wegen dem Stattamman in dem allem vnd jedem, so vor vnd her­
nach stehet, allwegen Vorbehalten sein Minderung, Mehrung, Aen­
derung oder Derkerung zu thun.

Die Vorschriften von 11—29 fehlen in dem Harter Weistum. 
Der Anfang von 30 ist dagegen wieder wörtlich vorhanden: nur 
heißt es ausdrücklich, die Strafgelder sollen „die Verordneten in 
ain Büchs einlegen vnd dann (soll) nack ains Raths Bedenken vnd 
Willen damit gehandelt werden". Der Schluß, Nr. 31 und 32 
sind gleichfalls in H wieder verzeichnet. In der Berger Ordnung 
von 1516 stehen die Absätze von Nr. 10 bis 26 gleichfalls noch 
nicht, hingegen 27 bis 30 sind da; 31 fehlt und in 32 ist von dem 
„Rat vnd großen Zunftmaister, ander den die von Perg von alter 
her gehören", gesprochen. Es hat sich also erst später als notwendig 
erwiesen die Borschriften über Vorkehrungen bei und gegen Feu­
ersgefahr, über Zulassung von Fremden und Güterverkauf, Weide­
betrieb und Wildobstnutzung, über Geldleihe, über Zucht und Fre­
vel einzufügen. Im übrigen sind die jüngeren Ordnungen viel 
breiter und gesprächiger als die alt«, die nach der Ueberschrift „vor 
Jahren" so im Dorf gehalten würden ist, also wohl als altllber- 
kommenes Dorfweistum angesehen werden darf.

(Schluß folgt.)

Aus Arbeiten zur Geschichte vo« Stadt uud Landschaft
1. Julius Miedet, Führer durch Memmingen und

Umgebung. Dritte neubearbeitete Auflage. 
Memmingen, Verlags- und Druckereigenos- 
schaft, 1 9 2 9. 303 S. Mit Stadtplan, Karten und Bildern.

Die zweite Auflage von Miedels Führer durch Memmingen 
und Umgebung war längst vergriffen, aber Krieg und Inflation 
hatten auch hier einer Neuherausgabe unüberwindliche Schwierig­
keiten bereitet. Endlich ist nun vor wenigen Wochen die sehnlichst 
erwartete 3. Auflage erschienen. Fleißig hat der Verfasser die 
lange Zwischenpause benutzt, die gerade in diesen Jahren rüstig fort­
geschrittene Forschung auszuschöpfen und sorgsamst alles zusammen- 
zutragen, was für die weitere Ausgestaltung des Führers irgend­
wie von Nutzen hat sein können. Hatte schon die 2. Auflage 
überall günstigste Aufnahme gesunden, so dürfen wir die dritte mit 
gutem Gewissen als kaum zu übertreffen bezeichnen. Wir mögen 
eine Seite auffchlagen, welche wir wollen, jede bringt uns irgend 
eine Verbesserung, sei es stilistischer Art — gerade darauf hat der 
Verfasser sichtbar großen Wert gelegt — sei es in sachlicher Bezie­
hung. Schon der äußere Umfang des Buches — 303 gegen 230 
Seiten — belehrt uns, daß hier in Wahrheit eine „neubearbeitete" 
Auflage oorgelegt wird. Das bewährte Gerüst ist zwar dasselbe ge­
blieben, aber das, was Miedet seinen Lesern innerhalb dieses Rah­
mens zu sagen hat, ist wesentlich gewachsen. Dabei hat er sich der 
größten Knappheit befleißigt. Nichts Ueberflüssiges wird erwähnt- 
nirgends eine unnötige Weitschweifigkeit. Mit sicherer Hand führt 
uns Miedet nicht nur durch sein geliebtes Memmingen und die 
nähere und weitere Umgebung, die kaum ein zweiter so gut Kennt 
^vie er, sondern auch — und da kommt der gewiegte Stadtarchi- 
oar zu Wort — durch die jahrhundertalte Geschichte von Stadt und 
Land. Und gerade hierin möchte ich das Hauptverdienst sehen, das 
sich der Verfasser mit dem Führer um seine zweite Heimat — er 
selbst entstammt ja fränkischen Landen — erworben hat. Bei dem 
Mangel einer den neuzeitlichen Anforderungen entsprechenden 
Stadtgeschichte werden wir immer wieder nach dem „Miede!" grei­
fen, sobald wir uns über den Gang der über die alte Reichsstadt 
hinwegbrausenden Ereigniss« oder über die Schicksale nicht nur der 
öffentlichen, sondern auch einer ganzen Reihe von privaten Gebäu­
den unterrichten wollen. Mit Kennerblick wird das künstlerisch 
Beachtenswert« heroorgehoben, der Wissensdurstig« an die Schön­
heiten des traulichen Schwabenstädtles herangeführt. Dabei hält 
Miüüel nicht mit dem Tadel da zllruck, wo eine unverständige Neu­
erungssucht durch Modernisierung oder durch unnötiges Abreiben 
alter Bauten dem Stadtbilde unheilbare Wunden geschlagen hat. 
Bei einem aufstrebenden Gemeinwesen, wie es Memmingen zwei­
fellos ist, liegt ja die Gefahr nahe, dem Moloch Mrkehr reichlich 
Opfer zu bringen. Um so sorgfältiger sollt« die Bürgerschaft — 
und in erster Linie ihre berufenen Führer — darüber wachen, die 
Schönheiten der alten Stadt, wo es nur irgend angeht, zu erhal­
ten. Sie sind ein Anziehungspunkt für Tausende und bilden somit 
ein reichliche Zinsen tragendes Kapital.
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Der Führer, so wie er jetzt vorliegt, ist — wie das aus dem 
Dorhergesagten schon heroorgeht — weniger für durchreisende, sich 
nur flüchtig umsehende Benützer bestimmt. Das haben Verfasser 
und Verlag richtig erkannt, und sie haben deshalb für diese Kreise 
schon vor zwei Jahren einen das Notwendigste bringenden, zweck­
entsprechenden „Fremdenführer" der Oeffentlichkeit übergeben. 
Ueberflüssig ist aber dadurch der große Führer keineswegs gewor­
den. Alle die, die Anhänglichkeit besitzen an die Heimat, an ihre 
Geschichte und Kunst, werden, so oft sie den „Miede! zm Hand 
nehmen, stets neue Anregung empfangen und zum Nachdenken 
über heimatgeschichtliche Fragen angehalten: denn auch diese streift 
der Verfasser in Hülle und Fülle. Und wer Sonntags zum Wan- 
derstab greift, die Sorgen und Mühen des Alltags im schönen Iller- 
,al oder auf den bewaldeten Höhen im Osten oder Westen der Stadt 
zu vergessen und neue Kraft für die kommende Arbeit zu sammeln, 
der wird nichts Besseres tun können, als sich seinem neuen „Mie­
de!" anoertrauen. Er wird ihm nicht nur den rechten Weg wei­
sen, er bringt ihm auch überall ein Stück wertvolle Heimatgeschlchte 
entgegen. Das ist ja auch ein großer Borzug des Büchleins: Es 
will Heimatliebe wecken und pflegen. Medel hat in ers er Linie 
nicht für die Fremden, er hat für seine Memminger ge chrieben. 
Darum sollte auch der Führer in keinem Memminger Hause fehlen.

Sehen wir uns die hauptsächlichsten Verbesserungen und neuen 
ZuMe etwas näher an. Da ist es bei der sorgfältigen Bearbeitung 
selbstverständlich, daß alle statistischen Angaben und alle für den 
Fremden wissenswerten Verhältnisse dem neuesten Stande ange­

worden sind Gründliche Umarbeitung hat der Ab chmtt über 
d°?GZchich?e der Swdt erfahren. Am einschneidendsten ist sie wie­
der bei den Unterabschnitten: „10. bis 12. Jahrhundert" vnd 
Zweite Erweiterung". Mit Recht macht Miede mehrfach auf die 

äünötiae Lage Memmingens am Schnittpunkt aller Haupthandels- 
Nraken «keine der Grundlagen für das Aufblühen des Gemein­
wesens aufmerksam. Diese günstige Lage richtig erkannt und aus- 

»u baden, ist Verdienst der Welsen. Ihnen verdankt der 
Or! die^DeUeihung des Markt- und Stadtrechts und auf diesem 
Reckte konnten die Bürger erfolgreich wetter bauen Mchr als in 
n-n nnr^roebenden Auflagen hebt der Verfasser die Bedeutung 

°oUrgW tztadt, besonders auch für das Kalch-
der Salzstadel wurde, hervor. Daß 

dem salzlosen Memmingen eine so große Rolle spielen 
das Salz m dem imz.^ Straßennetz bedingt. Die alte

„ach dem Bodensee führende „Salzstraße" kreuzte 
von Süden nach Norden - nach Ulm - füh- 

!2^aÄ und die über Biberach nach der oberen Donau -ie- 
rende Straße, un ebenfalls in Memmingen ab. So wurde 
hende Derbindu gzw g bedeutender Umschlagplatz für dieses 

NmWE«. -nd st- bst-d-- auch bE. dl- «stn. 
unentkchrliche L. ^„aetbedingungen verschob.
bahn die ganM ^er örtlichen Forschung zeigt uns der Verfasser, 

Neue We df d^ W^ch-Frage anschneidet. Er ist 
wenn er endlich e nm » der endgültigen Lösung zuzu-
aber vorsichtig genug i der in Baumanns Geschichte des
führen. Medel fragt j^e Ort Wegebach nicht
Allgäus l. 469 als -bgegange^^^ - also in der Ge- 
identisch mit einer am ' llhe^ ^mptner Straße — gelegenen 
gend der jetzigen Weber ' rMhalttos zustimine. Der
Dorfsie^lungsel.eineAnsicht, Jahrhunderte für das spä-
Name dieses Dorfes hat sich l ." ^hte Südoiertel erhalten, das 
testens etwa 1370 der Stadt eEnew^ Steuerbüchern und 
in Urkunden und amtlichen »-> , ^gbach aufgeführt wird. 
Zinsreaistern, stets Wepp°ch ^^ie Fr°g7 der Frauenkirche. 
Zur Wegbach-Frage AhöN abe ch Gottesacker hatte,
Miede! will L ihr. di- Wer die Pfarrkirche
also damals schonB^rrkirch g I, möchte noch einen Schritt 
dieses Ortes Wegebach erkenne . A Waffen, daß die Frauen- 
weiter gehn: hatte es ^A der gaMN Mark war, aus der

Memmingen vor — herausgeschnitten wurde. Nun ist es 
NA dak^die junge Bürgerschaft, wie überall, nach einer eige- 
n-n Ä'rrei strebte Sei es nun, daß die Stadt, wie ». D. Di° 
^rac? kfott eine eigene Pfarrkirche erhielt, sei es, daß ste, ane w.r 
As Vlllm, Raoensburg, Ueberlingen, Duchhom, 3sny - um 
nur einiae schwäbische Städte zu nennen — sehen, noch eine Zett- 
"ang nach der alten außerhalb der Mauer liegenden Pfarrkirche 
ökärria war iedenfalls wurde IN beiden Fallen das IM Mittel- 
ounkte der neuen Stadt liegende, sicherlich uralte Martinskuästem 

das gegebene Gotteshaus zur St°dft,f°rrkirche erhoben. Eine 
solche Entwickelung ist in ,so ftüher Zeit wahrscheinlicher, ak d e 
umgekehrte: die Lostrennung einer Landpfarrei von der zur Stadt­
pfarre erhobenen Urpfarrei. Auch das Nebeneinanderbrstehen von 

zwei Pfarrkirchen in einer Entfernung von nur etwa 1200 Meter 
erscheint vor der Stadtgründung wenig glaubhaft.*)

Jedenfalls ist zur Zeit die Frage, welche der beiden Kirchen die 
Priorität als Pfarrkirche zukommt, noch nicht reif zur endgültig«! 
Lösung. Miede! fragt sich nun weiter, ob der Ort Wegebach die 
eigentliche Ursiedelung „Memmingen" gewesen sein könnte, und 
mit Recht kommt er zu dem Schluß, daß das nicht gut denkbar sei: 
„außer dem Namen" — die Orte auf ingen gehören einer älteren 
Siedelungsperiode an als die Orte auf bach — „spricht dagegen 
auch die minder gute Lage: besonders der südliche Teil war bis 
ins 14. Jahrhundert herein noch stark versumpft." Die Ursiedelung 
Memmingen lag zweifellos auf der Anhöhe um die Martinskapelle 
herum, aber es bestanden zwischen ihr und ihrer Tochtersied^ung 
Wegebach die engsten Beziehungen; denn die Feldgemeinschaft ist 
niemals gelöst worden. — .. ,

Die Neuabfassung des Abschnittes über die allgemeine Bedeu­
tung des Spitals für die Stadtgeschichte wird dem jetzigen Stamre 
der Forschung ebenso gerecht, wie der über den Fortgang d« Re­
formation. Vielleicht hätte der Verfasser das vollständige Fehlen 
von geistlichen Führern während der entscheidenden Jahre der 
Memminger Reformaüonszeit (1527—1532) mehr heroorheben 
können. Weder Schenk noch Gugy waren zur Führung befähigt. 
So lag die Last der Verantwortung ganz allein aus den Schultern 
des Rats bezw. seiner hervorragenden Köpfe Keller, Chmger, 
Zangmeister und Maurer. ..

Vollkommen neu eingefügt ist der Abschnitt über die Stadtge­
schichte in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit Brauern muß 
Miwel die üblen Nachwirkungen der napoleonischen Gttnzziehung 
feststellen, die sich vor allem in der Eisenbahnpolitik des Bayerischen 
Staates auswirkte. Jahrzehntelang war die Weiterenttvickelung 
der Stadt gehemmt, Handel und Wandel lahm gelegt. Memmm- 
gen sank zu einer bedeutungslosen kleinen PromrAtadt herab, 
über deren Wünsche man höheren Orts einfach ^Tagesordnung 
überging. Das ist freilich anders gew°rde". Zahtt 
hat sich durchgesetzt, und eine verständnisvolle Stadtverwaltung hat 
die Grundlagen zu neuem Aufschwung geschaffen. . .

Zwischen die „Geschichte der Stadt" und den,,Rundgcmg durch 
die Stadt" hat der Verfasser ein kurzes Kapitel über das Stadt­
bild im allgemeinen eingeschoben. Mit wenigen Strichen h«vt er 
die Eigenart der in der Hauptsache auch heute noch got'sch^ ^ 
tragenden inneren Stadt hVrvor und zeigt uns, wie dann spater 
auch die anderen Stilarten das Stadtbild beeinflußt h°ben, ohne 
jedoch den Gesamtcharakter wesentlich zu ändern. Ich oennrste 
dieser Stelle einen Hinweis auf den durch die ^^^^""-delsoer- 
bindungen nach Italien bedingten Einfluß südlicher BauMaltung, 
wie er sich ja augenfällig in den Laubengängen in der Nahe des 
Marktplatzes uns darbietet. —

In die Geschichte der einzelnen Bauwerke, ihrer Besitzer und 
der in ihnen untergebrachten Behörden usw. führt uns dasKa- 
pitel „Rundgang durch die Stadt" ein. Die Memminger Kunst 
findet dabei eingehende Würdigung. Auch hier können wir wieder 
die bessernde Hand des Berfassers an vielen Stellen spuren, er 
weiß uns manches Neue zu berichten. Am augenfälligsten macht 
sich das bei der Beschreibung der drei großen Kirchm: der mel zu 
wenig bekannten Kreuzherrnkilche, sowie der Martms- und der 
Frauenkirche, bemerkbar. Sehr zu begrüßen ist die Beigabe der 
Grundrisse der beiden Pfarrkirchen. Sorgfältig stick d»e Maue^ 
Süge der ursprünglichen Bauten eingezeichnet, so daß wir uns ein 
gutes Bild von den Umbauten und dem allmählichen WaMen der 
Gotteshäuser machen können. Lag dem Verfasser für die Frauen­
kirche die eingehende Beschreibung von Friedrich Braun aus dem 
Jahre 1914 vor, von der er allerdings teilweise stark abweicht, so 
war er bei der Martinskirche auf neuere Beobachtungen u. Forschun­
gen angewiesen. Was er uns da bringt, ist überzeugend. Einzelnes 
mag noch der Aufklärung bedürfen: an den Grundzügen wird man 
nicht mehr rütteln können. Die Feststellung, an we cher Stelle die 
einzelnen Altäre vor der Reformation in der Martmskirche ihren 
Platz gehabt haben, wird zum ersten Mal mit Erfolg versucht, sie 
ist für die Geschichte dieses Gotteshauses wichtig. Der gleiche Ver­
such für die Frauenkirche mußte aus Mangel an einwandfreien

*) Für die Priorität der Frauenkirche als Pfarrkirche spricht 
auch die Tatsache, daß bis zur Reformation die Synoden des Rural- 
kapitels Memmingen regelmäßig in der Frauenkirche abgehalten 
murren, ihr also ein gewisser Vorrang vor der eigentlichen Stadt­
kirche zuerkannt wurde. Dagegen spricht freilich andererseits die 
Tatsache, daß die sicherlich aus der alten Mark losgelösten Siede- 
li'ngen Hart, Hitzenhofen, Priemen, und ursprünglich auch Bursch 
und Memmingerberg, nicht zur Frauenkirche, sondern zur Mar­
tinskirche eingepfarrt waren.
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Quellen scheitern. Daß die seit dem.Erscheinen der 2. Auflage neu 
aufgedeckten, der Künstlerfamilie Strigel zuzuweisenden Wand­
malereien in der Martinskirche genau ausgezeichnet und auf ihren 
künstlerischen Wert hin untersucht werden, ist eine Selbstverständ­
lichkeit. Ebenso hat die Beschreibung der Wandmalereien in den 
Ueberresten des ehemaligen Elisabethklosters eine neue erweiterte 
und ihrer Bedeutung entsprechendere Fassung erhalten. —

Für eine zukünftige Auflage möchte ich dem Berfasser die Er­
wägung anheimstellen, ob er nicht, gleich mir, in dem Antonier- 
kloster (Pfarrhof) den alten Maierhof der Welsen und Staufer 
zu erblicken vermag. Das Kloster ist doch der Ueberlieferung nach 
eine Stiftung der Welsen, und es liegt nahe, da wir nie etwas von 
einem Äaierhof in Memmingen hören, ein solcher aber bei dem 
ausgedehnten Besitz der Welsen in der Umgegend der Stadt zwei­
fellos bestanden haben muß, ein Aufgehen dieses Maierhofes im 
Kloster anzunehmen. Die Meinung, daß der Pfarrhof das Her­
renhaus der Welsen gewesen sei, dürfte durch die Untersuchungen 
an dem Hause Kalchstraße Nr. 9 endgültig abgetan sein. Hier an 
der Ecke des Ratzengrabens hatten die Stadtherren ihre Wasserburg 
errichtet. Miedel gebührt das Verdienst auch diese Frage der 
Klärung entgegengeführt zu haben. —

Die vielen Neubauten, die die letzten zwanzig Jahre außerhalb 
der alten Stadtmauer haben entstehen sehen, haben natürlich eine 
mehr oder weniger gründliche Umarbeitung des Abschnittes 
„Rundgang um die Stadt" nach sich gezogen. Ich erinnere nur 
an das neue Mittelschulgebäude, die neue katholische Kirche, den 
Dhrenfnedhof, das Schlachthaus und den neuen Stadtpark. Ueber- 
all begegnen wir dem Bestreben auch diesen Gebäuden und Einrich­
tungen im Streite der Meinungen gerecht zu werden.

Fast die Hälfte des Buches wird dann der Umgegend gewid- 
Et. Ueberall hat Miedel gut abgewogene Verbesserungen seines 
alten Textes geschaffen. Mit besonderer Liebe verweilt er bei den 
Schönheiten Buxheims, Steinbachs, Ottobeurens und des Klosters 
Rot. Er versteht es mit wenigen, aber treffenden Worten auf alles 
Sehenswerte aufmerksam zu machen. Wer mit seinem „Miedel" 
die Gegend durchstreift, in die vielen Heiligtümer der Kunst ein- 

„seichen Gewinn mit nach Hause bringen und seinen 
A . . das Schöne, was heimatliche Kunst mü> Natur bieten, 
Marsen. Dafür wollen wir dem Verfasser dankbar sein und ihm als 
"hn.seiner unendlichen Mühe eine baldige 4. Auflage wünschen. 
i»i "ur ^esen Fall möchte ich den Verfasser auf einige kleine Der- 
lehen und Unklarheiten aufmerkam machen, die ihm trotz seiner 

"OH.unterlaufen sind. Meinem Gesamturteil — das 
mochte ich ausdrücklich feststellen — sollen diese Bemerkungen kei­
neswegs irgend welchen Abbruch tun.

Seite 11: Der Jahrmarkt ist nicht erst seit 1514 bekannt. Schon 
Ulrich s29. Junis 1436 setzt der Rat wegen 

St. « lchm"rktes fest, daß man drei Tage hintereinander feil 
haben solle, fallt aber ein Feiertag oder Sonntag dazwischen, an 
dem man nicht verkaufen könne, so soll der Markt einen Tag län­
ger dauern. (StA. 266/2, Bl. 132.)

22: Die Teilnahme von 300 Memmingern unter An- 
suhrung des Jörg Thein an dem Kreuzzuge König Konrads III. 
ist doch wohl nur Sage: 1147 gab es in Memmingen kaum noch 
Familiennamen.

Seite 28, Zeile 2 v. o.: Staat 1417 soll es wohl 1517 heißen, 
denn die Schwurleistung des neuen Rates und der Gemeinde findet 
noch Ende des 15. Jahrhunderts in der Augustinerkirche statt. Ge­
rade sie war ja einer der Hauptstreitpunkte zwischen dem Rat und 
dem Prediger Gay.

Seite 30: Der Kriegszug von 1422 war nicht — wie man dem 
Text nach fälschlich annehmen könnte — eine Hilfeleistung gegen 
die Hussiten, er war vielmehr eine Strafexpedition der Städte ge­
gen die Burg Zollern. '

Seite 32: Der Verkäufer Frickenhausens an Erhärt Döhlin war 
nicht Rudolf von Kempten, sondern der Kemptener Bürger Hans 
Rudolf. Das bekannte Memminger Geschlecht von Kempten war 
damals schon lange ausgestorben.

Seite 119. Das eine der auf dem Bilde Hans Böhlins ange­
brachten Wappen ist nicht das einer Möttelin, sondern das seiner 
zweiten Frau Hildegart Klammer. Die Klammer führten wie die 
Möttelin einen Raben im Schilde.

Seite 127: Das Frauenhaus lag früher — wenigstens eine 
Zeitlang — in der Nähe des Knigslors. 1412 an dem nächsten 
Freitag nach St. Iakobstag s29. Julis verkauft Hans Murer der 
Frauenwirt zu Memmingen einen jährlichen Zins aus dem 
Hause „das man jetz zemall nempt das srowen huese by Krugs­

thor gelegen" (StÄ., Fol.-Bd. 13). 1432 an Ä. Iörgentag (24. 
Aprils wird freilich ein Zins aus dem „alten" frauenhause am 
Weppach verkauft. (StiA., Fol.-Dd. 1 und 2).

Seite 181: Warum behandelt Verfasser den Ort Beningen so 
schlecht? Die das Dorf — nicht die Kapelle — ^rührenden ge­
schichtlichen Notizen sind wohl versehentlich bei der Umstellung des 
Textes vergessen worden. In der 2. Auflage sind sie vorhanden. 
(Stimmt. Sind schon als „Nachtrag" gesetzt. D. Schriftl.s

Seite 250: Rummeltshausen ging am 4. Juli 1380 nach Bau­
mann, Geschichte des Allgäus II, 386 von Ottobeuren an den Mem­
minger Bürger Hans Merz, nicht an die Zwicker, über. Siehe auch 
Feyerabend, Ottob. Jahrbücher, II, 531. —

Zum Schluß noch einige Bemerkungen über die Ausstattung 
des Führers. Auch hier finden wir durchgehende Verbesserungen. 
Mit Geschick sind die Ansichten ausgewählt, und der Verlag hat 
keine Kosten gescheut, dem Käufer des Buches eine gediegene Er­
innerung an die alte Reichsstadt mitzugeben. Man betrachte nur 
die in Offsetdruck hergestellten Ansichten der Martinskirche, der 
Frauenkirche, der Kaserne, des Westertores, der Synagoge und vor 
allem die reizenden Aufnahmen: Hinter dem Ulmer Tor, Hexen- 
kurm, Wegkreuze bei Memmingerberg und Kapelle bei Amendin­
gen — von den Farbendrucken ganz zu schweigen! Die Abbildun­
gen des Lhorgestühls von St. Martin und des Rathauses sind lei­
der etwas versckwommen; die der früheren Auflage waren bester 
herausgekommen.

Das beigefügte Kartenmaterial ist vorzüglich. Sowohl der 
Plan von Memmingen als auch die Karte der Umgebung sind 
durch Neuaufnahmen ersetzt. Besonders der Wanderer wird es be­
grüßen, daß Verfasser und Verlag sich zur Beigabe eines Zusam- 
mendrucks der Reichskarte 1:100 000 entschlossen haben; denn die 
frühere einfache, die Geländeerhebungen nicht berücksichtigende 
Skizze genügte nicht. Der Druck des Buches ist Klar und über­
sichtlich. Der Preis — 8 RM. für das ganz in Leinen eingebun­
dene Exemplar — äußerst gering.

So kann Rezensent auch nach der technischen Seite hin dem 
Miedelschen Führer nur das beste Zeugnis ausstellen. Es dürfte 
wenige deutsche Städte geben, die einen so auf der Höhe stehenden 
„Führer" besitzen.

A. West ermann.

MuseUmszuwachs
Oelbildvon Friedrich Küchlin, dem fleißigen Mem­

minger Maler aus dem 1. Drittel des 19. Jahrh. Auf Holz. 
30:30 cm: Der Buxheimer Weiher mit Dorf und 
Kloster. Im Hintergrund läßt der Künstler seine Phantasie 
frei walten.

Ferner ist es gelungen 4 weitere Schwarzkunstblätter des 
bedeutenden Schabkunstlers Elias Christoph Heiß, 
der 1660 in Memmingen geboren und 1731 gestorben ist 
nachdem er 2 Jahre zuvor das Gut Trunkelsbera gekauft 
hatte. Es sind:

1. Ein Bildnis der Königin Anna von England 11664 
bis 1714).

2. Bischof Johann Philipp v. Lamberg von Passau 
(1651—1712). . «

3. Prediger Wolsg. Balthasar Rauner.
4. Herzog Viktor Amadeus II. von Savoyen.
Desgleichen ein Schabkunstblatt seines Bruders Gott­

lieb H e i ß (geb. 1674), darstellend Karl VI., Röm. Kaiser 
und Erzherzog von Oesterreich (1711—40).

Ein Stich des Barth. KMan von 1671 stellt den geschätz­
ten Maler und Radierer Johann HeinrichSchSn- 
feld aus Biberach dar (geb. 1609), der in Memmingen 
bei Johann Sichelbein m der Lehre war.

Ein Stich des Ulonsieur le karon ä'Lnquenkort 
(Enkevort), kaiserlichen und bairischen Generals, der Mem­
mingen im Jahre 1647 mit 9 Jnf.- und 4 Reiterregimentern 
belagerte. Auf der Rückseite des Blattes Bericht über aller­
lei Vorgänge bei der Belagerung.

Steindruck des Karl Adolf Constantin Ritters von HLf- 
l e r, des Sohnes eines Richters, geb. am 26. 3. 1811 in 
Memmingen. Als Zeichner ist I. Listmayer, als Jahr 1852 
angegeben. Er war ein äußerst fruchtbarer Geschichtsforscher, 
der 1851 ordentlicher Profestor für Geschichte an der Uni- 
oersität Prag wurde und erst 1897 gestorben ist. L4.

Verlag des Memminger Lltertums-Vereins. — Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Jul. Miedel.
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Oktober 1-Zo 16. Jahrgang: Nr. 4

Memminger
G eschichts-Blätter
Zwanglos erscheinende Mitteilungen des Nemminger Altertumsvereins

Druck der Verlags- und Druckereigenosienschafr Memmingen e. G-m b. 4.

Inhalt: Dr. A. westermann, Pfarrer Mark. Zangmeister « sein Streit mit Lindau. — Altes weistum von Berg u. Hart (Schluß). Von Al.

Der Pfarrer Markus Zangmeister und fei« Streit 
mit Lindau

Bon Dr. Ascan Westermann.
Die nachfolgende Darstellung beschäftigt sich in der Hauptsache 

mit dem in den Jahren 1620—1624 spielenden Streit des Pfar­
rers Markus Zangmeister d. j. mit dem Rate der Reichsstadt 
Lindau. Die Aufnahme in diese Blätter rechtfertigt sich nicht nur 
durch Zangmeisters Zugehörigkeit zu dem bekannten Memminger 
Patriziergeschlechl — obwohl er nicht in Memmingen geboren ist 
— sondern auch durch den Umstand, daß er in der Zeit der Strei­
tigkeiten Zuflucht in unserer Stadt suchte und der Rat dadurch — 
freilich ganz gegen seine Absicht — gezwungen wurde, die wenig 
verlockende Vermittlerrolle auf sich zu nehmen. Dieser Tätigkeit 
des Rats verdanken wir einem im Stadtarchiv ruhenden dicken 
Aktenbund?) Es gibt uns genauesten Aufschluß über die einzelnen 
Phasen des mit größter Erbitterung auf beiden Seiten geführten 
Kampfes, der zwar kein so großes allgemeines Auffehen erregte, 
als der wenige Jahre später ebenfalls in Lindau sich ereignende 
Neukomhandel, der uns aber doch einen tiefen und wertvollen 
Blick in die Art und Weise tun läßt, mit der die Machthaber auch 
der kleineren Reichsstädte kurzen Prozeß mit den ihnen unbeque­
men und mißliebigen Personen machten. Unter dem Schein des 
Rechts wurde nur zu oft das Recht selbst gebeugt, besonders wenn 
der Gegner sich Blößen zusckulden kommen ließ, die dann das 
Vorgehen gegen ihn erleichterten, wie das bei dem jungen auf­
brausenden Zangmeister nur zu sehr der Fall war. Advokaten­
kniffe hatten dafür zu sorgen, im richtigen Augenblick die nötigen 
Grundlagen zu einem gewalttätigen Vorgehen zu schaffen. Daneben 
suchte man den Gegner finanziell zu ruinieren, um ihn dann um 
o sicherer den eigenen Wünschen gefügig zu machen, oder, wenn 

er sich nicht beugen wollte, in das sichere Elend hinauszustoßen. 
So bietet uns das Vorgehen der Lindauer Obrigkeit gegen den 
armen Sünder, das übrigens für das damalige Zeitalter typisch 
genannt werden kann, sicherlich kein schönes Bild

Aber auch das, was wir aus dem Aktenwuste über Markus 
Zangmeister erfahren, ist nichts weniger als erfreulich. Zank und 
Streitsucht werden ihm zur zweiten Natur, und mit rücksichtsloser 
Tatkraft verficht er, unterstützt von einem nicht unbeträchtlichen 
Wissen iind von einer besonderen Begabung für Hohn und Spott 
seine Ansprüche gegen die ihm übelwollende Obrigkeit, um dann 
zum Schluß doch kläglich zu unterliegen. Unbesonnen starrköpfig 
und unbelehrbar trägt er an der Zuspitzung der Konflikte selbst die 
Hauptschuld. Er versteht es mit seltenem Geschick sich ins Unrecht 
zu setzen, auch dann wenn der Gegner schnöde und unlauter an ihm 
handelt. Sein Grundsatz: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders 
brächte den strenggläubigen Lutheraner, wie so viele seiner kampf- 
Keaieriaen Kollegen um Amt und Würde. Auch er mußte, gleich 
ihnen zum Wanderstabe greifen und in der Fremde sein Brot su­
chen Sicherlich pathologisch veranlagt, ist es ihm nicht gegeben in 
uns Gefühle der Sympathie zu erwecken, selbst dann nicht, wenn 
wir bedenken, daß er seiner innern Ueberzeugung nach das Beste 
gewollt hat und nur durch äußer« Umstände auf eine falsche Bahn 
gedrängt worden ist. Seine Kampfesweise ist abstoßend und wider­
lich- sie schießt weit über das Ziel hinaus und macht es seinen Wi­
dersachern nur zu leicht ihm immer neue Fallen zu stellen, neue 
Stricke zu drehen. So zeigt der letzte Sproß dieses Zangmeister-

r) StA. 161,3.

scheu Familienzweiges — der Enkel eines Betrügers-), der Sohn 
eines schwachen und nicht allzu begabten Vaters, der Bruder von 
nicht zum besten gearteten Geschwistern — zweifellos das Gepräge 
eines dekadenten, nicht weit vom Irrsinn entfernten Menschen.

Markus Zangmeister d. j. — meist Marx genannt — wurde 
nach seiner eigenen Angabe am 3. Mai (a. St.) 1583 in Zaisrrts- 
hofen in der Grasschaft Angelberg geboren?) Er war — wahr­
scheinlich — das jüngste der vier Kinder des dortigen ersten prote­
stantischen Pfarrers Markus Zangmeister d. ä. aus seiner Ehe mit 
der Memminger Geschlechterin Maria Besserer. In der Freiheit 
des ländlichen Lebens wuchs er heran. Den ersten Unterricht hat 
er, wie so viele Pfarrerssöhne, vom eigenen Vater empfangen. Auch 
dessen Amisbruder im benachbarten Tussenhausen, es war Martin 
Müller gen. Mylius, scheint sich daran beteiligt zu haben. Später 
siedelte der junge Marx, unterstützt von einem Stipendium aus der 
Zangmeister-Stiftung, an die lateinische Schule in Memmingen 
über, um dann aus unbekannten Gründen den Abschluß des Schul­
unterrichts in Lauingen zu genießen?) Gegen 1601 dürfte er 
wieder mit Unterstützung des Zangmeister-Stipendiums — die 
Universität Jena bezogen haben?) Hier sollte er sich in der Arti­
stenfakultät die für das theologische Studium notwendigen Vor- 
kenntnisse erwerben: denn auch er war, wie der Pater, zum Pfar­
rer bestimmt.

Jena war damals die Hochburg des reinen unverfälschten 
Luthertums. Noch zitterten die Kämpfe nach, die ursprünglich von 
Amsdorf. Musäus und Flacius entfacht, dann von Wigand und 
Heßhusius zur alten Höhe emporgeführt worden waren. Eine 
streitbare Theologie, nicht eben wählerisch in Anschuldigung und 
verdammenden unflätigen Worten, war immer bereit gegen Papst­
tum und Wiedertäufer, gegen Schwenkfeldianer und Philippistsn, 
besonders aber gegen die am meisten gehaßten Calvinisten loszu- 
zieljen. Nicht ein Iota von der Lehre Luthers, so wie ihre streng­
gläubigen Vertreter sie verstanden, wurde preisgegeben. Aber 
nicht diese lutherische Strenggläubigkeit allein war es, die den 
Vater veranlaßten den Sohn nach Jena zu schicken, mehr noch 
mögen die Verbindungen mitgewirkt haben, die die Zangmeister zu 
den in jener Zeit bedeutendsten Theologen der thüringischen Uni­
versität gehabt haben. Es war das Georg Mylius-), ein Bruder 
oder Better des Nachbars im Tussenhauser Pfarrhaus. Der alte 
Marx wird ihn noch aus der Zeit, da Mylius in Augsburg die 
Stelle eines Pfarrers an St. Anna versah, bei dem Amtsbruder 
persönlich kennen gelernt haben. Don Augsburg wegen des harr- 
näckigcn Widerstandes gegen die Einführung des gregormnuchen 
Kalenders vertrieben, wurde Mylius zuerst Professor und Kanzler 
an der Universität Wittenberg, um dann seit 1589 eine umfassende 
Lehrtätigkeit in Jena zu entwickeln. AIs echter Lutl)eraucr stand er 
auch hier in vorderster Linie der Streitenden. Seine in der Kolle­
gienkirche verunstalteten Disputationen waren berühmt als iren 
liche Schulung des jungen tlMlogischen Nachwuchses.

Hier nun, in Jena, atmete der junge Zangmeister die Luft des 
reinen Luthertums ein. Ueber seine Studien, auch über Kino kok

^S. Memm. Gesch.-Bl. 1913 S. 70.
StA. 161,3 Nr. 64.

H StBibl. Lindau, Bonaventura Riesch: Lindauer Prediger- 
und Schul-Hist. Hss. v. 1739. Benutzt ist die Abschrift des 1' Pfar­
rers Reinhold Köberlin zu Dickenreishausen.

») Ueber ihn s. Tust. Frank, Die jenaische Theologie in ihrer 
geschichtl. Entwicklung. Leipzig 1858. S. 26 sf.
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wir wenig. Nur daß Johann Gottwald zu diesen ge­
zahlt haben muß, ist gewiß. Auf seine Veranlassung opponierte 
»Analster E 27. Aug. 1603 der von Gottwald selbst aufgestell- 
KN These: Oe principiis corporum naturalium in öffentlicher 
Disputation vor der philosophischen Fakultät der alma mater. 
^e gedruckte These widmete er den Bürgermeistern und Räten zu 
Memmingen, besonders auch dem dortigen Superintendenten Ioh 
^ang sowie dem Angelbergischen Pastor Martin Mylius?)

Dieses öffentliche Auftreten war wohl der Abschluß der Ienenser 
Studien, vielleicht folgte damals auch die Promovierung zuni 
Magister ^rlium: denn Zangmeister war Ienenser Magister, 
und als solcher siedelte er nunmehr nach Wittenberg über?) Hier- 

Georg Mylius im gleichen Jahre von neuem seine Lehr- 
tatlgkeit verlegt, um, einem Rufe des Kurfürsten Christian II. 
folgend, das an der dortigen Universität ins Wanken geratene 
Luthertum zu festigen und durch sein bedeutendes Ansehen zu stüt­
zen. So brachten es die Umstände mit sich, daß Zangmeister auch 
hier wieder mitten in eine Sphäre religiöser Kämpfe gestellt wurde 
und mit ool^r Ueberzeugung die Wahrheiten der lutherischen Lehre, 
wie sie die Epigonen des großen Reformators als starre Glaubens- 
doktnn verteidigten, in sich auf zu nehmen.

Jahre für die endgültige Gestaltung des von Zangmei- 
Klm?2 ^Lanzes Leben hindurch mit Zähigkeit festgehaltenen 

sie auch in anderer Beziehung 
der Entminn,^emg günstigem — Einfluß auf den jungen in 
mus begriffenen Studenten gewesen. Der Pennalis-
Scker2> gerade in Jena in voller Blüte. Rohe

Zeremonien, an denen sich sogar die hoch- 
und beteiligten, wetteiferten mit üblen Saufgelagen
aeren H°A"hrendes Wesen und die Neigung die jün-

über Gebühr zu quälen und zu niedrigen Dienst- 
ikn-n zeichnete die ältere Studenten aus. Es
Fucks-ninÄ-^-^"'^^^ Bestreben der Jungen, sobald sie die 
än und in feierlicher „Deposition" von
Alles mA^^^u elues Pennälers freigesprochen worden waren.

in seinen spateren Lebensjahren an Marx Zang- 
zu nickt aerin"n-m"-^?^ kennen lernen werden, dürfte

zu Rechnung der Ienenser Studienjahre
artiae um mU Erbanlagen waren ja auch keinesfalls der- 
im Philistertum Gewohnheiten des Pennalismus
in ZukAst ^n ^b". abstreifen zu können. Stets stand er auch 
Gegner ba, und immer war er bereit, den
sondern die ioiki»- a-nunmehr freilich nicht mehr der Degen, 
Reimereien lMren zu lassen. Pamphletistische
dere Wonne Di-<w ^orin zu schmieden, war ihm eine beson- 
ser von Mt uA haben uns eine Menge die-
Kampfesweise aufi?wahrt^°^"^" ^^eugmsse als Beispiele seiner 

ohn^freL um windestens ein Jahr in Wittenberg verweilt, 
wendet er sickMnock^-'k" "hulatwn nachgesucht zu haben?) Dann 
Matrikel Tübingen, wo er am 27. April 1605 in die
str den LL der Besuch dieser Universität war
wollte ein/ÄA»' Memminger Kirchendienst treten
meiste'r denh^^ erhieli nun auch Zang- 
damals m" ^chllff. ^Die theologische Fakultät setzte sich 
tkins St^hau Terlach, Johann Georg Sigwart und Mat- 
Een^En7L , ihnen trat kurz nach dem Ein- 

hinlu D-? ^"dreas Osiander als vierter Ordinarius
bekannteste von ihnen war wohl Hafenreffer, dessen 

stelln«» ^Eolo§icl eine scharf umrissene schriftgemäße Dar- 
mals Osj^er lutherischen Glaubenslehre enthielt und die gerade da- 
dnr^k-!? Hmiptlehrbuch der jungen Tübinger Theologen 
AnDU'.s ^'4 Osian^ Kommunikanten-Büchlein ist sicher 
kür hA« auf Zangmeister gewesen: vielleicht war es das Muster

Über dessen Schicksale wir noch zu berichten Aden 
torbm/u Ä^meisters Ehrgeiz war es sich in Tübingen den Dok- 
eUt Ssck<!^' ^0 "K ein zunehmendes Augenübel des Vaters den 
Sobn ^«^igjahrlgen aus seinem Studium. Vater und 
übÄd^A^ '606, wahrscheinlich während der Herbstferien, 

M u ^eiung der Zaisertshofener Pfarre einig. Der Patron 
Hans Wilhelm von Rietheim, Herr zu Angelberg, war 

^->1,1» ^Ä'ulatii, . . . nuom suk prussiü. N. loanois 6ott- 
i. .E üokonüoro consditur klare. Xanxiueister Caesarianus 
Wölfen^ '603. Ein Stück in der Bibl.

") s. Neisch.
teik-i>?^«k^luuS d. Unio.-Bibl. Halle, wo die Wittenberger Ma- 
«rireln aufbewahrt werden.
Univ-Bibl^'^^ ^U'v. Tübingen. Nach. Mitteil. der dort. 

bald für den Pl.an gewonnen. Der zuständige Memminger Super­
intendent Johannes Lang wurde am 14. September 1606 aufge­
fordert, den jungen Magister Markus Zangmeister an Stelle des 
Vaters als Pfarrer der Gemeinde Zaisertshofen einzuführen.") 
Lang kam der Aufforderung umgehend nach: am 20. September 
hielt er die vorgeschriebene Prüfung mit dem Kandidaten in Gegen­
wart des Herrn von Rietheim ab. Das von Lang ausgestellte 
Zeugnis bescheinigt seine Rechtgläubigkeit gemäß der Augsburgi­
schen Konfession und des Konkordienbuches sowie seine Fähigkeit 
und Geeignetheit zur Ausübung des christlichen Lehramtes.") Und 
schon am folgenden Tage, am 14. Sonntag nach Trinitatis, stellte 
Lang den jungen Pfarrer seiner neuen Gemeinde vor.") Die ge­
samte freiherrliche Familie war zu dem feierlichen Akte von Angel­
berg herübergekommen.

So war denn jetzt Zangmeister wohlbestallter Pfarrer des klei­
nen Dörfleins geworden. Es ist verständlich, daß er sich alsbald 
nach einer Lebensgefährtin umsah. Er fand sie in Anna Jakob, 
einer jungen in den Diensten der Freifrau von Rietheim stehenden 
Mindelheimerin, der Tochter des dortigen Bürgers Georg Jakob. 
Es war üblich, daß die zum Memminger Konsistorium gehörenden 
Pfarrer vor ihrer Verheiratung der vorgesetzten Behörde ein Ge­
burtszeugnis der Braut vorzulegen hatten. Die Braut wandle sich 
daher wegen der Ausstellung an den Mindelheimer Rat. Sie erhielt 
eine abschlägige Antwort: Als einer getauften Katholikin und Toch­
ter eines katholischen Bürgers könne er, da sie in eine evangelische 
Herrschaft heiraten wolle, kein Geburtszeugnis ausstellen. Der 
Patronatsherr erwies sich als Helfer in der Not. Er bat den 
Memminger Rat unter diesen Umständen von der Borlage des 
Zeugnisses ausnahmsweise abzusehen, sei doch an der ehelichen 
Geburt der Anna Jakob nicht zu zweifeln.") Der Rat zeigte sich 
willfährig. Er erbot sich sogar gegen Erlegung der üblichen 20 
Pfund Heller die junge Frau Pfarrer in das Memminger Bür­
gerrecht aufzunehmen.") So waren die Hindernisse beseitigt und 
wir können annehmen, daß die Hochzeit noch vor Weihnachten 
stattgefunden hat.

Ueber die Persönlichkeit der Anna Jakob sind nur wenige 
Nachrichten auf uns gekommen. Sie wird ungefähr ebenso alt wie 
der Gatte gewesen sein, wenn nicht gar etwas älter. Sie war vor 
der Heirat zehn Jahre in Herrendiensten — wohl als Kammerzofe 
oder Beschließerin — gewesen, und zwar außer auf Schloß Angel­
berg noch in Obenhausen „bei Ulm".") Die väterliche Familie hat 
in Mindelheim eine geachtete Stellung eingenommen, war doch die 
Schwester die Frau des bayerischen Vogts, also des ersten dortigen 
Beamten. Die Gegner des Mannes werfen der Anna einen streit­
süchtigen Charakter vor und sie nennen sie geradezu die „Zank­
meisterin". Zangmeister selbst aber hängt stark an ihr und hebt 
immer wieder ihre Bereitschaft hervor sein Schicksal getreulich mit 
ihm zu teilen. Wir sehen denn auch in der Tat, daß sie fest 
ihm hält, für ihn Unbequemlichkeiten und Ungemach auf sich nimmt 
und überall zu seinem Vorteil wirkt. Daß bei den häßlichen For­
men, den der Kampf des Gatten gegen die Lindauer Gewalthaber 
annimmt, auch sie kein Lamm geblieben sein wird, wer könnte ibr 
das verübeln? Sie hat sich für den Mann ihrer Wahl voll einge­
setzt, ihm die Treue bis ans Ende seiner Tage gehalten,- die Liebe 
und Fürsorge, mit der sie den Gatten umgibt, hat für uns etwas 
Versöhnendes.

Zangmeisters Leben auf der von jeder größeren Stadt weit 
entfernten Landpfarre hat sich eintönig abgespielt. Der in den 
Nackbarorten — mit Ausnahme von Tussenhausen und Schlok 
Angelberg — herrschende Katholizismus nötigte zur größten Wach­
samkeit. Als eifriger Lutheraner war er darauf bedacht seine Ge­
meinde vor der caloinischen und anderen Ketzereien zu bewahren 
Ueber seine Amtsführung wissen wir nur wenig. Er selbst äußert 
einmal, daß er im Jahre 1612 zehn Predigten über den Nutzen des 
geistlichen Hausgesangs gehalten habe.") Ueberhaupt war die 
Predigt seine Hauptstärke. Er benutzte sie auch später um seinen 
Gegnern unverblümt die Wahrheit zu sagen und ihnen scharf ihre 
Sünden vorzuhalten. Als er 1608 in Lindau zum Besuch seiner 
verheirateten Schwester weilte, bestieg er auch dort die Kanzel und 
verstand es seine Zuhörer so zu fesseln, daß der Wunsch laut wurde 
ihn für Lindau als Prediger zu gewinnen.") Diese Gastpredigt ist

") StA. 344,5: Schreiben des v. Rietheim an den Memm 
Rat v. 14. 9. 1606.

") ZtA. 161,3 Anl. z. Nr. 62.
Ebd.

"I StA. 344,5: Schreiben Rietheims v. 1. 12. 1606.
Ebd.: Der Rat an Riedheim 3. 12. 1666.

„ Wohl das bei Jllertissen.
"1 StA. 161,3 Nr. 64
") s. Riesch u. StA. ebd. Nr. 3.
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es denn auch gewesen, die die Ursache zu seinem späteren Unglück 
wurde.

Die Lebensbedingungen des jungen Paares waren, wenn wir 
späteren Aeußerungen Zangmeisters Glauben schenken wollen, recht 
günstig, das Verhältnis zur Patronatsherrschaft war herzlich und 
die Gemeinde war mit ihrem Pfarrer zufrieden, wandle sie sich 
doch noch nach seinem Abgang in Zeiten höchster seelischer Not an 
ihren früheren Hirten um Trost und Zuspruch. Ein Schatten aber 
fiel auf das häusliche Glück, als die Eheleute den einzigen Spröß­
ling in jungen Jahren wieder hergeben mußten.") Weitere Nach­
kommenschaft ist ihnen dann versagt geblieben.

Die einfachen Verhältnisse auf dem Lande konnten dem Taten­
drang des lebhaften Predigers auf die Dauer nicht genügen. Schon 
im Oktober 1613 bewarb sich sein Vater für ihn um die durch den 
Tod des Lindauer Predigers Michael Schnell erledigte Pfarrstelle 
bei einflußreichen Bürgern^"), und als drei Jahre später gleich 
zwei Vakanzen in Lindau eintraten, machte Zangmeisters Schwa­
ger, Hans Peter Loy, abermals auf ihn aufmerksam?*) Man 
erinnerte sich in Lindau sehr wohl des guten Eindrucks, den seine 
Gastpredigt vor acht Jahren auf die Zuhörer gemacht hatte; so be­
schloß der Bürgermeister Valentin Funck unverbindliche Verhand­
lungen durch Vermittlung eines entfernten Vetters, des Memmin- 
ger Predigers Peter Funck, mit Zangmeister anzuknüpfen?*) Am 
14. August 1616 fand eine Unterredung zwischen diesen beiden im 
Pfarrhause zu Ober-Erkheim statt. Funck drang in Zangmeister, 
eine so seltene Gelegenheit nicht vorbeigehen zu lassen und zuzu­
greifen. Zangmeister willigte ein. Es wurde verabredet, über die 
ganze Angelegenheit einstweilen vollkommenes Stillschweigen zu 
bewahren. Schon wenige Tage später erhielt Zangmeister die Auf­
forderung nach Lindau zu kommen, der geheime Rat wolle mit ihm 
persönlich abschließen. Der vom Bürgermeister Funck eigenhändig 
geschriebene Brief gibt den Rat, damit der Patronatsherr nicht vor­
zeitig von dem Handel Wind bekäme, als Vorwand für die Lin­
dauer Reise einen Besuch der erblindet im Hause der Schwester 
untergebrachten Mutter Zangmeisters oorzuschieben.

So geschah es. Zangmeister wurde in Lindau freundlich emp­
fangen. ' Der greise Funck führte die Verhandlungen persönlich. 
Die von ihm angebotene Besoldung war geringer als die bisher in 
Zaisertshofen bezogene. Man wollte ihm wöchentlich zwei Gulden 
ünd ein Viertel Korn, sowie jährlich ein Fuder Wein und acht 
Gulden Holzgeld bei freier Wohnung gewähren. Als Zangmeister 
hierauf nicht eingehen wollte, — er sagte später einmal, daß der 
Wert seines bisherigen Holzdeputats ein höherer gewesen sei als die 
aanze Lindauer Besoldung — stellte der Bürgermeister baldige Auf­
besserung in Aussicht. Er betonte — was aber später durch Tat­
sachen Lügen gestraft wurde -, daß die Lindauer einem neuberu­
fenen Prediger grundsätzlich keine höhere Besoldung als die ange­
borene zubilligen würden. Nach einigem Schwanken willigte Marx 
ein Nunmehr wurde ihm von Funck als Text einer für den kom­
menden Tag - 29. August - vorgesehenen Probepredigt die 
Bibelstelle Marc. 6, 14—29 aufgegeben. Weder die Geistlichkeit 
noch die Gemeinde wurde über den eigentlichen Zweck der Gast­
predigt unterrichtet. Erst als die Predigt allgemein gefallen hatte, 
trat Funck mit dem Borschlag vor Rat Zangmeister eine der freien 
Predigerstellen zu übertragen. Am 30. August 16 6 erfolgte dann 
in einer Vollsitzung die endgültige Anstellung auf sechs Jahre und 
die Bestegelung der Bestallungsurkunde durch den ^ot. Die Besie- 
aelung des Reverses wurde, da Zangmeister seine Petschaft nicht 
zur Hand hatte, auf später vertagt; sie .st merkwürdigerweise nie­
mals erfolgt. Dem neuen Prediger aber wurde, weil er sich "leich 
anfenglich so schön accommodirt" hatte, 50 Gulden für den Aufzug 
auf seine Pfarre versprochen und ihm ein „Abforderungss reiben 
für seinen Zaisertshofener Patron ausgehändigt.

Nunmehr machte Zangmeister den neuen Amtsbrlldern seinen 
Antrittsbesuch. Ihr Erstaunen über die Eigenmächtigkeit des Rats 
war groß. Während aber Echlaich und Hursich sich alsbald zufrie­
den gaben, erklärte Alexius Neukom, damals der maßgebende 
Mann unter den Lindauer Geistlichen, die Berufung Zangmeisters 
für unrechtmäßig, da weder das geistliche Ministerium noch die 
Gemeinde um ihre Meinung und Einwilligung gefragt worden sei. 
Zangmeister war bestürzt. An der Anstellung selbst ließ sich nach 
Ausstellung der Bestallungsurkunde nichts mehr ändern. Auf seine 
im Laufe des Gesprächs an Neukom gerichtete Frage, warum wohl 
der Bürgermeister so heimlich und schnell gehandelt habe, erhielt er 
eine Antwort, die ihm von Anfang an die Augen über die Lin-

r°) s. Anm. 17.
-°) Ebd. Nr. 2.
-i) Ebd.
-) Die ganze Berufungsgeschichte ebd.

dauer Verhältnisse öffnen sollte: Neukom erklärte nämlich rund 
heraus, daß die Politik der Machthaber im Rate — und das seien 
der Bürgermeister Funck und der Stadtsyndikus Heider — den 
Predigern gegenüber darauf hinausliefe, sie in wirtschaftliche 
Abhängigkeit von der Stadt zu bringen, um dadurch umso leichter 
auch in den kirchlichen Angelegenheiten nach ihrem Gutdünken 
herrschen zu können. Darum die geringe Besoldung, durch die 
Zangmeister gezwungen werden solle, seine bisherigen Ersparnisse 
in den teueren Zeiten schnell aufzuzehren. Darum auch die nur 
sechsjährige Anstellung, um ihn nach Ablauf der Zeit unter Andro­
hung der Entlassung kirre zu machen, damit er, um nur etwas zum 
Leben zu haben, sich in einem neuen Vertrage ganz ihren Wünschen 
fügen müsse. ,

Das waren wenig versprechende Aussichten für die Zukunft! 
Aber Zangmeister war nicht der Mann sich einschüchtern zu lassen. 
Zunächst kam es darauf an, die Entlassung aus seiner bisherigen 
Pfarrstelle zu erreichen. Auf dem Heimritt nach Zaisertshofen 
mag ihm wohl klar geworden sein, wie wenig schön er an seinem 
alten Patronatsherrn gehandelt habe. Ein höchst unangenehmer 
Empfang stand ihm auf Schloß Angelberg bevor. So war er froh, 
als der nunmehr erst ins Vertrauen gezogene Vater sich erbot dem 
nichtsahnenden Freiherrn das Lindauer Abforderungsschreiben 
auszuhändigen und die Entlassung des Sohnes zu erwirken. 
Kaum hatte Rietheim begonnen das Schreiben zu lesen, als er es 
empört zu Boden schleuderte, mit Füßen trat und darauf spuckte. 
Im höchsten Zorn befahl er dem unglücklichen Vater mitsamt dem 
ungetreuen Sohn das angelbergische Gebiet noch vor Sonnen­
untergang zu räiimen. Nur ein Fußfall vor dem gnädigen Herrn 
und die Versicherung von dem unbedachten Schritte des Sohnes 
nichts gewußt zu haben, rettete ihn selbst vor der Landesverweisung. 
Der junge Marx aber wurde in Ungnaden ohne das übliche Ab­
gangszeugnis entlasten. Immerhin scheint es aber den gemeinsamen 
Bemühungen des alten Zangmeister und Martin Müllers gelungen 
zu sein den Zorn Rietheims etwas zu besänftigen. Wir hören 
wenigstens, daß Marx am 10. November vor seiner bisherigen 
Gemeinde noch eine Abschiedspredigt über das sechste Hauptstück 
des Katechismus hielt. Fünf Tage später zog er, von der Bürger­
schaft ehrenvoll empfangen, auf seine neue Stelle in Lindau auf. 
Die Lindauer hatten ihn und die Gattin in einer eigenen Kutsche 
von Zaisertshofen abholen lasten und sein Hausrat wurde auf vier 
vierspännigen Wagen in die neue Heimat überführt. Das Vieh — 
nicht weniger als 13 Stück — sowie 5 Iauchert Ackers hatte er 
vorher mit großem Schaden, wie er sich später einmal beklagt, ver­
kaufen mästen. Aber alle diese Angaben zeigen uns, daß der junge 
Landpfarrer bisl)er keineswegs in ärmlichen Verhältnissen gelebt 
hatte.

Soweit die Geschichte seiner Berufung. Wir fragen uns nun, 
welche Rolle Zangmeister selbst dabei gespielt hat. In späterer 
Zeit, als sich das Verhältnis zwischen ihm und dem Vater getrübt 
hatte, beschuldigt er diesen und seinen Schwager Loy, die Sache 
hinter seinem Bücken eingefädelt zu haben; er selbst habe niemals 
an eine Bewerbung um eine Lindauer Pfarre gedacht. Ja, er geht 
sogar soweit dem Vater die Absicht unterzuschieben, ihn von Zai­
sertshofen verdrängen zu wollen, um selbst wieder die alte Pfarre 
einnehmen zu können. Das halte ich für ausgeschlossen. Nach allem, 
was uns übr den alten Markus bekannt ist, war er bei seiner zu­
nehmenden Erblindung gar nicht mehr fähig ein Amt zu verwal­
ten. Eher könnt« ein anderer Grund den Vater veranlaßt haben 
seinem Sohn eine Stelle in Lindau zu verschaffen. Dielen Grund 
hat der junge Marx einmal auch offen ausgesprochen, die Schwe­
ster führte in Lindau einen üblen Haushalt, und der Vater mochte 
von dem stetigen Einfluß des am gleichen Ort amtierenden Bru­
ders eine Besserung der Verhältnisse erhoffen. Das hat dann viel­
leicht auch den Alten — aber sicher nicht ohne Dorwisten des Soh­
nes — zu der erwähnten ersten Bewerbung im Jahre 1613 ge­
führt. Die zweite von 1616 aber erfolgte zweifellos ohne jedes 
Vorwisten des Vaters und der Anstoß zur Berufung ging sicher 
vom Schwager Loy aus. Zangmeister scheint tatsächlich erst in der 
Erkheimer Besprechung von dem Plan ihn nach Lindau zu ziehen 
erfahren zu haben. Soweit mag er tatsächlich ohne Verschulden 
sein. Seine Schuld aber beginnt mit dem Augenblick, als er sich 
dazu Herbeilieb hinter dem Rücken seines Patrons die Verhand­
lungen mit Lindau weiter zu führen und abzuschließen. Zum min 
besten hätte er das letztere nicht ohne Einwilligung oder wenigstens 
nicht ohne vorherige Benachrichtigung Rietheims tun dürfen. Die 
Rolle, die Bürgermeister Valentin Funck in der Berufung spielt, 
ist nicht ganz durchsichtig. Warum legt er Marx Zangmeister 
Stillschweigen auf? Daß er dies wirklich tat, ist durch den noch vor­
handenen Brief Funcks erwiesen. Die Befürchtung, daß Rietheim 
seinen Pfarrer nicht ziehen lasten würde, war sicher nicht ausschlag
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gebend; durch Verhandlungen ließ sich ja viel erreichen und einem 
dringenden Wunsch der Reichsstadt würde der kleine Reichsfreiherr 
zum Schluß doch nachgegeben haben; denn er schätzte seine Pfarr- 
familie und hätte gewiß dem jungen Zangmeister keine Hindernisse 
in seinem Fortkommen in den Weg gelegt. Und warum die Eile, 
mit der die Verhandlungen geführt wurden? Da geben vielleicht 
die Worte Neukoms doch die richtige Spur. Der allmächtige Bür­
germeister wollte eben in keiner Weise von irgend einer Seite bein- 
flußt werden. Er übergeht sogar die Mitwirkung des geistlichen 
Ministeriums und stellt dieses einfach vor die vollendete Tatsache. 
Er ist Verfechter des landeskirchlichen Prinzips. Der Wille des 
Rats — und das ist bei seiner überragenden Begabung eben sein 
Wille — soll allein ausschlaggebend sein. So schaltet er durch 
Geheimhaltung und Eile alle Bedenken und jeden Einspruch — 
von welcher Seite er auch kommen möge — am sichersten aus. Ein 
solches Verfahren ist aber auch dem Bewerber gegenüber von Vor­
teil. Er ist auf sich allein gestellt, kann sich schwer über die Ver­
hältnisse orientieren und ist dadurch von Anfang an mehr oder 
weniger dem Stadtgewaltigen in die Hände gegeben, besonders 
wenn er merken läßt, daß ihm an der Stelle etwas gelegen ist. Nicht 
mit Unrecht klagt Zangmeister in späterer Zeit, daß ihn die Lin- 
dauer „übereilet" und kein ehrliches Spiel mit ihm getrieben hätten. 
Dabei aber liegt es mir fern, ihn von jeglicher Schuld frei zu spre- 

^EN Vater erhobenen Beschuldigungen, die Unehr- 
lichkeit seines Verhaltens gegen den Patronatsherrn sind keine 
Ruhmesblätter in seiner Lebensgeschichte. Er hat seine Taten 
schwer büßen müssen!
k Enttäuschung sollte sich sehr bald einstellen. So
freundlich Funck dem jungen Prediger während der Berhandlun- 
Mn gegenübergetreten war, so kurz angebunden war er in Zukunft, 
oangmeister hatte zum mindesten den Versuch einer Bermittlung 
zwischen ihm und Rietheim von feiten der Stadt erwartet. Nichts 
von nUedem^kein Wort des Bedauerns, daß es soweit gekommen 
war. Als Wohnung wurde ihm zwar diejenige des verstorbenen 
vamuel Lynß im Barfüßerkloster zugewiesen, im übrigen aber hatte 
er den Dienst eines an Amtsjahren viel jüngeren Predigers zu über- 
negmen. Das wurde ihm zu seinem großen Befremden in formloser 

E 10. Nov. durch den Kanzleiverwalter Felß eröffnet. Er 
den sonstigen Amtshandlungen, wie Taufen, 

und Beerdigungen, jeden Sonntag und Freitag in dem 
liegenden Dorfe Aeschach zu predigen, weiter wurde 

>n ^^""itagmorgenpredigt und die sogenannten Desperpredigten 
6t. Stephan sowie der vierzehntägliche Got- 

A bp'tal übertragen.--) Im ganzen würden das nicht 
lMtimm " s on 250 Predigten im Jahre gewesen sein. Ganz so 
nim» es uun freilich nach Zangmeisters eigener Angabe 
m, Lr „unter großem Zulauf des Volks" jährlich

Kanzel besteigen müssen. Das ist eine gewaltige 
EH' die auch bei gewiegten Predigern einer sorgfältigen 

^kmtung bedarf. Daß sich Zangmeister einer solchen unterzo- 
,. .xbui, ist erwiesen; er war in der Lage dem Memminger Rat die 

"usarbeltung aller seiner in Lindau gehaltenen Predig­
ten oorzulegen.

In Lindau war der Zwinglianismus seit dem Interim durch 
ein immer starrer werdendes Luthertum abgelöst worden. Dann aber 
Parte man sich wieder dem vermittelnden Standpunkt eines An- 
oreae genähert und sich zu der Wittenberger Konkordie bekannt. 
Yorker waren noch zwei des Flacianismus verdächtige Prediger 
der Stadt verwiesen worden. In diesen nunmehr seit vierzig Jah­
ren bestellenden Zustand war jetzt Zangmeister mit seinen strengen 
Jenaer Anschauungen hineingestellt worden. Er nahm sein Amt 
ernst und scheute sich nicht von der Kanzel die Fehler und Sünden 
seiner Pfarrkinder zu geißeln. Dabei machte er keinen Unterschied 
zwischen arm und reich. Die Folge war, daß er bald bei den 
hochmögenden Herren anstieß. Bei aller Frömmigkeit war er aber 
kein Duckmäuser. Er liebte Musik und frohe Heiligkeit. Man 
war erstauni» bald aus der Studierstube des neuen Predigers im 
sarfutzsrkloster Gesang und Fiedelton zu vernehmen. Noch größe­
ren Anstoßerregte es, daß er Sonntags nach der Vesperpredigt sich 
unter die Menge im Schützengraben mischte, höchsteigenhändig nach 

Smrlbe schoß und dabei auch einen kräftigen Trunk und ein 
gutes Witzwort nicht verschmäht«. Auch sonst ließ er gern seiner zu 
Hohn und Spott neigenden scharfen Zunge freien Lauf. So kön­
nen wir uns nicht wundern, wenn schon am 3. September 1617 
der gelfeime Rat Zangmeister vor sein Forum zitierte und ihm sein 
Verhalten in der Oeffentlichkeit mißbilligend vorhielt.--)

StA. 161, 3 Nr. 64. 
") Siehe Rrefch.

Unter seinen Amtsgenossen stand ihm Alexius Neukom am 
nächsten. Dieser, ein Lindauer Stadtkind, war wie Zangmeister 
ein Feuerkopf und ein ausgezeichneter, seine Zuhörer hinreißender 
Kanzelredner.--) Auch von ihm mußte sich der Rat manches sagen 
lasten, das seinen Ohren wenig angenehm klang, aber der Anhang, 
den der beliebte Prediger unter dem gemeinen Volke besaß, mahnte 
den Rat zur Vorsicht. So ließ er ihm manches durchgehen, was 
er den anderen Geistlichen verwies. Mit Leidenschaft verteidigte 
Neukom besonders die bestehende Kirchenordnung und schroff 
wandle er sich gegen jeden, der an ihr zu rütteln wagte. Der Geist 
einer rücksichtslosen Kritik entströmte Neukoms Munde; ein solcher 
beherrschte denn auch die lebhaften Unterhaltungen der beiden be­
freundeten Prediger. Immer wieder war Neukom bemüht Zang­
meister auf Schäden in der Gemeinde aufmerksam zu machen und 
ihn zum unermüdlichen Kampfe von der Kanzel gegen die „Gott­
losigkeit und Unordnung" in der lindauischen Kirche anzustacheln. 
So wurde Zangmeister hauptsächlich durch Neukom in eine immer 
schärfere Opposition gegen den Rat hineingedrängt.

Im Rat war, wie erwähnt, der alte, schon im Greisenalter Ge­
hende Valentin Funck der ausschlaggebende Mann. Seine beste 
Stütze fand er in seinem Schwiegersohn Daniel Heider, einem 
mit allen Wassern gewaschenen scharfsinnigen Juristen, dem die 
Stadt Lindau als ihrem Syndikus zweifellos viel zu danken hat. 
Die übrigen Ratspersonen waren fast alles einsame Leute, selbst 
den amtierenden Bürgermeistern Buchschor, Schnell und Bensberg 
— Funck hatte sich schon seit einigen Jahren von der Amtslast be­
freien lassen — war jede höhere Bildung abzusprechen. Ihnen fühl­
ten sich Neukom und Zangmeister in jeder Beziehung überlegen.

Ungeheures Aufsehen erregte eine im Jahre 1618 anonym er­
scheinende Streitschrift: Irnpistas et ataxia Lcclesiae I_in- 
dsviensis. Sie bekämpfte eine Reilfe von angeblichen Mißbräu­
chen, die sich bei der Abendmahlsfeier eingeschlichen hätten, und sie 
beschuldigte die Lindauer zwischen den Zeilen der Hinneigung zum 
Calvinismus. An und für sich waren ja derartige Zänkereien an 
der Tagesordnung und nicht weiter tragisch zu nehmen. Gefährlich 
konnte aber die Schrift doch werden, da sie auch dem Wiener Hof 
in die Hände gespielt worden war und damit der katholischen Par­
tei leicht eine Handhabe zum Vorgehen gegen das protestantische 
Lindau bieten konnte; waren doch die Calvinisten vom Augsburger 
Religionsfrieden ausgeicklollen und jeden Augenblick dem Zugriff 
ihrer Gegner ausgesetzt. Der Rat mutmaßte in Neukom den unbe­
kannten Verfasser. Der Prediger aber leugnete hartnäckig und er 
verstand es auch den Verdacht von sich abzuwälzen.--) Trotzdem 
war der Verdacht nicht unbegründet. Zangmeister gehörte zu den 
wenigen, die genau unterrichtet waren, hatte er doch selbst nicht 
nur die Gedanken der Schrift häufig genug bei den vertraulichen 
Gesprächen aus Neukoms Munde vernommen, sondern er gehörte 
auch zu denen, welchen der Verfasser die Schrift als ein Erzeugnis 
seiner Feder am 25. Februar 1618 zugesandt hatte.-?) Das wenig 
mannhafte Verhalten Neukoms in dieser Angelegenheit mag für 
den sich allezeit zu seiner religiösen Ueberzeugung bekennenden 
Zangmeister die Ursa-^e gewesen sein, von seinem Gesinnungs­
genossen abzurücken. Auch andere Gründe waren mit im Spiel die 
gegenseitigen Beziehungen zu trüben. Zangmeister selbst weist dar­
auf hin, daß sein Verhältnis zur Schwester, deren Mann gerade 
damals aus der städtischen Steuerverwaltung entlassen werden 
mußt«, ein wenig erfreuliches geworden war. In diese vergiftete 
Atmosphäre kam nun der alte Vater. Er hatte nach dem Tode 
Rietheims Zaisertshofen räumen müssen und Zuflucht in dem Hause 
der Tochter gefunden, die nichts versäumte den Vater gegen den 
Sohn aufzuhetzen. So bereitete sich auch hier der Bruch vor, der 
für Zangmeister um so unangenehmer wurde, als der alte schwatz­
hafte, immer Zeit habende Emeritus dem Sohn bei den Nachbarn 
allerlei Dinge anzuhängen wußte, die seine so wie so schon schwierige' 
Stellung in der Bürgerschaft noch mehr untergraben mußte. Zu die­
sen Nachbarn aber gehörte vor allen Dingen der Wand an Wand 
mit dem Loy wohnende Neukom. Es dauerte nicht lange und offene 
Feindschaft war an die Stelle der bisherigen Freundschaft zwischen 
den beiden Predigern getreten.

In jener Zeit wurden die Amtsgeschäfte der Lindauer Geistlich­
keit neu verteilt, da der Rat zu den bisherigen vier Predigern den 
Magister Matthias Hager als fünften berief. Ihm wurde die 
Aeschacher Pfarre zugewiesen. Zangmeister hatte sich in den ver­
flossenen zwei Jahren bei den Bauern dieses Dörfleins allgemeiner 
Beliebtheit erfreut; seine kernigen Predigten waren nach ihrem 
Geschmack gewesen. Gegenseitig trennte man sich mit Wehmut.

-') Gesch. d. Stadt Lindau v. K. Wolfar-t 1. 2, 17.
-°) Ebd. S. 32.
-?) StA. 161, 3 Nr. 2.
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Zuin Zeichen der Dankbarkeit schenkte die Gemeinde dem scheiden­
den Seelsorger einen Becher, in den 24 Gulden gelegt worden 
waren, eine Gabe, die den Neid der Amtsbrüder, besonders aber 
Neukoms, erregte?')

Welche Dienstobliegenheiten Zangmeister an Stelle der Aescha- 
cher Seelsorge nunmehr Angewiesen wurden, läßt sich nicht feststellen. 
Jedenfalls aber benutzte er diese Gelegenheit den Rat an das gege­
bene Versprechen baldiger Gehaltsaufbesserung zu erinnern. Seine 
am 2. November 1618 eingereichte Vittschrift blieb jedoch vollkom­
men ohne Erfolg. Tiefer Groll erfaßte den leicht erregbaren Mann: 
er fühlte sich vom alten Funck hintergangen und sann auf Rache 
bei sich bietender Gelegenheit. Diese schien ihm aber erst ein Jahr 
später gekommen zu sein. Der alte emeritierte Pfarrer Menner, ein 
vor Jahren in guten Verhältnissen nach Lindau berufner Prediger, 
hatte während der Krankheit seiner Frau sein Vermögen zugesetzt 
und war jetzt als armer Mann im Spital gestorben. Zangmeister 
hatte als Spitalgeistlicher häufig Gelegenheit gehabt mit Menner 
zusammen zu kommen und die Klagen dieses aufrichtig frommen 
Mannes anzuhören. Jetzt ließ Zangmeister, leidenschaftlich wie er 
war, bei der Leichenpredigt seinen Gefühlen freien Lauf. In Gegen­
wart des zahlreichen Leichengefolges warf er dem Rat die Unwür- 
diqkeit der geringen Pfarrbesoldung vor: Der tote Menner werde, 
so rief er aus, am jüngsten Gericht bezeugen, daß ein fremder Pre­
diger, der arm und mit leeren Händen nach Lindau käme, sicher sei, 
dortselbst nichts zu bekommen, daß aber der, der etwas dahin mit- 
brinae, im voraus schon wüßte, daß er auch darum kommen werde.

Wenige Wochen später erregte Zangmeister von neuem das 
Mißfallen des Rats. Diesmal war es eine „extravagante" Hoch­
zeitspredigt, die ihm ein Zitation vor die erzürnten Oberen eintrug. 
Heider hielt in Gegenwart des ganzen Kollegiums ein eingehendes 
Inguisitorium mit Zangmeister ab — „gerade als wenn er der 
Superintendent selbst sei" —, und ließ sich hierbei in nicht allzu 
freundlichem Tone vernehmen, Zangmeister solle sich schämen eine 
olcke Lästerrede zu halten, statt die bei solchen Gelegenheiten vor- 

gesckriebenen Textstellen zu „traktieren"?')
Durch derartige unerfreuliche Ereignisse nahm die Spannung 

zwischen Zangmeister und seiner Umgebung zu. Der Rat wollte ihm 
offenbar nicht wohl. Mit seinen Amtsbrüdern und seiner Familie 
hatte er sich überworfen. Nun begann auch ein großer Teil der 
Gemeinde von ihm abzurücken. Er fühlte den Boden unter seinen 
Tüken wanken. So war es von ihm nur folgerichtig gehandelt, 
dak er trotzdem sein Lindauer Vertrag noch nicht abgelaufen war, 
gelegentlich der Erledigung einer Pfarrstelle in Kaufbeuren bei dem 
ihm wohlbekannten Stadtammann Bonrieder schriftlich anklopste, 
ob eine Bewerbung Aussicht auf Erfolg haben würde. Die beja­
hende Antwort gelangte aber nicht in seine Hände. Sie wurde von 
einem Unbefugten geöffnet und - ohne, daß Zangmeister etwas 
davon abnte - dem Rat übergeben Wieweit hier bloßer Zufall 
oder wissentliche Ueberwackung durch dre Machthaber getrieben 
worden war, läßt sich nicht feststellen. Jedenfalls war man im Rat 
empört und sah den Schritt Zangmeisters als Kontraktbruch an. 
Trotzdem wurde beschlossen die Sacke emstweilen auf sich beruhen 
In lasten Man erwartete wohl die Bewerbung und Berufung 
Aanameisters, und dann war es ja immer noch Zeit die Anaele- 
aenbeit aufzurollen und Entsckädigunqsansorüche zu stellen. Zang­
meister aber faßte das Sckweigen Bonneders als Ablehnung auf 
und unternahm deswegen keine weiteren Schritte. ,

Sekr bald sollte es jedoch auf einem anderen Gebiet zu einem 
neuen Zusammenstoß kommen. Nach dem Tode des letzten Riet- 
L m war die Herrschaft Angelberg an den Lehensherrn, den Abt 
oon Kemvten, heimaefallen und die katholüche Gegenreformation 
hatte alsbald mit aller Schärfe eingesetzt, In ihrer Gewissensnot 
wandle sich die evangelische Gemeinde in Zaisertshofen an ihren 
alten Pfarr-r. Zangmeister entschloß sich den Bedrängten durch em 
gedrucktes Büchlein Trost zu spend-n. Nun war er schon langer — 
wohl anaeregt durch Neukoms „Imnietas et »tsxla mit 
dem Gedanken umaegangen, seinen Svitaldürftiqen eine Anleitung 
zur anten Vorbereitung für die Abendmahlsfeier zu geben. Jetzt 
o-i-einiäte er b-ides und verfaßte eine kleine Schrift, der er den 
Titel gab: ..Etliche Fragstücke für die Einfältige und Alberne, alte 
und iunqe Leut, in- und außerhalb dem Spital zu Lindau, so zum 
hl Abendmahl fruchtbarlich aekum wollen, mit ihren Antworten, 
sgmpt beigeletzten Gebetlein, tröstlichen Psalmen, geistlichen Liedern 
und einer schönen Engelspredigt." In diesem Büchlein nahm er 
auch Stellung zu der die evangelische Kirche jener Zeit stark bewe­
genden Frage der Privatbeichte. Als überzeugter strenger Lutlie- 
raner sah er in ihr ein nicht zu unterschätzendes Mittel die Gläubi-

StA. 161. 3 Nr. 64.
-») Ebd. u. Nr. 23.

gen würdig für dns Mahl des Herrn vorzubereiten. Schon mehr- 
fast scheint er in Lindau nach dieser Richtung hin sein« Stimme er­
hoben zu haben, war aber immer auf den starken Widerstand Neu- 
koms und auch des Rats gestoßen. Bei der gegen ihn gerichteten 
Stimmung hielt es Zangmeister für angebracht die Schrift namen­
los erscheinen zu lassen. Als Drucker hatte sich ihm der Lindauer 
Hans Ludwig Brem angeboten, und die Arbeit wurde auch in des­
sen Druckstätte anfangs Oktober 1620 in Angriff genommen. Der 
Druck des Büchleins aber blieb nicht verborgen und auf irgend eine 
Weise wurde Neukom von der Fertigstellung der beiden ersten 
Druckbogen in Kenntnis gesetzt. Auch die Verfasserschaft 3ang- 
meisters war ihm nicht unbekannt geblieben. Unter falscher Dor- 
sviegelung wurden Brem durch einen von Neukom hierzu Beauf­
tragten je ein Stück der fertiggestelltrn Bogen aboerlangt. Der 
Drucker ging in die Falle und händigte sie aus. Frohlockend soll 
N-mkom. als er die Bogen in Händen hielt, ausgerufen haben: 
„Jetzt! Jetzt ist der Vogel einmal im Schlag."

Ein flüchtiger Blick in den Druck genügte Neukom die Ten­
denz zu erkennen. Sofort eilte er zu dem derzeitigen Amtsbürger­
meister Schnell und erhob die' heftigsten Anklagen gegen Zang- 
meister. über dessen Haupt sich nunmehr das Unwetter zusammen- 
zog. Zunächst freilich entlud es sich über den armen Buchdrucker, 
der es gemaat hatte ein Buch ohne die Zensur seiner Oberen zu 
drucken. Schon am folgenden Tage, am 25. Oktober 1620, be­
schlagnahmte der Rat alle vorhandenen Bogen der Zangmeister- 
schen Schrift. Neben weit über 200 Exemplaren der beiden ferti­
gen fiel der Obrigkeit auch der noch im Satz befindliche dritte Bo­
gen sowie das Manuskript in die Hände. Und einige Tage später 
sverrte man dem Drucker gar die ganze Druckerei und nahm ihm 
die Presse und alle sonst noch bei ihm lagernden Drucke^ierzeug- 
nisss fort. Alles Klagen und Lamentieren half nichts. Der Rat 
ließ sich nickt erweichen. Brem durfte sein Handwerk nicht wieder 
ausüben und war hinfort ein ruinierter Mann?")

Während der Rat Zangmeister selbst in diesen Tagen unbehel­
ligt ließ, verbreitete sich das Gerücht von der Beschlagnahme ftmes 
Büchleins wie ein Lauffeuer durch die Stadt und an allen Ecken 
erzählten sich die Leute von dem „wunderlichen Vogel und dem 
Schandbüchlein", das Neukom dem Zangmeister „ausgenommen 
habe. ,

Zangmeister war nicht der Mann, der Entwicklung der Dinge 
mit Rul>e zuzuschauen?H Schon in der Desoerpredigt am 29. Ok- 
tober^s benutzte er den Tert aus dem 5. Kapitel des Briefes an 
die Evheser, in dem der Apostel die Gemeinde zu einem heiligen 
Wandel anhält. dazu, um seine Verwunderung über die Beschlag 
nabme seiner Schrift auszusprechen: „Ja, was sage und klage ich 
viel von unseren Widersachern", so ließ er sich von der Kanzel 
vernehmen, „daß sie die heilsame Lehre, Luthers Mistreiche Gebete, 
Lobgesang und Psalmen nickt leiden können, will es doch leider 
nllbier auch also bei etlichen Vornehmen zugehn, also daß, wie Ihr 
Lieben gehört, erst »erschienener Tage dem armen Buchdrucker 
ohne jede vorhergehende Belvrechuna oder Erinnerung an ihn oder 
auch mich, den es sonderlich betreffen will, — unversehens der 
erste und andere Bogen eines solchen angefangenen und an seinem 
Ort notwendigen Bericht-, Gebets- und Tesangbüchleins hinweg­
genommen worden, obne allen Zweifel aus lauter Anstiftung eines 
sonderen Neid- und Lästerteufels, welcher freilich auch das geringste 
Pfiindlein eines getreuen Lehrers und Predigers, sdass der armen 
Jugend nnd der Kirche zugut angesehen und gemeinst sistj, gern 
vertuschen und gänzlich vergraben wollte, welchem aber mein Herr

-">) StA. 161, 3 Nr. 2 und Gesch. d. St. Lindau ll, 179.
Für den Streit Zanomeisters mit dem Lindauer Rat und 

meine Hauptguellen: StA. Memm. 181, 3 Nr. 2: ?Ionn ct 
einet« relativ nie« vocationis ae üimisüinnis in lancian. tö­
richt Marx Zangmeisters an tms Memm. geistliche Ministerium.» 
- Ebd. Nr. 29: Gütliches Bitten Mag. Marx Zanameisters des 
lungern an Buraermeister und Rat der Stadt Lindau v. 16. 4. 
1623 a.St. — Ebd. Nr 46: Gewaltbrief der Stadt Lindau sur 
^r. sur. Joh. Ulrich Fnnck, o. 11. 11. 1623 a.St. - Ebd. Nr. 4,: 
Articulierte Criminal Elag Syndici und Anwaldß ... den hl. 
Reichs Staat Lindaw, Cläaer, contra M. Marx Zanameutern 
den jüngern von ZaFertshofen. Beklagten v. Nov. 1623 - 
Ebd. Nr. 64: Reimereien des Marx Zangmeisters d. aus den 
Jahren 1620—1624. — Ferner eine ganze Anzabl von Schreiben 
der Städte Memminaen und Lindau, sowie Zangineisters im 
StA. 161. 3. — Auch Riesch a. a. O. gibt eine kurze Darstellung 
des Streites auf Grund der Lindauer Akten, deren Benutzung 
mir nicht möglich war, die aber im übrigen nur wenig Neues 
bringen dürften gegenüber dem Memminger Material.

'") Wo nicht anderes erwähnt, ist bei den folgenden Datums­
angaben immer „alter Stil" gemeint.
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Jesus, in dessen Namen es angefangen ist, stark und weise genug 
-sein wird fentgegenzutretens."

Außerdem aber stellte Zangmeister noch in einem lateinischen 
Schreien seinen Amtsbruder Neukom mit scharfen Worten als den 
Anstifter allen Unheils zur Rede. So spitzten sich die Dinge zu, 
aber der Rat zögerte immer noch den Prediger zur Verantwortung 
zu ziehen. In der Stadt aber erzählte man sich offen, daß der 
Rat schon nach einem Nachfolger Zangmeisters Umschau halte und 
mit Martin Müller in Unterhandlung stände. Es war das der 
gleiche Müller, der jahrlang Zangmeisters nächster Kollege in Tus- 
senhausen gewesen-war, nun aber als ein durch die Gegenrefor­
mation in den angelbergischen Landen aus seiner Pfarre Vertriebe­
ner sich in Memmingen so lange aufhielt, bis ein günstiges Geschick 
ihm einen neuen Wirkungskreis bescheren würde.

Selbstverständlich bekam auch Zangmeister Kenntnis von die­
sen Gerüchten. Er wußte, was die Glocke geschlagen hatte, und er 
bereitete sich auf einen harten Kampf vor, in dem er kaum hoffen 
konnte von irgend einer Seite wirksame Unterstützung zu erhal­
ten. Jedenfalls aber war er entschlossen seine Stellung so lange 
wie möglich zu verteidigen. Der alte Kampfeifer war erwacht- Lin­
dau sollte sich seiner nicht so leicht entledigen können.

In diesen Tagen der Erwartung empfand er es schmerzlich, 
daß er schon einmal in Ungnaden entlassen worden war. Der 
a?gennssen Zukunft gegenüber mußte ihm alles daran liegen, eine 
Aussöhnung mit dem Rietl)eimschen Hause in die Wege zu leiten, 

c -v ? Reichsfreiherr war zwar tot, aber seine Witwe lebte noch 
""l nÄ^lberg- sie war noch in der Lage nachträglich einen ehrli- 

^oschiedsbrief zu erteilen. Da unternahm es Frau Anna, die 
frühere Herrin um Gnade anzurufen. Mit jenem verhängnisvollen 
Urigmalschrelben Funcks vom 19. August 1616 ausgerüstet, wan- 
Mrte die tapfere Frau anfangs November allein in Schnee und 
^isnach Angelberg. Wie sie dort empfangen worden, was sich 
m diesen Tagen im Schloß abgespielt hat, wissen wir nicht. Jeden­
falls aber gelang es ihr Frau Kunigunde von der Unschuld Zang- 
Misters zu überzeugen; denn sie brächte zur Freude des Gatten 
Hauses überaus verbindliches Abschiedszeugnis mit nach

Inzwischen war denn auch in Lindau der Stein ins Rollen ge­
kommen. Am 10. November untersagt der Rat durch ein schrift- 
llches Dekret dem Prediger Marx Zangmeister ohne Angabe eines 
«rundes den Druck seines „ärgerlichen" Büchleins und gebietet ihm 

Ar. Kanzel noch sonst irgendwo dieses Büchleins zu 
Außerdem solle er sich innerhalb einer Frist von zwei 

uHN schriftlich erklären, ob er diesem Dekret nachleben wolle.
"ar für Zangmeister eine Unmöglichkeit. Eine solche 

p„a^r"ng abzugrben ging gegen sein Gewissen. Der starrköpfige 
"er regte sich in ihm. Er antwortete dem Rat, er stelle sich 

es auch sei zur Verantwortung zur Verfügung. Im 
uvrWn wisse er von einem „ärgerlichen" Büchlein gar nichts. Der 
«"l AsE mit einer solchen Antwort natürlich nicht zufrieden sein, 

wiederholte in einem zweiten Dvekret am 15. Nov. kurz und 
oundig feine Forderungen und verlangte umgehend eine klar« Ant­
Wort.

Aber auch diesmal umgeht Zangmeister eine solche. Am glei­
chen Tage noch bittet er den Rat ihn nickt wieder so, wie schon 
«i seiner Berufung, zu „übereilen". Dann aber geht ilM sein 
—emperament durch. Er fordert den Rat auf wegen seines dama­
ligen Verhaltens Buße zu tun! Wenn der Rat ihn nicht bei seinem 
Lmt und bei seiner bisherigen Erklärung ruhig bleiben lasse, so 
wurde er sich wider Willen gezwungen sehen, „solche Sachen zu 

er von dem Herrn Neukom habe, aufzuweisen und zu 
w würde sich zeigen, daß sie weder Neukom lind

A Kollegen noch auch ein ehrsamer Rat und gemeine Bürger- 
^t weder vor Gott noch vor der ehrbaren Welt werde verantwor- 

»H"t gedachter Herr Neukom . . . wegen meines 
oder meiner Predigten — denen er doch schier bei einem 

n-m kein Zuhören nie gewürdigt — desgleichen an mei- 
n-n A November dieses laufenden Jahres abgegange-
Bed-Aen"»§E"s^^ wie auch an . . . dem Büchlein etwas 
Bedenken oder sich zu beschweren, würd er nach des Herrn Ehristi 

.und ""H AwEw großen Verstand« es mir wohl wissen fein 
brüderlich und gütlich zu untersagen, oder doch durch Privatperso­
nen sagen und anbringen zu lassen. Dergleichen ich mich zu mei­
nen linderen Herren Mitbrüdern und einem jeglichen rechtschaffe­
nen lutherischen Christen versehen tue ..." '

Rat sah — nicht mit Unrecht — in dieser Antwort ein 
"""verschämtes trotziges Schmachschreiben" und sprach in seiner 
nächsten Sitzung am 20. Noveember nach Anhörung des geistlichen

'") StA. 18t, 3 Nr. 82, Anlage.

Ministeriums kurz entschlossen die Amtsentsetzung Zangmeisters 
aus und verbot ihm das weitere Betreten der Kanzel. Als Gründe 
für die Entlassung führt der Rat in dem an Zangmeister den 22. 
November ausgehändigten dritten Dekret nunmehr die folgen­
den an:

1. Es sei der ganzen Gemeinde bekannt, daß Zangmeister seinen 
„eigenen" Kopf habe.

2. Er wolle den Rat nicht als seinen Richter anerkennen.
3. Er habe den Rat des „Uebereilens" beschuldigt und zur Buße 

ermähnt.
4. Er habe den Rat durch Drohungen einschüchtern wollen.
5. — und da rückt der Rat plötzlich mit der Kaufbeurer Be­

werbung heraus — Er habe sich nach einer anderen Stelle 
hinter dem Rücken des Rats umgesehen.

Bis er eine solche Stelle gefunden habe, solle er sich ruhig und ein­
gezogen halten, damit der Rat nicht gedrungen sei auf ein schleuni­
ges Äbhilfemittel zu sinnen.

Zangmeister ging alsbald daran eine Verteidigungsschrift aus- 
zuarbeiten. Sie fiel verhältnismäßig maßvoll aus, und der Rat 
hüllte sich einstweilen in Schweigen. Das bedeutete nun keineswegs 
ein Einlenken. Schon am folgenden Sonntag — den 29. Nov. — 
predigte Hursich an Zangmeisters Stelle im Spital. Zangmeister 
hatte seinen Platz im Predigerstuhl eingenommen und versuchte 
von hier aus den Prediger durch allerlei bedrohliche Gebärden zu 
stören. Als ihm das nicht gelang, erwartete er Hursich nach dem 
Gottesdienst im Spitalhof und schrie ihn — das sind seine eigenen 
Worte — in Gegenwart der Kirchgänger aufs heftigste an: Er sei 
ein reißender Wolf, der widerrechtlich in die ihm — Zangmeister 
— anvertraute Gemeinde eingedrungen sei.

Dieser Zornesausbruch brächte ihm natürlich umgel-end eine 
neue geharnischte Zurechtweisung des Rates ein.

Sehr schmerzlich berührte es Zangmeister, als am 8. Dezember 
Martin Müller, sein alter väterlicher Freund, tatsächlich zu seinem 
Nachfolger bestellt wurde. Glühender Haß zog alsbald in seine 
wunde Seele ein: «r hat Müller die Bewerbung um das Lindauer 
Predigtamt niemals verziehen und noch in späteren Jahren goß 
er die Schale des Spotts reichlich über den gedächtnisschwachen 
Mann aus. Eine wahre Wonne war es ihm, wenn dieser mitten 
in der Predigt stecken blieb, oder wenn er — wie es am Weih­
nachtsgottesdienst sich ereignete — den Anfang des „Vater Unser" 
nicht finden konnte.

In diesen Tagen erhielt Zangmeister mehrfach von befreun­
deter Seite schriftliche Mitteilungen zugesteckt, die ihn vor weiteren 
feindseligen Schritten des Rats warnten. In der Tat war der 
Syndikus Heider eifrig an der Arbeit neues Material gegen den 
unliebsamen Prediger, in dessen Temperament es ja auch nicht lag 
sich auf die Dauer zusammen zu nehmen und die Ruhe zu bewah­
ren, zu sammeln. Zangmeister wurde scharf beobachtet und jeder, . 
mit dem er ein Wort wechselte, wurde insgel-eim vor den Rat ge­
laden und auf seinen Bürgereid über die mit ihm gepflogene Un­
terhaltung ausgefragt, wobei der Syndikus die Fragen genau 
formulierte und nach etwa gegen den Rat und die führenden Per­
sonen ausgestoßenen Beleidigungen forschte. Am Schluß eines sol­
chen Verhörs wurden die Vernommenen verpflichtet Zangmeister 
gegenüber tiefstes Stillschweigen zu beobachten.

Am 10. Januar 1621 wurde Zangmeister wieder vor den Rat 
gefordert. Ein Ratsherr hatte am Tage vorher noch den vergeb­
lichen Versuch unternommen Frau Anna durch Drohungen und 
Versprechungen einzuscküchtern und sie von ihrem Manne abwendig 
zu machen. Auf dem Rathaus wurde ihm, ohne im geringsten auf 
seine Verteidigungsschrift einzugehn, eröffnet, daß es bei dem Ab­
setzungsdekret sein Bewenden habe, da sich inzwischen noch „andere 
neue stattliche Ursachen" ergeben hätten. Als solche wurden ihm 
vorgeworfen: er sei ohne Ratserlaubnis nach Isny und Zaiserts- 
hofen gereist: er habe während des Orgelspiels im Chor der Kirche 
„neue Zeitungen" gelesen: er habe durch die Hintere Gartenmauer 
des Klosters ohne Erlaubnis des Rats eine Türe brechen lassen: 
er habe jemand zu einer Heirat geraten (!): er habe das Entlas­
sungsdekret lächerlich gemacht: er habe nach seiner Entlassung etli­
chen Kindern in seiner Wohnung mit der Geige aufgespielt und mit 
ihnen getanzt: und endlich, er trage eine ungewöhnlich lange 
„Wehr" von wohl zwei Spannen Länge. Abgesehen davon, daß 
er „anderes dergleichen übelständiges Wesen genugsam hak hören, 
sehen und merken lassen". Deswegen verbiete der Rat ihm ernst­
lich den Kirchenstuhl der Prediger fürderhin noch zu betreten. Auch 
habe er innerhalb von vier Wochen die Stadt zu räumen. Fühle 
sich Zangmeister hierüber beschwert, so wolle der Rat ihm gern vor 
Gericht zu Recht stehn. Endlich verlangte der Bürgermeister von 
ihm die Abgabe eines Handgelübdes sich friedlich und schiedlich 
wie ein Kirchendiener zu halten. Was blieb Zangmeister anderes

30



Digitalisiert durch die Forschergruppe Oberschwaben e.V. / Frank Leiprecht 
Alle Rechte vorbehalten - Historischer Verein Memmingen e.V. - 2016

übrig, als sich dieser Forderung zu beugen und das Gelübde abzu- 
legen.

Es fällt auf, daß unter all' den Gründen, die der Rat sowohl 
in seinem Dekret vom 20. Noo. als auch in der Sitzung vom 10. 
Januar für die Entlassung Zangmeisters anführt, weder der uner­
laubte Druck des Beichtbüchleins noch sonst ein auf dem Gebiet 
der christlichen Lehre liegender Punkt erwähnt wird. Die Erklä­
rung hiefür fällt nicht schwer. Dem Rat lag eben gar nichts daran, 
den Streit auf das religiöse Gebiet hinüber zu spielen. Das war 
sogar gefährlich und konnte die Stadt unter Umständen dem Kaiser 
gegenüber in eine überaus schiefe Lage bringen, wie sich das auch 
vier Jahre später in deni sogenannten Neukomhandel zum schweren 
Schaden Lindaus ereignen sollte. So suchte der Rat ängstlich die 
Religion aus deni Spiele zu lassen. Es genügte ihm die Sache 
auf eine ganz andere Bahn zu schieben: die Entlassung Zangmei­
sters sollte nach außen als eine rein polizeiliche Maßnahme erschei­
nen, die durch die Unbotmätzigkeit eines Einwohners den Ratsver­
ordnungen gegenüber sowie durch einen unpriesterlichen Lebens­
wandel notwendig geworden war. Zangmeister hat diese Taktik 
des schlauen Syndikus — denn er ist es, der nunmehr an die 
Spitze der Gegner Zangmeisters tritt — viel zu spät erkannt. 
Als er es dann versuchte seinen Streit mit Lindau als „Kirchen- 
handel" hinzustellen, hatte er sich durch seinen Trotz und sein unbe­
sonnenes Wesen so viele Blößen gegebn, daß es Heider ein Leich­
tes war, die einmal eingeschlagene Bahn bis zum Ende zu begehen.

Zunächst wandle sich nun Zangmeister auf den Rat eines Ju­
risten gegen die sofortige Entlassung. Er verlangte — ohne daß 
der Rat ihn einer Antwort würdigte — wenigstens die Einhaltung 
der in der Bestallung festgesetzten halbjährigen Frist. Desivegen 
machte er auch nicht die geringsten Anstalten seine Dienstwohnung 
zu dem ihm auferlegten Termin zu räumen. Immerhin mußte er 
an dem hierfür bestimmten Tage Kelch, Kirchenschlüssel und aus 
der Stadtbibliothek entlielMe Bücher einem Abgesandten des Rats 
ausliefern. Hierbei kam es wegen einiger Bücher, die schon längst 
nicht mehr in seinen Händen waren, ihm aber trotzdem nochmals 
aboerlangt wurden, zu einem neuen Zusammenstoß. Im übrigen 
aber dachte Zangmeister gar nicht daran das Barfüßerkloster frei 
zu geben, auch nicht als der Rat am 26. Februar ihn durch einen 
Stadtknecht auf offener Straße auffordern ließ die Wohnung in­
nerhalb dreier Tage zu räumen. Zangmeister hatte seinen harten 
Kopf aufgesetzt und legte es offenbar auf einen Gewaltakt seitens 
der Behörde an. Diese aber war vorsichtig genug es einstweilen 
noch nicht zu einem solchen kommen zu lassen, ja sie versuchte es am 
14 März noch einmal auf gütlichem Wege mit dem Prediger ab- 
zukommen. Der Rat bot ihm nämlich eine Quartalsbesoldung für 
den Fall an, daß er sofort Lindau verlassen und ein „ewiges Still­
schweigen" über die Händel geloben würde.

Zangmeister schwankte. Er hoffte noch immer auf Grund seiner 
sechsjährigen Bestallung auf einen günstigeren Ausgang. Jedenfalls 
chollte er vor seiner Entscheidung sich mit einem Rechtsgelehrten 
von Ruf in Verbindung setzen. Zu den Lindauer Juristen hatte 
er kein rechtes Zutrauen. So beschloß er nach dem benachbarten 
Breaenz hinüber zu wandern und den Rat des dort sehr geschätz­
ten Dr. jur. utr. Valentin Schmid einzuholen. Kaum aber hatte 
Zangmeister Lindau verlassen (19. März 1621), als auch der Rat 
durch seine Aufpasser hievon in Kenntnis gAtzt wurde und nun 
sofort den Beschluß faßte den widerhaarigen Prediger am Wieder- 
detreten der Stadt zu hindern: „Wer draußen ist, der bleib und 
mueß draußen bleiben". Die Wächter unter dem Tor erhielten 
Befehl ihn unter Umständen festzunehmen und, falls er sich zur 
Webr setzen sollte, niederzustoßen. Schon am folgenden Tag er­
schienen drei Ratsherren im Barfüßerkloster bei Frau Anna und 
gaben ihr den guten Rat möglichst schnell dem Gatten zu folgen. 
Alles Lamentieren, Protestieren und Inohnmachtfallen nutzte ihr 
nichts. Ohne viel« Umstände packten mitgebrachte Stadtknechte 
den gesamten Hausrat an, luden ihn auf einen Wagen lind stellten 
ihn einstweilen bei einem Zangmeisterschen Better, Zacharias Frey, 

""^Zangmeister selbst war durch gute Freunde sehr schnell über die 

Vorgänge in Lindau unterrichtet worden. Er hütete sich natürlich 
unter diesen Umständen den Versuch zur Rückkehr zu machen und 
blieb einstweilen in Bregenz. Hier genoß er die Gastfreundschaft 
seines juristischen Beraters. Selbstverständlich erbitterte ihn das 
rigorose Vorgehen des Rates aufs äußerste. Doch auf Zureden 
Schmids war er zu weiteren Verhandlungen bereit. Unter Vermit­
telung des Bregenzer Rates ließ er zunächst durch seine noch in 
Lindau weilende Frau um freies Geleit anhalten. Der Lindauer 
Rat war nicht abgeneigt, stellte jedoch so „beschwerliche oder unnö­
tige Bedingungen und Anziehungen" — wir kennen sie nicht 
näher —, daß Zangmeister sie entrüstet zurückwies.

Während nun Zangmeister in den nächsten Wochen von Bre- 
genz aus — Frau und Magd hatte er nachkommen lasten — mit 
unruhigen Elementen seiner alten Gemeinde Verbindungen auf- 
nahm, auch seine Zunge nicht in Zaum halten konnte, suchte sich 
der Rat des Zangmeisterschen Hausrats baldigst zu entledigen. Am 
28. März läßt er die fahrende Habe durch Schiffer an die öster­
reichische Grenze — an das sogen. Bäumele — bringen, um sie bei 
dem dortigen Zoller zu hinterlegen. Dieser verweigert die An­
nahme. Auf Anordnung des Bürgermeisters wird der Hausrat 
nunmehr nach Bregenz verschifft und dort einfach auf dem Damm 
niedergelegt. Zangmeister läßt ihn in seiner Starrköpfigkeit meh­
rere Tage in Schnee und Regen liegen. Endlich greift der Dre- 
genzer Magistrat ein und bittet die Lindauer Kollegen um Wie- 
derabholung. Das geschieht. Unter dem Hohngelächter der Bre­
genzer — die Nachbarschaft war nicht die beste: hie österreichisch, 
hie rcichsstädtisch, hie katholisch, hie protestantisch — wurden die 
Kisten, Kasten und Ballen wieder verladen, und auch in Lindau 
sorgten Spottoögel bei der Ankunft dafür, daß der Rat manch 
ärgerliches Wort zu hören bekam, besonders auch darüber, daß er 
ausgerechnet die Karwoche zu einem solchen Abenteuer ausgesucht 
habe. Zangmeister selbst hat später diese Begebenheit als Schiffer­
gesang in böse Knittelverse gebracht und dabei seine Lindauer Wi­
dersacher nicht gerade sanft behandelt.

Aehnliche Schmähungen hatte sich Zangmeister sicherlich schon 
im Laufe des ganzen Zwistes zuschulden kommen lasten und sie 
führten nun dazu den durch den Spott der Bregenzer und Lm- 
dauer noch mehr gereizten Rat die Hülfe des Gerichts anzurufen. 
Der Oberhof für die Stadt Lindau war Raoensburg. Hierhin eilt 
nun der Syndikus Heider — Zangmeister höhnt, daß er dabei, weil 
es ihm nicht schnell genug habe gehen können» ein gutes Pferd 
zuschanden gefahren habe — und erhebt Beleidigungsklage gegen 
den unbequemen Gegner. Schon am 5. April erscheint der Lindauer 
Notar Wuchner in Bregenz um Zangmeister die Vorübung vor 
das Ravensburger Stadtgericht auszuhändigen. Er trifft den auf 
einem Spaziergang Befindlichen vor den Toren der Stadt und ver­
sucht hier auf offener Straße die Amtshandlung vorzunehmen. 
Zangmeister weigert sich das Schriftstück entgegenzunehmen. Der 
Notar heftet es an eine neben dem Wege herlaufende Hecke. Hier 
bleibt es bis zum anderen Morgen hängen. In der Nacht muffen 
jedoch Wuchner Zweifel an der Gesetzmäßigkeit seiner Handlungs­
weise gekommen sein. Er nimmt die Vorladung wieder an sich und 
begibt sich mit Zeugen in Zangmeisters Wohnung, dem jetzt nichts 
anderes übrig bleibt als die Vorladung anzunehmen.

Nachdem die Sache soweit gediehen war, mußte es dem Lin- 
dauer Rat darauf ankommen, möglichst viele Beweismittel gegen 
Zangmeister in die Hand zu bekommen. So entschloß er sich zur 
Durchsuchung des Zangmeisterschen Eigentums. Die Truhen und 
Kisten wurden unter obrigkeitlicher Aufsicht erbrochen und durch­
stöbert. Aber Zangmeister war vorsichtig gewesen. Alle für ihn 
wichtigen Schriftstücke hatte er schon in Sicherheit gebracht, so 
fanden denn die Schergen auch nichts Belastendes. Immerhin 
beschlagnahmten die Lindauer jetzt in aller Form die >,Modulen , 
waren sie doch ein gutes Pfand, aus dem man sich für die ent­
stehenden Gerichtskosten schadlos halten konnte. Alle Versuche der 
nach Lindau eilenden Frau Anna ihr Eigentum wieder frei zu be­
kommen, schlugen fehl: sie wurde vom Kanzleioerwalter Felß und 
dem Ratsherrn Hans Schmidt übel „angeschnaust. So blieb 
Zangmeister nichts anderes übrig, als gegen die Beschlagnahme 
seines Hausrats förmlich zu protestieren. Seine gleichzeitig nach 
Raoensburg gerichtete Bitte, das gegen ihn eingeleitete gerichtliche 
Verfahren solange einzustellen, bis er von einer nötigen Reise zu­
rückgekehrt sei, wurde abschlägig beschicken, und auch hier sah er 
sich am 23. April zu einem Protest gegen die Vorladung genötigt.

Die Reise, um derentwillen er den Gerichtstermin gern verscho­
ben wissen wollt«, war der Suche nach einer neuen Pfarrstelle ge­
widmet. Es mag Zangmeister inzwischen klar geworden sein, daß 
vorläufig nicht die geringst« Aussicht bestel;e, mit den Lmdauern 
ein einigermaßen günstiges Abkommen zu treffen. Daher war er 
sich und seiner Lebensgefährtin schuldig, sich nach einem ileuen 
Wirkungskreis umzusehn. Näheres über diese ausgedehnte Reise 
wissen wir nicht,- wir erfahren nur, daß er sich von Bregenz aus 
zunächst nach Zaisertshofen und Mindelheim wandt«. Hier war 
sein Schwager Hans Rumbold als Landvogt tätig, «in ruhiger l>e- 
fonnener Mensch, der dem vertriebenen Ehepaar gern seine Unter­
stützung gewährte lind auch zu seinen Gunsten sich beim Lindauer 
Rat — freilich vergeblich — verwandte. .

Bon Mindelljeim aus wanderte Zangmeister — immer in Be­
gleitung seiner treuen Frau — nach Stuttgart lind ^veiter nach 
Durlach. Es unterliegt keinem Zweifel, daß seine Schritte von 
Lindau aus scharf beobachtet wurden, und daß es der einflußreiche
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Heider war, der Zangmeisters Anstellung sowohl in Württemberg 
wie auch in Baden zu hintertreiben wußte. Um manche Hoffnung 
ärmer geworden treffen wir Zangmeister Ende August 1621 in 
Memmingen. Auch hier ist man ihm nicht sehr wohl gesinnt. Der 
Rat hat zwar an der Ausübung des Zangmeister angeborenen 
Bürgerrechts nichts einzuwenden, er läßt sich aber zu der erbetenen 
Unterstützung gegen den Lindauer Rat nicht bewegen,- er hatte keine 
Lust sich mit dieser Angelegenheit zu „beladen". Erst auf ein sehr 
verbindliches Schreiben der Freifrau Kunigunde von Rietheim, 
ihrem alten Pfarrer doch beistehn zu wollen, stellte es der Rat 
Zangmeister anheim sein Begehren schriftlich einzureichen. '

In den gleichen Tagen hatte Marx Zangmeister noch einmal 
den Versuch gemacht durch ein persönliches Schreiben an den Lin­
dauer Rat seinen Hausrat wieder zu erhalten. Der Rat lehnte 
die Bitte rundweg ab. In demselben Brief, in dem ihm diese Ent­
scheidung mitgeteilt wurde, forderte ihn der Lindauer Kanzleiver­
walter auf am „Montag, den 8. Oktober neuen Stils" zur Ur­
teilsverkündung in Ravensburg zu erscheinen. Das gerichtliche 
Verfahren war somit nicht verschoben worden: man hatte in seiner 
Abwesenheit, ohne ihn anzuhören, verhandelt. Wie das Urteil un­
ter diesen Umständen ausfallen würde, war kaum zweifelhaft. War 
die Stimmung Zangmeisters den Sommer über friedfertiger gewe­
sen, so sollte sie jetzt ins Gegenteil Umschlägen. Die Vertreibung aus 
Lindau, die hartnäckige Borenthaltung des Hausrats, die Quer­
treibereien an den Höfen zu Stuttgart und Durlach, die Durchfüh­
rung des gegen ihn angestrengten Deleidigungsprozesses, alles das 
zusammen mußte in dem leicht erregbaren Manne neuen Zünd­
stoff ansammeln. Dazu kam nun noch ein weiterer durch die Un­
achtsamkeit des Lindauer Kanzleioerwalters verursachter Grund. 
Durch das Nebeneinanderherlaufen des Kalenders „alten" und 
„neuen' Stils war — angeblich — der Irrtum entstanden: Die 
Urteilsverkündigung war tatsächlich auf Montag den 4. Oktober 
muen Stils angesetzt gewesen, und als Zangmeister nun am 8. in 
Ravensburg sich einstellte, kam er post kestum. Das Gericht 
lMte ihn in contumaciam zur Bewahrung eines ewigen 
Stillschweigens und zur Tragung aller entstandenen Kosten ver­
urteilt. Zangmeister hatte offenbar gehofft vor der Urteilsverkün­
dung doch noch zu Wort kommen zu können: jetzt wähnte er sich 
durch eine falsche Datumsangabe absichtlich vom Lindauer Rat 
hmters Licht geführt. Er war entschlossen den Kampf gegen seine 
Widersacher hinfort mit aller Energie zu fuyren. Sein Ziel ivar 
kein geringeres als die Wiedereinsetzung in alle seine Lindauer 
Aechte.

(Schluß folgt.)

kin altes Wetstum von Berg und hart
(Schluß.)

, Iür Haxt ist in der Münchener Handschrift sodann noch eine 
sondere Feuerordnung aus jener Zeit enthalten (HStA. 
Litt Mem. 55. S. 52), die lautet:

Es wollen auch Herr Burgermaister vnd Rath der Freyen 
Reichsstadt hiemit ernstlich gesetzt vnd geordnet haben, daß im Fall 
Feuer auskommen sollte, wofür doch Gott in Gnaden sein wolle, 
solches zuvorderst durch einen Reutenden den jederweiligen regie­
renden Herren Amtsburgermaister und Stattamman als ihren Vor­
gesetzten Gerichtsherren angezeigt wird, vnd sodann soll ain jeder 
Bauer (außer den allernächsten Nachbarn, welche bei ihren eigenen 
Häusern wehren müssen) nebst seinem Hausgesind und allen Kin­
dern, die über 9 Jahr alt sind, auch seinem Weib, wenn selbe nicht 
wegen wichtigen Ursachen zu Haus (etwa dasselbige zu hüten) blei­
ben muß, bis die Gefahr vorbei, wie sie denn unter dem Vorwand 
etwas zu essen oder sonst etwas zu holen sich von dem Feuer nach 
Haus oder sonsten wohin nicht begeben sollen.

(Nebenzu sind darnach noch ebendort die sämtlichen Verord­
neten des Weilers Hart von 1584—1729 verzeichnet.)

Für die Gemeinde Berg hat man es anscheinend, da ja 
Feuerschutzbestimmungen schon in das Weistum ausgenommen 
waren, erst 1730 für nötig gehalten eine eigene Feuerordnung zu 
schaffen, „so der Gemeindsordnung zu inserieren ist (StA. 92, l). 
Sie übemimmt die von Hart zunächst fast wörtlich, bringt aber 
dann noch folgende Erweiterung:

Damit hie wieder desto weniger unter ein- oder dem anderen 
Borwand gehandelt werden möchte, so soll sich keiner oder keine 
unterstehen ohne Anfrag und Borwissen eines Hospitalischen Herrn 
Beampten, weilen allezeit einer vorhanden seyn wird, von dem 

Feur hinweg zu gehen, dann so ein Mann (außer denen nächsten 
Nachbarn umb das brennende Haus) ohne Anfragen und darauf 
erhaltene Erlaubtnuß von dem Feur hinweg ginge oder gar einige 
Zeit davon und zu Haus bliebe, um nichts angreifen zu dürfen, 
der soll von jeder Stund, die er also abwesend von dem Feur zu- 
bringt oder zwar bey dem Feur ist, aber nichts arbeiten will, 40 kr., 
ein Knecht 30 kr. und der Baur für ein Kind über 9 Jahr 10 kr. 
Straf erlegen, ohne einigen Nachlaß.

Ferner so sollen die Roß bey einer Feuersbrunst nicht aus­
getrieben und wann sie schon auf der Wayd wären, sogleich von 
dem Hirten bey Straf eines Gulden 30 kr. wieder eingetrieben 
und den ganzen Tag über zu Haus behalten werden, umb selbige 
zu aller Nothdurft und Borfallenheit beständig an der Hand zu 
haben, gestalten derjenige, welcher sich unterstehen würde seine Roß 
selbsten oder durch die Eainige bey ainer Feucrsbrunst auf die 
Wayd zu lassen, ohne einige Gnad umb 3 fl. gestraft werden solle.

Und damit an Wasser desto weniger Mangel erscheine (insonder­
heit wann die Spritzen aus der Statt oder von der Nachbarschaft 
hinauskvmmen), sollen sogleich bey Entstehung einer Feuers­
brunst
Peter Honold — Ost — Wassermann — Haßel — Fackler — 
Karrer
und ihre Nachfolger auf diesen Höfen (es wäre dann einer näch­
stens beym Feur, daß er sein Haus selbsten zu besorgen hätte) jeder 
einen Wagen mit einem Wasch-Zuber oder s. v.") einer kurzen 
Dung-Truchen bereit machen und Wasser damit aus denen Wette- 
nen^) oder wo sonsten Wasser zu haben, holen und zuführen, der- 
,wegen die Wettenen wohl erhalten werden sollen, welche obige nach 
Verlauf zweyer Stunden mit anderen Pferden abgelöst werden 
sollen, alles bei Vermeidung schwerer Straf.

Endlichen wird hiemit auch ernstlichen befohlen, daß bey einer 
Feuersbrunst die Hirten, bey 2 fl. Straf, das Rindvieh nebst denen 
Schafen und Schweinen währender Brunst zu Mittag nicht eintrei­
ben sollen, damit die Mägde nebst den Weibern bey dem Feur blei­
ben können, dazumalen ein jeder die wenige Mittags-Milch gegen 
dem großen Schaden, der seinem Nächsten durch das Feur 
geschieht und ihm selbst drohet, gar wohl entbehren kann. —

Wenn die Dorfordnung alljährlich der versammelten Gemeinde 
verlesen war, folgte die Vereidigung darauf. Zuerst schwur 
der Amman:

„Amen Aid leiblich zu Gott dem Allmechtigen ain gemainer 
gleicher Amman zu sein, dem Armen als dem Reychen, dem 
Frembden als dem Haimbschen, zuvorderst aber Herrn Burger­
maister und Rath, der Statt Memmingen als der Oberkait und 
von derselben wegen dem Herrn Stattamman in allem, so Im 
auferlegt, gehorsam, getrew und gewertig sein, der Herrschaft Nutz 
und Frommen zu fürdern, Schaden zu warnen und zu wenden 
und wa Zwitracht oder Auflauf entstienden, soviel an Ime, Fried 
zu machen und zu gebieten und welche nit wollten Frieden geben, 
auch alle diejenigen, so Frevel in dem Dorf und desselben Letter 
und dieser Oberkhait begiengen, die helfen handhaben und zuo 
Recht behalten und alle, die so in das Dorf oder sonst der Herr­
schaft zuogehören, darzu ermanen und inen zuo gepieten, solche 
Ungehorsame l)elfen zuo handhaben und sonst alles andere zuo thun 
und zuo vollziehen, das Ime Amman Ambts und Pflichten halb 
zuesteht und gebürt und in solchem allem niemands zu verschonen, 
auch nit anzusehen weder Mueth noch Gab, Furcht, Feundschaft, 
Freundschaft noch sunst nichts anders, sonder allain die göttlich 
Gerechtigkait und wie er an seinem leisten Ende Gott dem Herrn 
darumb Antwort geben wölle, auck allen der Herrschaft Gehaim, so 
er innen und gewar wiert, soviel noth ist, zu verschweigen, alles 
getrewlich und ungefchrlich."

Hernach schworen die Vierer und Hauptleute und insonderheit 
noch der Büttel einen ähnlichen langen Eid (er muß bei allen An­
zeigen die lautere Wahrheit sagen, soll, was er dienstlich, erfährt, 
verschweigen, muß der Gemaind lind der Hölzer getreulich warten, 
niemand etwas davon verkaufen, jeden der Schaden, Frevel usw. 
tut, ergreifen und anzeigen usf.). Schließlich „spricht die gantz 
Gemaind mit aufgehebten Fingern diesen Aid nach":

Als mir mit Worten vorgelesen und ich wol verstanden hab, 
soviel und mich betrifft, dem allem will ich geleben und dasselb 
halten getrewlich und ungefährlich. Als bitt ich mir Gott zua 
helfen.

") salva venia — mit Verlaub zu sagen.
12) Die Wette ist ein Wassertümpel, der Dorfteich (im Norden 

die Watten).

Verlag des Memminger Altertums-Bereins. — Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Jul. Miedet.
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Der Pfarrer Markus Zangmeister und sein Streit 
mit Lindau

Von Dr. Ascan West ermann.
(Schluß.)

Zunächst legte er wenige Tage darauf in aller Form Berufung 
gegen das Ravensburger Kontumazialurteil bei dem kaiserlichen 
Kammergericht ein und ging dann an die Abfassung eines ausführ­
lichen, für das Memminger geistliche Ministerium bestimmten Be­
richts über seine mit Lindau entstandenen Irrungen. . .

Wir kennen diesen Bericht nicht. Da er aber an die Geistlich­
keit und nicht an den Rat gerichtet war, so dürfte er wohl die reli­
giösen Gesichtspunkte in den Vordergrund geschoben hakn, um 
dadurch die ganze Angelegenl)eit zu einer kirchlichen zu stempeln. 
Jedenfalls stand der Bericht ganz unter dem Eindruck der ihm 
bisher widerfahrenen unwürdigen Behandlung und er enthielt der­
artig schroffe Wendungen und üble Anwürfe, daß das Ministerium 
den Inhalt des Schriftstückes entrüstet zurückwies und dieses selbst 
dem Rat zur Kenntnis zustellte. Zangmeister sah ein, daß er zu 
weit gegangen war. In der Ratssitzung vom 19. November 1621 
hielt er „inständig" um Rückgabe seines Machwerks an, was ihm 
auch gnädigst gewährt wurde. Aber auch eine zweite Abfassung des 
Berichts, den er kurz darauf dem Rat vorlegte mit der Bitte sich 
für ihn bei der Lindauer Obrigkeit zu verwenden, fand nicht die 
Billigung des hol-en Kollegiums. Wie es über den Schritt Zang- 
meisters dachte geht klar aus dem „Senatsdekret" vom 23. Nov, 

^roor.
Dieses lautet"):
Heren Bürgermeister und ein ersamer Rath haben aus M. 

Marr Zangmeisters des jüngern jüngst überreichtem Anlangen 
und Relation soviel vernommen, daz er darinnen die Feder wider 
die Oberkait und daz Ministerium zu Lmdaw und mehr under- 
sckidliche Personen mit allzu hizigen, affectrrten, schimpflichen und 
verächtlichen Anzügen zu sehr gescherpft und sogar seins leiblichen 
Walters nicht verschont. Welches dann einem ersamen Rath nicht 
zu geringem Mißfallen geraicht; waißt auch ihme, M. Zangmel- 
nern, mit gebetner Intercession solchergestalt nicht zu willfahren 
noch auch solche Relation dem Ministerio zu übergeben, sonder will 
jne hiemit ernstlich ermähnt haben, besser in sich selber zu gehn 
und sich mehrer Bescheidenhait zubefleißen. Da er aber angedeutter 
Intercession nochmaln begeren und also bescheidenlich darumb sup- 
vlicirn würde, dz man sein Supplication wie gebreuchig der Inter­
cession einzuschlüeßen oder beizulegen kein Bedenken tragen darfst«, 
will ein ersamer Rath jme allsdann nach Gelegenheit damit zu 
willfahren nicht abgeschlagen haben."

Das dem Rat so anstößig erscheinende Schriftstück befindet sich 
noch heutzutage bei den Akten des Memminger Stadtarchivs. In 
der Tat hat es Zangmeister verstanden eine scharfe Feder zu sich­
ren und wir können es dem Rat nicht verdenken, wenn er sein 
höchstes Befremden über das in den gehässigsten Wendungen 
schwelgende Machwerk ausdrückte. Für uns ist dieser Bericht frei­
lich ein wertvolles Zeugnis jener in den Ausdrücken nicht wähle­
rischen Zeit und er gestattet uns tiefen Einblick in die unglückliche 
Geistesverfassung seines Urhebers. Bei aller Uebertreibung hat der 
schwer gereizte Mann doch gewissenhaft alle Wendungen des 
Streits genau ausgezeichnet. Da auch die Gegenseite glücklicher­

") Ebd. Nr. 3

weise nicht mit der Tinte gespart hat, so sind die beiderseitigen An­
schuldigungen sehr wohl bei vorsichtiger Kritik auf «in erträgliches 
Maß zurückzuführen. So kommen wir der Wahrheit sicherlich ziem­
lich nahe.

Nach der schroffen Zurechtweisung durch den Memminger Rat 
sah sich Zangmeister, um überhaupt mit den Lindauern an den 
Verhandlungstisch zu kommen, genötigt sich etwas mehr Reserve 
aufzuerlegen. Er bequemte sich zu einem neuen in der Form stark 
gemilderten Bericht. Der Rat fand Genüge daran und diesmal 
sandte er ihn an kn Lindauer Magistrat mit der Bitte Zangmei­
ster nicht nur den zurückgehaltenen Hausrat aushändigen, sondern 
auch den Streit, der doch nur den Evangelischen zur „Verkleine­
rung" diene, beilegen zu wollen. Der Rat versprach, seinerseits so 
auf Zangmeister einzuwirken, daß er nicht seinem eigenwilligen 
Kopf, sondern gutem Rate folge. In Lindau fand die Memminger 
Bitte zunächst gutes Gehör. Am 18. Dezember erklärte sich der 
Lindauer Rat — „den erhaltenen Rechten jedoch unpräjudicirlich" 
— zu Unterhandlungen bereit und schlug den 21. Januar 1622 als 
Termin zu einer Zusammenkunft vor. Ein Privatschreiben des 
Syndikus Heider, das wohl an den Memminger Ratsschreiber ge­
richtet war, bittet in dem Sinne auf Zangmeister einzuwirken, daß 
er sich vor allen Dingen des Rats und der Unterstützung des kath^ 
lischen Rechtsbeistandes Dr. Schmid in Bregenz enthalte. Noch 
vor kurzem, als Zangmeister vierzehn Tage in Wiltperg verweilt 
habe, habe seine Frau von dort aus Schmid wieder mehrere Mal« 
aufgesucht. Das mache in Lindau einen schlechten Eindruck und 
passe auch nicht für einen evangelischen Prediger.

Zangmeister aber hatte wieder seinen eigenen Kopf. Er erklärt«, 
keinen anderen Beistand sich erwählen zu wollen. Ebenso — und 
das war wohl «in« weiter« Forderung der Lindauer gewesen — 
könn« er keineswegs auf die Vollendung seines angefangenen lu­
therischen Büchleins — er meint damit offenbar eine Neubearbei­
tung des beschlagnahmten — verzichten: „Wollte Gott, daß der 
Lindauer Advokat sHeiderj in seiner Sache und Religion so ruhig, 
richtig und bekannt wäre, als mein Assistent in Bregenz (dahin 
ich endlich getrieben worden bin), so wär« diese Kirchensache mm- 
mermehr vor die Advokaten, sondern vor das Ministerium oder 
Konsistorium gekommen, dahin sie auch eigentlich gehört."

Diese Hartnäckigkeit mißfiel natürlich den Lindauer Hrren, 
ebenso wie die von Zangmeister erhobene Forderung den Kemp- 
tener Prediger Dr. Zäemann als unparteiischen Schiedsrichter zu- 
zuziehen. Noch unangenehmer aber wurde der Lindauer Rat da­
von berührt, als angelegentlich des Durchzugs italienische Grup­
pen durch Lindau der Kommandant von Bregenz, Hans Werner 
Edler auf Raitnau, sich am 2. Januar warm für den vertriebenen 
Prediger einsetzt«. Bitter beklagt sich der Lindatier Rat bei dem 
Memminger, daß sich Zangmeister „in diesem Kirchenhandel aller 
der Augsburgischcn Konfession widrigen Assistenz nicht entschlage. 
Immerhin hatte der Druck vonseiten Raitnaus, und vielleicht auch 
die Furcht vor der italienischen Soldateska die Lindauer soweit 
gefügig gemacht, daß sie Zangmeister auffordern ließen seine For­
derungen nunmehr schriftlich zu formulieren.

Zangmeister frohlockte, als ihm die Lindauer Aufforderung 
durch seine Memminger Oberen nach Mindelheim nachgesandt 
wurde. Endlich war auf der Seite der Gegner das Stichwort ge­
fallen, auf das er schon so lange tarierte, und das sie bisher so 
sorgfältig vermieden hatten. Ätzt hatten sie die Irrungen und 
Wirkungen selbst einen „Kirchenhandel" genannt. In seinem Ant­
wortschreiben an den Memminger Rat gibt Zangmeister seiner
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Genugtuung hierüber unverhohlenen Ausdruck. Jetzt sei es offenbar, 
daß der Lindauer „bisher gegen mir gesuchtes und exequirtes 
weltliches procedere utpole super re ei persona eccle- 
siastica multis uominidus defectuos, nichtig oder zum we­
nigsten unrechtmeßig sej, salvo tarnen per oinnia eorum ko- 
^ore". Dann aber kann er sich nicht enthalten seiner Memminger 
Obrigkeit eins auszuwischen: Er danke Gott, daß sich seine augs­
burgischen Konfessionsverwandten so lau gegen ihn erzeigt haben, 
Seine Gnaden zu Bregenz — er meint den katholischen Herrn 
von Raitnau — sich seiner so warm angenommen habe. Und nun 
stellt er seine Forderungen auf. Er bittet den Memminger Rat 
dahin zu wirken, daß er zunächst wieder völlig in sein Lindauer 
Amt restituiert werde, dann wolle er sich in diesem Kicchenhandel 
gern dem Urteil der evangelischen Kirche unterwerfen. Dann wird 
A cch. 2?ch herausstellen, welcher Teil bisher so großes Aergernis, 
Weitläufigkeit und Kosten — was die Lindauer ihm ja oorwerfen 
— causiert und verursacht habe.

Im Memminger Rat empfanden die hohen Herren sehr wohl 
die gegen sie selbst wie gegen die Lindauer Kollegen gerichteten 

stellten, sie fest, daß sie sich mit diesem Handel 
mcht beladen wollten. Sie rieten daher Zangmeister seine Bor- 
r» „bescheidenlich" abzufassen und sie direkt nach Lindau zu 

w I. wann ihm änderst ernst sei in Güte, ohne Weitläufig- 
Achtens ab der Sachen zu kommen", so solle er sich dieses 

ver"püren"sei^ bisher aus seinen Schreiben zu

.1"/ aber nun der siegessichere Zangmeister? Statt diesem 
väterlichen Rat zu folgen, setzte er sich noch am 

^622) hin und brächte seine Wünsche in 
22 Zeilen langen poetischen Erguß zu Papier.

t>^"^werse schlugen in Lindau wie eine Bombe ein. Die 
Rats war schwer verletzt und bitter beschwerte er sich 

M -Remmmgen über die Benhöhnung. Und da die italienische Ge- 
auch oorbeigegangen war, lehnte er es glatt ab 

dein mit einem alten Prediger zu verhan-
ren einkt^n^"' sich recht in die Sache". So wa-
22t^ baden zwischen Zangmeister und den Lindauern 
Zanam-M^ auch der Memminger Rat sah sich veranlaßt, 
licken einem Theologen übel anstehenden beharr-

s«m ernstliches Mißfallen auszudrücken.
Beluck« ^ater weilte Zangmeister in Augsburg zum
schlämmdieser Gelegenheit legte er sein be- 
gutacktuna ^i^^tbachlein dem Augsburger Ministerium zur Be- 
Bücklein ^as Votum fiel nicht ungünstig aus, denn das 
war natürlich lutherisch rechtgläubig befunden. Das
seiner Zangmeister konnte sich hinfort wegen
Von Auaäura"mn«k/ "" Augsburger Amtsbrüder berufen, 
um eine freie «r sich nach Kaufbeuren, um sich abermals 
zerschlugen ö" bewerben. Trotz einer guten Gastpredigt
Sacke d'E Verhandlungen, für Zangmeister eine peinliche 
nahmen "^.dvch schon über ein ganzes Jahr keine Ein­
bringen mnrk-n"^ dw Aussichten es zu einer neuen Anstellung zu 
L ndau '^r geringer. Es war Zeit seinen Streit mit 
" cm" ?'"em Ende zu bringen. '

schon gehört, daß er im Oktober gegen das Ra- 
Nu?nUm-n « das kaiserliche Hofgericht appelliert hatte, 
^m rn nN.d'E Reoisionslnstanzen zu jener Zeit überaus lang­
' w ^"°.^en,und es war gar nicht abzusehn, wenn der Fall 
sl^ si - 'En Sur Verhandlung kommen würde. Da ent- 

uch -vangmeister, um die Sache zu beschleunigen, den Kaiser 
Ut ^r seinen Streit zu interessieren. Mitte März ist er auf dem 
bin^t-, n.k^ - ' den er, wie so viele Schwaben, die Donau 
hinunter auf einem Floße nimmt. Anfangs April erreicht er sein 
und'2«?° ^ L" Hofkämmerer zu erhalten, 

Efee belehrt ihn über dl« weiter zu verfolgenden Schritte
Tage, am 4. April 1622, fand Zangmeister 

schrift auf akk-n"' A" bagd heimkehrenden Kaiser eine Bitt­
er daran/zu überreichen. In schneller Folge wurde 
unk n-m Hofkanzler v. Werdau, dem Vizekanzler v. Ulm 
di-mb-mnk^ dEen des Reichshofsrnts v. Strahlendorf in Au- 
k->- ^EN Inhalt der Bittschrift, auch den Verlauf
d-r wir nicht näher, aber der Erfolg war doch
k ' ds», d?^, Kaiser am 19./29. April ein Dekret unterschrieb, 
emzufolge der Rat zu Lindau angehalten wurde, dem Zang­

meister nicht nur den beschlagnahmten Hausrat auszufolgen, son- 
?^"^.l)N auch wieder in sein Amt einzusetzen; dieses freilich mit 
er Einschränkung „wenn man sonst an seiner Person, Lehre und

Wandel keinen Mangel habe".
Der kaiserliche Entscheid war Wasser auf Zangmeisters Mühle. 

Er mahnt« sich, unter Mißachtung dieser das ganze Dekret doch 

zweifelhaft machenden Einschränkung, über den Berg, und er sah 
sich im Geiste schon wieder als Lindauer Prediger. Ausgerüstet mit 
der Ausfertigung und mit einem kaiserlichen Geleitbrief machte er 
sich auf den Rückweg und erschien am 13. Juni hoch zu Roß und 
umgürtet mit einem zu Melck erstandenen Türkensäbel in Lindau. 
Hier war der Rat, wohl durch seinen Vertreter am kaiserlichen Hof, 
rechtzeitig einigermaßen unterrichtet worden, wenn er auch den ge­
nauen Wortlaut des kaiserlichen Befehls noch nicht kannte. Jeden­
falls respektierte er das freie Geleit, entsandte aber eine Ratsdepu­
tation in die Herberge und ließ Zangmeister auffordern sich bis 
zur Erledigung ihres Streites still und eingezogen zu halten. Im 
übrigen wollte der Rat zuerst die durch Zangmeister zu veran­
lassende notarielle Eröffnung des Dekrets — die sogen. Insinu- 
ierung — abwarten, el;e er weitere Entschlüsse fassen würde. Es 
hatte tatsächlich den Anschein, als ob die Sache für Zangmeister 
ein günstiges Ende nehmen würde. Da verdarb er aber selbst alles 
wieder durch seine Unbedachtsamkeit. Anstatt ruhig in der Herberge 
zu verweilen, schwang er sich auf sein Roß, jagte in „unsinnigem 
Rennen" durch die Straßen und stieß vor den Häusern seiner 
Widersacher höhnende Rufe aus, so daß man — sagt der Bericht — 
fast zweifeln mußte, ob er recht bei Verstände sei. So trieb er es 
einige Tage zum Aerger des Rats und zur l)eimlichen Freude des 
für solche Exzesse immer zu habenden Pöbels. Dann verließ er die 
Stadt ohne zur Insinuation geschritten zu sein.

Vierzehn Tage später erschien er jedoch abermals in Lindau, 
diesmal in Begleitung seiner Frau. Dürfen wir es vielleicht dem 
Einfluß der Gattin zuschreiben, wenn er sich jetzt „geleitlicher" 
hielt? Immerhin dauerte es noch bis zum 13. Juli, bis Zang­
meister dem Rat die Abschrift des kaiserlichen Dekrets übersandte. 
Aber wieder konnte er sich nicht versagen, in einem Begleitschreiben 
auf den hochweisen Rat und die Lindauer Prediger zu sticheln.

Kaum hatte jedoch der Rat Einblick in das kaiserliche Schreiben 
getan, als er seme Haltung Zangmeister gegenüber änderte: hatte 
er doch gerade „Mangel an der Person und an dem Wandel" seines 
entlassenen Predigers. Er bot ihm zwar die Herausgabe des Haus­
rats an, aber nur gegen vorl-erige Erlegung von 60 Gulden Ge­
richtskosten. Die von Zangmeister verlangte bedingungslose Wie­
dereinsetzung in sein Amt wies er aber entrüstet zurück. Der Rat be­
trachtete es schon als ein großes Entgegenkommen, wenn er dem 
Prediger die Stadt Ulm oder Memmingen oder gar die Universität 
Tübingen als Schiedsrichter in ihren Streitigkeiten vorschlug. 
Zangmeister hatte aber wieder „seinen eigenen Kopf". Er pochte 
auf den kaiserlichen Entscheid, dessen einschränkende Wendungen er 
immer noch geflissentlich übersah. Er lehnte das angebotene Schieds­
gericht schroff ab. Die Geister konnten sich nicht näl)«r kommen, 
und mit Erbitterung verließ Zangmeister „nach Hinterlassung vieler 
Insoletien" die ungastliche Stadt.

Die Stimmung wurde nicht besser, als der Lindauer Rat einige 
Tage später nochmals seine Bedingungen schriftlich formulieren und 
sie Zangmeister durch den Kanzleiverwalter nachschicken ließ. Und 
der schreibfreudige Prediger griff wieder zur Feder, um seinen Un­
mut an den Lindauer Verhältnissen auszulassen. Ganz unverblümt 
schreibt er an Felß: „Indessen bleibt Ihr wohl in, bei und unter der 
ataxia und impietät ecclesiae Lindauiensis, wie sie Euer vermeinter 
Pastor Letzus") beschrieben und darüber, mein lieber Heinz, ein 
calvinisches Büchlein machen wollt, als wann er es in seinem Tau­
benhaus — und da er, wie etwan Magister Märte'") nicht recht bei 
Sinnen gewesen — concipirt und geschrieben hätt. So wohl ist die 
Kanzel in Lindau verselM nach dem Sprüchwort: Oi^num pa- 
teHa operculum, ladra similes hadent lactucag". (Jeder 
Hafen hat den passenden Deckel, jede Schüssel den dazugehörigen 
Salat).

Ueberhaupt mehren sich jetzt die Anzeichen, daß Zangmeister den 
Lindauern Hinneigung zum Calvinismus vvrwirft. Das war, wie 
schon angedeutet, für die Beschuldigten eine schlimme Sache; denn 
die Caloinisten standen außerhalb des Religionsfriedens. Wie 
leicht konnte doch der Kaiser — wir müssen bedsnken, daß er ge­
rade die protestantische Union niedergeworfen hatte und daß die 
katholischen Waffen allerorts siegreich geblieben waren — eine 
solche Beschuldigung aufgreifen und nicht nur der Lindauer Kirche 
sondern auch der Lindauer Reichsfreiheit gefährlich werden.

Nicht weniger angenehm mußte dem Rat Zangmeisters Drohung 
sein, nächstens mit einem Traktätlein an die Oeffentlichkeit treten 
zu wollen, in dem er zeige, „was die Herren für besonderen favor 
und Schub mir und meiner Ehewirtin in bewußter zierlicher Depo- 
ption und schändlicher Expulslon Glich und Eurer Posterität spött- 
lich erwiesen" haben. Was es in jener erregten Zeit mit solchen

°°) Abkürzung von Alerius (Neukom).
°") Mag. Martin MüÜer.
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schonungslosen Traktaten auf sich habe, wußte der Rat genau, und 
er kannte auch die beißende Feder seines Gegners viel zu gut, um 
sie nicht mit Recht zu fürchten: denn nichts verletzte die unnahbare 
Würde der Stadtobcrn mehr, als wenn ihr Tun und Treiben der 
Lächerlichkeit preisgegeben wurde.

Aber nicht nur dem Kanzleiverwalter gegenüber hatte Zang- 
- meister seiner galligen Stimmung ungelMimt Luft gemacht, er 

hatte am gleichen Tage auch dem Lindauer Rat selbst in einem 
langen Schreiben seine Meinung deutlich zu verstellen gegeben. Er 
nennt die Handlung des Rats leichtfertig, wirft ihm Unehrlichkeit 
und Bricfuntcrschlagung vor. „Wie lange", ruft er aus, „wollt Ihr 
unrecht richten und die Person der Gottlosen fürziehen? Sie gelM 
immer hin im Finstern". Und auf die Lindauer Amtsbrüder zielt er 
ab, wenn er sich in der Unterschrift als ein durch Haß und Ver­
leumdung cniger Pseudo-Lutheraner aus seinem Amte Verdrängter 
und ins Exil Vertriebener bezeichnet. Waren diese Anschuldigungen 
bis zu einem gewissen Grade berechtigt, so schoß er doch mit der 
Behauptung, der Rat habe auch das Eigentum der Zangmeisterschen 
Magd ungerechtfertigter Weise beschlagnahmt, weit über das Ziel 
hinaus: denn es fiel dem Rat nicht schwer aus einem notariellen 
Protokoll das Gegenteil zu erweisen.

Kaum war der Brief in die Hände des Rats gelangt, als auch 
Zangmeister persönlich wieder in Lindau erschien. Der Rat ver­
wahrte sich sofort in einem geharnischten Beschluß gegen die erho- 

. denen Vorwürfe und Anschuldigungen. Gleichzeitig erklärte er, 
daß er sich nicht mehr für verpflichtet halte für den Hausrat 
mifzukommen. Und nun wiederholen sich die widerlichen 
Szenen vom l3. Juni. Im ähnlichen Aufzuge wie damals — nur 
noch das soeben empfangene Ratsdekret an den Hut gesteckt — 
sprengt Zangmeister unter anzüglichen Redensarten vor den Häu­
sern der Prediger auf lind ab. Mehrmals läßt er sich von ihm wohl­
gesinnten Bürgern Wein kredenzen und jagt dann nach gütlichem 
Zureden einiger deformerer Leute im gestreckten Galopp zum Tore 
hinaus.

Eine gütliche Einigung mit dem rabiaten Prediger war für die 
Lindauer nicht mehr möglich. Sie wandten sich am 29. Juli 1622 
in einem ausführlichen, von vielen Beilagen begleiteten Gegenbe- 
richt an den Kaiser, um eine Revision seines Dekretes zu erlangen. 
Die Geistlichen, das Stadtgericht und der große Rat fügten von 
sich aus notariell beglaubigte Aeußerungen über Zangmeisters 

Beschaffenheit" bei.
Fast gleichzeitig — am 5. August — erhob auch Zangmeister 

beim Kaiser erneut Beschwerde über den Lindauer Rat. Er ver­
dächtigte ihn dem kaiserlichen Befehl nicht nachkommen zu wollen. 
Das Pfarrkollegium nennt er spöttisch ein „kehrwürdiges" Mini­
sterium, den Stadtsyndikus einen „singularis Doctor und Dekret- 
chmied, der alle drei Stände allein vertrete und verfechte, wie der 

Hohnsprecher Goliath das Heer der Philister". Er beklagte sich 
darüver, daß der Rat ihn bei seinem Aufenthalt in Lindau ge­
heißen habe in der Herberge auf Bescheid zu warten, und fügt listig 
hinzu: „denn sonst möchten seiner Gegner calvinische Anschläge und 
Praktiken allerdings offenbar und der Teufel gar Abt werden". 
Auch sonst sagt er an einer Stelle, daß der Bürgermeister und 
seine Angehörigen ihn — Zangmeister — nicht für einen Calvini- 
sten hielten: denn sonst würden sie ihm die -leiche Ehre wie andern 
n Lindau Wohnenden oder täglich dort Ankommenden erweisen. 

Und an anderer Stelle: Die Laloinisten wollen einen absoluten Ge­
horsam ohne irgend welche Einschränkung haben, es betreffe die Re- 
liaion oder etwas anderes. „Es ist khain Ay dem andern so gleich, 
alß der Staffortianischen Lalvinisten") Prozeß und Decret dem der 
Lindawer". Das war schon mehr als eine Anspielung, das war 
eine unverblümte Anschuldigung calvinistischer Hinneigimg. Dem 
letzten Lindauer Dekret vom 22. Juli aber gibt er die schone Aus­
legung „gleich als wollten sie — die Lindauer sprechen und 
schreiben: Du grober Bauernprediger und Fremdling, der Du weder 
unser Stipendiat noch Bürger bist, und dennoch alis des Neukom 
Mund iins schier innen und außen kennst, auch Dich auf unser er­
stes allerhöchstes Dekret in Deiner schnellen begehreten Verantwor­
tung mit frecher Klausel und vermessener condition hast vernehmen 
lassen — nämlich dieser und andern folgenden Anbefehlungen aller­
erst Dich gehorsamlich zu beguemen, wenn sie Gottes l-eiligem Wort 
und gemeiner Erbar- und Billigkeit gemäß sein — und also unserm 
simplici et mero imperio Dich, wie andere uns jetzt deswegen 
liebe Prediger nicht unterworfen hast, oh, so packe Dich mit solcher 
Widersätzlichkeit, Ungebühr, Trotz und Frechheit, derentwegen

") Anspielung an die durch die Hinneigung des Markgrafen 
Ernst Friedrich von Baden-Durlach zum Calvinismus und durch 
die auf seine Veranlassung erfolgte Herausgabe des Staffortischen 
Buchs hervorgerufenen religiösen Spannungen in der Markgraf­
schaft.

wir Dich längst gerne beim Kopf genommen und in den Fleder­
mausturm (wie den Spengelin) gesetzt hätten. Wir wollen es aber 
nochmalen bei der geübten geziemenden Ab- und Ausschaffung be­
wenden und Dich wiederum an den Ort mit Deinen Bettelbriefen 
aus Gnaden zielten lassen, von dem Du hergekommen bist. Den 
Weg magst unserethalben gehn, so oft Du willst und kannst und wel­
ches Du wohl merken sollest. Wenngleich Du von Ihrer kaiserlichen 
Majestät noch mehr Frei- und Sicherheit erlangtest, so bleiben wir 
doch — alles bei dieser Unruhe im römischen Reich nicht achtend — 
bei unseren ewig geltenden Dekreten. Darnach Du Dich und wo Du 
hinkommst, männiglich zu richten und einen ehrsamen Rat der neu­
befestigten Stadt Lindau aller ferneren Behelligung zu enthalten 
hast". Nicht mit Unrecht nennt der Rat später diese Auslegung eine 
„gefährliche Glossierung", hatte sie doch offenbar den Zweck die Lin­
dauer Loyalität gegen Kaiser uns Reich in ein zweifelhaftes Licht 
zu setzen und die Hofkreise auch auf die gerade im Zuge befindliche 
Neubefestigung Lindaus mißtrauisch zu machen. Es war eine ge­
hässige Kampfesweise, deren sich Zangmeister seinen Gegnern gegen­
über mit vollem Bewußtsein bediente, und die in der Tat der 
Reichsstadt schwere Verwicklungen bereiten konnte.

Es ist auffallend, daß diese zweite Bittschrift mehrere Monate 
brauchte, bis sie die verschiedenen Instanzen durchlaufen hatte. Der 
Präscntationsoermerk des Reichshofsrats, der sie für den Monar­
chen zu begutachten hatte, datiert erst vom 22. Januar 1623 n. St.

Die Wintermonate, während deren beide Parteien auf die kai­
serliche Entscheidung warteten, vergingen nicht ohne das übliche Ge­
plänkel. Besonders Zangmeister hatte Zeit zu giftigen Reimereien, 
in denen er entweder sein Lindauer Abenteuer besang oder seine 
persönlichen Gegener lächerlich zu machen suchte. So erhielt Alexius 
Neukom gegen Ende Oktober ein seitenlanges Opus. Es behandelt 
in satirischer Form ein Zwiegespräch zwischen Zangmeister und 
Neukom, in dem die Schwächen dieses eitlen und herrschsüchtigen 
Mannes — des Papstes der Lindauer Kirche, wie ihn der Verfasser 
nennt — in recht hahnebüchener Weise gegeißelt werden. Der An­
fang mag als ein Beispiel der Zangmeisterschen Reimkunst hier fol-
gen:

Santa Maria! Helf' Du mit Gnad'!
Eine Kappen ab, so verdienet hat 
zur Erfüllung seines Sprichworts dies: 
^allis lausaattum «st curn I^oldis.^) — 

(Zangm:) „Ave, salve, Domine Papa! Pape, Gnad' Herr 
De gratis, Neutkom, mein trauter Herr". — 

(Neukom:) „2ui6 novi? Was bringt Ihr einmal für neue Mär?
Das sagt meiner Heiligkeit bald her." — 

Zangm.:) „Kehrwürdiger pater et bastor Alex Neutkom!
auf der Saupost ich jetzt komm 
ex akkectidus und öräcis Insel, Dir bekannt
besser als Dein eigen Vaterland, .
von welchem Du, Lezus,'°) unverschämt und keck 
redst, schreibst, daß man mit Dreck 
Dein Maul und Feder vergülden sollt.
Das wär Dein verdienter Sold.
Hernach solches auf einen andern legst 
lind Deines Bruders Ohren streckst 
zu horchen, wo es wöll brechen 'nauß. 
Oder weißt Dich zu accomodieren flux 

- lind alles in den Hals wieder schluckst.
Trittst auf die Kanzel und fängst an 
die Liebe zu preisen jedermann, ... 
die Wahrheit, Gerechtigkeit. Aber das Eoniranum 
hast Du an mir zur Prob getan,, 
an Doctor Eckolt"): den Hebenstreit") 
vertriebest Du aus lauterm Neid.
Wer weiß, in was Gefahr Du g setzt damit 
Dein patriam und zuförderst Dich.
Das steht nlin keinem Biedermann nicht an, 
noch weniger einem Predigtmann.
Hast gehört, monsieur Alex, in einer Stimmen 
wa ich jetzt tu' Herkummen, .
iind womit ich könnt weiteres zeichnen auf?
Verstumme nicht! Antwort darauf!". — 

(Neukom:) „Hollah! junger Spitzennagel! fein gemach an, 
sonst wirst aufs neu kommen an

") Ein von Neukom gern gebrauchter Ausspruch in Küchen­
latein, etwa: Narren muß man mit Kolben kommen.

"°) S. oben 35. . .
°") Lindauer Prediger, mit dem Neukom wegen des Krrchen- 

gesangs Streit gehabt. .
") Verdienter Rektor der Lindauer Lateinschule, der auf Ver­

anlassung Neukoms entlassen wurde.
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Übel bei des Papstes Heillofigkeit, 
so ich mir selbst hab zugeleit. 
Und alle, so vor mir nit niederfallen 
wie der Utt (?) und andere Rallen, 
die müssen mir fort, abgeschafft werden. 
Gott geb', was es kostet meinen Herren, 
wie Du selbst es erfahren in der Tat 
und mir noch darum zu danken hast, 
daß man Dich nit auf den Sch . . . karren g'schmied, 
wie ich Dir sagt ins Angesicht.
Du Schelm, Dieb und H . . . bub,
Du Teufelsmann! Samt Deinem losen Weib, 
an der kein Ader gut am ganzen Leib, 
kein Nutz, die hinten zerrissen, besch ... ist 
(wie Lex Neutkoms Junge ist).
Diese Titel hab ich Euch alle angehängt, 
und es noch gar keinem geschenkt, 
er sei Prediger, Rats- oder Gerichtsherr, 
Syndikus, Doctor, Prokurator, 
alt, jung, Mann, Weib, Bürger, Bauer; 
alle Platz' ich mächtig ansauer', 
die nur meine stolze Kapp und Schellen dran 
em wenig rühren und greifen an.
Und so Du sagst, daß Du habest von mir 
nur einen Buchstaben oder vier 
des Dings: So lügst Du, sprech ich überlaut, 

Einem großen eitrigen Bauch». - 
(Zangm..) „Audite, donnne Papa! Erzürnet Euch nit, 

Ich scherze nur nach Eurer Sitt.
Laßt mich Gnad finden vor Eurer Heiligkeit; 
zu repetieren bin ich bereit....................usw.

k.» m t»r damaligen guten Gesellschaft — und wir müs-
A ^Prediger emer Reichsstadt in jener Zeit doch unbedingt zu 

"E ."'cht.mel nach feinem Ton und die Worte
Wi ^nberaer "'E ? Kreisen der Ienenser und
-wimnverMr Kommilitonen auf d,e Wagschale gelegt.
ernsckast-?WE'^-^"e in seiner Verbannung auch Zeit zu 

K drehten sich natürlich alle um die Frage, 
Mn^ und ^ "K-Ld''g^'t Macht und Recht habe in kirchliche 
Amks Mugre'jen und die Prediger ihres
sind du"ckÄ Är Reimereien und sonstigen Schriftstücke 
SchriftsteÄr reformatonscher und zeitgenössischer

lateinil^ °st werden Bibelstellen am Rande ange- 
väkm — ia Redensarten aus den Kirchen-
schristen der Klassikern — gebracht. In den Streit-
derungen der lut^^A» ebenso zu Hause, wie in den Erwi- 
er sich in die Mit besonderem Eifer vertieft«
fang des des Stafforter Kirchenhandels, der zu An-
schaft BadeKm^ ^ "ber die kleine Markgraf-
Ebeck Bück" heftig erregt hatte. Des Peter
fensionssckriskr^ E"d>ger warhafster Bericht, Grclärung vnnd De- 
ZwingliEr ' ' ' Staffortische Caloinisten vnnd
theologischen und ^gesetzt Belegstellen zu seinen

- n unv mrchenrechtlichen Erörterungen und »u den An-- gands Nat. Häufig erwähnt er die^Werke Wi-
Ld°«n LmL^ unermüdlichen Vorkämpfer des 
Dibelalmü.» -ü!"? llegen den Calvinismus. Sein starrer

»Warum betrübst Du Dich mein Herz, 
bekümmerst Dich und tragest Schmerz 
wohl um das zeitlich Gut? ° 
^"irau Du Deinem Herren Gott 

all« Ding erschaffen hat.
Er kann und will Dich lasten nicht;

E>b auch wohl, was Dir gebricht. . ."
2^" »»« M°- -- I-W In «m

i'^"^°/I""^H'lf ist Gott allein;
ihm hab ich mich ergeben
Ich bin und bleib der Diener sein

im Tod und auch im Leben.
Und wenn mir gleich zuwider wär 
die ganze Welt mit einem Heer; 
von Gott will ich doch lassen nicht, 
dieweil mein' Zung ein Wörtlein spricht. 
Lindau, wie Du willt!
Gott ist mein Schild, 
Auf ihn steht mein Vertrauen. 
Amen, Amen, Amen.»

Sein Wahlspruch aber lautete:
„All Mein Zuversicht, Herr, auf Dick­
Tröst« und nicht verlasse mich.»

wobei die Anfangsbuchstaben der drei ersten Worte bedeuten sollen: 
Anna Markus Zangmeister.

Der gleiche Geist geht auch aus einem Trutzliede hervor, das 
Zangmeister an den Lindauer Bürgermeister Wolfgang Bensberg 
richtet, und zwar im Anschluß an das Enddatum eines ganz kurzen 
Schreibens, in dem er wieder einmal seine Wiedereinsetzung als 
Prediger fordert. Es heißt dort:

Raptim, d. 23 octobris Ao 1622.
„Memmingen in meiner Einsamkeit, 
so mir Gott längsten hat bereit 
zur Uebung seines gepredigten Worts. 
Das ist mein Trost und treuer Hort, 
des will ich allzeit warten.
Und ob es währt bis in die Nacht 
und wieder an den Morgen, 
so soll mein Herz an Gottes Macht 
verzweifeln nicht und sorgen.
So tut ein Christ wohl rechter Art, 
der aus dem Geist gezeuget ward, 
und seines Gotts erharren.
Ob meiner Feind' sind mächtig viel 
Gott ist im Himmel droben.
Sein' Hand zu helfen hat kein Ziel, 
wie sehr sie auch tut toben.
Er ist allein der gute Hirt, 
der mich wieder einsetzen wird 
zu Trost der Frommen allen. 
Amen. Das ist: es werde wahr, 
es g'scheh nach seinem Willen. 
Auf ihn mein Herz sich 'lässet gar 
ist wohl getrost im Stillen.
Das macht allein die gute Sach, 
So ich mit den zu Lindau hab, 
wer immer auch die seien."

Hält er in diesen Reimen mit seinem Haß gegen Lindau stark zu­
rück, so gießt er ihn rückhaltslos in einer langen Niederschrift aus, 
in der er die gegen alles Recht und jedes kanonische Herkommen 
erfolgte Berufung seines Nachfolgers Martin Müller einer ebenso 
gründlichen wie auch gelehrten Untersuchung unterzieht. Wem die­
ses Schriftstück zugedacht war, ist zweifelhaft; es befand sich beim 
Abschluß des Streites noch in seiner Hand und ging damals mit 
anderen Kampfschriften in den Besitz des Memminger Rats 
über. — ...

Aber auch die Gegenseite war in diesem Winter nicht müßig. 
Am 6. Dezember 1622 sendet der Lindauer Rat dem Memminger 
alle bisher in seinem Streite mit Zangmeister ausgelaufenen Akten. 
Auch das Neukom zugegangene Pamphlet und das Gedicht an den 
Bürgermeister Bensberg waren angeschlossen. In dem Begleit­
schreiben wird bittere Beschwerde über die „aller theologischen Ge­
bühr» entgegenstehenden „schimpflichen" Schreiben Zangmeisters 
geführt, durch die er die Lindauer „vorsätzlich despektieren" wolle. 
Der Rat protestiert gegen die Androhungen seines Gegners „famose 
charten" in offenem Druck ausgehn lassen zu wollen, und er ruft 
die Memminger Obrigkeit um Schutz gegen „dergleichen zu besor­
gende Attentate" an.

Die Memminger Ratsherren waren natürlich wieder einmal 
über Zangmeisters ungemessene grobe Unbescheidenheit und Unge­
bühr" heftig entrüstet. Wieder ergeht an den armen Sünder ein ge­
harnischtes Schreiben, und der Rat hält nicht mit seinen Mißfal­
lensäußerungen zurück. Ernstlich gebietet er seinem Bürger sich 
hinfort einem ehrsamen Rat zu Lindau und dessen Angehörigen ge­
genüber aller „Stumpfir- und injuriss-Schreiben" zu enthalten, 
und verbietet ihm ohne eines Rats besondere Erlaubnis und Ap­
probation irgend etwas drucken zu lassen.

Aus derartigen Willensäußerungen seiner Obrigkeit Konnte 
Zangmeister ohne weiteres entnehmen, daß der heimische Rat auch 
jetzt noch nicht gesonnen war, seine Ansprüche in irgend welcher
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Weise zu unterstützen oder gar ernstlich zu fördern. So richteten 
sich seine Augen wiederum auf den Kaiser. Anfangs März ist er in 
Regensburg, um seine Sache erneut bei dem sich gerade dort auf­
haltenden Hofrat zu verfechten. Es gelingt ihm Einsicht in den Lin- 
dauer Gegenbericht zu nehmen, und am 5. reicht er schon eine Wi­
derlegung dem Hofrate ein, die er übrigens wenige Tage später noch 
durch Beifügung einiger Anlagen ergänzt.

Auch in diesen für den Kaiser bestimmten Schriftstücken begeg­
nen wir dem schon sattsam bekannten klobigen Ton Zangmeisters. 
Neues weiß er aber kaum hinzuzufügen. Sein Hauptaugenmerk ist 
darauf gerichtet, den Syndikus Heider als die treibende Kraft in 
der ganzen Angelegenheit darzustellen. Dieser ist der Gewalthaber 
Lindaus, und der Rat — aus lauter „Idioten" bestehend, von 
denen nicht ein einziger die Universität besucht habe — ist nur sein 
gehorsames Werkzeug. Auch in geistlichen Angelegenheiten haben 
nur seine calvinischen Ansichten zu gelten. Empört ist Zangmeister 
über die Unterstellung des Rats, er habe sich ohn« dessen Erlaubnis 
das Hinterpförtchen bei seiner Wohnung allein zu dem Zweck bre­
chen lassen, um desto leichter bei Tag und bei Nacht an verdächtigen 
Oertern herumzuschwärmen und seinen fleischlichen Gelüsten nach- 
gehn zu können. Mit beißender Ironie beteuert er, daß, wenn 
diese Anschuldigung wirklich wahr sei, es auch ebenso wahr wäre, 
daß er auf diesem Wege des Syndici und aller Bürgermeister, 
Rats- und Gerichtsherren Weiber, Töchter und Mägde zu seines 
Hurenschwarms Gespielen gemacht habe. Aber der Rat habe die 
Tür nur deswegen calvinischer Weise wieder zumauern lassen, da­
mit seine lieben Kollegen Hursich und Schlaich — nomine ei re, 
fügt er boßhaft hinzu — ihn und seine Besucher — da sie dem 
Eingang zum Barfüßerkloster gegenüber wohnten — besser beobach­
ten und sich durch Zuträgereien beim Syndikus lieb Kind machen 
könnten. Darum habe er sein« Amtsbrüder auch billigerweise Iu- 
dasbrüder nennen dürfen. „Sie haben ihres Amtes brüderlicher 
Liebe Übel vergessen, sind alle vier zu stummen Hunden geworden, 
denn der Doctor am Saumarkt sd. i. Heider) hat besonders den 
drei gedingten Dienern die Mäuler mit Bratwürsten bei einem 
calvinischen Desperessen (so ein kehrwürdiger Schulrat genannt 
wird) gestopft". Sein« gewesenen Kollegen sind nichts anderes als 
gedingte falsche Zeugen, denn an ihrer Supplikation an den Kai­
ser ist weder der Anfang noch die Mitte, noch das Ende aufrichtig 
und theologisch vertretbar. Diese Supplikation „stinke" nach des 
weltlichen Superintendenten damit meint er wieder Heider — 
Sprache allzu stark. Ueberhaupt fehlt es im Lindauer Predigtamt 
an dem richtigen Pfarrer — denn es gibt nur Prediger —, an der 
notwendigen Kirchenordnung, an der Kirchendisziplin und der Pri- 
oatbeichte, sowie endlich, nach des Neukoms eigenen Worten, an 
sechshundert anderen zu einer ernsthaften Reformation notwendi­
gen Dingen. Auch die Unparteilichkeit des Lindauer Gerichts zwei­
felt Zangmeister an, denn „der Lindauer gebräuchliche Prozeß 
fängt, Gott sei es geklagt, gemeinlich mit der Exekution an."

Drei lange Wochen, die er wieder mit allerhand Reimereien 
ausfüllte, wartete Zangmeister in Regensburg auf die kaiserlich« 
Entscheidung. Sie fiel am 29. März und war insofern für ihn nicht 
ungünstig, als der Kaiser die Lindauer wegen der Bedürftigkeit 
des Bittstellers ermähnt und ihnen befiehlt sich mit Zangmeister 
in der Güte" zu vergleichen und ihm seinen Hausrat „unweiger­

lich" zu verabfolgen. Den Empfang des Lindauer Gegenbericht« 
bestätigt der Kaiser zwar, geht aber im übrigen vollkommen mit 
Stillschweigen über ihn hinweg. „ .

Damit war der Weg zur Verständigung zweiffellos gegeben; 
denn der zweiten kaiserlichen Willensäußerung hätte sich Lindau 
sicher nicht widersetzt. So lag es an Zangmeister den Weg „der 
Güte" zu beschreiten. An aufrichtigem Willen hierzu Er fehlte es 
ihm, wie imm«r. Er war starrköpfig und unbelehrbar. Geflyftntlich 
übersah er diese „Güte": nach wie vor hielt er an seinem Stand­
punkt fest, daß der Kaiser ihn wieder in seine alte Pfarrstelle ein­
gesetzt habe. Er verlangte trotzig restloses Nachgeben seiner Mgner.

Kaum hatt« nämlich Zangmeister das kaiserliche Reskript in 
Händen, als er umgehend nach Lindau eilte. Am 6. April, am 
Palmsonntag, traf er dort ein. Sofort begab «r sich zum Gottes­
dienst in die Kirche, nahm trotz des früheren Ratsverbots im Pre­
digerstuhl Platz iind stellte sich den anwesenden Geistlichen als „re- 
stituierter" Prediger vor. Dabei ließ er sich gleichzeitig zu heftigen 
Aeußerungen gegen seinen „unrechtmäßigen" Nachfolger Müller 
kinreißen. Am folgenden Tage übersandt« er eine Abschrift des 
Reskripts in ziemlich formloser Weise an den Rat, und während 
der Dienstagspredigt nahm er abermals einen Sitz im Prediger­
stuhl ein.

Der Rat war, wie gesagt, versöhnlich gestimmt. Am 9. April 1823 
beschloß er sich mit Zangmeister zu vergleichen u. ihm seinen Haus­
rat auszuliefern. Er verlangte aber, da man wegen Zangmeisters 

„ohnwegweisiger" Art nicht mit ihm allein verhandeln könne, daß 
er seinerseits entweder seine Obrigkeit zu Memmingen oder einen 
anderen evangelischen Reichsstand aus der Nachbarschaft als 
Schiedsrichter bezeichne. Eine weitere Voraussetzung zur gütlichen 
Verhandlung aber sei es auch, daß „er, Magister Zangmeister, sich 
hinwiderum aller weiteren tätlichen Attentats, Anmaßungen und 
Nötigungen gegen Bürgermeister, Rat, die bestellten Prediger und 
andere ihrer Angehörigen, besonders in dieser Charwochenzeit, nicht 
Ursache geben werde".

Zangmeister war weit davon entfernt in die dargebotene Hand 
einzuschlagen. Schroff fordert er zunäckst ihm in der Osterzeit das 
Betreten der Kanzel zu gestatten. Das war ein Begehren, in wel­
ches der Rat unmöglich einwilligen konnte, waren doch bei der 
heftigen Veranlagung des Gegners und bei seiner wohlbekannten 
und auch ^fürchteten Art zu predigen Ausfälle gegen Rat, Syn­
dikus und geistliches Ministerium mit Sicherheit zu erwarten. So 
schlug man das Begehren rundweg ab: seine sechsjährige Bestal­
lung sei vor sieben Monaten abgelaufen, er habe kein Recht mehr auf 
die Lindauer Kanzel. Trotzdem versuchte Zangmeister am Oster­
montag die Predigt zu halten. Der Rat aber hatte sich vorgesehen: 
vier bewaffnete Bürger bewachten den Aufgang zur Kanzel und ver­
hinderten mit Gewalt das Vorhaben des Predigers. Es lumi 
während des Gottesdienstes zu einem großen Skandal, der si^ nach­
her in den Häusern der Wächter fortsetzte, als Zangmeister sie» die 
doch nur ihr« Pflicht gegenüber der Obrigkeit getan hatten, ihres 
Verhaltens wegen mit harten Worten anließ. ...

Des Rats Anerbieten zu einer gütlichen Dergleichung aber lehnte 
Zangmeister am folgenden Tage in einem langen, für ihn übrigens 
in überaus gemäßigtem Tone abgefaßten Schreiben ab. Väterlich 
ermähnt er die Oberen dem Befehle des Kaisers im wahren Sinne 
nachzukommen. Erst wolle er bedingungslos restrtuiert werden, dann 
sei er sofort bereit in der Güte zu verhandeln. Dazu aber brauche 
es keineswegs der Memminger oder anderer Nachbarn Hilfe. Wie 
schon einmal schlägt er dann die Mitwirkung des Kemptner Predi­
gers Zäemann vor. Auch hier wieder führt ihm das Bestreben 
die weltlichen Behörden möglichst von seinem Handel sernzuhalten 
die Feder. Seinem Schreiben aber fügt er bei die Abschrift von 
Luthers: „Ernste Dermahnung und Warnung an einen Hauptmann 
und Gemeinde, die ihren Pfarrer darum, daß ettliche einen Gram 
auf ihn geworfen seines harten Strafens halb, haben entsetzen wol­
len". Auch im Text selbst hatte er Luther häufig angezogen und 
sonst noch Aussprüche anderer bedeutender evangelischer Theologen 
geschickt eingeflochten. So unterschreibt er sich auch: Euer ehrsam 
Weisheit wohlmeinender Lehrer. ., . .

Es ist verständlich, daß diese Pastorale Anwandlung durchaus 
nicht nach dem Geschmack der weisen Herren war; und das um so 
mehr, als Zangmeister in der Sache auch nicht umHaaresbreite 
nachgegeben hatte. Diese Halsstarrigkeit empörte. Wahrend man 
ihm nun einerseits mitteilte, daß er durch sein Verhalten am Oster­
montag wider das kaiserliche Geleit gehandelt habe, und ihm an- 
deutete, daß er sich durch derartige Trutztaten außerhalb des obrig­
keitlichen Schutzes und Schirms setze, lehnte man andererseits die 
gefordert« Restitution in das Amt natürlich ab. Weiter aber wurde, 
da Zangmeister drohte, die Stadt Lindau würde sich durch lkren 
Ungehorsam die Gunst des Kaisers verscherzen, der Beschluß gefaßt 
sich wegen einer authentü^en Auslegung des Reskripts an den 
Monarchen selbst zu wenden. . , ... ...

Der Streit zog nun weitere Kreise. Die Lmimuer suchten sich 
der Hilfe einflußreicher Herren zu versichern. Zunächst wurden 
dem Herzog von Württemberg als dem evangelischen Kreisobersten 
des schwäbischen Kreises die Akten vorgelegt. Zwar bat daramhin 
der Herzog den Kaiser in einer am 3. Mai ausgefertigten BitMnft 
bei einer zu befürchtenden neuen Beschwerde Zangmeisters auch dl« 
Lindauer vor dem Erlaß einer weiteren Entscheidung zu lpren, 
gleickzeitig aber versuchte er die streitenden Varteien von sich aus zu 
einigen. Ihm lag daran die Sache als eine rein interne evangelische 
in der Stille aus der Welt zu schaffen. Es war vergebliches Be­
mühen: Zangmeister und der Lindauer Rat standen sich schroffer 
gegenüber denn je. , ... ,

Während die Berlrandlungen im Mar zwischen Stuttgart, Lin­
dau und Memmingen hin und her gingen, begab sich der Lindauer 
Gesandte Dr. Ulrich Funck von dem württembergischen an den säch­
sischen Hof, um glich den Kurfürsten als den Direktor des gesam­
ten Corpus Evangelicorum gegen den widerspänstigen Prediger 
mobil zu machen. Dann eilte er, mit Empfehlungsschreiben des 
Kurfürsten ausgerüstet, nach Wien. Hier ist er in den ersten Tagen 
des Juni eingetroffen. Näheres über seine Wiener Tätigkeit er­
fahren wir nicht: daß er aber mit den üblichen Handsalben arkwitete, 
können wir aus verschiedenen Andeutungen in den Akten entneh­
men. Daher kam er auch schnell zum Ziel. Schon am 13./23. Juni
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1623 fiel die endgültige Entscheidung zu Lindaus Gunsten. Nicht 
nur, daß das Ravensburger Urteil oom 4. Oktober 1621 in seinem 
vollen Umfange — ewiges Stillschweigen und Tragung der Ge­
richtskosten — bestätigt wurde, sondern es wurde auch der Stadt 
Lindau die Befugnis zugesprochen, bei Nichtachtung dieses Ent­
scheides gegen Zangmeister wie gegen andere straffällige Personen 
vorzugehen. Damit hatte der Lindauer Rat für die Zukunft eine 
ausgezeichnet« Waffe in der Hand, die er dann auch rücksichtslos 
auszunutzen verstand.

Während sich diese Dinge in Wien abspielten, saß Zanameister 
ahnungslos in seiner schwäbischen Heimat. Bis zum 19. Mai war 
er in Lindau geblieben, hatte es dann aber doch vorgezogen der 
ungastlichen Stadt, in der er sich durch eigene Schuld trotz kaiserli­
chen Geleits nicht mehr recht sicher fühlen mochte, den Rücken zu 
kehren. Er suchte nun seinen Gönner den Kaiserlichen Hofrat 
Herrn zu Raitnau in Bregenz auf, durch den er — vermutlich — 
eine neue vom 20. Mai datierte Bittschrift an den Kaiser einreichte. 
In ihr waren abermals schwere Beschuldigungen gegen den Lin- 
dauer Rat eingeflochten. Ob diese Bittschrift noch vor der Entschei­
dung nach Wien gelangte, erscheint unsicher, jedenfalls konnte sie 
des Berfassers Schicksal nicht mehr abwenden. Von Bregenz wandle 
sich Zangmeister wieder nach Memmingen, ließ von dort seinen Geg­
nern, zum großen Aerger des Memminger Rats, „Schmachzettel" 
zukommen und versuchte, — jedoch abermals vergeblich — sich Zu­
tritt zur Memminger Kanzel zu verschaffen, um sich, wie er sagt, im 
Predigen zu üben.

Am 1. Juli ist er noch hier, dann aber mögen Gerüchte an sein 
Ohr gedrungen sein, die ihn zur schleunigen Abreise nach Wien ver­
anlaßten. Am 13. Juli trifft er auf dem Wasserwege in der Resi- 
oenz ein, bittet in einer zwei Tage später abgefaßten Zuschrift an 
oen Kaiser die früheren Entscheidungen nicht umzustoßen, sondern 
nur eine genaue Auslegung des Restitutionspunktes zu geben. Es 

öu spät. Zangmeister war niedergeschmettert, als ihm schon 
« 3uii das Dekret vom 13. Juni, von dessen Dasein er bisher 

keine Ahnung gehabt hatte, abschriftlich ausgehändigt und er selbst 
in Ungnaden entlassen wurde. » > u ' '

Nunmehr hielt Lindau seine Zeit für gekommen. Während der 
Am am Ravensburger Gericht gegen Zangmeister einen neuen 
^rozeg wegen Zahlung aller in dem Streite erwachsenen Kosten 
nhrengte, klagt gleichzeitig der Syndikus Heider am Landgericht 

Beleidigung. Da bäumte sich die trotzige Natur 
^§Eisters noch einmal auf. Am 1. Oktober legte er dem Land- 

„Dekensionsschrift" vor. Sie war — soweit wir aus 
i dgen entnehmen können — ganz auf den alten Ton 

Rücksichtslos geißelt er das Verfahren bei seiner Ent- 
Die Gegenschrift Lindaus auf seine Klage bei dem kaiser­

, Hofgencht unterzieht er einer scharfen Kritik, und von neuem 
er das Lindauer Ministerium der Hinneigung zum Cal- 

E'smus. Es nutzte ihm nichts, daß er zum Schluß seinen Anklä- 
^?^er als die Triebfeder zu allen gegen ihn gerichteten Schrit- 

,^oche aller in Lindau sich ereignenden Unregelmäßig­
keiten hinstellte, der Rat faßte die Defensionsschrift als einen Bruch 
des dem Gegner nun auch oom Kaiser auferlegten Stillschweigens 
aus und beschloß, nunmehr zum letzten Schlage gegen ihn auszu-

. November 1623 wurde Dr. Ulrich Funck — also der­
selbe, der in Wien das günstige Urteil für Lindau erlangt hatte — 
zum Gewalthaber des Rats in der Zangmeisterscken Sache ernannt 
uno ihm aufgetragen, den Gegner, wo er seiner habhaft werden 
wurde, verhaften und ihm bei dem nächsten Gericht den Prozeß ma- 

Zugleich bändigte man Funck eine „articulierte Cri- 
"Vum-k-mg gegen Zangmeister ein. Sorgfältig waren in ihr in 
nicht weniger als in 132 Punkten alle Lindau, seiner Obrigkeit und 

Ärgern von Zangmeister widerfahrenen Beleidigungen und 
Anwurfe verzeichnet. Ueber diese sollte der Beklaate Rede und 
Antwort stehn. Da man sich auch auf die Larolinische Halsgerichts- 

»erief, so war die Anwendung der Folter unter Umständen 
nicht ausgeschlossen. Näher auf diese 67 Seiten umfassende Klag- 
wiederhoknE^g^"' erübrigt sich: ich könnte nur schon Erzähltes 

. sich Funck auf den Weg nach Memmingen, wo-
lelvst sich Zangmeister nach seiner Rückkehr aus Wien wieder auf- 
melt. Zur Verhaftung des Sünders kam es nun freilich nicht; der 
Memminger Rat lehnte hierzu seine Mitwirkung ab. Am 19. No­
vember aber wurde Zangmeister vor Rat erfordert und ihm das 
Omdauer Klaglibell mit der Auflage ausgehändigt, innerhalb einer 
Frist von vier Wochen Stellung zu den einzelnen Punkten zu 
nehmen. Gleichzeitig mußte er geloben, die Stadt während dieser 
Zeit nicht zu verlassen, es sei denn, er ginge nach Lindau oder zu 

einem Termin in den gegen ihn angestrengten Prozessen zu Ra- 
oensburg und Isny.

Just in diesen Tagen voll Aufregung und Arbeit eröffneten sich 
für Zangmeister neue Zukunftsaussichten. Er hatte bei seinem 
letzten Wiener Aufenthalt den Handelsmann Georg Schön — wohl 
seinen Gastfreund — gebeten, sich für ihn nach einem Predigtamt 
in Oesterreich umzusehen. In der Tat war es diesem gelungen die 
auf ihrem Schlosse zu Echleiningen im Burgenlande sitzende Gräfin 
Batthyany auf Zangmeister aufmerksam zu machen. Er wurde 
von der Gräfin beauftragt Zangmeister baldigst als Hofprediger zu 
gewinnen. So mußte dem seit drei Jahren brotlosen Mann natür­
lich alles daran liegen, so schnell wie möglich seine Streitigkeiten 
mit Lindau zu bereinigen. Das stimmte ihn nachgiebig lind ver­
söhnlich. Jetzt bittet er den Memminger Rat ernstlich um Vermitt­
lung bei seinen Lindauer Gegnern; und diesmal ist auch der Rat 
bereit das Seine redlich zur endlichen Beilegung der die Sache der 
Evangelischen Süddeutschlands nur schädigenden Irrungen beizu- 
tragen. Er redet Zangmeister ordentlich ins Gewissen und kann am 
25. November nach Lindau berichten, daß er sich endlich dazu habe 
breitschlagen lassen, auf seine Wiedereinsetzung als Prediger in 
Lindau zu verzichten und künftighin das ihm auferlegte Stillschwei­
gen zu halten. Demgegenüber aber erwarte Zangmeister die Ein­
stellung der gegen ihn von der Stadt und von Heider angestrengten 
Prozesse, die sofortige Aushändigung des Hausrats und die Äus- 
stellung eines „ziemlichen Abfertigungsschreibens". Von sich aus 
fügt der Rat noch die Bitte bei, wegen der Bedürftigkeit Zang- 
meisters auch von irgend welchen Kostenforderungen abzusehn.

Zangmeister aber hatte im Lauf der Jahre die Lindauer mit 
seiner scharfen „spitzigen" Feder zu sehr verwundet, als daß sie ohne 
weiteres die dargebotene Hand ergreifen konnten. Sie wundern sich 
— so schreiben sie am 1. Dezember nach Memmingen zurück —, daß 
der Rat Zangmeister nickt nach dem Wunsche Funcks habe fest­
setzen lassen und daß ihm eine so lange Frist zur Beantwortung der 
Klage zugebilligt worden sei. Nun müßten sie es freilich dabei be­
wenden lassen. Sehr erstaunt aber seien sie darüber, daß Zangmei­
ster zwar die Einstellung der Prozesse verlange, aber nicht einmal 
die geringste Satisfaktion für die unerhörten Beleidigungen an- 
biete. Um aber dem Memminger Rat entgegenzukommen, sind sie 
bereit über die ausgelaufenen Kosten und über die Herausgabe des 
Hausrats mit sich reden zu lassen, wenn Zangmeister den Lindauern 
für die ihnen zugefügten Beschimpfungen schriftliche Abbitte leiste. 
Ferner verlangen sie die Herausgabe des ominösen Schriftstücks 
über die Lindauische Ataxia — der Rat hoffte damit wohl ein end­
gültiges Beweismaterial gegen Neukom in die Hand zu bekommen 
— sowie weiter des Funckschen Schreibens vom 19. Aug. 1616, das 
eine so groß« Rolle in den Zangmeisterschen Anschuldigungen ge­
spielt hatte, sowie aller über seine Verabschiedung von ihm abgefaß­
ten Reimereien und Pasquillen. An eine ehrliche Abfertigung sei 
jedoch nicht zu denken, und die Prozesse könnten erst eingestellt wer­
den, wenn Zangmeister all' diesen Bedingungen ehrlich nachgekom­
men sei.

Nachdem Zangmeister mit Rücksicht auf seine Zukunft den 
ersten Schritt zurückgewichen war, war es jetzt nur die zwangsläu­
fige Folge, wenn er — so schwer es ihm auch seiner ganzen Natur 
nach werden mochte — sich den Lindauer Forderungen beugte. Nur 
bat er den Memminger Rat dahin zu wirken, daß die von ihm 
geforderte Deprekationsformel auch feinem pfarrherrlichen Stande 
angemessen sei. Der Rat fand das Verlangen gerechtfertigt und 
entwarf, wohl mit Zangmeisters Beihilfe, eine solche Formel. Sie 
genügte den Lindauern nicht, sie nahmen vielmehr an verschiedenen 
Stellen noch Verschärfungen vor.^)

Diese so abgeänderte Formel sandten sie am 15. Dezember nach 
Memmingen. Falls Zangmeister samt seiner Frau — „die sich bei 
ihrem jüngsten Hiersein habe verlauten lassen, obschon ihr Herr seine 
Sache gegen die von Lindau verloren habe, so woll sie sich doch 
ihres Rechts nicht begeben, sondern ihr eine actionem von neuem 
anzufangen Vorbehalten haben — diese Abbitte unterschreibe, so 
wollen sie ihm einen „einfachen Abschiedsbrief", dessen Entwurf sie 
beilegen, aber keine „ziemliche" Abfertigung — also mit Gewäh­
rung einer Geldentschädigung — ausstellen, den Hausrat freigeben 
und die entstandenen Kosten niederschlagen. Auch bitten sie die 
von Zangmeister auszuliefemden Schriftstücke nicht sofort zu ver­
nichten, sondern ihnen vorher zur Einsichtnahme zuzusenden. Endlich 
erheben sie noch eine neue Forderung: sie verlangen, daß 
Zangmeister vor der bevorstehenden Abreise nach Ungarn keinesfalls 
mehr Lindau betrete, auch nicht um seinen alten Eltern Lebewohl 
zu sagen.

Zangmeister versuchte noch ein für ihn günstigeres Ergebnis zu

") StA. 161,3 Nr. 5S Anlage.
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erreichen. Doch vergebens! Der Lindauer Rat bestand auf seinem 
Schein. So unterschrieben denn Zangmeister und Frau Anna am 
letzten Tage des Jahres 1623 die ihnen vorgelegte Deprekations- 
formel. Dazu lieferte er die verlangten Schriftstücke aus und ver­
sprach feierlich Lindau hinfort zu meiden und Stillschweigen zu be­
wahren. Und da der „Abschied" in der von, Lindauer Rat aufge­
setzten Form ihm wertlos erschien, so verzichtete er freiwillig auf 
dessen Ausfertigung.

Unter seine Unterschrift hatte Zangmeister die Buchstaben 
D. V. H. O. gesetzt, was sofort zu einer Rückfrage des mißtrauischen 
Lindauer Rats führte. Er witterte nämlich dahinter die Auflösung: 
Deus vindicabit haec omnia — Gott wird dies alles ahnden —, 
Er beruhigte sich aber, als ihm geantwortet wurde, daß die gefähr­
lichen Buchstaben mit Deus vertat haec optime — Gott möge es 
zum besten wenden — zu deuten sei. Nachdem so die Irrungen und 
Wirkungen zur Zufriedenheit der Lindauer erledigt waren, wurde 
auch der Zangmeistersche Hausrat ausgeliefert, die Prozesse wurden 
eingestellt und die Kosten niedergeschlagen.

Eine kleine Kontroverse aber knüpfte sich noch an zwischen dem 
Memmingcr und dem Lindauer Rate wegen der Uebersendung der 
von Zangmeister ausgelieferten „Skarteken". In Memmingen war 
man heilfroh die aufgeregten Gemüter endlich zur Ruhe gebracht zu 
haben und man fürchtete, daß der Geist der Zwietracht wieder auf- 
crstehen würde, wenn die Lindauer Einsicht in diese von Beleidi­
gungen, beißendem Spott und ironischen Wendungen strotzenden 
Erzeugnisse eines von Haß und Verachtung blind gewordenen Geg­
ners bekämcn. In weiser Voraussicht verweigerte der Memminger 
Rat daher beharrlich die Auslieferung: durch die Deprekation solle 
so wie so alles „tot und ab" sein. Und dabei blieb's, so sehr auch 
die Lindauer schmollten. Sie bekamen die Pamphlete nicht zu Ge­
sicht. Memmingen aber machte von der Erlaubnis sie zu vernich­
ten keinen Gebrauch. Sie wurden zu den Zangmeisterschen Akten 
gelegt, woselbst sie noch heute ruhen und — ebenso wie das Lin­
dauer Klnglibell — zu einer Hauptquelle unserer Darstellung ge­
worden sind. Gerade diese Knittelverse in ihrer drastischen Hem­
mungslosigkeit lassen uns einen tiefen Blick in die Seelenoerfas- 
sung eines durch die Macht der Verhältnisse, aber auch durch eigene 
Schuld, in den Strudel eines häßlichen, mit größter Erbitterung auf 
beiden Seiten geführten Kampfes hineingedrängten Mannes tun. 
So widerlich uns auch die Kampfesweise selbst mit ihren oft unfei­
nen Mitteln anmutet, so dürfen wir doch niemals vergessen, daß 
die Zeiten des dreißigjährigen Krieges eben andere waren, als 
unsere lMtigen. Man war schon einen gepfefferten Ton gewohnt, 
und wer dem Gegner am meisten anluingen, ihn vor der Oeffentlich- 
keit restlos lächerlich machen konnte, hatte die beste Aussicht auf 
den endgültigen Sieg. . .

Die ferneren Lebensschicksale unseres Marx Zangmclster sind 
schnell erzählt.") Am 9. Januar 1624 ließ er sich vom Memmin- 
ger Rat, der durch die Nachgiebigkeit des auch ihm unbequemen 
Predigers milde gestimmt war, eine Bescheinigung ausstellen, daß 
er sich mit dem Lindauer Rat nach etlichen Irrungen verglichen, 
und daß er 2i/s Jahre hindurch zusammen mit seiner Frau still und 
einqezogen in Memmingen gelebt habe. Der Wunsch, Zangmeister 
in einer neuen Amtstätigkeit im fernen Ungarn zu wissen, war 
wohl die Triebfeder zu dieser kleinen Notlüge Gleichzeitig wurde 
dem scheidenden Bürger — wie üblich — das Bürgerrecht wahrend 
der nächsten zwei Jahre offen gelassen. Und noch einem Wunsche 
willfahrte der Rat. Die getreue Magd, die Jahre hindurch Freud 
und Leid mit der Herrschaft geteilt hatte, konnte in ihre Heimat 
Zaisertshofen nur unter Preisgabe ihres protestantischen Glaubens 
zurückkehren. Dazu konnte sie sich ebensowenig verstehen, wie zu 
der weiten Reise in die Fremde — in das „Elend , wie man da­
mals zu sagen pflegte. So versprach ihr der Rat, falls sie noch 
sieben Jahre in Memmingen in treuen Diensten bleibe, das Bürger­
recht zu sckenken. .

Kurz darauf hat Zangmeister die Fahrt mit seinem Weibe nach 
dem fernen Ungarn angetreten. In der Tat stellte ihn die Gräfin 
Batthnany als'ihren Hofprediger auf Grund des Angelbergischen 
Zeugnisses und des Memminger Geleitschreibens an. Und bei ihr 
ist er auch bis zu seinem Lebensende geblieben.

Als im Jahre 1625 Zangmeisters alte Mutter in Lindau ge­
storben war, hielt er im Saale des Schlosses zu Schleiningen, ^i- 
nem Amtssitze, am 10. Oktober n. St. eine ihr gewidmete Gedächt­
nispredigt über Röm. 8, 18: Denn ich halte dafür, daß dieser Zeit 
Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll geoffcnbaret 
werden. Diese Predigt soll er — um einige Reime vermehrt, in de­
nen er luftig auf Lindau stichelt — in Uln, haben drucken lassen. 
Leider ist es mir nicht gelungen dieses Druckes habhaft zu werden,

") Siehe Riesch. l

ebensowenig wie des bewußten Kommunikantenbüchleins, das den 
ganzen Stein ins Rollen gebracht hat. Nach Lindauer Nachrichten 
soll er es nochmals angefertigt und „corarn ^u§ustissiiuuiu 
produziert" haben. Jedenfalls blieb der Haß gegen Lindau in sei­
nem Herzen bis zu seinem Ende, und er scheute sich nicht, trotz sei­
nes Versprechens, Lindau anzuschwärzen, wo er nur konnte. 
Ungarn lag eben weit in der Ferne und der rächende Arm der klei­
nen Reichsstadt langte nicht bis dahin.

Am 8. November 1630 riß ein hitziges Fieber Marx Zangmeister 
von dieser Erde hinweg. Sein Amisbruder Matthias Müller, Pfar­
rer zu Heinrichsdorf, hielt ihm die Leichenrede und feierte ihn dabei 
als den vom Unrecht verfolgten Gerechten. Ueber das Schicksal sei­
ner getreuen „Zankmeisterin" aber fehlen die weiteren Nachrichten.

Aus einem alten Memminger SahrtagvuH
Es war ein frommer Brauch des Mittelalters zum Seelenheil 

der Toten sog. Iahrtage zu stiften d. h. Messen, die an einem be­
stimmten Tag, meist dem Todestag, gelesen werden sollten. Die 
Stiftungen erstreckten sich vielfach auch auf sonstige Angehörige, de­
ren im Gebet gedacht werden mußte, und wurden in ein kalender­
mäßig angelegtes Iahrtagbuch, auch Totenbuch oder Anniversar 
genannt, bei der Kirche oder dem Kloster eingetragen, deren Mist- 
lick)e die Messe zu halten verpflichtet waren. Außer dem bloßen Na­
men dessen, für den die Messe zunächst gilt, enthalten die Toten­
bücher aber auch häufig noch die näheren Umstände der Stiftung 
und Angaben über die Familienverhältnisse, sodaß sie zu wertvollen 
Geschichtsquellen werden und vor allem der Geschlechterforschung 
wichtige Dienste leisten können.

Ein Bruchstück eines solchen Iahrtagbuchs aus Memmingen 
ist jüngst wieder im Mainzer Stadtarchiv aufgetaucht, das der dor­
tige Archivar, Herr Dr. A. Dertsch, die Güte hatte nur zur Verfu- 
giing zu stellen. Es ist ein einziges Pergamentblatt innner Große 
von 35,5:25,5 Zentimeter. Die Ueberschrift über den Monat März 
mit seinen 31 Tagen ist in rot, das übrige schwarz geschrieben, und 
zwar im 15. Jahrhundert. Es kam um 1900 mit anderen Sachen 
in den Besitz des Mainzer Archivs aus dem Nachlaß eines Herrn 
von Lohr, der in Aachen starb, über den aber nichts Näheres mehr 
zu ermitteln ist.

Der ganze Text möge hier in buchstabengetreuer Wiedergabe 
folgen.
6 diota qaiäaaa boaestos vir ooaliae Hanos keklilio kuaüavit uolu» 
perpetuuM aaaiversarirun in cooveoto illo peraseoäam secuaäoiu 
lsuäsbilsW eousuLtnäiuevL Sirius eonveutus et äeäit uoMs VIII k 

eeusus suuualis yuem quiäenr ceasuiu äst uolns anvustim äer 
Uokkmsistsr in bospitaii. Lt clebet illiä -naiver-ariom -aaoatim 
poraxi in prima ekäomsüs qusklraßesime- Lt proouaciatum keri 
klebet ut sequitor'): LeäeakLeoä äarcb gotzwilleo Saansell kecklis 
uaü ^oaua Haiotzlioo siner scbwester aa6 Uaiarirb Uaiatzels irs 
maass und Urslo kkoci Uiltgartea LIaraineria baiü Uaosea ke«»lis 
wirtiaan sind gewesen uoki Lrbart k'ecbli» ir baiüer vater unki Ular- 
zrvtbo Ltössioo oo<i lllarxreto lHäggiao baiü sinsr bastrowe» ui.U 
(morst -les aiteo keLIis sklerf Lrbart VeckUs vater gewesen ist nnü 
losen voüersüoss un6 vrslo »auooltin kies obgeoannten »aasen 
Verbirg unri Xnnnn »aintzlino geskbvisterzit unki ir aller vorkler etc.

8
0 Iranslacioni« ^ußustini. sll. Okt.j
KI. Itlureius dabei äies XXXI. Lunu XXX.
v dlota anno äomini 1472 quiäan. bonestus vir eivis Llemnüogen- 
sis nomine Ouarat Uurtler <ier alt kanüavit nnum perpoluuin snni- 
versariuin in eonvenin illo peragenünin omni anno oum omnibus snis 
attinsntiis secunllnin lanäabilein eonsnetaüinvnl duius eenobii et 
üeckit pro illo eoinmuni coaventni XX ü- ren. pro qaibns emimus 
nuum 8. reu. snnuaiis eeusus super äooao äieti ^ernirer Ilüslin in 
äer vorstat Irx ävin lüwers türiüa que äomus troäie est äieti 
preckt. Lt liebet illurl anoiverssrinm oinni anno peragi oeto kiies 
ante vel post kestuin saneti Oregorii pape. Lt pronuncialnm kcri

') Zu deutsch: Merke, ein ehrbarer Mann namens Hanns Fech- 
lin gründete einen ewigen Iahrtag, der in jenem Konvent zu halten 
ist nach löblichem Brauch des Konvents und gab uns dafür 8 
Schilt. hl. Iahreszins, den uns der Hofmeister im Spital alljährlich 
zahlt. Und zwar muß der Iahrtag jährlich gehalten werden in der 
ersten Woche der 40tägigen Fastenzeit. Dabei muß folgendermaßen 
verkündigt werden: Gedenket usw.
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ut icqmtiu?): 6«4eii«1cso4 äurcii xotzvillco Lnorst äe» »ltea 
Bnrtsr» imä ^ooo Vilöioo sioer virti» Hansen Lnrter» »in» 
vator» nnä »iner iniiter und Alictiel Barlers nn«i Xalkerina Vintter- 
zerstin »iner virtin nnck Lnnrat Unrters nnä Lleopben 8cbel<j>sioo 
»iner «irtill nn«i ir »ler vorder etc.
F dtol» anno rlomim 1487 quiäsm Iionestns vir civis lÄenuninßen- 
»i» nonline Hans» 8taebenlial»er lter alt knnäavit nnuin perpetmim 
aniversarinni in eonventn illo peragenckiun omoi anno cum omoibus 
»ni» allinentii» »eennänin Ismisbilem coosaetiiilloem tmiu» cenoirii 
et äeäit pro illo cooainnni conventui XXX U>. blr. pro quikns vmimus 
ovltni anno XXX ü b in 8le»s »aper «lomo «loinini Lerakart 8trnl> et «le­
bet illnä aniversarinin oinni anno peragi oclo «lies ante vel post Xune- 
8nnäis virgini» et pronnneiatnin Leri «lebet nt »equitnr^): 8e- 
llenkbent clurcb gotzvillen «le» ersanunen man» Hansen 8taebenbaber» 
«le» alten, (<Ier) bnrgermai»ter »lbie gevesen, nnll Barbara 8e«se- 
rerin seiner vticben bnslraven, Bansen seines snns, au«li burxer- 
maister bis gevesen, Lllaapet seiner todter, äie Jacob Lilelstetz 
bnslrav ist xevesen, nn«l Barbara anrb seiner toditer ainer closter 
Iraven ane »ant Blsbetten nn«l aller irer vorkarn nn«l nack- 
kummen ete.
B Xnnexnnill» virgini». (3. Närsl.
6

Für welche Kirche die Messen gestiftet waren, läßt sich vorläufig 
nicht mit völliger Sicherheit bestimmen, wahrscheinlich ist es die 
Augustinerkirche gewesen. Der erst« Eintrag gibt guten Aufschluß 
über die Familie Döhlin und bestätigt damit die Aufstellungen, wie 
ste die Memm. Gesch.-Dl. 1923 S. 34 ff. geben: Der alte K 0 nrad 
L 0 hlin hat eine Tochter Clara und einen Sohn Erhärt. Die- 

war zweimal verheiratet, zunächst mit einer Margreth Stoß 
und dann mit einer Margreth Magg. Aus seinen Ehen stammen 
2 Tochter: Ursula, verh. mit einem Haun 0 ld, und Anna, oerh. 
mit Heinrich Haintzel, sowie 2 Söhne: I 0 s mit dem Beinamen 
llndersin und Hans, der zuerst die Ursula Imhoff und hernach 
E Hiltgard Clamer ehelichte. Das Bild des Hans samt seinem 
und seiner beiden Frauen Wappen ist zu sehen im Chor der Frau­
enkirche. Die Stiftung ist beurkundet am 24. 2. 1455.

Die zweite Stiftung, die des Konrad Hurter stammt von 1472 
undumfatztseine Gattin Anna Wild, seinen Vater Hans und seine 
mcht naher ^zeichnet« Mutter. Michel (verh. mit Katharina Winter- 
Mrst) und Konrad (oerh. mit Kleopha Scheichs) sind zweifellos 
Brudtt,' ob sie aber Konrads Söhne sind oder Brüder des Hans 
ilt nicht zu erkennen. Das Diemerstürlein war ein Ausgang aus 
^r neuen Ummauerung der Borstadt an der Stelle des jetzigen 
Einlasses. Das Haus des Höslin bezw. Lamprecht wird also an 
der Stelle des setz. Diezschen oder Drögschen gestanden sein.

Dw Stebenhaber-Stiftung von 1487 geht zurück auf den glei- 
An Hans (geb. 1447), der 1493 auch die Stebenhaberkapell« bei 

-Aetln erbaut hat. Er starb 1539. Aus seiner Ehe mit Bar­
bara Besserer hatte er 2 Töchter, deren eine (Barbara) ins Elsbe- 
thenkloster eintrat, während dagegen die andere, Elisabeth, einen 
Angehörigen der damals in Heimertingen ansässigen Familie Edlin- 
stetten zum Mann« nahm.

Bemerkenswert im Texte des erhaltenen Bruchstücks ist die Ge­
wohnheit des Schreibers die kurz mit dem sog. Murmellaut e ge­
sprochenen Endsilben en (wie in sage, laufe usw.) mit 0 zu schreiben: 
also Margrets für Margreten, Möggino statt Mägginen, Urslo für 
Urslen, Anno für Annen usw. Es ist das gleiche, was stiftkemptische 
Schreiber im 16. Jahrhundert verführt«, viele der auf en ausgehen­
den Ortsnamen mit 0 zu versehen, woher wir heute so seltsam« For­
men wi« Ampo, Slrimo, Himo usw. haben.

-°) Zu deutsch: Merke, im Jahre des Herrn 1472 hat der ehrbare 
Mann und Memminger Bürger namens Cunrat Hurtter der alt 
einen ewigen Iahrtag gestiftet, der jedes Fahr in dem Konvent zu 
Eilten ist mit allem, was dazu gehört nach löblichem Brauch des 
Klosters und gab dafür dem gemeinsamen Konvent 20 fl. rhein., 
für di« wir 1 fl. rh. jährlichen Zins gekauft haben für das Haus des 
Werner Höslin in der Borstadt bei dem Diemerstürlein, das jetzt 
dem Lamprecht gehört. Und zwar ist der Iahrtag alljährlich 8 Tag« 
vor oder nach dem Fest des hl. Papstes Gregor zu halten (12. 
März) und dabei folgendermaßen zu verkünden: Gedenket usw.

b) Zu deutsch: Wi« bei 2, nur handelt es sich um Hans Steben- 
haben den Alten als Stifter v. 30 Pfd. Heller, für die wir 30 Schill. 
hl. in Bleß gekauft haben vom Haus des Herrn Bernhart Strub: 
der Iahrtag ist 8 Tage vor oder nach dem der Jungfrau Kunigunde 
zu halten.

Reichsstadtische Aemter in Memmingen
Man spricht heutzutage sowie! von Bürokratie und behauptet 

der heilige Bürokratius werde in unserem Zeitalter mehr verehrt 
denn je zuvor. Daran mag manches Wahre sein. Aber es kann 
doch auch zutreffen, daß es uns mehr so scheint, weil wir so häufig 
unmittelbar darauf stoßen, während wir das Wirken dieses Uebels 
dereinst nur noch von ferne spüren oder vielmehr ahnen. Ich glaube, 
daß die Verehrung dieses sonderbaren Heiligen schon viel, viel älter 
ist als wir denken, ja wohl überhaupt so alt als die Büros d. h. die 
Amtsräume für Amtspersonen.

Eine geradezu erschreckende Darstellung von Bürokratie drängt 
sich dem auf, der den umständlichen Beamtenapparat in reichs- 
städtischer Zeit an sich oorüberziehen läßt. Es ist schier unglaublich, 
was für ein Heer von Beamten und Angestellten in solch einem klei­
nen Staatsgebilde, wie es doch die Reichsstadt Memmingen war, 
für nötig erachtet wurde. Man möchte fast glauben, jeder halbwegs 
brauchbare erwachsene Staatsbürger habe irgend ein Aemtlein zu 
führen gehabt und so Gelegenheit bekommen aus der Staatskrippe 
sein Futter zu beziehen. Am schlimmsten freilich war es in der Zeit 
des Niedergangs des reichsstädtischen Wesens im 18. Jahrhundert, 
da fast jeder sein« Stellung zu einem mehr oder minder großen 
Eigennützlein zu gebrauchen suchte.

Freilich verstanden die selbstlosen Bürger hier vorbeugend zu 
wirken durch ein Mittel, das dem eine Stelle Antretenden gleich 
von vornherein eine verhältnismäßig große Summe abknöpfte da­
für, daß er mit dem Dienst „beehret" worden war. Ein solches Mit­
tel waren Anstellungsgebühren, wie wir die Abgaben nennen wol­
len, wie sie ähnlich bis vor nicht langer Zeit auch bei uns im 
Staatsdienst noch üblich waren. Ein Verzeichnis solcher wollen wir 
im folgenden wiedergeben nach der Neufestsetzung der Gebührenhöl;e, 
wie ste am 18. August 1738 im Memminger „Senat" beschlossen 
wurde laut Stadt-Arch. (2°) 474 Bl. 160 ff. Dazu sind, soweit sie 
— vorwiegend aus Folioband 9 des StA. für das Jahr 1738 
festgestellt werden konnten — Namen und Zahl der Amtsinhaber 
eingesetzt, mit Ausnahme derer der Ratsherren und anderer größerer 
Aemter, die in deren Amtsprotokollen verzeichnet und leicht zu­
gänglich sind. Die Zahlen bedeuten Gulden und Kreuzer, also z. B. 
3.45 — 3 fl. 45 kr.

Verzeichnuß 
wieviel von nachspezifirten Reichs-Stadt Memmingischen Ehren- 
Stellen, Geistlichen Officiis, Militär- u. Cioil-Aemtern u. Diensten 
derjenige, so damit beeehret und versehen wird, ein: vor allemal Bey 
deren Conferirung zur Helft« in den Allmoß-Casten und zur Helft« 
in die Zucht- und Armenhauß-Pfleg, bis auf weitere Obrigkeitliche 

Disposition baar zu entrichten hat.
1.

Von Ehren-S teilen und Dignitäten.
Ein Membrum des Geheimen Raths, inclusive deß

Herrn Stadt-Ammanns ein vor allemal - 50
Wofern ein Membrum deß Geheimen Raths zum Bürger­

meister erwehlt wird, Zuschuß 25
Bor eine Rathsstelle 30

Richterstelle , 12
Großer Rathsherr (45 Herren) . 2
Ejn Herr Obmann 4
Ein Geschworener . 2

Ein Pfleger und zwar:
1. Bei Unser Frauen 3
2. Zucht- und Armenhauß 1.30
3. Seelhauß 1.30
4. St. Martin 2
5. St. Leonhards Pfleg 4
6. Spitälin 4
7. Spendpfleg 4
8. Pfründen-Pfleg 4
9. Pfarrhof-Pfleg 5

10. Cappel-Pfleg 6

Wobey zu obseroiren, daß wofern« ein Herr Pfleger nicht von 
der Frauen-Pfleg anfangen, oder nicht von Nr. 1 biß Nr. 11 succe- 
ßioe steigen würde, Er dannoch den Beytrag, der auf diejenige 
Pflegen, die Er übersteiget, gesezt ist (als wenn Er diese Pflegen 
selbst in der Administration gehabt hätte) nebst dem Tax der Pfleg, 
so Ihm anvertraut ist, nachtragen und bezahlen müsse, weilen «r 
sogleich in das stärkere Einkommen eintritt.

(Schluß folgt.)

Verlag des Memminger Altertums-Vereins. — Verantwortlich für di« Schrtftlritung: Dr. Jul. Miedel. 
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